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und Dirk Jacobi, die das Manuskript ganz oder teilweise gelesen und kommen-
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Endkorrekturen, vor allem aber für ihre langjährige Freundschaft. 

Widmen möchte ich die Arbeit meinen Eltern, Maria Mohr und Manfred 
Mohr, die mir jede/r auf seine bzw. ihre Weise Unterstützung und Anerkennung 
gegeben haben, sowie Erwin Riedmann, meinem Gefährten in Wissenschaft und 
Leben.
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1 Einleitung

In den letzten Jahren hat das Konzept der sozialen Exklusion breite Beachtung in 
der soziologischen Theorie, der Sozialpolitikforschung und der empirischen 
Sozialforschung sowie in der politischen Arena gewonnen. Insbesondere die 
Europäische Union verlagerte in den 1990er Jahren den Fokus ihrer Sozialpoli-
tikanalysen von der Erforschung von Armut hin zur Untersuchung der Mecha-
nismen sozialer Exklusion und Inklusion (Room 1995). In Großbritannien mach-
te Tony Blairs Labour-Regierung Social Exclusion zu einem ihrer zentralen 
gesellschaftspolitischen Themen- und Profilierungsfelder. In Deutschland wurde 
Ausgrenzung bisher vor allem im Rahmen der politikberatenden Diskussion über 
die Spaltung der Arbeitsmärkte in Insider und Outsider (vgl. Streeck 1996) the-
matisiert, der Begriff der sozialen Exklusion blieb weitgehend auf die akademi-
sche Debatte beschränkt. Auch hier hält jedoch in die politische Öffentlichkeit 
zunehmend ein Diskurs Einzug,1 der die Existenz einer Gruppe von ‚Überflüssi-
gen‘ postuliert und die Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt um beinahe 
jeden Preis als das zentrale Ziel der Überwindung von Ausgrenzung identifiziert. 

Die „Karriere des Ausgrenzungsgedankens“ (Kronauer 2002: 27) begann 
Mitte der 1980er Jahre, als neue soziale Spaltungen und Ungleichheiten zunächst 
vor allem in Frankreich unter dem Stichwort ‚éxclusion‘ debattiert wurden. Von 
dort fand der Ausgrenzungsbegriff Eingang in Diskussionen auf europäischer 
Ebene und wurde bald auch in anderen Mitgliedsstaaten aufgegriffen.2 Mittler-
weile hat sich eine breite, kaum noch zu überschauende internationale Diskussi-
on über soziale Ausgrenzung entwickelt. 

Über den gesellschaftstheoretischen und analytischen Wert, die empirische 
Operationalisierbarkeit und Stichhaltigkeit des Konzepts sowie seine gesell-
                                                          
1 Siehe die Feuilleton-Debatte deutscher Tages- und Wochenzeitungen im Frühjahr 

2005 (hier exemplarisch Uchatius 2005) sowie die durch den SPD-Vorsitzenden 
Kurt Beck und die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung „Gesellschaft im Reformpro-
zess“ (Müller-Hilmer 2006) im Herbst 2006 erneut angestoßene Diskussion zur 
‚neuen Unterschicht’. 

2 Etwa gleichzeitig gewann der Begriff der ‚Underclass’ einen starken Einfluss auf die 
US-amerikanische Armutsdiskussion. Er wurde später aber auch in Europa aufge-
griffen. Für eine kontrastierende Diskussion des europäischen Exklusions- und des 
US-amerikanischen Underclass-Begriffs vgl. Kronauer 2002: 52-75.
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schaftspolitischen Implikationen wird dabei unter Gesellschaftstheoretikern, 
Ungleichheits- und Sozialpolitikforschern sowie Politikern heftig gestritten. 
„Social exclusion is an essentially contested concept“ – so die US-amerikanische 
Soziologin Hilary Silver (1994: 540). Auch in der Debatte über den Wohlfahrts-
staat wird der Begriff der Exklusion höchst unterschiedlich verwendet und stra-
tegisch eingesetzt. Während die einen den Wohlfahrtsstaat3 als Gegenstück und 
zentrales Mittel im Kampf gegen soziale Ausgrenzung betrachten, sehen die 
anderen in ihm den eigentlichen Verursacher sozialer Exklusion. Eine dritte 
Strömung setzt Exklusion kurzerhand mit dem Ausschluss aus Erwerbsarbeit 
gleich und leitet daraus entsprechende sozialpolitische Strategien ab. 

In der ersten Position werden sozialstaatliche Institutionen als zentrale Prä-
ventions- bzw. Kompensationsinstanzen sozio-ökonomischer Marginalisierung 
betrachtet (Walker/Walker 1997, Walker 1998, Lister 1998, Commission on 
Social Justice 1994). Exklusion wird dabei im Rückgriff auf Marshalls (1992a) 
Konzept von Social Citizenship als Verweigerung oder mangelhafte Verwirkli-
chung sozialer Rechte konzeptualisiert. 

Citizenship has taken on a central role in these debates as the socially excluded have 
increasingly been identified with those for whom citizenship rights have either not 
been actualised or denied (Atkinson 1997: 2).4

Aus dieser Perspektive muss sozialer Exklusion in erster Linie mit einer Opti-
mierung wohlfahrtsstaatlicher Inklusionsmechanismen und mit der Ausweitung 
sozialer Rechte begegnet werden. Da eine zentrale Ursache sozialer Exklusion in 
der mangelhaften Verwirklichung sozialer Rechte gesehen wird, beinhaltet diese 
Formulierung des Verhältnisses von Wohlfahrtsstaat und sozialer Exklusion 
außerdem eine implizite Kritik am Abbau sozialstaatlicher Leistungen und Si-
cherungsgarantien (vgl. Room 1999). 

Den neoklassischen Sozialstaatskritikern der zweiten Position gelten ausge-
baute soziale Sicherungssysteme und arbeitsrechtliche Regularien dagegen als 
‚Rigiditäten‘, die die flexible Anpassung von Arbeitsmärkten nach den Gesetzen 
von Angebot und Nachfrage verhindern und zu Spaltungen der Arbeitsmärkte in 

                                                          
3 In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Wohlfahrtsstaat und nicht der Begriff 

Sozialstaat verwendet, da dieser international gebräuchlicher ist und neben der Ein-
kommenssicherung im Fall des Ausfalls der Arbeitskraft auch andere Bereiche 
wohlfahrtsorientierter Staatstätigkeit wie Gesundheitspolitik, Wohnungs- und Bil-
dungspolitik umfasst. Außerdem stellt der Begriff Sozialstaat laut Alber und Schöl-
kopf (1996: 706) eine Kampfansage an den vermeintlich ausufernden und freiheits-
gefährdenden ‚Wohlfahrtsstaat’ dar. 

4 Vgl. auch Dahrendorf 1988, 1994a. 
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Insider- und Outsidergruppen führen.5 Soziale Leistungen im Fall von Arbeitslo-
sigkeit und Armut werden aus dieser Perspektive regelmäßig als zu hoch und als 
Verursacher so genannter ‚Armutsfallen‘ betrachtet: In ihrer Funktion als fakti-
sche Mindestlöhne würden derartige Ersatzleistungen die markträumende An-
passung der Löhne behindern und die Anreize für Leistungsempfänger, eine 
Erwerbsarbeit aufzunehmen untergraben.6 Diese würden sich stattdessen lieber 
in der ‚Abhängigkeit‘ von Sozialleistungen einrichten und eine von den Werten 
der Mainstream-Gesellschaft abweichende Kultur der Abhängigkeit und Armut 
entwickeln, die wiederum die soziale Isolation verstärke und eine Wiedereinglie-
derung in die Gesellschaft auf Dauer verhindere.7 Aus der neoliberalen wie aus 
der neokonservativen Perspektive8 ist demnach ein ausgebauter Sozialstaat die 
wahre Quelle sozialer Exklusion. Gegenstrategien werden daher vor allem im 
Abbau sozialstaatlicher Leistungen und Regularien gesehen (vgl. wiederum 
Sachverständigenrat 2002/2003). Je nach normativer Ausrichtung wird häufig 
auch eine paternalistisch-autoritär ausgerichtete Politik der Bekämpfung von 
‚Abhängigkeit‘ befürwortet.9

                                                          
5 Vgl. exemplarisch die einflussreiche OECD Jobs Study (1994), das Jahresgutachten 

2002/2003 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (Sachverständigenrat 2002/2003) sowie Haveman 1998 und Hemerijck 
1999. Zur empirisch fundierten Kritik dieser Position vgl. Ganßmann 2000: 95-109. 

6 Vgl. exemplarisch die Beiträge des in Deutschland wohl exponiertesten und politisch 
entschlossensten Vertreters dieser Position, Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut (Sinn 
2001, Sinn/Holzner/Meister u.a. 2002). Vgl. auch Sachverständigenrat 2002/2003: 
268-271 und 276-277 sowie Zimmermann 2005. 

7 Diese Argumentation wurde vor allem von zwei prominenten US-amerikanischen 
Politikberatern verfochten, denen es damit gelang, nicht nur intellektuellen Einfluss 
auf die US-amerikanische Underclass-Diskussion und die Reform der Sozialhilfe 
unter Clinton zu nehmen, sondern auch Debatten in Europa zu beeinflussen (vgl. 
Murray 1984, 1996, Mead 1996, 1998).

8 Teilweise wird diese Argumentation mittlerweile auch von Experten vertreten, die 
der Sozialdemokratie nahe stehen, in Deutschland etwa von Streeck (1999). Vgl. 
auch Kapitel 7.2. 

9 Goos und Schmid (1999) unterscheiden innerhalb dieser Position zwischen einer 
libertär-konservativen Politik der „Integration durch Not“ einerseits, bei der Kür-
zungen und Einschränkung von sozialen Leistungen den primären Ansatzpunkt dar-
stellen, und einer autoritär-konservativen Politik der „Integration durch Zwang“ an-
dererseits, die in staatlich administrierten Aktivierungsmaßnahmen das Instrument 
zur Überwindung von ‚Abhängigkeit‘ sieht, und ordnen diese Charles Murray auf 
der einen, Lawrence Mead auf der anderen Seite zu. In der Praxis wohlfahrtsstaatli-
cher Reform treten diese Idealtypen jedoch nicht in Reinform, sondern in spezifi-
schen Mischungsverhältnissen auf. Auch in die US-amerikanische Welfare Reform
flossen beide Positionen mit ein (Goos/Schmid 1999: 21). 
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Mittlerweile hat sich zu diesen Strömungen noch eine dritte gesellt, die so-
wohl in den sozialpolitischen Reformen modernisierter sozialdemokratischer 
Parteien wie der britischen Labour-Partei und der deutschen SPD als auch in den 
neuen Ansätzen einer gemeinsamen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik der Europä-
ischen Union10 zu Tage tritt. Innerhalb dieser Strömung wird soziale Exklusion 
mit dem Ausschluss von Erwerbsarbeit gleich gesetzt11 und der zentrale Ansatz-
punkt einer Anti-Exklusionspolitik in der (Wieder-)Eingliederung von Leis-
tungsempfängern in den ersten Arbeitsmarkt gesehen. Aktivierungs- bzw. Welfa-
re-to-Work-Maßnahmen12 kommt dabei eine zentrale Rolle zu (European Com-
mission 1994, Joseph Rowntree Foundation 1995, Boeri/Layard/Nickell 2000). 
Auch in Deutschland hat sich in den letzten Jahren zunehmend eine solche Deu-
tung der Ursachen von sozialer Ausgrenzung durchgesetzt und sozialpolitische 
Reformen beeinflusst. 

Obwohl die drei Strömungen sich begrifflich, normativ und politisch-
strategisch erheblich voneinander unterscheiden, ist ihnen ein einseitiges und 
unterkomplexes Bild des Wohlfahrtsstaats gemein. Ihnen gelingt es daher nicht, 
die Vielschichtigkeit und Ambivalenz wohlfahrtsstaatlicher Institutionen in Be-
zug auf soziale Exklusion zu erfassen. Dagegen arbeiten Theoretikerinnen und 
Theoretiker des Wohlfahrtsstaats seit mehreren Dekaden daran, das analytische 
wie sozialpolitische Verständnis für die unterschiedlichen Funktions- und Struk-
turierungslogiken des Wohlfahrtsstaats und die Ambivalenzen wohlfahrtsstaatli-
cher Vergesellschaftung zu schärfen. Insbesondere die neo-marxistisch inspirier-
te Wohlfahrtsstaatsdiskussion der 1970er Jahre (O’Connor 1973, Gough 1979, 
Offe 1984a) hat gezeigt, dass der Sozialstaat sowohl wohlfahrtssteigernde, de-
kommodifizierende und emanzipatorische Funktionen beinhaltet als auch Aspek-
te sozialer Kontrolle sowie der Zurichtung der Individuen auf die Erfordernisse 
der Marktgesellschaft. In jüngerer Zeit ist die Debatte um unterschiedliche Funk-
tionslogiken des Wohlfahrtsstaats in Auseinandersetzung mit dem Werk von 

                                                          
10 “[T]he best safeguard against social exclusion is a job” (Europäischer Rat 2000: 

Ziffer 32, vgl. auch European Commission 1994, insbesondere Kapitel VI ‚Social 
Policy and Social Protection – An Active Society for All‘ sowie European Commis-
sion 1992). 

11 Zur Analyse und Kritik dieses reduzierten Exklusionsbegriffs vgl. Levitas 1996, 
1998.

12 Mit Aktivierung oder Welfare-to-Work werden arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
bezeichnet, die die Integration von Erwerbslosen in den ersten Arbeitsmarkt beför-
dern sollen. Der Begriff ‘Welfare-to-Work‘ wird vor allem im britischen Kontext 
benutzt, in Deutschland wird zumeist der Begriff der Aktivierung verwendet. Für die 
Diskussion der Auswirkungen von Welfare-to-work- bzw. Aktivierungsmaßnahmen 
auf soziale Ausgrenzungsprozesse vgl. Kapitel 7.2. 
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Gøsta Esping-Andersen (1990) von unterschiedlichen Seiten wieder aufgenom-
men worden, und auch in der neueren Ungleichheitsforschung wird der Rolle 
staatlicher Institutionen bei der Strukturierung sozialer Ungleichheit verstärkte 
Aufmerksamkeit gewidmet (vgl. etwa Vogel 2004a, Groß/Wegener 2004, Leise-
ring 2004). Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Ansätze, Einsichten und 
analytischen Konzepte wird in dieser Arbeit die Strukturierung sozialer Exklusi-
on durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen am Beispiel der Arbeitslosen-
sicherung und der Sozialhilfe in Großbritannien und Deutschland untersucht. 

Wie sind die sozialen Sicherungssysteme Arbeitslosenunterstützung und 
Sozialhilfe in Großbritannien und Deutschland institutionell verfasst, welche 
inkludierenden und exkludierenden Mechanismen und Logiken weisen sie auf? 
Welche möglichen Konsequenzen ergeben sich daraus für Prozesse sozialer 
Ausgrenzung sowie für Chancen der Inklusion? Wo liegen die kritischen Punkte, 
an denen die Sicherungssysteme in ihrer Präventions- und Kompensationsfunkti-
on sozialer Exklusion versagen? Verringern wohlfahrtsstaatliche Restruktu-
rierungsprozesse das Inklusionspotenzial sozialer Sicherungssysteme und damit 
auch die Kompensationsfähigkeit des Wohlfahrtsstaats in Bezug auf Prozesse 
sozialer Exklusion? Verlaufen die Restrukturierungsprozesse wohlfahrtsstaatli-
cher Institutionen in den beiden Ländern unterschiedlich oder lassen sich Kon-
vergenzen ausmachen? So lassen sich die forschungsleitenden Fragen formulie-
ren, die auf der Grundlage eines Vergleichs der institutionellen Logiken der 
Arbeitslosensicherung und der Sozialhilfe in Großbritannien und Deutschland 
beantwortet werden sollen. 

Die Systeme der Arbeitslosenunterstützung und der Sozialhilfe bilden den 
Gegenstand der empirischen Untersuchung, weil sie für Ausgrenzungsprozesse 
eine zentrale Rolle spielen. Diese können ihren Ausgangspunkt zwar in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Sphären nehmen, ökonomische Ausgrenzung in 
Form von Erwerbslosigkeit, Armut oder Marginalität am Arbeitsmarkt13 ist aber 
eine notwendige Bedingung sozialer Exklusion.14 Für alle drei Formen ökonomi-

                                                          
13 Marginalität am Arbeitsmarkt bedeutet, dass das Erwerbseinkommen so niedrig ist, 

dass Armut trotz Arbeit nicht verhindert werden kann, impliziert aber auch Prekari-
tät von Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsunsicherheit. 

14 Der Ausschluss von Erwerbsarbeit muss nicht zwangsläufig zu sozialer Ausgren-
zung führen. Entscheidend dafür, ob Erwerbslosigkeit tatsächlich als soziale Exklu-
sion erfahren wird, ist angesichts der fortbestehenden Zentralität der Erwerbsarbeit 
in westlichen Wohlfahrtsstaaten, ob für Nichterwerbstätige gesellschaftlich aner-
kannte Alternativrollen bereit stehen, die soziale Anerkennung sowie Existenzsiche-
rung gewähren und von den Individuen freiwillig angenommen werden. Allerdings 
werden Statusalternativen wie die Hausfrauenrolle oder der Vorruhestand im Wan-
del von der Hausfrauen-/Versorgerehe zu anderen Formen der Arbeitsteilung in der 
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scher Ausgrenzung bilden entweder die Arbeitslosensicherung oder die Sozial-
hilfe die zuständige wohlfahrtsstaatliche Instanz. Im Fall der Erwerbslosigkeit ist 
es die Arbeitslosenversicherung, die durch die Gewährung von Transfereinkom-
men den Verlust von Markteinkommen kompensiert und unter bestimmten Um-
ständen durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen die Wiedereingliederung in 
den ersten Arbeitsmarkt fördert. Die Sozialhilfe sicherte bisher als letztes Netz 
sozialer Sicherung nicht nur die Existenz von nichterwerbsfähigen Gruppen, die 
von Einkommensarmut betroffen sind, sondern auch von Erwerbslosen, die keine 
Ansprüche auf Arbeitslosengeld hatten. Im Fall der ‚Armut trotz Arbeit‘ sind es 
entweder ergänzende Leistungen der Arbeitslosenunterstützung bzw. der Sozial-
hilfe oder Formen der steuerlichen Subventionierung von Niedrigeinkommen, 
die dazu gedacht sind, nicht existenzsichernde Erwerbseinkommen aufzusto-
cken.15 Arbeitslosenunterstützung und Sozialhilfe stellen damit die primären 
wohlfahrtsstaatlichen Kompensationsinstanzen ökonomischer Ausgrenzung 
dar.16 Die institutionellen Logiken dieser Sicherungssysteme, ihre jeweiligen 
Zugangsbedingungen, die Substanz der sozialen Leistungen sowie die institu-
tionellen Operationsmodi, denen sie folgen, sind daher von zentraler Bedeutung 
für die Art und Weise, wie wohlfahrtsstaatliche Institutionen soziale Exklusion 
strukturieren.

Dennoch handelt es sich bei den beiden Leistungssystemen nur um einen 
Ausschnitt aus dem Spektrum wohlfahrtsorientierter Staatstätigkeit. Wollte man 
das komplette Bild der Strukturierung sozialer Exklusion durch den Wohlfahrts-
staat zeichnen, müssten letztendlich alle Bereiche sozialer Sicherung und Dienst-
leistungen in den Blick genommen werden, die zur Vermeidung oder Überwin-
dung ökonomischer Ausgrenzung einen Beitrag leisten können. Entsprechend 
wären das Rentensystem und das Gesundheitssystem ebenso zu untersuchen wie 
das Steuersystem, der soziale Wohnungsbau ebenso wie Kinder-, Jugend- und 
                                                                                                                               

Familie sowie im Zuge der Rücknahme der Frühverrentungspolitik zunehmend 
problematisch und/oder delegitimiert (Kronauer 2002: 157). 

15 Insbesondere in den liberalen Wohlfahrtsstaaten sind in den letzten Jahren Pro-
gramme zur Subventionierung von Niedrigeinkommen in Form von Steuerfreibeträ-
gen oder negativen Einkommenssteuern eingeführt worden. So spielen in Großbri-
tannien etwa Maßnahmen ‚to make work pay’ eine zentrale Rolle innerhalb der von 
der Labour-Regierung unter Blair vorgenommenen Restrukturierung des Steuer- und 
Leistungssystems (vgl. Kapitel 7.2.2.). 

16 Die Ursachen ökonomischer Ausgrenzung sowie die Priorität der sozialstaatlichen 
Kompensationsinstanzen können sich im historischen Verlauf verändern. So war 
z.B. Armut in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit vor allem ein Problem des Al-
ters und unzureichender Rentenansprüche speziell von Frauen, das Rentensystem 
daher die zentrale sozialstaatliche Kompensationsinstanz (Leibfried/Leisering/Buhr 
u.a. 1995: 211-216). 
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Familienhilfen. Dies verweist auf die Beschränkungen, die dieser Arbeit not-
wendigerweise inhärent sind, diskutiert sie doch die Strukturierungslogiken 
wohlfahrtsstaatlicher Institutionen ‚nur‘ anhand zweier Teilbereiche sozialstaat-
licher Intervention. Allerdings – so meine Überzeugung – lassen sich aus dieser 
Teilanalyse über die untersuchten sozialen Sicherungssysteme hinaus gehende 
Einsichten in die Strukturierung sozialer Exklusion durch wohlfahrtsstaatliche 
Institutionen gewinnen und konzeptionelle Instrumente entwickeln, die auf ande-
re sozialpolitische Bereiche übertragen werden können. Zudem erhebt die Arbeit 
nicht den Anspruch, alleine ein umfassendes Bild des Verhältnisses von Wohl-
fahrtstaat und sozialer Exklusion zeichnen zu wollen, sondern begreift sich als 
Teil eines Puzzles, das es in wissenschaftlicher Kooperation und gegenseitiger 
Ergänzung zu vervollständigen gilt. 

Unterschiedliche wohlfahrtsstaatliche Arrangements – davon ist auszugehen 
– strukturieren soziale Exklusion auf unterschiedliche Weise. In der vergleichen-
den Wohlfahrtsstaatsforschung hat sich zur Analyse von Unterschieden zwischen 
nationalstaatlich verfassten Wohlfahrtsstaaten der so genannte Regime-Ansatz 
etabliert. Dieser versteht unter einem Wohlfahrtsstaatsregime „the specific insti-
tutional arrangement adopted by societies in the pursuit of work and welfare“ 
(Esping-Andersen 1987: 6) und unterscheidet Regimetypen danach, in welchem 
Ausmaß sie die Abhängigkeit der Gesellschaftsmitglieder vom Arbeitsmarkt 
verringern (De-Kommodifizierung),17 welche Art der sozialen Schichtung (Stra-
tifizierung) durch das institutionelle Arrangement befördert wird und wie die 
Aufgabenverteilung zwischen Staat, Markt und Familie geregelt ist. Mittlerweile 
gibt es einen umfangreichen Korpus von Literatur zur Identifikation und Ab-
grenzung unterschiedlicher Regimetypen, zur empirischen Anreicherung und zur 
Verfeinerung der analytischen Konzepte des Regime-Ansatzes (vgl. exempla-
risch Esping-Andersen 1990, Castles 1992, Ferrera 1998, Lessenich/ Ostner 1998 
sowie die Übersicht in Lessenich 2003a: 84/85). Außerdem wurde versucht, den 
Ansatz, der zur Beschreibung ganzer wohlfahrtsstaatlicher Arrangements entwi-
ckelt wurde, auf einzelne Problembereiche und soziale Sicherungssysteme an-
zuwenden.18

Das große Verdienst des Regime-Ansatzes ist es, die begrenzte Perspektive 
früherer vergleichender Forschung auf Staatsausgaben und Sozialbudgets über-
wunden und den Blick auf die Inhalte und qualitativen Aspekte von Wohlfahrts-
staatlichkeit gelenkt zu haben. Allerdings arbeitet die Regimeforschung in der 
                                                          
17 Für eine ausführlichere Diskussion des De-Kommodifizierungsbegriffs vgl. Kapitel 

2.1.2.
18 So etwa auf die geschlechtsspezifischen Implikationen bestimmter institutioneller 

Arrangements (Langan/ Ostner 1991, Lewis 1992, Ostner 1998, Sainsbury 1999), 
aber auch auf die Sicherungssysteme bei Erwerbslosigkeit (Gallie/Paugam 2000b). 
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Regel mit sehr groben Indikatoren zur Klassifizierung wohlfahrtsorientierter 
Staatstätigkeit, die keine detaillierte Analyse einzelner Sicherungssysteme und 
ihrer Strukturierungslogiken erlauben. Auch werden die Fälle zumeist auf weni-
ge Variablen reduziert, um sie für quantitative Kausalanalysen handhabbar zu 
machen. Die hier vorgelegte Untersuchung unternimmt dagegen eine detaillierte 
und feinkörnige Bestandsaufnahme der institutionellen Strukturierungslogiken 
und -mechanismen sozialer Sicherungssysteme bei Erwerbslosigkeit und Armut 
in zwei Ländern und greift dabei auf die Methode des qualitativen, fallorientier-
ten Vergleichs (Ragin 1987) zurück, bei der der einzelne Fall als Ganzes und in 
seinem gesellschaftlichen und politischen Kontext betrachtet wird.19 Ein solch 
holistischer ‚Few Countries - Many Factors‘-Ansatz ist eher in der Lage, der 
Komplexität der wohlfahrtsstaatlichen Strukturierung sozialer Ausgrenzungspro-
zesse gerecht zu werden. Auch für die Untersuchung des Wandels wohlfahrts-
staatlicher Institutionen, dessen komplexe Prozesse, inkrementelle Schritte und 
kritischen Wendepunkte den Augen der auf die Bildung von Idealtypen, Clustern 
und aggregierten Daten fixierten Wohlfahrtsstaatsforschung nur allzu häufig 
entgehen, ist ein solcher Vergleich besser geeignet als der sparsame Ansatz der 
typologienbildenden Komparatistik (Daly 1997: 144). 

Großbritannien und Deutschland wurden deshalb als Vergleichsfälle ge-
wählt, weil sie den gängigen Typologien zufolge unterschiedlichen wohlfahrts-
staatlichen Regimetypen angehören. Im deutschen Sozialsystem, das den ‚Bis-
marck-Systemen‘ zuzurechnen ist, wird Sozialpolitik traditionell als „Arbeiter-
politik“ (Leibfried/Tennstedt 1985) betrieben und den Risiken der Lohnarbeit in 
erster Linie durch einkommensbezogene, beitragsfinanzierte Sozialversiche-
rungssysteme begegnet. Großbritannien gehört dagegen zu den ‚Beveridge-
Staaten‘, deren wohlfahrtsstaatliche Interventionen in erster Linie auf Armutsbe-
kämpfung ausgerichtet sind und vor allem in der Form einheitlicher steuerfinan-
zierter sozialer Fürsorgeleistungen erfolgen (Lessenich 2003a: 82). Auch gemäß 
der bekannten Typologie von Esping-Andersen (1990) sind Großbritannien und 
Deutschland unterschiedlichen Wohlfahrtsmodellen – dem liberalen angelsächsi-
schen Modell und dem konservativ-korporatistischen kontinentaleuropäischen 
Modell – zuzuordnen20 und auch in Hinblick auf Produktionsmodell und Ar-
beitsmarkt, Immigrationsregime und politisches System werden beide Länder in 
der Regel unterschiedlichen Modellen zugerechnet (vgl. Kapitel 4). Schließlich 
                                                          
19 Zur Methode des fallorientierten Vergleichs vgl. Ragin 1987. Zum Unterschied 

zwischen fallorientierter und variablenorientierter Methode vgl. auch Trampusch 
2000: 64/65. 

20 Die Einordnung des britischen Wohlfahrtsstaats in das liberale Regimecluster ist 
wegen seines Beveridge’schen Erbes und des Fortbestehens des universlaistischen 
nationalen Gesundheitsdienstes allerdings umstritten. 
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schneiden beide Länder in den letzten Jahren sehr unterschiedlich hinsichtlich 
ihrer beschäftigungspolitischen Performanz ab. Während Großbritannien als 
neues ‚Beschäftigungswunder‘ gilt, hat Deutschland die ehemals britische Rolle 
des ‚kranken Manns‘ Europas übernommen. Hinsichtlich der Kontextbedingun-
gen, vor deren Hintergrund die sozialen Sicherungssysteme ihre Strukturierungs-
logiken entfalten, bilden die Länder also Antipoden, womit die Untersuchung der 
Methode des ‚most different systems‘-Vergleichs folgt. Gleichzeitig wurde die 
Fallauswahl aber auch durch Überlegungen zum Wandel wohlfahrtsstaatlicher 
Arrangements bestimmt. Es wurde angenommen, dass sich im Zuge wohlfahrts-
staatlicher Umbauprozesse das deutsche Modell eher dem residual-liberalen 
angelsächsischen Modell angleicht als den gut ausgebauten universalistischen 
Wohlfahrtsstaaten skandinavischer Prägung. Dies war – neben forschungsprag-
matischen Erwägungen – auch der Grund, warum kein Vertreter des sozialdemo-
kratischen Wohlfahrtsregimes untersucht wurde. 

Indem das Projekt eine Untersuchung der Strukturierungslogiken und -
mechanismen sozialer Ungleichheit durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen 
unternimmt, nimmt es neben einer politikwissenschaftlichen auch eine dezidiert 
soziologische Perspektive ein. Der Wohlfahrtsstaat wird mit Esping-Andersen 
als „active force in the ordering of social relations“ (Esping-Andersen 1990: 23) 
verstanden, d.h. wohlfahrtsstaatliche Institutionen werden in ihr Recht als eigen-
ständiges Moment gesellschaftlicher Strukturierung gesetzt (Lessenich 1998: 
91). Wie strukturiert der Wohlfahrtsstaat Lebenslagen und Inklusionschancen? 
So ließe sich das Erkenntnisinteresse auf einem abstrakteren theoretischen Ni-
veau formulieren. Damit wird gleichsam eine ‚Soziologie der Sozialpolitik‘ un-
ternommen, die nach den möglichen Effekten institutioneller Strukturen auf 
soziale Lagen und Prozesse sozialer Ungleichheit fragt. 

Über tatsächliche Effekte der Strukturierung sozialer Exklusion durch 
wohlfahrtsstaatliche Institutionen können aus einer solchen institutionellen Per-
spektive allerdings nur begrenzt Aussagen gemacht werden. So muss zum einen 
die Frage nach der Implementation institutioneller Regeln durch konkrete (loka-
le) Akteure wie Arbeitsbehörden und Sozialämter unbeantwortet bleiben. Zum 
anderen bleibt die subjektive Perspektive, also die Frage, wie die Betroffenen 
selbst die sozialen Leistungssysteme wahrnehmen und hinsichtlich ihrer inklu-
sions- bzw. exklusionsstrukturierenden Wirkung bewerten,21 notwendigerweise 
außen vor. Da es bisher kaum Beiträge gibt, die sich mit der Rolle wohlfahrts-
staatlicher Institutionen in Prozessen sozialer Exklusion beschäftigen,22 bildet die 
                                                          
21 Dies könnte Gegenstand eines Folgeforschungsprojekts sein. 
22 Ausnahmen bilden die Beiträge, die aus dem Centre for the Study of Social Exclu-

sion (CASE) an der London School of Economics and Political Science hervor-
gegangen sind. Vgl. etwa Hills/Le Grand/Piachaud 2002, darin insbesondere die 
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hier gewählte institutionelle Perspektive aber einen sinnvollen und notwendigen 
Ausgangspunkt für die Analyse des Verhältnisses von Wohlfahrtsstaat und sozia-
ler Exklusion. Außerdem leistet die Arbeit mit dieser Herangehensweise einen 
Beitrag zu einer in Deutschland noch wenig entwickelten Ungleichheitsfor-
schung mit institutionellem Fokus (vgl. Vogel 2004b). 

Wie soll die bisher skizzierte Untersuchung aber nun von statten gehen? 
Kurz gesagt, werden im zweiten Teil der Arbeit (Kapitel 2 und 3) die theo-

retischen Grundlagen für die Analyse der Strukturierung sozialer Exklusion 
durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen gelegt. Im dritten überleitenden Teil 
(Kapitel 4) werden als Hintergrund für die empirische Analyse die beiden Sozi-
almodelle Großbritanniens und Deutschlands entlang ihrer charakteristischen 
institutionellen, sozialpolitischen und sozialstrukturellen Merkmale und Profile 
skizziert. Im vierten Teil (Kapitel 5 - 7) werden die sozialen Sicherungssysteme 
bei Erwerbslosigkeit und Armut in beiden Ländern in Hinblick auf ihre Struktu-
rierungslogiken analysiert und verglichen. Der fünfte Teil (Kapitel 8) dient der 
Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse. 

Ausführlicher liest sich die Dramaturgie der Arbeit folgendermaßen: Im 
folgenden zweiten Kapitel wird es zunächst darum gehen, zu klären, welches 
Verständnis von sozialer Exklusion der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt: 
Exklusion wird als eine ‚neue‘ Form sozialer Ungleichheit begriffen, die durch 
verschiedene ökonomische, gesellschaftliche und politische Transformationen 
hervorgebracht wird. Soziale Exklusion stellt keine unnötige Erfindung neuer 
Begriffe für alte Probleme dar, sondern ist ein „Kind des gesellschaftlichen Um-
bruchs und der ihm vorausgegangen Integrationsphase“ (Kronauer 2002: 23). Sie 
ist demnach auch nicht ohne Bezug auf den Wohlfahrtsstaat zu begreifen. Das 
Konzept der sozialen Ausgrenzung setzt dessen Existenz und bis weit in die 
1970er Jahre hineinreichende Erfolgsgeschichte der Steigerung des Massen-
wohlstands und der Einbindung der arbeitenden Klassen durch die Ausweitung 
sozialer Rechte immer schon voraus. Es zwingt also dazu, den Wohlfahrtsstaat 
zunächst einmal als relativ erfolgreiche Inklusionsinstanz zu begreifen. 

Allerdings ist der Wohlfahrtsstaat nicht ausschließlich Inklusionsinstanz, 
sondern stets auch Quelle der selektiven Einbindung und Stratifizierung von 
Lebenschancen, der Kommodifizierung und der sozialen Kontrolle. Um das 
Verhältnis von Wohlfahrtsstaat und sozialer Exklusion angemessen konzeptio-
alisieren zu können, gilt es daher die Ambivalenzen wohlfahrtsstaatlicher Ver-

                                                                                                                               
Beiträge von Hills 2002 und Agulnik/Burchardt/Evans 2002. Vgl. außerdem Evans 
2001b.
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gesellschaftung herauszuarbeiten, die auch im Hinblick auf die in dieser Arbeit 
diskutierte Problematik – die Strukturierung sozialer Exklusion durch wohl-
fahrtsstaatliche Institutionen – ihre Wirkung entfalten, und Veränderungen ihres 
Charakters zu diskutieren. Dies soll im dritten Kapitel im Rückgriff auf Theorien 
der Strukturierung sozialer Beziehungen durch den Wohlfahrtsstaat geschehen, 
um dann auf Basis dieser Diskussion einen Analyserahmen zur Untersuchung 
wohlfahrtsstaatlicher Strukturierungslogiken sozialer Exklusion zu entwickeln, 
der auf die empirische Analyse der Arbeitslosensicherung und Sozialhilfe in 
Großbritannien und Deutschland angewendet werden kann. 

Soziale Sicherungssysteme strukturieren soziale Exklusionsprozesse erstens
– so wird dabei argumentiert – ganz wesentlich dadurch, wie sie den Zugang zu 
ihren Ressourcen organisieren. Barrieren wohlfahrtsstaatlicher Inklusion erge-
ben sich dabei zunächst einmal aus aufenthaltsrechtlichen Regelungen, durch die 
Personen, die nicht über die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes oder einen 
bestimmten Aufenthaltsstatus verfügen, der Zugang zu den sozialen Sicherungs-
systemen ganz oder teilweise verwehrt wird. Des Weiteren bestimmen sozial-
rechtliche Anspruchsbedingungen darüber, wer unter welchen Voraussetzungen 
auf sozialstaatliche Unterstützung zurückgreifen kann. Schließlich ist für die 
Frage, inwiefern soziale Sicherungssysteme an der Produktion und Reproduktion 
sozialer Exklusion mitwirken, auch relevant, welche Bedingungen am Arbeits-
markt herrschen und wie diese mit den formal-rechtlichen Zugangsregeln kor-
respondieren. 

Die Fähigkeit wohlfahrtsstaatlicher Institutionen, soziale Exklusion zu ver-
meiden oder zu kompensieren, hängt zweitens stark von der Qualität wohlfahrts-
staatlicher Inklusion ab. Bloße formal-rechtliche Inklusion bedeutet nämlich 
nicht unbedingt, dass damit Probleme sozialer Exklusion gelöst sind. Die Fähig-
keit wohlfahrtsstaatlicher Institutionen, soziale Exklusion zu verhindern oder zu 
kompensieren, hängt außerdem wesentlich davon ab, ob soziale Rechte so be-
schaffen sind, dass sie Armut überwinden sowie Marginalisierungs- und Stigma-
tisierungserfahrungen entgegenwirken können. Zugangsmodalitäten bestimmen 
also über das ‚Ob‘, über das ‚Wie‘ der Inklusion entscheidet dagegen die Quali-
tät der Einbindung in wohlfahrtsstaatliche Leistungssysteme. Hier spielen mate-
rielle Eigenschaften wie das Leistungsniveau eine wichtige Rolle. Aber auch 
qualitative und symbolische Merkmale sozialer Rechte haben einen Einfluss 
darauf, ob der Bezug sozialer Leistungen als entwürdigend, stigmatisierend und 
damit zusätzlich ausgrenzend empfunden wird. 

Indem sie Inklusions- und Exklusionskarrieren mit bedingen, strukturieren 
wohlfahrtsstaatliche Institutionen Prozesse sozialer Exklusion schließlich auch in 
einer zeitlichen Perspektive. Denn zum einen sind in die sozialen Sicherungssys-
teme bei Erwerbslosigkeit zeitliche Schwellen eingebaut, die eine Dynamik des 
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Statusverlusts in Gang setzen. Zum anderen beinhalten sie aber auch eine Reihe 
von Elementen, die darauf ausgerichtet sind, Leistungsbezieher wieder in Er-
werbsarbeit zu bringen und damit eine wichtige Ursache sozialer Ausgrenzung 
zu überwinden. Diese ‚aktivierenden‘ Elemente sind in den meisten westeuropäi-
schen Wohlfahrtsstaaten in den letzten Jahren stark ausgebaut worden. 

Der Trend zu einer stärker auf Aktivierung ausgerichteten Politik macht 
deutlich, dass die sozialen Sicherungssysteme bei Arbeitslosigkeit und Armut im 
Zuge wohlfahrtsstaatlicher Restrukturierung Wandlungsprozessen unterworfen 
sind. Die institutionellen Logiken und Mechanismen der Strukturierung sozialer 
Exklusion können daher nicht nur in einer Momentaufnahme betrachtet, sondern 
müssen auch auf ihre Veränderungen im Zeitverlauf hin analysiert werden. Bei-
des soll im empirischen Teil der Arbeit (Kapitel 5 bis 7) geschehen. Hier werden 
die institutionellen Strukturierungslogiken der sozialen Leistungssysteme bei 
Erwerbslosigkeit und Armut in Großbritannien und Deutschland entlang der im 
Analyserahmen entwickelten Dimensionen Barrieren wohlfahrtsstaatlicher In-
klusion (Kapitel 5), Qualität wohlfahrtsstaatlicher Inklusion (Kapitel 6) und 
wohlfahrtsstaatlich induzierte Inklusions- und Exklusionskarrieren (Kapitel 7)
beschrieben und auf ihre möglichen Effekte für Prozesse sozialer Exklusion 
diskutiert. Bevor diese Analyse jedoch vorgenommen werden kann, wird es nötig 
sein, den ökonomischen, wohlfahrtsstaatlichen und sozialstrukturellen Kontext, 
kurz: das Sozialmodell beider Länder zu skizzieren (Kapitel 4).

Im abschließenden Teil wird es darum gehen, Schlussfolgerungen zu ziehen 
und Konsequenzen der Untersuchung aufzuzeigen. In Kapitel 8 werden deshalb 
die Unterschiede in den Strukturierungslogiken der Arbeitslosensicherung und 
Sozialhilfe in Großbritannien und Deutschland diskutiert sowie die Entwicklun-
gen der Systeme im Zeitverlauf verglichen. Schließlich dient das Schlusskapitel 
auch der Skizzierung von Perspektiven und möglichen politischen Ansätzen zur 
Eingrenzung sozialer Ausgrenzung im Wohlfahrtsstaat. 
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2 Soziale Exklusion und Wohlfahrtsstaat 

Im Zentrum der heutigen sozialen Frage stehen erneut die ‚Nutzlosen‘, Überzähli-
gen, und um sie herum ein diffuser Bereich von Situationen, die von Prekarität und 
der Ungewissheit über den jeweils nächsten Tag geprägt sind und vom Wiederauf-
treten massenhafter Verwundbarkeit zeugen. (Castel 2000b: 401) 

Eine Untersuchung der Strukturierung sozialer Exklusion durch wohlfahrtsstaat-
liche Institutionen muss notwendigerweise mit der Klärung von Begriffen und 
Konzepten beginnen. Gerade ein so umstrittenes Konzept wie das der sozialen 
Exklusion nötigt dazu, zunächst einmal die Konturen und Bedeutungsgehalte des 
Begriffs herauszuarbeiten, um zu klären, welches Verständnis von Exklusion der 
vorliegenden Arbeit zugrunde liegt und mit welchem Realitätsausschnitt sie sich 
beschäftigt. Dies soll im Folgenden geschehen. Dabei wird zunächst auf die in 
der Literatur identifizierten Charakteristika des Exklusionsbegriffs eingegangen, 
die ihn von bisherigen Konzepten zur Beschreibung sozialer Marginalisierung 
und Ungleichheit unterscheiden (2.1.). Da soziale Exklusion in der Literatur 
häufig als eine Art Metapher gesellschaftlicher Transformation verwendet wird, 
werden außerdem skizzenhaft die gesellschaftlichen Veränderungen dargestellt, 
die in der Diskussion als Ursache neuer sozialer Verwundbarkeiten verhandelt 
werden. Weiterhin wird es darum gehen, zu zeigen, dass soziale Exklusion als 
neue soziale Frage nur vor dem Hintergrund der Existenz des Wohlfahrtsstaats 
verstanden werden kann (2.2.), und die spezifische Form, die Ausgrenzung im 
wohlfahrtsstaatlich moderierten Kapitalismus annimmt, am besten als eine Kons-
tellation der Gleichzeitigkeit von ‚Drinnen‘ und ‚Draußen‘ zu charakterisieren ist 
(2.3.).

2.1 Soziale Exklusion als Metapher gesellschaftlicher Transformation 

Soziale Exklusion umschreibt neue Formen gesellschaftlicher Spaltung und sozi-
aler Ungleichheit, die durch die Reorganisation der globalen Arbeitsteilung, 
Umbrüche in der Erwerbsarbeit, die Erosion sozialer Sicherung sowie durch die 
zunehmende Diversität und Instabilität von Haushaltsstrukturen hervorgebracht 
werden. Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels, der sich als Entwicklung vom 
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Fordismus23 zum Post-Fordismus24 beschreiben lässt, nimmt die Gefahr der 
Marginalisierung bestimmter Personengruppen zu. Arbeitslosigkeit, Armut und 
andere Formen gesellschaftlicher Benachteiligungen können zum Ausschluss 
von Individuen oder Gruppen aus zentralen Instanzen der gesellschaftlichen 
Teilhabe führen. Dieser Trend lässt sich in unterschiedlichen Ausprägungen – 
strukturiert durch die jeweiligen nationalen ökonomischen, sozialstrukturellen 
und institutionellen Kontextfaktoren – in allen entwickelten Industriegesellschaf-
ten beobachten. „(T)oday’s transformations are giving rise to new conceptions of 
social disadvantage: the ‚underclass‘, the ‚new poverty‘, and ‚social exclusion‘“ 

                                                          
23 Der Begriff des Fordismus wurde von Gramsci (1971/1992) geprägt und später von 

der französischen Regulationsschule (Aglietta 1987, Boyer 1990, Lipietz 1998a) in 
den Sozialwissenschaften etabliert. Er bezeichnet eine Epoche kapitalistischer Verge-
sellschaftung, die in den USA in den Dreißigerjahren, in Europa nach dem zweiten 
Weltkrieg begann und bis zu den Wirtschaftskrisen der Siebzigerjahre andauerte, und 
durch ein spezifisches Akkumulationsregime und eine diesem entsprechende Regula-
tionsweise gekennzeichnet war. Das Akkumulationsregime des Fordismus beruhte 
auf der tayloristisch organisierten Massenproduktion standardisierter Konsumgüter 
und ermöglichte ein relativ starkes und beständiges ökonomisches Wachstum. Aus-
gebaute Sozialstaaten, korporatistische Verhandlungssysteme von Staat, Arbeitgebern 
und starken, zentralisierten Gewerkschaften sowie eine keynesianische Wirtschafts-
politik bildeten die Formen gesellschaftlicher und politischer Regulation, die die Sta-
bilisierung der fordistischen Produktionsweise sicherstellten. Für große Teile der Be-
völkerung hatte das institutionelle Arrangement des Fordismus den Effekt deutlicher 
Wohlstandssteigerungen. Automobil, Waschmaschine und Fernseher wurden von der 
Luxus- zur Massenware und unterstützten kleinfamiliäre Lebensweisen und suburba-
ne Wohnformen. Das Lebens- und Konsummodell orientierte sich an standardisierten 
Normalarbeitsverhältnissen sowie einer klassischen geschlechtsspezifischen Arbeits-
teilung zwischen (männlichem) Familienernährer und (weiblicher) Hausfrau bzw. 
Zuverdienerin. Als Fordismus wird diese Epoche deshalb bezeichnet, weil Henry 
Ford in den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts in seinen Fabriken die industrielle 
Massenproduktion mit Hilfe tayloristischer Arbeitsorganisation entwickelte und 
durch seine Lohnpolitik dafür sorgte, dass die Arbeitenden die von ihnen produzierten 
Autos auch kaufen konnten. Die Fordsche Fabrik steht damit für ein gesellschaftli-
ches Reproduktionsmodell, in dem Massenproduktion und Massenkonsum aneinan-
der gekoppelt sind. 

24 Mangels einer allgemein anerkannten Charakterisierung hat sich zur Bezeichnung 
der neuen gesellschaftlichen Entwicklungsweise der Begriff Post- oder Nach-
Fordismus eingebürgert. Autoren, die davon ausgehen, dass sich noch keine neue 
kohärente Entwicklungsweise herausgebildet hat, sprechen eher von „Nach-
Fordismus“ (Peck/Tickell 1995); Autoren, die eine stabile Kohärenz gesellschaftli-
cher Verhältnisse bereits wieder hergestellt sehen, bezeichnen das neue Entwick-
lungsmodell z.B. als Neoliberalismus (Candeias 2004). 
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(Silver 1994: 531) – so lassen sich die zahlreichen Beiträge der internationalen 
Diskussion über soziale Ausgrenzung wohl am ehesten auf einen gemeinsamen 
Nenner bringen. 

Der Ausgrenzungsbegriff beinhaltet mehrere Thesen (vgl. Room 1995, Her-
kommer 1999a, Kronauer 2002). So ist darin zum einen die Behauptung enthal-
ten, dass die herkömmlichen Kategorien zur Analyse sozialer Ungleichheiten 
und Benachteiligungen den neuen Formen sozialer Deprivation nicht mehr an-
gemessen bzw. nicht mehr ausreichend seien. Die ‚alten‘ vertikalen sozialen 
Ungleichheiten würden durch eine neue Spaltung, die mit der Logik von Klassen 
und Schichten bricht, ersetzt bzw. überlagert (Touraine 1991, Herkommer 
1999b, Kronauer 2002). 

At this moment we live in a change from a vertical society, which we have grown 
used to name a class society with people on top and people at the bottom, to a hori-
zontal society, where the important thing is to know whether one is at the centre or 
at the periphery. Today it is not about being ‚up or down‘, but ‚in or out‘ (Touraine 
1991, zitiert nach Abrahamson 1998). 

In der Vorstellung von Zentrum und Peripherie, die in den neuen Konzeptionali-
sierungen sozialer Benachteiligung enthalten ist, schwingt auch mit, dass es beim 
Ausgrenzungsgedanken um mehr geht als um einen Mangel an materiellen Res-
sourcen. Zwar ist Armut eine notwendige und zentrale Bedingung sozialer Ex-
klusion, der Unterschied zwischen beiden besteht jedoch darin, dass der Armuts-
begriff auf materielle Deprivation fokussiert, während Exklusion mangelnde 
soziale Teilhabe thematisiert. 

[T]he notion of poverty is primarily focused upon distributional issues: the lack of 
resources at the disposal of an individual or a household. In contrast, notions such as 
social exclusion focus primarily on relational issues, in other words, inadequate so-
cial participation, lack of social integration and lack of power (Room 1995: 5). 

Zwar hat auch der relative Armutsbegriff, wie ihn Peter Townsend in den 
1970ern in Großbritannien entwickelt hat,25 gesellschaftliche Maßstäbe sozialer 
Teilhabe zum Gegenstand und kann damit als Vorläufer des Exklusionsbegriffs 
betrachtet werden (Kronauer 2002: 175-177, Room 1999: 169). Der Exklusions-
begriff ist jedoch umfassender, thematisiert er doch den multiplen Ausschluss aus 
verschiedenen Bereichen gesellschaftlicher Teilhabe, nicht nur den von materiel-
ler Teilhabe an Einkommen und Konsum. 

                                                          
25 Vgl. Townsend 1979 sowie die Diskussion bei Kronauer 2002: 175-177. 
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Die US-amerikanische Soziologin Hilary Silver macht allerdings darauf 
aufmerksam, dass der Exklusionsbegriff schnell unscharf wird, je mehr Formen 
sozialen Ausschlusses in die Definition einbezogen werden: 

[C]onsider just a few things the literature says people may be excluded from: a live-
lihood; secure, permanent employment; earnings; property; credit, or land; housing; 
the minimal or prevailing consumption level; education, skills, and cultural capital; 
the benefits provided by the welfare state; citizenship and equality before the law, 
participation in the democratic process; public goods; the nation or the dominant 
race; the family and sociability; humane treatment, respect, personal fulfilment, 
understanding (Silver 1994: 541). 

Um dieses Dickicht gesellschaftlicher Exklusionen zu lichten, haben verschiede-
ne Autoren zentrale Instanzen sozialer Teilhabe identifiziert, von denen ein Aus-
schluss soziale Exklusion bedeutet oder zu dieser führen kann. So betrachtet 
Berghman (1995: 90) den Ausschluss von Staatsbürgerschaft, vom Arbeitsmarkt, 
aus wohlfahrtsstaatlichen Institutionen und schließlich aus Familien- und sozia-
len Netzwerkbeziehungen als wesentliche Dimensionen der Ausgrenzung von 
gesellschaftlicher Teilhabe. Ähnlich definieren Hills, Le Grand und Piachaud 
(2002) soziale Exklusion als Ausschluss von wesentlichen gesellschaftlichen 
Aktivitäten und identifizieren als relevante Bereiche Teilhabe an Konsum, Pro-
duktion bzw. Teilhabe an ökonomischen oder anderen sozial wertgeschätzten 
gesellschaftlichen Tätigkeiten, politische Teilhabe und soziale Interaktion. Kro-
nauer (2002: 151-156) fasst soziale Ausgrenzung in Anlehnung an Castel 
(2000b) als Ausschluss aus gesellschaftlichen Interdependenzbeziehungen, die 
über Arbeit und soziale Netze vermittelt werden, sowie Ausschluss von materiel-
ler, politisch-institutioneller und kultureller Teilhabe. Während Berghman (1995) 
sowie Hills, Le Grand und Piachaud (2002) bereits den Ausschluss aus einem der 
genannten Bereiche gesellschaftlicher Teilhabe als hinreichend ansehen, betrach-
tet das Gros der Forscherinnen und Forscher Exklusion jedoch als soziale Lage, 
die durch multiple Ausgrenzungen gekennzeichnet ist. 

Geht es bei sozialer Exklusion also um die Mehrdimensionalität sozialer 
Marginalisierung und Deprivation, verweist der Begriff der Ausgrenzung außer-
dem stärker als der Armutsbegriff darauf, dass es sich bei den damit umschriebe-
nen Phänomenen sozialer Benachteilung um dynamische Prozesse handelt, bei 
denen am Ende einer „Spirale der Prekarität“ (Paugam 1995) ein Zustand der 
Ausgrenztheit eintreten kann. Damit greift der Ausgrenzungsgedanke auf Ein-
sichten aus der dynamischen Armutsforschung26 zurück, die gezeigt hat, dass 
Armut zwar für viele Betroffene nur eine vorübergehende Episode innerhalb 

                                                          
26 Vgl. den wegweisenden Band von Leibfried/Leisering/Buhr u.a. 1995. 
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ihres Lebenslaufs darstellt, in manchen Fällen jedoch Abstiegskarrieren einleiten 
und sich verfestigen kann.27 Der Begriff sozialer Exklusion beschreibt beide 
Phänomene – sowohl die soziale Lage28 multipler Deprivation als auch Prozesse, 
die eine solche soziale Lage hervorbringen können. Insofern geht er auch über 
den häufig synonym verwendeten Begriff der Marginalisierung hinaus, der vor 
allem Prozesse beschreibt und auf die Charakterisierung des Zustands sowie auf 
die Benennung von Grenzen und Bruchpunkten zwischen ‚Drinnen‘ und ‚Drau-
ßen‘ verzichtet (Kronauer 2002: 51).29

Schließlich impliziert der Ausgrenzungsbegriff wesentlich stärker als der 
Armutsbegriff, dass Armut und Arbeitslosigkeit nicht allein als individuelle 
soziale Lage bestimmter Personen, sondern als gesellschaftliche Verhältnisse
begriffen werden müssen. Damit rücken auch die gesellschaftlichen Instanzen, 
die soziale Exklusionsprozesse bewirken, auslösen oder verstärken können – wie 
die Strategien von Unternehmen, institutionelle Regelungen und Verfahrenswei-
sen (z.B. des Sozialstaats) sowie soziales Handeln in Alltagssituationen – ver-
stärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit (Kronauer 2002: 18). 

Jenseits davon, dass es sich bei sozialer Ausgrenzung um ein prozesshaftes 
soziales Verhältnis multipler sozialer Deprivation handelt, ist noch eine weitere 
wichtige Aussage in Begriffen wie dem der ‚Exklusion‘, der ‚Underclass‘, der 
‚neuen Armut‘ oder ‚advanced marginality‘ enthalten. Wie Kronauer überzeu-
gend herausgearbeitet hat, werden in der internationalen Exklusionsdebatte zwar 
unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet bzw. gleiche Begriffe mit unter-
schiedlichen Konnotationen belegt, die grundlegende Gemeinsamkeit der unter-
schiedlichen Strömungen der Exklusionsdebatte besteht jedoch darin, dass 

sich die Begriffe ‚Exklusion‘ und ‚Underclass‘, wie sie in der internationalen Dis-
kussion über Arbeitslosigkeit und Armut verwendet werden, auf eine spezifische 
historische Konstellation des gesellschaftlichen Umbruchs beziehen (Kronauer 
2002: 27).30

                                                          
27 Der Zustand verfestigter Armut und mehrfacher extremer Deprivation ist auch mit 

Begriffen wie „disabling poverty“ (Paugam 1998) oder „advanced marginality“ 
(Wacquant 1996) beschrieben worden. Vgl. auch Room (1999: 171): „We are speak-
ing of people who are suffering such a degree of multidimensional disadvantage, of 
such duration, (…) that their relational links with the wider society are ruptured to a 
degree which is to some considerable degree irreversible”. 

28 Zum Konzept der sozialen Lage vgl. Hradil 1983, 1987. 
29 Ist von Prozessen sozialer Exklusion die Rede, wird daher in der Arbeit auch des 

Öfteren der Begriff der Marginalisierung verwendet. Geht es um Exklusion als Zu-
stand, wird dagegen die Formulierung „Exklusion als soziale Lage“ benutzt. 

30 Damit betont die sozialstrukturell orientierte internationale Exklusionsdebatte das 
„historisch Besondere“ ebenso wie „die länderübergreifende Allgemeinheit des Ex-
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„Contemporary social exclusion is a product of the phase shift in the character of 
contemporary capitalism“ (Byrne 1999: 77/78) – diese Charakterisierung würden 
sicher viele Exklusionsforscherinnen und –forscher unterschreiben. Denn ob im 
Übergang vom Fordismus zum Postfordismus (Byrne 1999, Dangschat/Diettrich 
1999, Mingione 1995), im „Ende der Vollbeschäftigungsgesellschaft“ (Vobruba 
1999) oder in „neuen Spaltungen und Antagonismen (…), die die Globalisierung 
hervorgebracht hat“ (Dahrendorf 2000) – sehen doch Autoren unterschiedlicher 
theoretischer und normativer Couleur die Ursache neuer Spaltungslinien und 
Marginalisierungsprozesse gleichermaßen in einem epochalen Wandel der For-
men und Bedingungen kapitalistischer Vergesellschaftung. Soziale Exklusion 
bildet dabei eine Chiffre zur Beschreibung dieses weitreichenden sozialen Wan-
dels und der neuen Verwundbarkeiten, die dabei entstehen; der Begriff fungiert 
somit als eine „Metapher gesellschaftlicher Transformation“ (Katz 1993b).31

Die weit reichenden gesellschaftlichen Veränderungen, die von diesen An-
sätzen als Ursachen neuer sozialer Polarisierungs- und Marginalisierungsprozes-
se identifiziert werden, lassen sich nach Kronauer (2002: 96-100) grob drei 
Komplexen zuordnen: Erstens Umbrüchen in der Erwerbsarbeit, zweitens Ver-
änderungen der sozialen Nahbeziehungen und Lebensformen sowie drittens 
Restrukturierungsprozessen sozialstaatlicher Sicherung.32

Variierte die Arbeitslosigkeit in früheren Phasen kapitalistischer Entwick-
lung mit dem wirtschaftlichen Konjunkturzyklus, sehen wir heute in den fortge-
schrittenen kapitalistischen Gesellschaften eine Dissoziation von ökonomischem 
Wachstum und Beschäftigung, die durch ein Bündel mehrerer Faktoren bedingt 
wird.33 Zum einen ermöglichen technologische Fortschritte den Unternehmen die 
Rationalisierung von Arbeitsplätzen sowie die Einführung neuer Formen flexib-
ler Produktion. Zum anderen ist der Verlust von Arbeitsplätzen vor allem in den 
traditionellen, technologisch ausgereiften Branchen der Massenproduktion auch 

                                                                                                                               
klusionsproblems“ und lässt sich dadurch sowohl von systemtheoretischen als auch 
von kulturalistischen Lesarten des Exklusionsproblems abgrenzen (Kronauer 2002: 
28-30). Über den systemtheoretischen Exklusionsbegriff wird unter 2.1.3. noch zu 
sprechen sein. Für eine kulturalistische Lesart des Exklusionsbegriffs vgl. Silver 
(1993, 1994, 1996), die in ihren Beiträgen zeigt, wie die Bedeutung der Begriffe Ex-
klusion und Unterklasse in verschiedenen Ländern variiert und von spezifischen in-
tellektuellen Strömungen und historischen Kontexten geprägt ist. In ähnlicher Weise 
ordnet auch Byrne (1999) die akademischen und politischen Debatten über soziale 
Exklusion unterschiedlichen politisch-philosophischen Strömungen zu. 

31 Vgl. auch Kronauer 2002: 37. 
32 Da letztere für die hier bearbeitete Fragestellung von besonderer Bedeutung sind, 

werden sie in einem eigenen Unterkapitel (2.2.) behandelt. 
33 Vgl. hierzu Kronauer 2002: 101-107 sowie Dangschat 1998: 76/77. 



2.1 Soziale Exklusion als Metapher gesellschaftlicher Transformation 31

der Verlagerung von Arbeitsplätzen an Orte mit profitableren Produktionsbedin-
gungen geschuldet. Von diesen Beschäftigungsverlusten sind vor allem unge-
lernte und angelernte Arbeiter in der Industrie betroffen. Der Dienstleistungssek-
tor wächst zwar, kann diese im Zuge von De-Industrialisierung entstehenden 
Beschäftigungsverluste aber nur ungenügend kompensieren und ist in vielen 
Bereichen selbst von Rationalisierung betroffen. Der tertiäre Sektor ist außerdem 
wesentlich deutlicher als der sekundäre von polarisierten Qualifikations- und 
Entlohnungsstrukturen sowie von starken Unterschieden hinsichtlich der Ar-
beitsplatzsicherheit gekennzeichnet (Dangschat 1998: 77). Schließlich führen die 
im Rahmen staatlicher Austeritätspolitik getätigten Einsparungen im öffentlichen 
Sektor zu weiteren Beschäftigungsverlusten. Diese ökonomischen Restrukturie-
rungsprozesse schlagen sich in einem wachsenden Sockel von Arbeitslosigkeit 
und Armut nieder, der zwar zwischen verschiedenen Ländern in seiner jeweili-
gen Zusammensetzung und Größe variiert, mittlerweile jedoch überall vorhanden 
ist und eine wachsende Zahl von Langzeit- und/oder Mehrfachbetroffenen um-
schließt (Kronauer 2002: 14).34

Als Folge neuer Unternehmensstrategien und verschärfter Konkurrenz zwi-
schen Arbeitnehmern und Standorten wandelt sich auch die Struktur der Be-
schäftigung. Unternehmen versuchen mithilfe flexibler Produktionsstrategien 
Wettbewerbsvorteile zu erzielen und setzen dabei auf neue innerbetriebliche 
Organisationsformen und eine Auslagerung von Produktions- und Dienstleis- 
tungsaufgaben an Zuliefererbetriebe. Dabei entstehen neue 

Abstufungen zwischen Stamm- und Randbelegschaften und damit zugleich zwi-
schen Arbeitsplatzsicherheit und -unsicherheit, zwischen kollektiver sozialer An-
spruchsberechtigung und individueller Risikozumutung, zwischen Verhandlungs-
macht und -ohnmacht (Kronauer 2002: 104). 

Gleichzeitig untergräbt die strukturelle Arbeitslosigkeit sowie die durch die Glo-
balisierung real gewordene Drohung der Verlagerung von Arbeitsplätzen die 
Verhandlungsmacht von Arbeitnehmern und Gewerkschaften und ermöglicht so 
die Ausweitung niedrig entlohnter, irregulärer und prekärer Beschäftigung. Folge 
dieser Entwicklungen sind neue Verwundbarkeiten und Spaltungen innerhalb der 
Arbeitnehmerschaft.

                                                          
34 Wie später noch für Großbritannien zu zeigen sein wird (vgl. Kapitel 4.3.), was aber 

auch für andere beschäftigungspolitisch vermeintlich erfolgreiche Länder wie Dä-
nemark gilt, darf eine niedrige Arbeitslosenquote nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass auch Länder, denen es gelungen ist, die Arbeitslosigkeit einzudämmen, Prob-
leme der Inaktivität und Unterbeschäftigung haben. Vgl. hierzu z.B. Knuth/Schweer/ 
Siemes 2004. 
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Diese spiegeln sich auch in der Einkommensstruktur wider. Nachdem Ein-
kommensungleichheiten in der Prosperitätsphase der Nachkriegszeit fast überall 
stetig zurückgegangen waren, nehmen sie heute in den meisten westlichen Ge-
sellschaften – am stärksten in den angelsächsischen Ländern – wieder zu. So 
sieht etwa Byrne eine sich entwickelnde dreifache Spaltung der Gesellschaft in 
‚die Reichen‘, eine gestauchte Mittelklasse von relativ abgesicherten Arbeitneh-
mern und eine große Zahl von ausgeschlossenen Armen (Byrne 1999: 64). Man-
che Forscher diagnostizieren gar die Verformung der Einkommensstruktur, die 
im Fordismus durch eine breite Mittelklasse gekennzeichnet war und häufig in 
Form einer Zwiebel mit einem breiten Bauch und sich verjüngenden Enden dar-
gestellt wurde, zu einer Sanduhr mit einer schmalen Mitte und breiten Enden 
oben und unten (Lipietz 1998b). Im Zuge wirtschaftlicher Restrukturierung 
schließen sich außerdem auch Möglichkeiten sozialer Aufwärtsmobilität, die im 
Fordismus für breite Teile der Bevölkerung als selbstverständlich gegolten hat-
ten. Ein zunehmender Teil der Bevölkerung bleibt innerhalb der neuen Arbeits-
marktstrukturen dauerhaft auf prekäre Arbeitsverhältnisse im Niedriglohnbereich 
verwiesen.

Von Marginalisierung und Ausgrenzung in der Folge wirtschaftlichen 
Strukturwandels sind jedoch nicht alle Gesellschaftsmitglieder gleichermaßen 
betroffen. „[W]e should not think for a moment that the risk of exclusion is equal 
for all individuals, whatever their social situation“, so Paugam (1998: 43), der 
die Behauptung, jeder oder jede könne von sozialer Ausgrenzung betroffen wer-
den, Exklusion sei also eine „transversale Kategorie“ (Bude 1998), aufs Schärfs-
te kritisiert und am Beispiel der französischen Gesellschaft widerlegt. Für 
Deutschland haben insbesondere Kronauer und Vogel (1998: 341) gezeigt, dass 
das Risiko sozialer Ausgrenzung höchst ungleich verteilt ist35 und dass die Prob-
lemgruppen des hiesigen Arbeitsmarkts am ehesten betroffen sind: Die un- und 
angelernte Industriearbeiterschaft hat am stärksten unter dem Strukturwandel der 
Arbeitsmärkte zu leiden. Außerdem sind ältere Arbeitnehmer sowie Arbeitneh-
mer aus Regionen, in denen die Beschäftigungskrise ein besonders starkes Aus-
maß annimmt – etwa in Ostdeutschland oder den alten Industrieregionen im 
Westen – besonders betroffen. Auch Arbeitsmigranten der ‚ersten Generation‘ – 
so lässt sich das Profil der Risikogruppen von Kronauer und Vogel um eine 
wichtige Gruppe ergänzen – sind in besonderem Maße Opfer des wirtschaftli-
chen Strukturwandels, da sie häufig in Branchen beschäftigt sind bzw. waren, die 
der Rationalisierung und Verlagerung von Arbeitsplätzen am stärksten unterwor-
fen sind. Aufgrund mangelnder Qualifikationen sowie von sozialen Schließungs-

                                                          
35 In einer jüngeren Studie wird dieser Befund von Groh-Samberg (2005) bestätigt. 
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prozessen aufgrund askriptiver Merkmale36 sind aber auch jüngere Migranten 
bzw. Personen mit Migrationshintergrund in besonderem Maße von Arbeitslo-
sigkeit und Marginalisierung am Arbeitsmarkt bedroht.37

Die zweite grundlegende Transformation, die zu neuen sozialen Gefährdun-
gen führt, besteht im Wandel sozialer Nahbeziehungen und privater Lebensfor-
men. Noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts spielten Subsistenzwirtschaft 
und Eigenarbeit im familiären Kontext eine wichtige Rolle für die Ergänzung 
von Markteinkommen, ebenso als wirtschaftlicher Rückhalt in Not- oder Krisen-
zeiten (Vobruba 1999: 34/35). Die familiale Wohlfahrtsproduktion war von gro-
ßer Bedeutung für die Existenzsicherung und Reproduktion des Einzelnen (Kauf-
mann 1997: 58 ff.). Im Zuge der allgemeinen Wohlstandssteigerung und der 
Einkommenszuwächse der Arbeiterschaft in der Nachkriegszeit verlor die Sub-
sistenzwirtschaft jedoch mehr und mehr ihre ökonomische Notwendigkeit und 
wurde zum Hobby oder zu einer Art Zusatzkapital (Kronauer 2002: 108). 
Modernisierungs- und Individualisierungsprozesse führten zur Auflösung traditi-
oneller Wirtschaftsformen und der sie tragenden Sozialbeziehungen, insbesonde-
re der Großfamilie und der dörflichen Gemeinschaft, die bisher wichtige Funkti-
onen für die soziale Sicherheit ihrer Mitglieder übernommen hatten. Bedeutete 
diese Herauslösung aus traditionellen Bindungen auf der einen Seite eine Befrei-
ung von Abhängigkeiten und Möglichkeiten der Emanzipation, führte sie gleich-
zeitig aber auch zu einer „zunehmenden Abhängigkeit aller Lebensbereiche vom 
Markt und damit von Erwerbseinkommen“ (ebd.). Diese Abhängigkeit eines 
großen Teils der Bevölkerung vom Markt und von marktvermittelten Transfer-
einkommen wird aber dann zum Problem und erzeugt neue Risiken und Ver-
wundbarkeiten, wenn der Markt existenzsichernde Arbeitsplätze nicht mehr in 
ausreichender Anzahl zur Verfügung stellt. 

Der von Ulrich Beck in seinem einflussreichen Aufsatz von 1983 (Beck 
1983) beschriebene ‚Doppelcharakter‘ der Individualisierung offenbart sich auch 
in Hinblick auf einen weiteren zentralen Prozess der Veränderung sozialer Nah-
beziehungen und Lebensformen: die gewandelte Arbeits- und Rollenverteilung 
zwischen den Geschlechtern (vgl. Kaufmann 1997: 58-62). Dominierte in der 
vorindustriellen Gesellschaft der patriarchalisch geprägte Familienbetrieb, führte 
im Zuge der Industrialisierung die Auflösung der Hauswirtschaft und die bürger-
liche Auffassung von Ehe als Rechtsverhältnis zweier grundsätzlich gleichbe-
rechtigter, aber wesensverschiedener Personen unterschiedlichen Geschlechts 
zum Leitbild der ‚Hausfrauenehe‘. Dieses hat die familien- und zivilrechtlichen 
                                                          
36 Zur Bedeutung askriptiver Merkmale für die Strukturierung sozialer Ungleichheit 

vgl. Bader/Benschop 1989. 
37 Vgl. auch die Ausführungen zur Arbeitsmarktsituation von Migranten in Großbri-

tannien und Deutschland in Kapitel 4.3. 
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Kodifikationen des 19. und 20. Jahrhunderts tief greifend geprägt (Kaufmann 
1997: 58/59). Insbesondere in Deutschland setzte die entstehende Sozialpolitik 
„die Hausfrauenehe als den typischen Normalfall menschlicher Existenz voraus“ 
(Kaufmann, 1997: 59; H.i.O.). Im Zuge von Individualisierungsprozessen ist 
aber auch diese Normalitätsvorstellung, die bis heute dem sozialstaatlichen insti-
tutionellen Arrangement zugrunde liegt, zunehmend problematisch geworden. 
Frauen haben in den letzten 50 Jahren einen starken Zuwachs an Bildungschan-
cen, beruflichen Möglichkeiten und damit auch Unabhängigkeit gewonnen. Die 
gleichberechtigte Teilhabe an Erwerbsarbeit ist für immer mehr Frauen zum 
selbstverständlichen Lebensziel geworden und immer weniger Frauen sind be-
reit, die ‚stille Reserve‘ des Arbeitsmarkts zu bilden und als ‚Ausfallbürginnen‘ 
des Sozialstaats zu fungieren. Gleichzeitig gehen Partnerschaften heute leichter 
auseinander, wenn sie sich nicht mehr als tragfähig erweisen, was 

einerseits Befreiung bedeuten [kann], aber auch zunehmendes Risiko für den Teil 
des vorherigen Gespanns, der sich vornehmlich um die Kinder kümmern muss und 
am Arbeitsmarkt die schlechteren Karten hat – in der Regel immer noch die Frau 
(Kronauer 2002: 110). 

Aufgrund der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses (vgl. Mückenberger 1985 
sowie Kapitel 5.3.) und damit des Familienlohns wird die Erwerbstätigkeit von 
Frauen aber auch für immer mehr Familien zur ökonomischen Notwendigkeit. In 
einer Gesellschaft, in der Frauenerwerbstätigkeit zunehmend zur Normalität 
wird, erodiert aber auch die Alternativrolle der Hausfrau, in die sich Frauen im 
Falle ihres Scheiterns am Arbeitsmarkt bisher häufig noch zurückziehen konnten. 
Ausschluss von Erwerbsarbeit bedeutet daher zunehmend auch für Frauen nicht 
nur wirtschaftliche Not, sondern auch Mangel an gesellschaftlicher Anerkennung 
und Teilhabe. 

2.2 Soziale Exklusion als neue soziale Frage 

Der Wandel des Wohlfahrtsstaats stellt die dritte grundlegende Transformation 
gesellschaftlicher Verhältnisse dar, die den Hintergrund für das Auftreten sozia-
ler Exklusion als neuer sozialer Frage bildet. Wie unter anderem Robert Castel 
(2000b: 344) gezeigt hat,38 hat sich der Sozialstaat als Antwort auf die Risiken 
der Moderne, in der gemeinschaftliche Solidaritäten im Zuge von Industrialisie-
rung, Urbanisierung und Individualisierung fragil geworden sind, herausgebildet 
und die Lücken primärer Sozialbeziehungen ebenso wie der Existenzsicherung 
                                                          
38 Vgl. auch Vobruba 1999. 
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durch Markteinkommen gefüllt. Er ist damit selbst zum Motor der Individualisie-
rung geworden und hat die Distanz der Individuen zu ihren sozialen Herkunfts-
gruppen und damit auch ihre Abhängigkeit vom Staat vergrößert. Diese wird 
dann zum Problem, wenn der Sozialstaat selbst ins Schleudern gerät (Castel 
2000b: 345). 

Deshalb beschreibt Castel (2000b) in seiner „Chronik der Lohnarbeit“ die 
heutige soziale Frage auch als eine, die sich nur vor dem Hintergrund wohl-
fahrtsstaatlicher Sicherung als neue soziale Frage stellen kann. Für ihn handelt 
sich bei den durch die Krise der Lohnarbeitsgesellschaft entstehenden Marginali-
sierungen „nicht um die ewige Wiederkehr des Unglücks, sondern um eine völli-
ge Metamorphose, die heute in gänzlich neuer Form das Problem aufwirft, daß 
wir uns einer Verwundbarkeit vor dem Hintergrund von Sicherungen stellen 
müssen“ (Castel, 2000b: 401; Hervorhebungen im Original). 

Auch für Kronauer besteht die neue soziale Frage darin, dass 

Arbeitslosigkeit und Armut [...] heute vor dem Hintergrund einer historisch bislang 
einmaligen Phase der institutionellen Einbindung der arbeitenden Bevölkerung in 
diese [entwickelten kapitalistischen, K.M.] Gesellschaften und des materiellen 
Wohlstands auf[treten]. (Kronauer 2002: 11) 

Zwar hat die Verbindung von Arbeitslosigkeit, Beschäftigungsunsicherheit und 
Armut sowie die Ausgrenzung von Arbeitslosen und Armen die Entwicklung 
kapitalistischer Gesellschaften seit dem Übergang zur Neuzeit begleitet (Kronau-
er 1998: 13).39 Im Gegensatz zu früheren Epochen 

hat sich allerdings die soziale Wahrnehmung von Armut und Arbeitslosigkeit, somit 
auch das Verständnis dessen, was soziale Ausgrenzung bedeutet [verändert]. Verän-
dert haben sich ebenfalls in einem beträchtlichen Maße die Formen der Ausgrenzung 
sowie die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Ausgrenzungsprozesse statt-
finden. (Kronauer 2002: 75) 

Waren die ‚alte‘ Arbeitslosigkeit und Armut Bestandteil eines sich entfaltenden 
Industriekapitalismus und stellten eine permanente Bedrohung der un- und an-
gelernten Industriearbeiterschaft dar, die kollektiv erfahren wurde und zur Mobi-
lisierung einer organisierten Arbeiterbewegung, aber auch zu sozialpolitischen 
Befriedungsstrategien von konservativer Seite führte, sind Arbeitslosigkeit und 
Armut seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert dagegen mit dem Niedergang der 
industriellen Beschäftigung und der zunehmenden Bedeutung der Dienstleis-

                                                          
39 Vgl. auch Kronauers (2002: 76-93) Ausführungen zur historischen Entwicklung der 

Exklusionsproblematik.
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tungsarbeit verknüpft. „Mit beiden einher geht eine massive Entwertung der 
ungelernten Erwerbsarbeit. Eine neue Kategorie der ‚Überflüssigen‘ des Ar-
beitsmarkts tritt seit Mitte der 80er Jahre in Erscheinung, die sich in erster Linie 
aus den Un- und Angelernten rekrutiert“ (Kronauer 2002: 15). Dieser fehlt heute, 
im Gegensatz zu den ‚Überzähligen‘ des 19. Jahrhunderts, der „soziale Trans-
missionsriemen“ einer organisierten Arbeiterbewegung, der im Zuge des eigenen 
Kampfes für bessere Lebensbedingungen und Emanzipation die Sache der Ar-
beitslosen und Armen mit ausfechten würde. Außerdem ist mit der Auflösung 
der Arbeitermilieus in den Städten die Möglichkeit, die eigene Arbeitslosigkeit 
als Klassenschicksal zu deuten, weitgehend verloren gegangen (ebd.). Gleichzei-
tig hat „die Phase der relativen Vollbeschäftigung, des Massenkonsums und der 
Ausweitung sozialstaatlicher Versorgung und Absicherung neue historische 
Maßstäbe gesetzt“ (Kronauer 2002: 16). Diese betreffen sowohl den allgemein 
erreichbaren materiellen und sozialen Lebensstandard als auch die Möglichkeiten 
der Gesellschaft, ihre Mitglieder vor ökonomischen Risiken zu schützen. „An 
diesen sozialen Maßstäben – und nicht einem absoluten Maßstab materieller Not 
– bemessen sich die Erfahrungen von Arbeitslosigkeit und Armut heute“ (Kro-
nauer 2002: 16). 

Spätestens seit den 1980er Jahren sind jedoch in allen westlichen Ländern 
die Architekturen der sozialen Sicherung des keynesianisch-fordistischen Wohl-
fahrtsstaates unter Druck geraten. Neue Herausforderungen haben den national-
staatlichen sozialen Kompromiss der Nachkriegszeit in Frage gestellt (Offe 1995, 
Kaufmann 1997, Scharpf/Schmidt 2000a, Pierson 2001, Ostner/Leitner/Lesse-
nich 2001). Die wichtigsten dieser Herausforderungen stellen der ökonomische 
Strukturwandel sowie die damit verbundenen Umbrüche der Erwerbsarbeit und 
Verschiebungen in den Interessen- und Konfliktlagen gesellschaftlicher Akteure, 
Prozesse der Globalisierung und der Verschärfung des internationalen Standort-
wettbewerbs sowie sozio-demografische Veränderungen dar. 

Hatten sich das fordistische Akkumulationsregime und der entwickelte 
Wohlfahrtsstaat im ‚Goldenen Zeitalter‘ wechselseitig bedingt und stabilisiert, 
musste der fordistische Wohlfahrtsstaat mit der Krise der fordistischen Produkti-
onsweise beinahe zwangsläufig ebenfalls in die Krise geraten,40 beruhten beide 
doch auf Massenproduktion, Massenkonsum, Vollbeschäftigung (jedenfalls für 
Männer) und der massenhaften Einbeziehung der Bevölkerung in relativ einheit-
liche Sicherungsformen (die wiederum den Massenkonsum förderten). Mit der 
Verlangsamung der Produktivitätszuwächse in den fordistischen Kernländern 

                                                          
40 So auch Jessop (1999), der die Krise des Wohlfahrtsstaats als die Krise eines spezi-

fischen Typus von Wohlfahrtsstaat – nämlich des keynesianischen – beschreibt, der 
nicht mehr mit den Bedingungen eines neuen Akkumulationsregimes harmoniert.
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und steigender Arbeitslosigkeit konnte der sozialstaatliche Verteilungsmecha-
nismus der fordistischen Epoche jedoch nicht mehr aus einem starken Wirt-
schaftswachstum finanziert werden. 

Die fordistisch-sozialstaatliche ‚keynesianische‘ Regulationsweise, die über Jahre 
hinweg eine Stütze der Kapitalakkumulation dargestellt hatte, wurde damit zu ihrem 
Hemmnis. Die enge Verbindung von Massenkonsum, Sozialstaat und Akkumulati-
on, die das ‚Goldene Zeitalter‘ des Fordismus gekennzeichnet hatte, zerbrach. 
(Hirsch 1995: 84) 

Die im Zuge des Wandels vom Fordismus zum Post-Fordismus stattfindenden 
Veränderungen der Erwerbsarbeit, die bereits in Kapitel 2.1. angesprochen wur-
den, führten dazu, dass das bisherige, immer noch auf den Normalitätsvorstel-
lungen der alten Epoche basierende wohlfahrtsstaatliche Arrangement veraltete 
(Kaufmann 1997: 49-62) und deshalb heute immer weniger in der Lage ist, die 
große Masse der Bevölkerung gegenüber neu entstehenden Risiken und Ver-
wundbarkeiten abzusichern. Dadurch entstehen neue Ausdifferenzierungen und 
Polarisierungen, die zur Schwächung alter Solidaritäten und zu neuen Konfliktli-
nien führen. In diesem Zusammenhang steht auch die Schwächung der traditio-
nellen Koalition aus Industriearbeiterschaft, traditioneller Sozialdemokratie und 
Gewerkschaften, die den Wohlfahrtsstaat politisch und ideologisch gestützt hat 
und durch die der Wohlfahrtsstaat tendenziell seine sozialmoralische und macht-
politische Verankerung verliert (Ostner/Leitner/Lessenich 2001: 11). 

Auf internationaler Ebene setzte die Liberalisierung der Märkte und die 
wachsende Internationalisierung der Produktionsprozesse der Binnenmarktorien-
tierung der fordistischen Wirtschaft ein Ende und führte zu verstärktem Wettbe-
werbsdruck und zur Einschränkung nationalstaatlicher Handlungsspielräume 
(Jessop 1999, Hirsch 1995). Der verschärfte Standortwettbewerb und der damit 
verbundene Steuerwettbewerb (Kuhnle 2000, Bonoli/George/Talyor-Gooby 2000) 
üben ebenso wie die (selbst auferlegte) Austeritätspolitik im Rahmen der europä-
ischen Integration (Streeck 1999) Druck auf die Sozialabgaben aus und untermi-
nieren damit die Finanzierbarkeit und Leistungsfähigkeit des Wohlfahrtsstaats. 

Schließlich haben sozio-demografische Veränderungen wie die wachsende 
Lebenserwartung, abnehmende Geburtenraten, grenzüberschreitende Migration 
und der Wandel familialer Lebensformen die Architekturen sozialer Sicherung 
vor neue Probleme gestellt (Kaufmann 1997, Ostner/Leitner/Lessenich 2001). 
Bedeuten Alterung und Geburtenrückgang vor allem eine Herausforderung für 
die längerfristige Finanzierbarkeit der sozialen Sicherungssysteme, stellen Mig-
ration und ethnische Pluralisierung besondere Anforderungen an die sozial-
moralischen Ressourcen des Wohlfahrtsstaats. Der sozio-kulturelle Wandel der 
Geschlechterrollen und familialen Lebensformen sowie die zunehmende Er-
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werbsbeteiligung von Frauen bringen sowohl neue Handlungschancen für be-
stimmte Gruppen als auch neue Risiken hervor – wie die weit verbreitete Armut 
von Alleinerziehenden, aber auch neue Bedarfe wie die Ermöglichung der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. 

Auf die genannten Herausforderungen haben im Prinzip alle westlichen 
Wohlfahrtsstaaten mit Restrukturierungsversuchen reagiert und – mehr oder 
weniger entschieden – den Umbau ihrer hergebrachten sozialstaatlichen Arran-
gements vorangetrieben. Die Dekade der 1980er Jahre, mehr aber noch die der 
1990er Jahre war in den meisten Ländern durch intensive Umbauversuche ge-
kennzeichnet, die bis heute andauern. In Großbritannien wurden in den 1990er 
Jahren mehrere große ‚Reformen‘41 der sozialen Sicherung und der Arbeits-
marktpolitik unternommen; in der Bundesrepublik haben wir in jüngster Zeit mit 
den als ‚Hartz-Gesetzen‘ bekannt gewordenen Arbeitsmarktreformen42 und der 
‚Agenda 2010‘ eine Phase intensiver Restrukturierung erlebt, der absehbar weite-
re Veränderungen in der Arbeits- und Sozialgesetzgebung folgen werden. 

Wie die (Zwischen-)Ergebnisse dieser Restrukturierungsprozesse zu bewer-
ten sind, ist unter wissenschaftlichen Expertinnen und Experten – ebenso wie in 
der politischen Arena – zutiefst umstritten. Während die einen sie als radikalen 
Sozialabbau bewerten oder gar die bereits weitgehend abgeschlossene Umsteue-
rung auf einen neoliberalen Pfad diagnostizieren,43 sehen die anderen herge-
brachte wohlfahrtsstaatliche Strukturen immer noch als weitgehend intakt und 
resistent gegenüber politischen Umbauversuchen an.44 Identifizieren die einen 
den grundlegenden Wandel sozialer Rechte (Rose 1996, Cox 1998a, Jessop 
1999, Handler 2004), betonen die anderen die institutionelle und normative Kon-
                                                          
41 Ursprünglich war das Wort ‚Reformen’ vor allem für sozialpolitische Innovationen 

gebräuchlich, die auf den Ausbau des Wohlfahrtsstaats und die Verbesserung der 
sozialen Absicherung der Bevölkerung abzielten. Gegenwärtig muss darunter aber 
eher eine Strategie des Rückbaus sozialstaatlicher Sicherungssysteme verstanden 
werden. Dieser kritischen Lesart eingedenk, wird im weiteren Text darauf verzichtet, 
das Wort in Anführungszeichen zu setzen. 

42 Benannt nach dem Vorsitzenden der Kommission „Moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt“, Dr. Peter Hartz, die die Bundesregierung im Frühjahr 2002 beauf-
tragt hatte, Reformvorschläge für die Arbeitsmarktpolitik zu entwickeln (siehe Be-
richt der Kommission 2002).

43 Für Deutschland vgl. etwa Butterwegge 2001 und Candeias 2004. 
44 Für diese Position vgl. etwa Schmidt 1999, 2000. Manche Autoren diagnostizieren 

gar einen „Reformstau“ und rufen die „blockierte Gesellschaft“ aus (Heinze 1998). 
In Bezug vor allem auf die erste Legislaturperiode der rot-grünen Bundesregierung 
wurde sogar die These einer Renaissance „der klassischen Motive, Zielsetzungen, 
Inhalte und Methoden einer Arbeitersozialpolitik“ (Rieger 2002: 4) – also der Ex-
pansion sozialstaatlicher Intervention – vertreten. Ähnlich auch Schmidt 2003. 
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tinuität hergebrachter wohlfahrtsstaatlicher Strukturen (Esping-Andersen 1996b, 
Pierson 1995, 1998, Scharpf/Schmidt 2000b). Wo die einen schließlich konver-
gente Entwicklungstendenzen europäischer Wohlfahrtsstaaten sehen (Cox 1998a, 
Handler 2004, Serrano Pascual 2005), beharren die anderen darauf, dass auch im 
Zuge wohlfahrtsstaatlicher Restrukturierungsprozesse nationalspezifische Unter-
schiede fortbestehen und die Divergenz unterschiedlicher Regimetypen erhalten 
bleibt.45

Mit der Untersuchung nicht nur der Mechanismen, sondern auch des Wan-
dels wohlfahrtsstaatlicher Strukturierung sozialer Exklusionsprozesse, will die 
hier vorliegende Arbeit deshalb auch einen Beitrag zur sozialwissenschaftlichen 
Debatte um den Wandel des Wohlfahrtsstaats leisten. Sie will Antworten auf die 
Frage nach dem ‚Wie‘ des Wandels wohlfahrtsstaatlicher Institutionen, den Kon-
sequenzen wohlfahrtsstaatlicher Restrukturierung für das Inklusionspotenzial 
sozialer Rechte sowie nach möglichen Konvergenzen geben. Denn die Neukon-
zeption staatlicher Politik hat zentralen Einfluss auf die Gliederung der Gesell-
schaft, „sie formt und differenziert Lebenschancen“ (Vogel 2004a). 

Der Übergang vom ‚sorgenden Staat‘ zum ‚gewährleistenden‘ Staat entfaltet [...] 
sehr ungleiche Wirkungen an unterschiedlichen Orten der Gesellschaft. Der Entzug 
der Statussicherung hat in der Mitte der Gesellschaft andere Konsequenzen als in de-
ren Randlagen – dort geht es um die Prekarität des Wohlstands, hier um die Verfes-
tigung der Armut, dort geht es um den Entzug der Statusstabilität, hier um verschärf-
te Kontrolle sozialer und materieller Abhängigkeiten (Vogel 2004a: 41). 

2.3 Die Gleichzeitigkeit von ‚Drinnen und Draußen‘ im wohlfahrtsstaatlich 
moderierten Kapitalismus 

2.3 Die Gleichzeitigkeit von ‚Drinnen und Draußen‘ 
Der Begriff der Exklusion scheint auf den ersten Blick das Herausfallen von 
Individuen und Gruppen aus gesellschaftlichen Bezügen zu suggerieren. Wie ich 
im Folgenden zeigen werde, muss der Vorstellung einer dichotomischen Innen-
/Außenspaltung46 der Gesellschaft aber aus mehrerlei Gründen höchst kritisch 
begegnet werden. Zum einen begibt sich ein solcher Exklusionsbegriff in theore-
tische Aporien, zum anderen birgt er aber auch problematische Implikationen für 
die Sozial- und Gesellschaftspolitik. Dagegen erlaubt es der Begriff sozialer 
Exklusion als Gleichzeitigkeit von ‚Drinnen‘ und ‚Draußen‘, wie ihn Kronauer 

                                                          
45 Siehe wiederum Esping Andersen 1996b, Pierson 1995, 1998, Scharpf/ Schmidt 

2000b sowie Bonoli/Palier 2001 und Clasen/van Oorschot 2002b. 
46 Zur Kritik an einem solch dichotomischen Exklusionsbegriff und zur Verteidigung 

gegen seinen mystifizierenden Gebrauch vgl. Kronauer 1999 sowie 2002: 123-150. 
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(2000, 2002) vorgeschlagen hat, Ausgrenzung als gesellschaftliches Verhältnis 
zu begreifen und Bezüge zwischen den Rändern und dem Kern der Gesellschaft 
zu thematisieren. Er erlaubt Ausgrenzung zugleich als Prozess und Zustand be-
greifen zu können und nach kritischen Schwellen sozialer Inklusion und Exklu-
sion zu fragen. Außerdem ist nur der Begriff von Exklusion als Gleichzeitigkeit 
von ‚Drinnen‘ und ‚Draußen‘ in der Lage, die spezifischen Formen der Exklusi-
on im wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus – der Ausgrenzung trotz Inklusion in 
gesellschaftliche Institutionen und Systeme – angemessen zu thematisieren. 

Dass es aus einer gesellschaftstheoretischen Perspektive kein ‚Außen‘ der 
Gesellschaft geben kann, darauf hat z.B. Georg Vobruba entschieden hingewie-
sen: „There is nothing social outside society; hence there is no exclusion from 
society in a strict sociological sense“ (Vobruba 2003: 32). Selbst die Person, die 
von Sozialhilfe lebt und damit von der Teilhabe am gesellschaftlich anerkannten 
materiellen Lebensstandard ausgeschlossen bleibt, nimmt Teil am ökonomischen 
System der Gesellschaft; selbst dem Asylbewerber, dessen Antrag abgelehnt und 
der dadurch vom Verbleib auf dem Staatsgebiet ausgeschlossen wird, widerfährt 
dies innerhalb des Rechtssystems; selbst der Jugendliche, der in der Schule 
scheitert, erlebt dies als Teilnehmer des Bildungssystems usw. (Kronauer 2002: 
130). Die Soziologie kann also nur von Ausgrenzungsprozessen innerhalb der 
Gesellschaft sprechen. „Exclusion is included within society“ (Vobruba 2003: 32). 

Diese Einsicht, dass auch die vermeintlich ‚Überflüssigen‘ in gesellschaftli-
che Reproduktionsmechanismen einbezogen bleiben und innerhalb dieser be-
stimmte Funktionen ausüben, findet sich in zwei sehr unterschiedlichen Strängen 
der soziologischen Theorie: der Marxschen Kapitalismustheorie und der Luh-
mannschen Systemtheorie. Marx zufolge bilden die überzähligen Arbeitskräfte 
eine „industrielle Reservearmee“ (Marx 1867/1975: 657-677), die einerseits als 
Arbeitskräftereservoir dient, aus dem bei steigender Nachfrage der Bedarf der 
Unternehmen an Arbeitskraft gedeckt werden kann, deren Existenz in Zeiten 
geringer Nachfrage andererseits Druck auf den Arbeitsmarkt ausübt und somit für 
Disziplinierung und Lohnmäßigung auf Seiten der Arbeitsplatzbesitzer sorgt.47

Zum anderen ist es vor allem die Luhmannsche Systemtheorie (Luhmann 
1994, 1995a) gewesen, die – in ganz anderer Weise – die Unmöglichkeit der 
Nicht-Teilnahme an gesellschaftlichen Prozessen aufgezeigt hat. Luhmann zu-
                                                          
47 Verschiedene neuere Zeitdiagnosen wie etwa die von Bauman (1998), Dahrendorf 

(1994b) oder Offe (1996) sind sich darin einig, dass die neue Qualität von Ausgren-
zung gerade darin zu sehen sei, dass die Ausgegrenzten unserer Tage – anders als ih-
re historischen Vorläufer – schlicht nicht mehr gebraucht werden, also noch nicht 
einmal mehr die Rolle einer stillen Reserve des Arbeitsmarktes spielen, diskutieren 
jedoch nicht, welche gesellschaftstheoretischen Konsequenzen dieser Befund impli-
ziert.
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folge zeichnen sich moderne Gesellschaften dadurch aus, dass sie aus einer Rei-
he lose miteinander verbundener, nicht-hierarchisch geordneter Funktionsysteme 
bestehen, die jeweils ihren eigenen Regeln der internen Kommunikation folgen 
und nach systemeigenen Kriterien über Teilnahme oder Ausschluss, über Inklu-
sion oder Exklusion von der jeweiligen Systemkommunikation entscheiden. Ge-
sellschaftliche Exklusion im Sinne eines Totalausschlusses, aber auch im Sinne 
der Kumulation und Verfestigung von Ausgrenzungen, schließt die Logik der 
funktionalen Differenzierung jedoch aus (Luhmann 1995b). Exklusion bezeich-
net in dieser systemtheoretischen Sicht nicht ein historisch erzeugtes, besonderes 
Problem ‚moderner‘ Gesellschaften, sondern stellt eine logische Voraussetzung 
für das Funktionieren gesellschaftlicher Funktionssysteme dar. 

Durch die Konfrontation mit der Armut und Arbeitslosigkeit in den Favelas 
Brasiliens und den alten Industrieregionen Mittelenglands, die ihn feststellen 
ließ, „dass es doch Exklusionen gibt, und zwar massenhaft und in einer Art von 
Elend, die sich der Beschreibung entzieht“ (Luhmann 1995b: 147), sah sich 
Luhmann zur späten Modifikation seiner Theorie genötigt. Die Lösung des theo-
retischen Problems, Exklusion zugleich als allgemeine Grundkategorie der Sys-
temtheorie zu behandeln, gleichzeitig aber zur Bezeichnung historisch konkreter 
Exklusionsphänomene verwenden zu können, suchte er dabei in der Unterschei-
dung des „Inklusionsbereichs“ und des „Exklusionsbereichs“ funktional diffe-
renzierter Gesellschaften. Im lose integrierten Inklusionsbereich werden Indivi-
duen mit Teilen ihrer Persönlichkeit in unterschiedliche Funktionssysteme einbe-
zogen oder ausgeschlossen. Die Beziehungen zwischen den Funktionssystemen 
verändern sich und sind nicht gesamtgesellschaftlich determiniert. Hier folgt 
Vergesellschaftung also dem idealtypischen Muster der Systemtheorie. Dagegen 
stellt sich der Exklusionsbereich als hochintegrierter Bereich dar, „weil der Aus-
schluss aus einem Funktionssystem quasi automatisch den Ausschluss aus ande-
ren nach sich zieht“ (Luhmann 1995a: 259). Die hohe Integration des Bereichs 
führt dazu, dass Interdependenzunterbrechungen zwischen einzelnen Systemen 
aufgehoben werden, Exklusionen dadurch kumulieren und sich gegenseitig ver-
stärken können.48 Der Exklusionsbereich stellt sich damit als von den funktional 
differenzierten Systemen weitgehend entkoppelter Bereich dar. 

Ironischerweise hat sich der späte Luhmann beim Versuch, Exklusion als 
historisch besonderes soziales Phänomen begrifflich zu fassen, in theoretische 
Aporien verstrickt, die seine früheren Einsichten, dass es kein ‚Draußen‘ der 
                                                          
48 In den Augen des späten Luhmann wird die Logik funktionaler Differenzierung in 

der gegenwärtigen (Welt-) Gesellschaft zunehmend durch diese Unterscheidung von 
Inklusion als loser Integration und Exklusion mit fester Integration „supercodiert“, 
sie droht sogar zur Primärdifferenzierung der Gesellschaft zu werden (Luhmann 
1995a: 259-261). 
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Gesellschaft geben kann, relativieren und sein eigenes Theoriegebäude ins Wan-
ken bringen. Denn wie Kronauer (1998 sowie 2002: 126-138) überzeugend her-
ausgearbeitet hat, bleiben mehrere Probleme, die die Unterscheidung von Inklu-
sions- und Exklusionsbereich mit sich bringt, im Luhmannschen Spätwerk völlig 
ungeklärt: Erstens bleibt unbeantwortet, nach welchen Kriterien bestimmte Per-
sonen vom Zugang zu Funktionssystemen ausgeschlossen werden und warum 
dies bei prinzipiell auf die Inklusion der Gesamtbevölkerung angelegten Funkti-
onssystemen überhaupt der Fall sein sollte (Kronauer 2002: 128). Außerdem ist 
nicht einzusehen, warum der Exklusionsbereich mit seiner hohen Integriertheit 
einer völlig anderen Logik folgen sollte als der Inklusionsbereich, der durch 
Interdependenzunterbrechungen gekennzeichnet bleibt (ebd.: 32). Noch grund-
sätzlicher stellt sich aber die Frage, ob Exklusion im Sinne einer historisch be-
sonderen Problematik innerhalb der Systemtheorie überhaupt gedacht werden 
kann: Denn der von Luhmann in die Theorie eingeführte dichotomische Exklusi-
onsbegriff widerspricht der ‚allinklusiven‘ Inklusions-/Exklusionslogik der funk-
tionalen Differenzierung. Insofern gelte „Luhmanns Feststellung noch immer: 
‚Die Logik der funktionalen Differenzierung schließt gesellschaftliche Exklusio-
nen aus‘“ (Kronauer 2002: 132). 

Jüngst hat Nassehi (2004) versucht, diese Aporien zu überwinden und durch 
die Einführung einer Unterscheidung in „unbestimmte“ und „bestimmte Exklusi-
on“ neue Stützpfeiler in das systemtheoretische Theoriegebäude einzubauen. 
Unbestimmte Exklusion bezeichnet die normale Ordnungsfunktion der Systeme. 
Sie ist „nichts anderes als ein konstitutiver, zugleich aber unsichtbarer Ordnungs-
faktor für Interaktionen, während die bestimmte Exklusion auf Operationen ver-
weist, die die Ausschließung zum Thema machen und die Teilnahme bestimmter
Personen an der Interaktion ausschließen“ (Nassehi 2004: 337, H.i.O.). Dass 
beide Arten von Operationen in der Logik der Systemtheorie denkbar sind, liegt 
laut Nassehi daran, dass sich die Vollinklusion in die Funktionssysteme durch 
„Organisationen als Exklusionsmaschinen“ (Nassehi 2004: 338, H.i.O.) vollzieht, 
die in ungleicher Weise inkludieren und in deren Einzugsbereich eine Kopplung 
von Exklusionen statt finden kann. Leuchtet diese Charakterisierung von Organi-
sationen als ungleichheitsstrukturierende „Exklusionsmaschinen“ unmittelbar 
ein, so bleibt aber doch unklar, wie Organisationen und Funktionssysteme mit-
einander vermittelt sind und wie auf dem Weg der ungleichheitsrelevanten Inklu-
sion bzw. Exklusion in Organisationen ungleichheitsblinde Inklusion in die bzw. 
Exklusion aus den Funktionssystemen entstehen kann. Nassehis Vorschlag dürfte 
daher kaum geeignet sein, die Widersprüche aufzulösen, in die sich die System-
theorie bei ihrer Beschäftigung mit historisch spezifischen Formen der Exklusion 
begeben hat. 
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Führt der dichotomische Exklusionsbegriff also einerseits in gesellschafts-
theoretische Aporien, transportiert er außerdem problematische gesellschaftspoli-
tische Implikationen. Das Augenmerk allein auf Ausschlussmechanismen zu 
richten, führt dazu, 

den Inklusionsbereich als unproblematisch vorauszusetzen, eine stabile Kerngesell-
schaft mit einem problematischen Rand anzunehmen und dabei den Blick zu verlie-
ren für die prekären Verhältnisse auch innerhalb des Inklusionsbereichs bzw. die 
graduellen Unterschiede zwischen den Dazugehörigen. Damit ist man dann wieder 
schnell bei klassischen Beschreibungen über Randgruppen und Marginalisierte an-
gelangt (Schroer 2001).49

Ein solches Verständnis von Exklusion manifestiert sich z.B. in der Anti-
Exklusionspolitik der Labour-Regierung in Großbritannien.50 1997 hatte Tony 
Blair als eine seiner ersten Amtshandlungen dort an hoher Stelle innerhalb des 
Regierungsapparats eine Expertenarbeitsgruppe – die so genannte Social Exclu-
sion Unit – eingerichtet, die sich mit Armut und Arbeitslosigkeit, Obdachlosig-
keit und Problemen benachteiligter Stadtviertel ebenso beschäftigen sollte wie 
mit der wachsenden Zahl minderjähriger Mütter, dem Schulabsentismus von 
Jugendlichen sowie Verbrechen und Delinquenz. Ziel der von Labour initiierten 
Anti-Exklusionspolitiken ist es, im Rahmen von sektoralen Partnerschaften und 
verwaltungsübergreifenden Arbeitsgruppen neue Ressourcen zu mobilisieren und 
innovative Ansätze zur Bekämpfung der als Manifestationen von Ausgrenzung 
identifizierten Probleme zu entwickeln.51 Soziale Exklusion wird hier als ein 
Bündel spezifischer, oftmals extremer sozialer Probleme verstanden (Bur-
chardt/Le Grand/Piachaud 2002b: 4). Die britische Gesellschaft wird als in zwei 
Teile gespalten betrachtet: den Ausgrenzten (oder der ‚Underclass‘) auf der 
einen Seite steht die große Mehrheit der besser gestellten Durchschnittsbürger 
und -bürgerinnen auf der anderen Seite gegenüber. 

Wie Levitas (1996, 1998) für Vorläuferdiskurse der Anti-Exklusionspolitik 
von New Labour gezeigt hat, verschleiert eine solche Vorstellung sozialer Exklu-
sion soziale Ungleichheiten innerhalb der ‚Mehrheitsklasse‘ und blendet aus, 
dass sich gerade innerhalb der britischen Gesellschaft immer mehr Menschen am 
Rande des Inklusionsbereichs der Mainstream-Gesellschaft mit niedrig entlohn-

                                                          
49 Vgl. auch Castel 2000a. 
50 Siehe aber auch Castels (2000b) Kritik an der Eingliederungspolitik in Frankreich. 
51 Siehe die Homepage der Social Exclusion Unit unter http://www.socialexclu-

sionunit.gov.uk. Für eine Kritik am Ansatz der SEU vgl. Lavalette/Moo-ney 1999. 
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ten prekären Jobs über Wasser bzw. jenseits des Exklusionsbereichs halten müs-
sen.52

The concept works (…) to obscure the inequalities between paid workers - not to 
mention the inequalities between paid workers and the property-owning class who 
can afford not to work at all, but who are apparently not among the ranks of the so-
cially excluded. (Levitas 1996: 19) 

In einer solchen Vorstellung wird soziale Exklusion außerdem nicht als Produkt 
kapitalismusimmanenter sozio-ökonomischer Prozesse betrachtet, sondern – 
inspiriert durch ein Durkheimianisches Weltbild – als anomischer Niedergang 
der sozialen Ordnung gewertet. Der Denktradition entsprechend wird in einer 
(Re-) Integration der Ausgegrenzten in die Mainstream-Gesellschaft der zentrale 
Ansatzpunkt zur Überwindung des Ausgrenzungsproblems gesehen, nicht in der 
Veränderung von Verursachungszusammenhängen im Zentrum der Gesellschaft. 
Aus einer solchen Perspektive geht es politisch nur noch darum, diejenigen, die 
Außen stehen, gerade so über die Grenzlinie zwischen ‚Drinnen‘ und ‚Draußen‘ 
zu bringen, aber eben nicht mehr als das (Goodin 1996: 348). Indem der neo-
Durkheimianische Ausgrenzungsdiskurs soziale Exklusion mit Ausschluss aus 
Erwerbsarbeit gleich setzt, wird das Ziel der gesellschaftlichen Integration auf 
die Integration in den ersten Arbeitsmarkt reduziert. Ein solchermaßen verkürz-
tes Integrationsverständnis blendet aber die problematischen Seiten der Integrati-
on in kapitalistische Arbeitsmärkte, die den Prinzipien von Profit und Ausbeu-
tung folgen, ebenso aus, wie es den Blick dafür verstellt, dass Exklusion eine 
Form gesellschaftlicher Integration sein kann (Levitas 1996: 18/19).53

Es ist aber nicht nur die Verschleierung und Mystifizierung der sozialen 
Verhältnisse innerhalb des Inklusionsbereichs, der den dichotomischen Exklusi-
onsbegriff aus gesellschaftspolitischer Perspektive problematisch erscheinen 
lässt. Der Begriff kann darüber hinaus auch dazu verwendet werden, die Ausge-
grenzten als eigene Klasse mit von der Mainstream-Gesellschaft abweichenden 
Wertorientierungen zu porträtieren und selbst für ihr Schicksal verantwortlich zu 
machen. Dies ist insbesondere in der US-amerikanischen ‚Underclass‘-Debatte

                                                          
52 Gerade in dieser Verschleierungsfunktion sieht Levitas (1996: 6) die besondere 

politische Attraktivität des Konzeptes. 
53 Dies ist dann der Fall, wenn sie bestimmte Funktionen für die gesellschaftliche 

Ordnung erfüllt, etwa wenn der Ausschluss bestimmter Personengruppen aus den 
sozialen Sicherungssystemen dazu führt, dass diese aufgrund des Drucks, ihre Exis-
tenz sichern zu müssen, dem Arbeitsmarkt als kontingentes, billiges Arbeitskräftepo-
tenzial zur Verfügung stehen. Vgl. hierzu auch die Diskussion in Kapitel 7.3. 
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geschehen,54 wo der Begriff, seiner sozialkritischen Stoßrichtung (Myrdal 1965, 
Wilson 1990) beraubt,55 zunehmend dazu verwendet wurde, der Welt der anstän-
digen, arbeitsamen, für ihren Lebensunterhalt selbst sorgenden Bürger eine Welt 
der arbeitsfähigen, aber arbeitslosen, von der öffentlichen Wohlfahrt abhängigen 
Armen gegenüberzustellen, denen eine „Kultur der Armut“ und deviantes Ver-
halten zugeschrieben wurde (Murray 1984, Mead 1996).56 Mitte der 1990er 
machte der ‚Underclass‘-Begriff, nicht zuletzt aufgrund einer transatlantischen 
‚Intellectual Relations‘-Kampagne mit Charles Murray im Zentrum, auch in 
Großbritannien Karriere. Frank Field, der spätere Sozialminister im ersten La-
bour-Kabinett, schrieb ein Buch über die britische ‚Underclass‘ (Field 1999) und 
speiste den Diskurs in das sozialpolitische Denken der Labour-Partei ein.57 In 
ihrer Analyse der später implementierten Sozialpolitik der Labour-Regierung
identifizieren Lavalette und Mooney (1999) folglich auch etliche Topoi dieser 
moralisierenden Version des Ausgrenzungsbegriffs. 

Der Ausgrenzungsgedanke kann also zwar einerseits 

kritisch gegen gesellschaftliche Verhältnisse gewendet werden, die ausgrenzend wir-
ken. Er kann aber auch personalisierend die Ausgegrenzten ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit rücken, ihre Andersartigkeit hervorheben und damit seinerseits zu 
ihrer weiteren Ausschließung beitragen (Kronauer 2002: 11f). 

                                                          
54 Zur US-amerikanischen Underclass-Debatte vgl. Gans 1993 und Katz 1993a, zu 

Großbritannien vgl. Morris 1994. 
55 Sowohl Myrdal, der Vater des Underclass-Begriffs, als auch Wilson erklären die 

Existenz einer solchen Unterklasse mithilfe struktureller Faktoren. So macht Wilson 
(1990) in seinem Buch „The Truly Disadvantaged“ den industriellen Strukturwandel 
und die damit einhergehende hohe Arbeitslosigkeit junger Schwarzer sowie selekti-
ve Wanderungsprozesse von den Innenstädten in die Vorstädte für die Entstehung 
einer ‚Underclass’ in den US-amerikanischen Innenstädten verantwortlich. Dieser 
strukturelle Ansatz wurde im Zuge der Debatte zunehmend durch einen kulturalisti-
schen Ansatz verdrängt, der im Verhalten der städtischen Armen selbst die Ursache 
für die Entwicklung einer ‚Underclass’ sah. Wilson sah sich auf Grund dieser dis-
kursiven Umwertung später genötigt, den Begriff über Bord zu werfen und durch 
den neutraleren Begriff der „Ghetto Poor“ zu ersetzen. 

56 Eine ähnliche Perspektive vertritt in Deutschland Bude, der den Exkludierten „ein 
rein instrumentelles Verhältnis zur gesellschaftlichen Allgemeinheit“ unterstellt und 
„aus eben diesen Gründen“ in ihnen eine „Gefahr für alle“ sieht: „Sie verzehren die 
Grundlagen des Wohlfahrtsstaates, bilden eine unerreichbare Parallelwelt und fun-
gieren als Resonanzboden für populistische Bestrebungen“ (Bude 2004: 5), belasten 
damit das Allgemeinwohl und gefährden die Demokratie. 

57 Vgl. hierzu die Beiträge von zwei wichtigen Partei-Intellektuellen, die als Wegwei-
ser für die spätere Welfare Reform dienten (Field 1998, Mandelson 1997). Zu New
Labours Sozialreformen vgl. Kapitel 7.2. 



46 2 Soziale Exklusion und Wohlfahrtsstaat 

Um diesen Fallstricken zu entgehen, gleichzeitig aber das kritische Potenzial des 
Exklusionsbegriffs zu bewahren, haben sich einige Theoretiker der Ausgren-
zungsproblematik darum bemüht, den Exklusionsbegriff weiter zu entwickeln 
und gegenüber dem dichotomischen Ausgrenzungsbegriff abzugrenzen. 

So hat etwa Robert Castel vorgeschlagen, statt von Exklusion besser von 
Prozessen der sozialen Deklassierung, Degradierung oder Marginalisierung zu 
sprechen, die neue „soziale Verwundbarkeiten“ hervorbringen und mit denen 
sich nicht nur Menschen an den Rändern der Gesellschaft konfrontiert sehen, 
sondern die bis in die Mitte der Gesellschaft hineinreichen und zur „Destabilisie-
rung des Stabilen“ (Castel 2000b: 357) führen. Castel verwehrt sich damit gegen 
die Auffassung fester Grenzen zwischen Rand und Zentrum der Gesellschaft, 
zwischen Innen und Außen, die der dichotomische Ausgrenzungsbegriff sugge-
riert. Er schlägt stattdessen eine Unterscheidung verschiedener Zonen der Ge-
fährdung vor. Je nachdem, wie stabil ihre Einbindung in den Arbeitsmarkt sowie 
in soziale Netzwerke ist, finden sich Menschen in der Zone der Integration, der 
Zone der Verwundbarkeit, der Zone der Fürsorge oder der Zone der Entkopp-
lung, der Exklusion (Castel 2000b: 360/361). Ähnlich wie seine Kollegen Room 
(1999) und Paugam (1998) möchte er den Exklusionsbegriff für extreme Formen 
multidimensionaler Deprivation reserviert sehen. Für Prozesse der Deklassierung 
und Marginalisierung, deren Ergebnis die Entkopplung sein kann, aber nicht 
zwangsläufig sein muss, schlägt Castel dagegen den Begriff der Ausgliederung – 
„Désaffiliation“ – vor (Castel 1996). 

In ähnlicher Weise versucht auch Kronauer (2002) die Aporien des dicho-
tomischen Exklusionsbegriffs zu überwinden. Im Gegensatz zu Castel ist er 
jedoch der Meinung, dass „Ausgrenzung als Prozeß [...] nicht zu verstehen [ist] 
ohne einen Begriff von dem Fluchtpunkt (oder den Fluchtpunkten) zu haben, auf 
den (die) er hinausläuft“ (Kronauer 2000: 83). Wolle man daran festhalten, dass 
Ausgrenzung als neue Form sozialer Ungleichheit etwas qualitativ anderes dar-
stelle als die ‚alten‘ vertikalen sozialen Ungleichheiten entlang von Klasse und 
Schicht, müsse es ein theoretisch fundierter Exklusionsbegriff ermöglichen, 
„Ausgrenzung als abgestuften Prozess mit unterschiedlichen Graden der Gefähr-
dung von Ausgrenzung als Zustand zu unterscheiden und gleichwohl beide auf-
einander zu beziehen“ (Kronauer 2002: 146). 

Die Schwierigkeit, den Exklusionsbegriff von seinen theoretischen und ge-
sellschaftspolitischen Fallstricken zu befreien, gleichwohl jedoch an der Vorstel-
lung vom ‚Drinnen‘ und ‚Draußen‘ (im Gegensatz zum ‚Oben‘ und ‚Unten‘) 
festzuhalten, sieht Kronauer vor allem darin begründet, dass der 

Begriff der Ausgrenzung in seiner Bedeutung noch immer von der Dichotomie des 
rechtlichen und institutionellen Ausschlusses geprägt (ist), wie er für früher vorherr-
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schende Ausgrenzungskonstellationen angemessen war, die aber heute nur noch 
‚Sonderfälle‘ darstellen. Das Besondere der gegenwärtigen Problemlagen besteht 
[dagegen, K.M.] gerade darin, dass die Menschen mehr denn je über Marktbezie-
hungen und Staatsbürgerrechte miteinander verbunden sind – und gleichwohl und 
gerade deshalb Ausgrenzung möglich ist (Kronauer 2000: 83). 

So ist zwar auch in heutigen Gesellschaften die soziale Lage bestimmter Grup-
pen, wie etwa die von Migranten, immer noch davon gekennzeichnet, dass sie 
ganz oder teilweise von bestimmten Rechten und institutionellen Ressourcen 
ausgeschlossen bleiben, dennoch spielt die Konstellation des absoluten rechtli-
chen oder institutionellen Ausschlusses in modernen westlichen Gesellschaften, 
in denen bürgerliche, politische und soziale Staatsbürgerschaftsrechte institutio-
nalisiert worden sind, nur noch eine untergeordnete Rolle. Es ist vielmehr die 
Konstellation der „internen Exklusion“ (Offe 1996: 273), der Ausgrenzung von 
gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten und Standards bei gleichzeitigem 
rechtlichem und institutionellem Einschluss, die heute für die soziale Lage der 
„intern Ausgegrenzten“ (Bourdieu 1997: 527) kennzeichnend ist. 

Mit dem dichotomischen Exklusionsbegriff lässt sich diese spezifisch zeitge-
nössische „soziale Konfiguration der Ausgrenzung trotz institutioneller Einschlie-
ßung“ (Kronauer 2002: 148) nicht angemessen erfassen. Daher schlägt Kronauer 
in Anlehnung an Simmel (1908/1992) einen Begriff von sozialer Exklusion als 
einem Verhältnis der Gleichzeitigkeit von ‚Drinnen‘ und ‚Draußen‘ vor. Dieser 
erlaubt es nach der Art der Einbindung, d.h. der Qualität von Teilhabe zu fragen 
und sich auf die theoretische und empirische Suche nach den kritischen Schwellen 
zu machen, an denen Marginalisierung in Ausgrenzung umschlägt. 

Für Simmel (1908/1992) stellt Armut keine individuelle soziale Lage dar, 
sondern ein gesellschaftliches Verhältnis, in dem die Gesellschaft durch kontrol-
lierende Fürsorge in Beziehung zu den Armen tritt. Der Arme bleibt dadurch Teil 
der Gesellschaft – dieser Bestandteil der sozialen Beziehung markiert das ‚Drin-
nen‘; er wird jedoch einer ausgrenzenden Sonderbehandlung unterzogen und 
verbleibt weiterhin außerhalb gesellschaftlicher Teilhabe und sozialer Anerken-
nung, eben: draußen. Ähnlich wie die Armen bei Simmel sind auch die Working
Poor unserer Tage zwar in den Arbeitsmarkt eingeschlossen, dies aber unter 
Bedingungen, die Armut hervorbringen oder zumindest nicht beseitigen können; 
sie sind also weiterhin von der Teilhabe am gesellschaftlich anerkannten Lebens-
standard ausgegrenzt. Ebenso sind Sozialhilfebezieher zwar in die Institutionen 
sozialstaatlicher Fürsorge eingeschlossen, die Substanz der sozialen Leistungen, 
die durch sie gewährt werden, muss aber nicht unbedingt so beschaffen sein, dass 
Armut, Abhängigkeit und Stigmatisierung überwunden werden können. Nur ein 
Konzept sozialer Exklusion als Gleichzeitigkeit von ‚Drinnen‘ und ‚Draußen‘ ist 
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in der Lage, solche Konstellationen überhaupt als soziale Exklusion zu themati-
sieren.

Wie im vorigen Abschnitt diskutiert wurde, hat die Institutionalisierung von 
Social Citizenship neue historische Maßstäbe des sozialen Lebensstandards wie 
auch der Möglichkeiten, Individuen vor ökonomischen Risiken zu schützen, 
gesetzt, an denen sich die Erfahrungen von Armut und Arbeitslosigkeit heute 
bemessen. „Zum Gradmesser von Ausgrenzung wird nun in einem erheblichen 
Maße die Art der institutionellen Einbindung selbst“ (Kronauer 2002: 93). We-
sentlich für die Bestimmung sozialer Ausgrenzung innerhalb der Konstellation 
der Ausgrenzung trotz institutioneller Einschließung sind daher Fragen nach der 
Qualität der institutionellen Einbindung sowie nach den ausgrenzenden Logiken 
und Effekten von Inklusionsinstanzen. Dabei gilt es im Einzelnen und anhand des 
empirisch zu untersuchenden Gegenstandes zu diskutieren, wie Institutionen zu 
Marginalisierungs- und Exklusionsprozessen beitragen und diese mitstrukturieren. 

Haben Menschen, die von Ausgrenzungsprozessen betroffen sind, Zugang 
zu unterstützenden wohlfahrtsstaatlichen Institutionen und sozialen Leistungen, 
die helfen können, die „Spirale der Prekarität“ (Paugam) zu durchbrechen? Wie 
ist es um die Substanz sozialer Leistungen bestellt? Sind diese geeignet, Armut 
zu überwinden sowie Stigmatisierung und weitere Ausgrenzung zu vermeiden? 
Gelingt es wohlfahrtsstaatlichen Institutionen, von Ausgrenzung betroffenen 
oder bedrohten Personen Perspektiven der Überwindung ihrer sozialen Lage und 
Chancen der Inklusion zu eröffnen? Wo wirken sozialstaatliche Institutionen 
ausgrenzungsverschärfend? Es sind solche Fragen nach Art und Qualität der 
institutionellen Einbindung in wohlfahrtsstaatliche Institutionen, die im Folgen-
den zunächst noch theoretisch, im Rahmen der Fallstudien dann aber auch empi-
risch und vergleichend von Interesse sein werden. 
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3 Die Strukturierung sozialer Exklusion durch 
wohlfahrtsstaatliche Institutionen 

3 Strukturierung sozialer Exklusion durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen 

3.1 Ambivalenzen wohlfahrtsstaatlicher Vergesellschaftung 

Der Wohlfahrtsstaat stellt sich aus soziologischer Sicht als staatliche Intervention 
in gesellschaftliche Verhältnisse, als Modus der politischen Gestaltung sozialer 
Beziehungen dar. Er bildet, um mit Kaufmann zu sprechen, einen spezifischen 
„Vergesellschaftungstypus“ (Kaufmann 2002: 253). Entgegen jeglicher immer 
wieder unternommener Versuche, wohlfahrtsstaatliche Vergesellschaftung auf 
eine bestimmte Funktionslogik zu reduzieren (vgl. Kapitel 1), stellt sich diese 
spezifische Art der Strukturierung sozialer Beziehungen jedoch – und dies soll 
im Folgenden herausgearbeitet werden – als höchst vielschichtige, ambivalente, 
teilweise sogar widersprüchliche Angelegenheit dar. So sind einerseits im Wohl-
fahrtsstaat bestimmte Standards sozialer Teilhabe institutionalisiert, die seine 
Rolle als Inklusionsinstanz begründen, vermindert die Institutionalisierung sozia-
ler Rechte den Druck auf die Individuen, ihre Arbeitskraft am Markt verkaufen 
zu müssen, können wohlfahrtsstaatliche Programme und Einrichtungen Individu-
en, die in Not geraten sind, helfen, die Kontrolle über das eigene Leben zurück 
zu gewinnen, und wirken sozialstaatliche Eingriffe in den Verteilungsprozess zu 
einem gewissen Grad egalisierend. Andererseits wirkt der Wohlfahrtsstaat als 
Ganzer – ebenso wie die einzelnen Institutionen, die ihn ausmachen – nicht al-
lein als Inklusionsinstanz, sondern ist ebenso Instanz der Kommodifizierung der 
Arbeitskraft, der sozialen Kontrolle und Disziplinierung sowie der Stratifizie-
rung. Diese widersprüchlichen Logiken wohlfahrtsstaatlicher Vergesellschaftung 
sorgen dafür, dass der Wohlfahrtsstaat auch in Hinblick auf soziale Exklusion 
durch Ambivalenz gekennzeichnet ist und an der Erzeugung, Verschärfung und 
Reproduktion von Ausgrenzungsprozessen ebenso mitwirkt wie an ihrer Verhin-
derung, Abmilderung oder Umkehrung. In der konkreten Analyse spezifischer 
sozialer Sicherungssysteme gilt es daher, das empirische Verhältnis dieser unter-
schiedlichen Funktionslogiken zu bestimmen. 
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3.1.1 Social Citizenship: Inklusion durch soziale Rechte 

Der wohl einflussreichste Theoretiker des Wohlfahrtsstaats als Inklusionsinstanz 
ist Thomas H. Marshall, der mit seinen 1949 in Cambridge gehaltenen Vorlesun-
gen zu „Citizenship and Social Class“ (Marshall 1992a) eine historisch-
soziologische Analyse der Integration der arbeitenden Klassen in die bürgerliche 
Gesellschaft vorlegte und sich mit dem Spannungsverhältnis von sozialer Un-
gleichheit in der kapitalistischen Gesellschaft und dem Egalisierungspotenzial 
sozialer Rechte beschäftigte. 

Marshall konstatierte darin eine zunehmende Einbindung der arbeitenden 
Klassen in die bürgerliche Gesellschaft, die auf der historischen, schrittweisen 
Ausweitung der bürgerlichen, politischen und sozialen Staatsbürgerrechte beruht. 
Dabei garantieren bürgerliche Rechte die Freiheit der Person und ihrer Verfü-
gung über Eigentum. Politische Rechte eröffnen und regeln den Zugang zu den 
Institutionen politischer Macht. Das soziale Element von Staatsbürgerschaft 
beschreibt Marshall als eine „Reihe von Rechten, vom Recht auf ein Mindestmaß 
an wirtschaftlicher Wohlfahrt und Sicherheit, über das Recht an einem vollen 
Anteil am gesellschaftlichen Erbe, bis zum Recht auf ein Leben als zivilisiertes 
Wesen entsprechend der gesellschaftlich vorherrschenden Standards“ (Marshall 
1992b: 40). Entwickelten sich die bürgerlichen Rechte im 18. und die politischen 
Rechte im 19. Jahrhundert, wurden soziale Rechte erst im 20. Jahrhundert einge-
führt und unterfütterten den Staatsbürgerstatus nun auch materiell (ebd.: 43). Erst 
das Hinzutreten des sozialen Elements von Staatsbürgerschaft ermöglichte in 
Marshalls Augen den Gebrauch und die Realisierung anderer Rechte und kom-
plementierte den Staatsbürgerstatus zur vollen Citizenship.

Des Spannungsverhältnisses von sozialen Rechten und fortbestehender so-
zialer Ungleichheit im Kapitalismus war sich Marshall zwar bewusst, er war 
jedoch überzeugt davon, dass mit der Einführung des sozialen Elements von 
Staatsbürgerschaft ein Moment in die moderne Gesellschaft eingepflanzt war, 
das sie zu weiterer Egalisierung treiben würde. Die Modifizierung sozialer Un-
gleichheit durch die Schaffung sozialer Rechte, so Marshall, 

hat nun die Form von Maßnahmen angenommen, die die gesamte Struktur sozialer 
Ungleichheit verändern. Man ist nicht mehr länger damit zufrieden, die Höhe des 
Bodens im Keller des sozialen Gebäudes anzuheben, und dabei den Überbau so zu 
belassen, wie er ist. Sie hat damit begonnen, das gesamte Gebäude umzubauen, und 
sie kann sogar mit dem Ergebnis aufhören, den Wolkenkratzer in einen Bungalow 
umgewandelt zu haben. (Marshall 1992b: 67) 

Von vielen Kommentatoren ist angemerkt worden, dass Marshall die Entwick-
lung sozialer Rechte und ihrer egalisierenden Wirkung zu optimistisch und wi-
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derspruchsfrei eingeschätzt habe. So wurde zum einen eingewandt, dass das 
Stufenmodell der Entwicklung des Staatsbürgerschaftsstatus zu evolutionistisch 
angelegt sei und gesellschaftliche Kämpfe um den Zugang und die Ausweitung 
von Rechten zu wenig berücksichtige (Giddens 1983). Zum anderen wurde das 
Modell auch empirisch infrage gestellt, da sich in verschiedenen Ländern die 
historische Abfolge anders vollzogen hatte als in Marshalls Referenzland Groß-
britannien; so etwa in Deutschland, wo bereits im 19. Jahrhundert unter Bis-
marck soziale Sicherungssysteme eingeführt worden waren, während die auf-
kommende Arbeiterbewegung politisch unterdrückt wurde (Esping-Andersen 
1990). Weiterhin wurde der Unterschied zwischen zivilen und politischen Rech-
ten auf der einen und sozialen Rechten auf der anderen Seite betont (Janoski 
1998, Procacci 2001), der bei Marshall zwar angelegt, in seiner vollen Tragweite 
aber nicht erfasst worden sei (Dahrendorf 1988: 40): Während es sich bei zivilen 
Rechten um Freiheits- bzw. Schutzrechte, also negativ definierte Rechte (‚Frei-
heit von... ‘/‚Schutz vor... ‘) handele, erforderten positiv definierte soziale Rechte 
(‚ein Recht auf... ‘) zu ihrer Verwirklichung staatliche Interventionen in den 
Verteilungsprozess. Damit unterliegt der Standard jeden sozialen Rechts einem 
inhärenten Anpassungsdruck nach oben oder unten, abhängig von der politischen 
Bereitschaft zur Umverteilung und der Fähigkeit des Staats zur Durchsetzung 
sozialpolitischer Gesetzgebung sowie von der allgemein wirtschaftlichen Lage 
(Offe 1993). 

Consequently the question of ‚how much‘ is good enough, and ‚what kind‘ of social 
services are required and ‚which organisational form is effective‘, on behalf of ‚what 
categories of people‘, and at ‚whose expense‘ can never be unambigously settled 
(Hemerijck 1999: 139). 

Kurz: „Social citizenship itself is political, and not simply an endpoint of the 
emergence of rights“ (Procacci 2001: 50). 

Dass Marshall die Prekarität institutionalisierter sozialer Rechte nicht im 
vollem Maß erkannte, liegt wohl in der historischen Konstellation begründet, vor 
deren Hintergrund er schrieb: Die Kriegserfahrung hatte die britische Gesell-
schaft zusammen geschweißt. In einem Klima der Hoffnung und des Aufbaus 
wurden die Fundamente des modernen Wohlfahrtsstaats Grund gelegt. Das „gol-
dene Zeitalter“, in dem wirtschaftliches Wachstum, Vollbeschäftigung und die 
Ausweitung sozialer Rechte Hand in Hand gingen, brach an. Marshall konnte vor 
diesem Hintergrund Vollbeschäftigung als Voraussetzung und als Komplement 
für die Etablierung sozialer Rechte betrachten. Dennoch lassen sich aus seiner 
Theorie sozialer Staatsbürgerschaft auch heute noch zwei wichtige Einsichten 
gewinnen, die für die weitere Argumentation und für die Entwicklung eines 
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Analyserahmens sozialer Rechte unter der Perspektive der Ausgrenzungsprob-
lematik von zentraler Bedeutung sind. 

Soziale Rechte, wie sie von Marshall verstanden werden, wirken in zweier-
lei Hinsicht inklusiv (Kronauer 2002: 92): Zum einen sollen sie allen Mitgliedern 
der Gesellschaft Zugang zu zentralen gesellschaftlichen Institutionen, den Ein-
richtungen des Bildungssystems, des Gesundheitswesens und der sozialen Siche-
rung, ermöglichen. Sie sollen also eine Statusgleichheit der Individuen trotz 
fortbestehender wirtschaftlicher Ungleichheit herstellen. Zum anderen sollen sie 
bestimmte Standards materieller Teilhabe garantieren. Die Quantität und Qualität 
der von den Institutionen erbrachten Leistungen muss so beschaffen sein, dass 
sie einem „absolute(n)“, das heißt für alle gültigen „Recht auf einen bestimmten 
Kulturstandard“ (Marshall 1992b: 64) entspricht. 

Die Anforderung der Statusgleichheit wirft Fragen nach der formalen Rege-
lung des Zugangs und nach den faktischen Möglichkeiten der Inanspruchnahme 
sozialer Rechte auf. An welche Voraussetzungen ist die Inanspruchnahme sozia-
ler Rechte geknüpft? Wie restriktiv sind die Anspruchsvoraussetzungen ausges-
taltet? Welche Gruppen sind von der Inanspruchnahme bestimmter sozialer 
Rechte formal ausgeschlossen? Welche Gruppen können faktisch keinen An-
spruch auf soziale Rechte erheben? Worin bestehen die Barrieren für eine Inan-
spruchnahme formal bestehender sozialer Rechte? 

In dieser Dimension geht es also um die Frage des Zugangs zu sozialen 
Sicherungssystemen, um das ‚Ob‘ der Inklusion. Die Anforderung, dass soziale 
Rechte bestimmte Standards gesellschaftlicher Teilhabe sicherstellen sollen, wirft 
dagegen Fragen nach dem ‚Wie‘ der Inklusion im Leistungsbereich wohlfahrts-
staatlicher Institutionen auf. Sind soziale Rechte so beschaffen, dass die aus ihnen 
entspringenden Leistungen einen gesellschaftlichen Standard materieller Teilhabe
gewährleisten, der in Marshalls Worten „ein Leben als zivilisiertes Wesen ent-
sprechend der gesellschaftlich vorherrschenden Standards“ (ebd.: 40) ermöglicht? 
Können soziale Leistungen Armut verhindern bzw. überwinden helfen? Ist die 
Praxis sozialer Hilfe so gestaltet, dass ausgrenzende Erfahrungen und weitere 
Stigmatisierung vermieden werden? Existieren Maßnahmen, die die Erlangung 
sozialer Teilhabe aus eigener Kraft befördern oder unterstützen können? 

Damit sind Fragen nach den inklusionsbefördernden Mechanismen und Lo-
giken wohlfahrtsstaatlicher Institutionen angesprochen, die unter 3.2. noch aus-
führlicher behandelt werden. Zunächst wird es jedoch darum gehen, sich mit der 
Kehrseite wohlfahrtsstaatlicher Inklusion, mit den wohlfahrtsstaatlichen 
Mechanismen der Kommodifizierung und Stratifizierung sowie der sozialen 
Kontrolle zu beschäftigen. 



3.1 Ambivalenzen wohlfahrtsstaatlicher Vergesellschaftung 53

3.1.2 Die Kehrseite wohlfahrtsstaatlicher Inklusion: Kommodifizierung –
soziale Kontrolle – Stratifizierung 

Marshalls Geschichte der Institutionalisierung sozialer Rechte ist eine Erfolgsge-
schichte. Die Institutionalisierung sozialer Rechte im modernen Wohlfahrtsstaat 
stellt für ihn den Endpunkt einer expansiven Entwicklung von Rechten dar, die 
in der materiellen Unterfütterung des zivilen und politischen Staatsbürgerstatus 
kulminiert. Soziale Rechte gewährleisten die Ausübung der anderen Rechte und 
sorgen für die institutionelle Einbindung der arbeitenden Klassen und damit für 
die (relative) Stilllegung des Spannungsverhältnisses von Staatsbürgerschaft und 
sozialen Klassen. Der Wohlfahrtsstaat wird bei Marshall damit in erster Linie als 
Inklusionsinstanz zum Thema. 

Auch andere Theorien des Wohlfahrtsstaats betonen die positiven Funktio-
nen, die wohlfahrtsstaatliche Institutionen für die soziale Ordnung moderner 
Gesellschaften erfüllen. Für Kaufmann (1997: 34-46) erfüllt der Sozialstaat so-
wohl den ökonomischen Zweck der Erhöhung der Leistungsfähigkeit des markt-
wirtschaftlichen Systems, den politischen Nutzen der Pazifizierung gesellschaft-
licher Konflikte und Interessengegensätze als auch kulturelle und soziale Funkti-
onen. In kultureller Hinsicht trägt Sozialpolitik zur Gewährleistung einer als 
gerecht angesehenen Sozialordnung bei und erhöht damit die Legitimität des 
Zusammenspiels von Staat und Gesellschaft.58 In sozialer Hinsicht gewährleistet 
Sozialpolitik die sozialen Bedingungen der Wohlfahrtsproduktion, d.h. sie stabi-
lisiert den Bereich von privaten Lebensformen, im Rahmen derer die Arbeits-
kraft reproduziert und regeneriert wird (Kaufmann 1997: 46). In ähnlicher Weise 
heben auch bestimmte Varianten der Systemtheorie59 auf die positiven Funktio-
nen institutionalisierter Wohlfahrtsstaatlichkeit ab. Aus ihrer Perspektive federt 
der Sozialstaat die desintegrativen Folgen von Modernisierungsprozessen ab und 
ermöglicht – über diese defensive Funktion hinaus – die weitere funktionale 
Differenzierung der Marktgesellschaft (Vobruba 1991, Huf 1998b). Schließlich 
betonen auch polit-ökonomisch orientierte Wohlfahrtsstaatsforscher in Abwehr 
neoliberaler Attacken gegen den Wohlfahrtsstaat den wirtschaftlichen und sozia-
len Wert der Sozialpolitik (Ganßmann 2000). 

Im Gegensatz dazu hat vor allem die neo-marxistische Wohlfahrtsstaatsfor-
schung der 1970er Jahre darauf hingewiesen, dass sozialstaatliche Sicherungs-
systeme zwar einerseits funktional für die Marktgesellschaft sind, andererseits 
                                                          
58 Hier spricht Kaufmann auch vom „Inklusionspostulat sozialer Rechte“ (Kaufmann 

2002: 20). 
59 Ihr prominentester Vertreter, Niklas Luhmann, betont im Gegensatz zu diesen je-

doch vor allem die Grenzenlosigkeit und „Automobilität“ des modernen Wohlfahrts-
staats (Luhmann 1981). 
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aber an den Grenzen dieser Funktionalität auch ihre Schranken und Beschrän-
kungen finden (O’Connor 1973, Gough 1979, Offe 1984a). Laut Offe (1985: 
144) ist der Wohlfahrtsstaat dem doppelten Imperativ unterworfen, einerseits die 
Warenform der Arbeitskraft und die Gesetze des Marktes aufrecht zu erhalten, 
andererseits aber Bedürfnisse der Bevölkerung auch auf nicht-marktförmige 
Weise zu befriedigen. Er muss gleichzeitig die politische Legitimität des gesell-
schaftlichen Arrangements und die wirtschaftliche Effizienz sichern, da nur dann 
auch die Mittel vorhanden sind, sozialstaatliche Interventionen zu finanzieren. 
Diese prekäre Balance zwischen Legitimität und Effizienz ist aufgrund von Irra-
tionalitäten politischer Prozesse schwer herzustellen und gerät leicht aus dem 
Gleichgewicht (Offe 1984b: 331). Der Konflikt, der durch eine Störung der Ba-
lance zwischen beiden entsteht, lässt sich jedoch auch nicht einseitig in eine 
Richtung auflösen, denn der zentrale Widerspruch wohlfahrtsstaatlicher Verge-
sellschaftung besteht darin, „dass der Kapitalismus weder mit dem Sozialstaat 
koexistieren noch ohne ihn fortbestehen kann“ (Offe 1984b: 330, H. i. O.). Rufe 
nach der Abschaffung des Sozialstaats sind in Offes Augen daher ebenso fehl am 
Platz, wie eine weitgehende De-Kommodifizierung der Arbeitskraft dem Kapita-
lismus wesensfremd bleibt. 

Die von Offe identifizierten strukturellen Widersprüche kapitalistischer 
Vergesellschaftung wirken sich in Ambivalenzen wohlfahrtsstaatlicher Instituti-
onen und Interventionen aus. In den Worten Goughs verkörpern diese gleich-
zeitig

tendencies to enhance social welfare, to develop the powers of the individuals, to 
exert social control over the blind play of the market forces; and tendencies to re-
press and control people, to adapt them to the requirements of the capitalist econ-
omy. (Gough 1979: 12) 

So wirken soziale Sicherungssysteme zwar einerseits dekommodifizierend, ande-
rerseits setzen sie den strukturellen Erwerbszwang niemals völlig außer Kraft 
(3.1.2.1). Wohlfahrtsstaatliche Institutionen können die individuelle soziale 
Wohlfahrt steigern und zur Emanzipation und Selbstermächtigung der Individu-
en beitragen, dienen gleichzeitig aber auch als Instrumente der sozialen Diszipli-
nierung und Kontrolle (3.1.2.2.). Schließlich wirken sie den durch die Marktge-
sellschaft hervorgebrachten sozialen Ungleichheiten zwar zu einem gewissen 
Grad entgegen, andererseits fungiert der Wohlfahrtsstaat aber selbst als „system 
of stratification“ (Esping-Andersen 1990: 22) und wirkt an der Produktion und 
Reproduktion sozialer Ungleichheit mit (3.1.2.3.). 
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3.1.2.1 Kommodifizierung, Dekommodifizierung, Rekommodifizierung 

Das Kunstwort ‚De-Kommodifizierung‘ (vom englischen Wort ‚commodity‘ für 
Ware abgeleitet) hat über das Hauptwerk des Doyens der vergleichenden Wohl-
fahrtsstaatsforschung, Gøsta Esping-Andersen, zu den Three Worlds of Welfare 
Capitalism Eingang in die deutsche Sozialpolitikforschung gefunden. Esping-
Andersen betrachtet darin die Entstehung des modernen Wohlfahrtsstaats als 
Resultat der erfolgreichen parlamentarischen Mobilisierung der Interessen der 
Arbeiterschaft im Rahmen von Klassenkoalitionen.60 Die im Zuge dieser Ausei-
nandersetzungen institutionalisierten sozialen Rechte garantieren den Arbeit-
nehmern alternative Einkommensquellen zu denen des Marktes und führen somit 
zu einer Aufweichung des Warencharakters der Arbeitskraft (Esping-Andersen 
1990: 22). Diesen Prozess bezeichnet Esping-Andersen als De-Kommodifizie-
rung.61 Zwar ist sich Esping-Andersen bewusst, dass dabei der Warencharakter 
der Arbeitskraft nicht völlig außer Kraft gesetzt wird,62 dennoch erklärt er De-
Kommo-difizierung in seinen frühen Schriften zum zentralen Indikator von 
Wohlfahrtsstaatlichkeit und zum Wesen sozialer Rechte: „The extension of soci-
al rights has always been regarded as the essence of social policy. (…) We 
choose to view social rights in terms of their capacity for ‚de-commodification‘“ 
(Esping-Andersen 1990: 3).63

Sozialstaatliche Leistungssysteme wirken in unterschiedlichem Maße de-
kommodifizierend. So bietet die bedürftigkeitsgeprüfte Sozialhilfe, laut Esping-
Andersen die Erbin der prä-wohlfahrtsstaatlichen Armenfürsorge, zwar ein letz-

                                                          
60 Deshalb wird sein Ansatz auch als Macht-Ressourcen-Ansatz bezeichnet. Unter-

schiede zwischen einzelnen Wohlfahrtsstaaten erklärt Esping-Andersen mithilfe 
dreier Faktoren: der Art und dem Ausmaß der Mobilisierung von Klasseninteressen 
– vor allem der Arbeiterklasse –, Koalitionsstrukturen zwischen Klassen und dem 
jeweils eingeschlagenen Pfad der Regime-Institutionalisierung (Esping-Andersen 
1990: 29). 

61 „De-commodification (…) signifies the degree to which distribution is detached 
from the market mechanism” (Esping-Andersen 1990: 21). 

62 „[D]ecommodification should not be confused with the complete eradication of 
labor as a commodity“ (Esping-Andersen 1990: 37). 

63 Mittlerweile hat nicht nur die Sozialpolitik vieler Orten einen Paradigmenwechsel 
vollzogen, sondern auch ihr großer Theoretiker. So stehen im Werk des ‚späten’ 
Esping-Andersen vor allem Fragen nach der Mobilisierung aller Gesellschaftsmit-
glieder für eine wettbewerbsfähige, aber sozial flankierte Ökonomie und insbeson-
dere nach der Ermöglichung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, also Fragen der 
Kommodifizierung, im Mittelpunkt (vgl. Esping-Andersen/Gallie/Hemerijck u.a. 
2002). Zu Esping-Andersens ‚kommodifizierendem turn’ vgl. auch Lessenich 
2003b.
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tes Netz sozialer Sicherung. Ihre Leistungen sind aber in der Regel so niedrig 
und der Leistungsbezug so stigmatisiert, dass der Druck auf die Bedürftigen, die 
Fürsorge in Richtung Arbeitsmarkt oder familiärer Unterstützung zu verlassen, 
weiterhin erheblich bleibt. Auch die Existenz starker sozialversicherungsbasier-
ter Anspruchsrechte ist kein Garant für De-Kommodifizierung. So hängen etwa 
im deutschen „Sozialversicherungsstaat“ (Riedmüller/Olk 1994) soziale Leistun-
gen zu einem hohen Grad von vorher geleisteten Beiträgen, und damit von  
Erwerbsarbeit, ab. Sie setzen Kommodifizierung also voraus. Selbst Wohlfahrts-
staaten des ‚Beveridge-Typs‘, die aufgrund ihrer universalistischen, von Beiträ-
gen unabhängigen Leistungen auf den ersten Blick ein starkes de-kommodifi-
zierendes Potenzial zu besitzen scheinen, können aufgrund des oftmals niedrigen 
Leistungsniveaus kaum eine wirkliche Alternative zur Erwerbsarbeit bieten. 

Aufgrund seiner hohen Ansprüche an das De-Kommodifizierungspotenzial 
sozialer Rechte ist Esping-Andersen auch vorgeworfen worden, den schwedi-
schen Wohlfahrtsstaat mit seinen gut ausgebauten universalistischen Leistungs-
systemen zu idealisieren und zum Maß aller Dinge bzw. aller Wohlfahrtsstaaten 
zu erheben (Baldwin 2003). Auch für die Verabsolutierung des De-Kommodi-
fizierungskonzepts ist er heftig kritisiert worden. So hat Rieger etwa darauf hin-
gewiesen, dass mit dieser apriorischen Zweckbestimmung von Wohlfahrtsstaat-
lichkeit Sozialpolitik eindimensional auf eine bestimmte Funktion reduziert und 
eine verkürzte, idealisierende Beschreibung sozialer Rechte vorgenommen wird 
(Rieger 1998). Auch Lessenich kritisiert „die Absolutheit, mit der Esping-
Andersen das Konzept der ‚De-Kommodifizierung‘ – der bezahlten Ausstiegs-
möglichkeiten aus der Erwerbsarbeit – zur überzeitlichen Wesensbestimmung 
von Sozialpolitik (…) erhebt“ (Lessenich 1999: 422). Aufgrund dieser einseiti-
gen Bestimmung sei Esping-Andersen nicht in der Lage, De-Kommodifizierung 
als funktionales Korrelat der Marktgesellschaft zu begreifen. Vielmehr vereinsei-
tige er Sozialpolitik zur „Politics against Markets“ (Esping-Andersen 1985). 

Im Rückgriff auf die frühe staatstheoretische Auseinandersetzung mit den 
Funktionen des modernen Sozialstaats von Lenhardt und Offe arbeitet Lessenich 
(1999) dagegen heraus, dass das Wesen der Sozialpolitik wenigstens ebenso sehr 
wie in der De-Kommodifizierung in der permanenten „Transformation von 
Nicht-Lohnarbeitern in Lohnarbeiter“ (Lenhardt/Offe 1977: 69, H. i. O.) – also 
in der immer wieder neuen Kommodifizierung der Arbeitskraft von Menschen, 
die bereits erwerbstätig sind, sowie in der Einbeziehung bisher nicht erwerbstäti-
ger Individuen und Gruppen in den Arbeitsmarkt – besteht. Der Sozialstaat ist 
immer beides – Kommodifizierungs- und De-Kommodifizierungsinstanz – und 
kann nicht auf eine der beiden Funktionslogiken reduziert werden. Wie ausge-
prägt die eine oder andere Funktionslogik ist bzw. welches Mischungsverhältnis 
zwischen beiden vorliegt, ist historisch variabel und Gegenstand gesellschaftli-
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cher Auseinandersetzungen. In diesem Sinne stellt der Sozialstaat einen „institu-
tionalisierte[n] Modus der permanenten politischen Akzentverschiebung zwi-
schen Kommodifizierung und De-Kommodifizierung“ (Lessenich 1999: 424, H. i. 
O.) dar. Gegenwärtige wohlfahrtsstaatliche Wandlungsprozesse können daher 
auch nicht einfach als Re-Kommodifizierung gewertet werden;64 vielmehr muss 
es bei der Analyse sozialstaatlichen Wandels darum gehen, qualitative Verschie-
bungen innerhalb des Kommodifizierungs-/De-Kommodifizierungsmixes zu 
identifizieren.

3.1.2.2 Sozialpolitik als soziale Kontrolle 

Die Einsicht, dass Sozialpolitik niemals nur soziale Hilfe ist, sondern ihr immer 
auch ein Moment sozialer Kontrolle und Disziplinierung inne wohnt, findet sich 
vor allem in der kritischen Sozialstaatsforschung der 1970er Jahre. Aber auch in 
der gegenwärtigen Literatur erlebt sie vor dem Hintergrund des programmati-
schen Wandels des Sozialstaats zu einem neoliberalen Staat, der auf Eigenver-
antwortung der Individuen drängt, sich gleichzeitig aber mit dem Problem kon-
frontiert sieht, marktfähige Individuen erst ‚herstellen’ zu müssen, eine Renais-
sance.

In der frühen deutschen Debatte waren es insbesondere Mitarbeiter des 
„Max-Planck-Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissen-
schaftlich-technischen Welt“ in Starnberg, die in der Abenddämmerung des 
‚Goldenen Zeitalters‘ des Wohlfahrtsstaats in den späten 1970er Jahren die The-
matik der „Sozialpolitik als soziale Kontrolle“ aufgriffen und jenseits der Kom-
pensations- und Konstitutionsfunktion staatlicher Sozialpolitik65 ihre Kontroll-
funktion betonten (Guldimann/Rodenstein/Rödel u.a. 1978). Die Kontroll-
funktion staatlicher Sozialpolitik bezieht sich auf das Problem, „dass der rei-
bungslose Ablauf des kapitalistischen Reproduktionsprozesses nur dann gelingen 
kann, wenn die Lohnarbeiter die für die bürgerliche Rechtsordnung konstitutiven 

                                                          
64 Für eine solche Diagnose vgl. Neyer/Seeleib-Kaiser 1996. 
65 Von Rödel und Guldimann als Kompensationsansätze bezeichnete Theorien sehen 

die zentrale Funktion staatlicher Sozialpolitik in der Pazifizierung des Klassenanta-
gonismus zwischen Kapital und Arbeit, der über die sozialstaatliche Abfederung der 
Existenzrisiken kapitalistisch organisierter Erwerbsarbeit erfolgt. Konstitutions- oder 
infrastrukturtheoretische Ansätze betonen dagegen die konstitutive Rolle von Sozi-
alpolitik bei der Herstellung von Rahmenbedingungen für das Gelingen „einzelkapi-
talistischer Produktionsprozesse“ (Rödel/Guldimann 1978: 15 -22). Den beiden An-
sätzen gemeinsamen Bezugspunkt bildet jedoch die behauptete funktionale Notwen-
digkeit staatlicher Sozialpolitik für den kapitalistischen Produktionsprozess. 
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Verkehrsformen erfolgreich einüben und in den Wechselfällen des Arbeitslebens 
aufrechterhalten“ (Rödel/Guldimann 1978: 16) – wenn die Individuen sich also 
an die Spielregeln des demokratischen Rechtsstaats inklusive seiner Garantie des 
Schutzes privaten Eigentums halten und den in der kapitalistischen Wirtschafts-
ordnung verankerten strukturellen Erwerbszwang akzeptieren. Die zentrale Auf-
gabe der Sozialpolitik besteht nun darin, eben jene „Wertorientierungen und 
Lebensformen aufzubauen und zu stabilisieren, die das reibungslose Funktionie-
ren der zentralen Institutionen eines kapitalistischen Systems ermöglichen“ (Rö-
del/Guldimann 1978: 27). „[A]ls Instrument sozialer Kontrolle zielt sie [aber 
auch, K.M.] darauf ab, Abweichungen und Fehlentwicklungen zu unterbinden“ 
(Rödel/Guldimann 1978: 27). Diese sozialisatorischen und sozial kontrollieren-
den Funktionen übernimmt die Sozialpolitik aber nur neben anderen Institutio-
nen wie der Strafjustiz, dem Schulsystem, Verbänden und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen. Im Gegensatz zur reaktiven sozialen Kontrolle, die durch Polizei 
und Strafrecht ausgeübt wird, stellen ihre Interventionen präventive Formen der 
sozialen Kontrolle dar, die darauf ausgerichtet sind, „die strukturell bedingten 
Anreize zu kollektivem Handeln“ auf Seiten der Arbeitnehmer abzuschwächen 
(Rödel/Guldimann 1978: 43). 

Auch Piven und Cloward argumentierten Anfang der 1970er Jahre in ihrem 
zum Klassiker avancierten Buch zur Funktion und Geschichte der öffentlichen 
Wohlfahrt in den USA (Piven/Cloward 1977), dass Sozial(hilfe)politik der Auf-
rechterhaltung der kapitalistischen Wirtschafts- und Sozialordnung dient und ein 
„Ersatzsystem sozialer Kontrolle“ (Piven/Cloward 1977: 80) für einen zeitweise 
als Kontrollinstanz versagenden Markt darstellt.66

In kapitalistischen Gesellschaften sorgen in der Regel die Mechanismen des 
Marktes dafür, Menschen zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit zu motivieren und 
an ihre beruflichen Aufgaben zu binden (Piven/Cloward 1977: 77-80 sowie 
Leibfried 1977: 12-14). Nun können jedoch ökonomische Verwerfungen in Form 
von Konjunktur- oder Strukturkrisen von Zeit zu Zeit dazu führen, dass erhebli-
che Teile der Bevölkerung ihren Arbeitsplatz verlieren, die sozial bindende 
Funktion der Arbeitsrolle sich auflöst und die Kontrolle der arbeitenden Bevöl-
kerung, die bis dato erfolgreich über den Markt ausgeübt wurde, brüchig wird. 
Daraus entstehen soziale und politische Krisen, die Instabilitäten im politischen 
Wahlsystem erzeugen. Auf diese Instabilitäten reagiert das politisch-adminis-
trative System laut Piven und Cloward mit dem Aufbau oder der Ausweitung 
von Unterstützungsleistungen, ohne dafür zunächst Gegenleistungen der Ar-
mutsbevölkerung einzufordern. Durch die sozialstaatliche Reintegration der 
Armutsbevölkerung wird eine legitimatorische Stabilisierung erreicht; die 

                                                          
66 Für eine zeitgenössische Neuauflage dieses Argumengts vgl. Dahrendorf 2000. 
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Drucksituation, die die Politik zum Handeln herausgefordert hat, löst sich auf. 
Damit beginnt in Piven und Clowards „wohlfahrtsstaatlichem Krisenzirkel“ 
(Leibfried 1977: 11) die Phase der Einschränkung von Fürsorgeleistungen sowie 
der Aufwertung von Arbeitspflichten, die so lange andauert, bis neue soziale und 
politische Krisensituationen entstehen, die das politisch-administrative System 
erneut zur Ausweitung sozialstaatlicher Leistungsprogramme provozieren. Für 
Piven und Cloward ist die Geschichte der Sozialfürsorge – aber auch der Sozial-
politik allgemein – also nicht die einer fortschreitenden Liberalisierung bzw. 
Expansion, sondern von „abwechselnden Perioden der Ausdehnung und Verrin-
gerung ihrer Leistungen gekennzeichnet“ (Piven/Cloward 1977: 73), je nachdem 
welcher Imperativ gerade Vorrang genießt – die Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ordnung oder die Durchsetzung der Arbeitsethik. 

Um „normalerweise“ – im Kontext der Piven/Clowardschen Argumentation 
hieße das: außerhalb von Phasen sozialen Aufruhrs und politischen Drucks – mit 
den vorherrschenden Gesellschaftsstrukturen vereinbar zu sein, darf das „Ersatz-
system sozialer Kontrolle“ jedoch nicht nur – um in der oben eingeführten Dikti-
on zu sprechen – de-kommodifizierend wirken. Es muss den Druck zur Kommo-
difizierung aufrecht erhalten und dafür sorgen, dass die Kompetenzen, die zum 
Verkauf der eigenen Arbeitskraft notwendig sind, nicht verloren gehen bzw. 
wieder hergestellt werden67 – es muss „die Menschen wieder an Arbeitsrollen 
gewöhnen“ (Piven/Cloward 1977: 80). Den überflüssigen oder nicht benötigten 
Arbeitskräften wird daher, „selbst wenn ihnen zunächst Unterstützung gewährt 
wird, im allgemeinen nur unter der Bedingung geholfen, dass sie arbeiten, sei es 
in öffentlichen Arbeitshäusern und -lagern, sei es, dass sie sich in privaten Un-
ternehmen verdingen“ (Piven/Cloward 1977: 80). Um die Motivation zur Arbeit 
aufrecht zu erhalten, ist das Fürsorgesystem außerdem so ausgestaltet, dass es als 
abschreckendes Vorbild und Anreizverstärker für die Alternative ‚Markt‘ dient. 

Damit sind zwei unterschiedliche Ebenen der Kontrollfunktion staatlicher 
Sozial(hilfe)politik angesprochen. Zum einen wird soziale Kontrolle im Sinne 
Piven und Clowards dadurch ausgeübt, dass in Zeiten sozialer und politischer 
Unruhe sozialstaatliche Leistungen ausgedehnt werden, um die Legitimation der 
politischen Ordnung zu sichern. Seitens der Politik wird dadurch auf Instabilitä-
ten reagiert; die Intervention ist jedoch präventiv, da sie eine weitere Zuspitzung 
gesellschaftlicher Konflikte verhindern soll. Die Kontrollfunktion bleibt dabei 
latent. Zum anderen verkörpern sozialstaatliche Sicherungssysteme aber auch 
ganz manifeste alltägliche Kontroll- und Disziplinierungsmechanismen, die 
dafür sorgen sollen, dass Hilfebezieher es sich in der vielfach imaginierten ‚sozi-
alen Hängematte‘ nicht allzu bequem machen können. Die soziale Kontrolle der 

                                                          
67 Heute würde man wohl sagen: die ‚Beschäftigungsfähigkeit’ Aufrecht erhalten. 
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Armen erfolgt dabei einmal auf indirektem Wege über die Höhe der Leistungen 
und die allgemeinen Bedingungen des Bezugs, die einen starken Anreiz erzeu-
gen, das System schnellst möglichst zu verlassen. Auf der anderen Seite existie-
ren aber auch ganz offensichtliche und direkte Kontrollmechanismen wie an den 
Leistungsbezug gekoppelte Pflichten zur Arbeit, zum Nachweis von Arbeitssu-
che sowie Meldepflichten, deren Nichterfüllung durch entsprechende Sanktionen 
wie Kürzung oder Streichung der Hilfeleistung geahndet wird, oder amtliche 
Überprüfungen der finanziellen und familiären Lebensverhältnisse. Es sind vor 
allem diese direkten Kontroll- und Disziplinierungsmechanismen, die den Bezug 
sozialer Leistungen zu einer entwürdigenden und stigmatisierenden Angelegen-
heit machen und angesichts eines permanenten Scheiterns an einer Rückkehr in 
den Arbeitsmarkt die Erfahrung sozialer Marginalisierung und Ausgrenzung 
noch verstärken können. Sie sind daher für die weitere Analyse der Strukturie-
rung sozialer Exklusion durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen von zentraler 
Bedeutung.

In der aktuellen Debatte sind es vor allem Beiträge aus dem Umfeld der so 
genannten Gouvernementaliätsstudien im Anschluss an Foucault (1999), die sich 
mit den kontrollierenden und disziplinierenden Aspekten sozialstaatlicher Inter-
vention beschäftigen.68 Eine zentrale These dieses Diskussionsstrangs ist, dass 
sich soziale Kontrolle im Zuge des Übergangs von der Disziplinar- zur Kontroll-
gesellschaft (Deleuze 1993) von den überwachenden und strafenden äußeren 
Instanzen, die prägend für die Disziplinargesellschaften des 18. und 19. Jahrhun-
derts gewesen sind und von Foucault (1994, 1993) so eindrücklich beschrieben 
worden sind, zunehmend ins Innere der Subjekte verlagert. So wird das Indivi-
duum im Wandel des Sozialstaats als „unternehmerisches Selbst“ (Bröckling 
2002: 6) angerufen und zur „Führung durch Selbstführung“ (Lessenich 2003c: 
87) angehalten. „Im Zentrum des neuen Regierungsmodus steht der tendenzielle 
Übergang von der öffentlichen zur privaten Sicherheit, vom gesellschaftlichen 
zum individuellen Risikomanagement, von der Sozialversicherung zur Eigenver-
antwortung, von der Staatsversorgung zur Selbstsorge“ (ebd.: 86). Auch wenn 
dieser Trend den „politischen Makrotrend im globalisierten Kapitalismus“ (ebd.: 
88) darstellt, bedeutet dies jedoch nicht, dass das gesamte Instrumentarium sozi-
alpolitischer Intervention plötzlich und vollständig umgestellt würde. „Nach wie 
vor existieren klassische Programme und Institutionen autoritativer Bedarfszu-
weisung und direkter Verhaltenssteuerung“ (ebd.: 87), sie werden aber sukzessi-
ve von den neuen „Techniken und Instanzen der Anleitung zum Selbstverant-

                                                          
68 Vgl. die einschlägigen Sanmelbände von Bröckling/Krasmann/Lemke 2000 und 

Pieper/Rodriguez 2003. 
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wortlichsein“ (ebd.: 87/88) abgelöst. Dabei entsteht jedoch ein Paradox, auf das 
vor allem Frank Nullmeier (2004) hingewiesen hat. 

Versuche politischer Akteure zur „Vermarktlichung des Sozialstaats“ sind 
damit konfrontiert, „dass die Marktfähigkeit bei einer Vielzahl von Bürgern nicht 
gegeben ist“ (Nullmeier 2004). „Die marktliche Makrosteuerung setzt [aber, 
K.M.] voraus, dass auf der Mikroebene die marktbezogene Selbststeuerung der 
Individuen funktioniert.“ (ebd.: 497). Die wirtschaftsliberale Politik ist daher 
zunehmend darauf ausgerichtet, die Selbststeuerungsfähigkeit der Individuen zu 
erzeugen. Dabei geht die „Erziehung zum Markt“ „schleichend in eine Kontroll- 
oder sogar Strafpolitik über“ (ebd.).69 Vor diesem Hintergrund lässt sich auch die 
Aktivierungspolitik, die in vielen Ländern in den letzten Jahren in der Arbeitslo-
sensicherung und Sozialhilfe zu einer Ausweitung kontrollierender und diszipli-
nierender Elemente und Mechanismen geführt hat und die in Kapitel 7.2 darge-
stellt wird, interpretieren. 

3.1.2.3 Der Wohlfahrtsstaat als „System of Stratification“ 

Es ist – trotz aller Kritik an seiner Verabsolutierung des De-Kommodifizierungs-
konzepts – eines der großen Verdienste von Esping-Andersen, den Blick der 
Forschung auf die Strukturierung sozialer Ungleichheit durch den Wohlfahrts-
staat gerichtet und damit den Wohlfahrtsstaat in sein Recht als unabhängige 
Variable gesetzt zu haben (Lessenich 1998: 91). „The welfare state is not just a 
mechanism that intervenes in, and possibly corrects, the structure of inequality; it 
is, in its own right, a system of stratification“ (Esping-Andersen 1990: 23). Stra-
tifizierung stellt neben De-Kommodifizierung und noch vor der spezifischen 
Arbeitsteilung zwischen Staat und Markt70 das zweite zentrale Konzept dar, das 
Esping-Andersen in „The Three Worlds of Welfare Capitalism“ zur Bestimmung 
und Differenzierung unterschiedlicher wohlfahrtsstaatlicher Regime-Typen ver-
wendet. Unter dem Stichwort Stratifizierung untersucht er institutionelle Mecha-

                                                          
69 Vgl. auch Trube/Wohlfahrt 2001 sowie Wacquant 1997. 
70 Die Familie als wohlfahrtsproduzierende Institution spielt im frühen Werk Esping-

Andersens noch keine Rolle. Erst in Reaktion auf die Interventionen feministischer 
Wohlfahrtsstaatsforscherinnen räumte Esping-Andersen in seinen späteren Büchern 
der Familie einen zunehmend zentraleren Stellenwert ein. Der Staat-Markt-Nexus 
wird dabei zunächst zum Wohlfahrtsdreieck von Staat, Markt und Familie erweitert 
(Esping-Andersen 1996b, 1999). Im neusten Buch wird die Familie zum zentralen 
Ansatzpunkt einer neuen, sozialinvestiven Wohlfahrtspolitik (Esping-Andersen/ 
Gallie/Hemerijck u.a. 2002). Siehe auch den Review-Essay von Ostner 2004 sowie 
die Rezension von Mohr 2004a. 
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nismen der Aufrechterhaltung von Hierarchien und Statusdifferenzen sowie den 
Grad an Residualismus bzw. Universalismus sozialer Rechte in unterschiedli-
chen Wohlfahrtsstaaten. 

Esping-Andersen unterscheidet drei wohlfahrtsstaatliche Regime-Typen, die 
jeweils unterschiedliche gesamtgesellschaftliche Stratifizierungswirkungen zeiti-
gen (Esping-Andersen 1990: 26-28 sowie 58-69): Das liberale Regime befördert 
den Dualismus zwischen den Armen und den Mittelklassen. Denn Leistungen 
sind im liberalen Regime zwar oftmals universell und schwach an vorher er-
brachte Beitragsleistungen geknüpft, allerdings liegt ihr Niveau zumeist so nied-
rig, dass diejenigen, die sich dies leisten können, staatliche Versorgungsleistun-
gen durch zusätzliche private Vorsorge ergänzen oder vollständig ersetzen. Da-
mit verlieren die mittleren und oberen Schichten längerfristig das Interesse an 
staatlichen Versorgungssystemen, wodurch der gesellschaftliche Rückhalt für die 
staatlichen Leistungssysteme erodiert. Die staatlichen Systeme, die zunehmend 
als Sicherungsnetze für diejenigen fungieren, die sich private Alternativen nicht 
leisten können, werden damit zunehmend angreifbarer für weitere Einschrän-
kungen und Kürzungen.71 Das liberale Regime weist außerdem einen hohen 
Anteil bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen auf, die immer auch mit dem Stigma 
der Abhängigkeit und Armut versehen sind. 

Resultat der Sozialversicherungsdominanz im konservativen Regime ist die 
Konsolidierung von Statusunterschieden zwischen den Arbeitnehmern. Das kor-
poratistisch-etatistische historische Erbe der konservativen Wohlfahrtsstaaten 
führt außerdem zu einer Segmentierung der Sozialversicherungssysteme entlang 
von Berufs- und Statushierarchien, was sich bis heute in berufsspezifisch diffe-
renzierten Systemen und besonderen Privilegien von Beamten manifestiert. 

Das sozialdemokratische Regime befördert zwar durch seine universalisti-
schen Programme die Statusgleichheit der potenziellen Sozialleistungsempfän-
ger; alle Bürger und Bürgerinnen genießen mehr oder weniger die gleichen 
Rechte unabhängig von ihrer Klassen- oder Marktposition. Das universalistische 
Regime unterliegt allerdings der Gefahr, sich in ein dualistisches System zu 
verwandeln, das ähnlich wie das liberale Regime Spaltungen zwischen den Mit- 
telklassen und den ärmeren Schichten hervor bringt, wenn die sozialstrukturellen 
Voraussetzungen einer relativ homogenen gesellschaftlichen Mehrheit der ‚klei-
nen Leute‘ nicht mehr gegeben ist. Dann, so Esping-Andersen, werden sich auch 
hier die besser gestellten Schichten von den staatlichen Systemen abwenden und 
private Alternativen suchen. In den heutigen sozialstrukturell differenzierten und 

                                                          
71 Für die so genannte „middle-class support thesis“ vgl. auch Goodin (1987) sowie 

Skocpol (1988), die die mangelnde Einbindung der Mittelklassen für den schwachen 
Ausbau staatlicher Sicherungssysteme in den USA verantwortlich macht. 
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pluralisierten Gesellschaften könne ein universalistisch ausgerichtetes Wohl-
fahrtssystem daher nur Aufrecht erhalten werden, wenn sozialstaatliche Leistun-
gen so ausgestaltet werden, dass sie die Erwartungen und Bedürfnisse der Mit-
telklasse befriedigen können (Esping-Andersen 1990: 69). 

Die Frage nach den Stratifizierungswirkungen von Wohlfahrtsstaatlichkeit 
ist in den frühen Arbeiten von Esping-Andersen noch stark auf die formale Or-
ganisation der sozialen Sicherung sowie die Frage nach Aufrechterhaltung oder 
Nivellierung von Unterschieden zwischen sozio-ökonomisch bestimmten Klas-
sen ausgerichtet. Dass auch andere soziale Ungleichheiten – wie die zwischen 
Geschlechtern oder zwischen verschiedenen Ethnien – eine Rolle im Rahmen 
wohlfahrtsstaatlicher Stratifizierung spielen, und dass aufgrund solcher Un-
gleichheiten faktisch differentielle Zugangsmöglichkeiten bei formal gleichen 
sozialen Rechten entstehen können, ist in „The Three Worlds of Welfare Capita-
lism“ noch nicht entwickelt. 

Vor allem von der feministischen Wohlfahrtsstaatsforschung wurde der Re-
gime-Ansatz deshalb kritisiert, weil ihm ein Konzept von ‚Social Citizenship‘ als 
undifferenziertem Status zugrunde liegt, das davon ausgeht, dass alle Mitglieder 
einer Gesellschaft gleichermaßen an den Errungenschaften des Wohlfahrtsstaats 
partizipieren (O’Connor 1993: 40). Diese liberale Konzeption von Citizenship
verkennt die geschlechtlichen Ungleichheiten, die aufgrund der gesellschaftli-
chen Arbeitsteilung und Machtverteilung in formal gleiche Rechte eingelassen 
sind, und ist daher nicht in der Lage, die geschlechtsspezifische Stratifiziertheit 
sowie die Stratifizierungseffekte staatlicher Sozialpolitik zu thematisieren.72

Frauen – so ein zentrales Argument der Kritikerinnen – müssten erst einmal 
kommodifiziert, also in den Arbeitsmarkt integriert werden, ehe ihnen an Er-
werbsarbeit geknüpfte soziale Rechte erwachsen.73

Die feministische Wohlfahrtsstaatsforschung hat mit dieser Kritik eine weit-
reichende Diskussion darüber angestoßen, wie wohlfahrtsstaatliche Institutionen 
soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern strukturieren, und so einen 
wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der analytischen Kategorien der Wohl-
fahrtsstaatsforschung insgesamt geleistet. Sie hat den Blick sowohl auf Wider-

                                                          
72 Zur grundlegenden Kritik an einem Gender-neutralen Konzept von Citizenship vgl. 

Pateman 1988, für die Kritik an Social Citizenship als undifferenziertem Status vgl. 
O’Connor 1993 und Orloff 1993. Für einen Überblick über die Entwicklungen und 
Debatten innerhalb der feministischen Wohlfahrtsstaatsforschung vgl. Daly 2000. 

73 Außerdem kann Kommodifizierung, bei Esping-Andersen eher negativ besetzt, für 
Frauen emanzipatorisches Potenzial besitzen, da die Erwerbsbeteiligung von Frauen 
sowie die daraus erwachsenden Ansprüche auf eigenständige soziale Absicherung 
zur finanziellen Autonomie und Unabhängigkeit von den (Ehe-)Männern führen 
könne (vgl. z.B. Orloff 1993). 
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sprüche zwischen formaler Gleichheit und faktischer Ungleichheit im Zugang zu 
sozialer Sicherung gelenkt als auch auf die qualitativen Merkmale wohlfahrts-
staatlicher Institutionen sowie auf die Ideologien, die sich in ihnen manifestieren. 
Mit dem Fokus auf geschlechtliche Stratifizierung im und durch den Wohlfahrts-
staat hat sie die Aufmerksamkeit auf andere soziale Spaltungen gerichtet als 
diejenigen, die (primär) entlang von Klassenpositionen strukturiert sind, und 
damit eine umfassendere Thematisierung der Strukturierung sozialer Ungleich-
heit durch den Wohlfahrtsstaat ermöglicht. 

In der Folge entwickelten sich aus diesen Einsichten zwei Forschungssträn-
ge. Zum einen wurden aus der Perspektive des Geschlechterverhältnisses heraus 
neue Wohlfahrtsstaatstypologien entwickelt, in denen sozialstaatliche Organisa-
tionslogiken in Hinblick auf ihre Annahmen über die geschlechtliche Arbeits- 
und Rollenverteilung sowie auf ihre Konsequenzen für die Position von Frauen 
in der Gesellschaft betrachtet wurden (Langan/Ostner 1991, Lewis 1992, Sains-
bury 1994). Zum anderen versuchten verschiedene andere Autorinnen und Auto-
ren, ausgehend von den Erkenntnissen über die geschlechtsspezifische Spaltung 
von Wohlfahrtsstaaten, weitere Dimensionen gesellschaftlicher Ungleichheit – 
insbesondere ‚Race‘74 bzw. Ethnizität – zu integrieren. Ihr Ziel war es, einen 
umfassenden konzeptionellen Rahmen zur Analyse der „Divisions of Welfare“ 
zu entwickeln, mit dem die Strukturierung sozialer Ungleichheiten durch den 
Wohlfahrtsstaat entlang der Kategorien Klasse75, Geschlecht und Ethnizität ana-

                                                          
74 Die Kategorie ‚Race’ oder ‚Rasse’ wird im deutschen Kontext aufgrund der natio-

nalsozialistischen Vergangenheit, aber auch wegen der anderen Migrationsgeschich-
te und ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung als etwa der in Großbritan-
nien und den USA, eher selten verwendet. Im angelsächsischen Sprachraum ist sie 
geläufiger und bezeichnet kulturelle Grenzziehungen und Ungleichheiten, die neben 
kulturellen Zuschreibungen von Differenz auch auf physiognomische Merkmale – in 
erster Linie Hautfarbe – rekurrieren. Dennoch gibt es auch hier eine umfangreiche 
Debatte darüber, ob der Rassenbegriff historisch nicht so diskreditiert und so will-
kürlich sozial konstruiert sei, dass lieber darauf verzichtet werden sollte. Für diese 
Position vgl. Miles 1992. Dagegen argumentiert z.B. Bader (1995), dass an dem 
Konzept fest gehalten werden sollte, da das soziale Konstrukt ‚Rasse’ gesellschaft-
lich wirkmächtig und der Begriff notwendig sei, um zwischen unterschiedlichen 
askriptiven Praxen und Ideologien unterscheiden zu können. 

75 Mit ‚Klasse’/’Class’ werden in der Theoriesprache der sozialen Ungleichheitsfor-
schung soziale Ungleichheiten umschrieben, die sich aus der ökonomischen Sphäre 
herleiten und häufig als vertikale Ungleichheiten bezeichnet werden. Je nach theoreti-
scher Provenienz leitet sich diese Ungleichheit entweder direkt aus der Stellung im 
Produktionsprozess ab (marxistischer Klassenbegriff) oder ergibt sich aus Berufssta-
tus und Einkommensposition (weberianischer Klassenbegriff). War und ist die Ver-
wendung des Klassenbegriffs in der internationalen soziologischen Theoriesprache 
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lysiert werden könnte (vgl. hierzu Ginsburg 1992, Williams 1995, Quadagno 
2000). Diese Versuche der umfassenden Integration der drei Zentralkategorien 
sozialer Ungleichheit blieben jedoch eher skizzenhaft und wurden theoretisch 
und empirisch bisher kaum weiter verfolgt. In jüngster Zeit mehren sich aller-
dings Beiträge zur Stratifizierung sozialer Rechte entlang von Ethnizität bzw. 
Aufenthaltsstatus (Morris 2002, Sainsbury 2003, Mohr 2005). 

Soziale Exklusion als spezifische Form sozialer Ungleichheit (vgl. Kapitel 
2.1.) ist bisher kaum zum Gegenstand von Untersuchungen der Stratifizierungs-
wirkungen wohlfahrtsstaatlicher Strukturen und Institutionen geworden. Zwar 
wurden in den letzten Jahren eine Reihe quantitativer Studien veröffentlicht, die 
sich international vergleichend mit den Effekten sozialstaatlicher Transfers auf 
Einkommensarmut beschäftigen (Gallie/Jacobs/Paugam 2000, Hauser/Nolan 
2000, Nolan/Hauser/Zoyem 2000, Behrendt 2002). Allerdings wird soziale Ex-
klusion hier nicht explizit thematisiert oder kurzerhand mit Armut gleich gesetzt, 
so dass sich die Untersuchungen prinzipiell nicht von der herkömmlichen quanti-
tativen Armutsforschung unterscheiden. Die Ergebnisse dieser Studien – soweit 
sie für die hier untersuchten Fälle von Bedeutung sind – werden in Kapitel 6.1. 
ausführlicher behandelt, wenn es aus empirischer Sicht um die Frage geht, ob die 
Leistungen der Arbeitslosensicherung und Sozialhilfe in den beiden Untersu-
chungsländern in der Lage sind, Armut zu verhindern. Auch in der Regime-
Forschung verankerte Typologisierungen nationaler sozialer Sicherungssysteme 
bei Arbeitslosigkeit und Armut (vgl. Gallie/Paugam 2000b, Muffels/Tsakloglou/ 
Mayes 2002, Heikkilä/Keskitalo 2001)76 liefern erste Anhaltspunkte für die Ana-
lyse der Strukturierung sozio-ökonomischer Marginalisierung durch wohlfahrts-
staatliche Institutionen. Allerdings arbeiten die bisher vorliegenden Studien mit 
relativ groben, quantitativen Indikatoren zur Klassifizierung wohlfahrtsstaatli-
cher Strukturen und Regimetypen. Kleinteilige institutionelle Mechanismen der 
Strukturierung von Ausgrenzungsprozessen sowie qualitative Merkmale wohl-
fahrtsstaatlicher Institutionen, die eine Rolle für die soziale Lage von Erwerbslo-
sen und Armen spielen, geraten aus einer solchen Perspektive nicht in den Blick. 

Studien, die sich qualitativ und detailliert mit den feinkörnigen Mechanis-
men und Logiken der Strukturierung sozialer Ausgrenzung durch wohlfahrts-
staatliche Institutionen beschäftigen, gibt es bisher kaum. Zu erwähnen sind die 
vergleichende Studie von Evans (2001b) zu Welfare-to-Work-Programmen in 
verschiedenen europäischen Ländern, in der er Programme der aktivierenden 
                                                                                                                               

eine Selbstverständlichkeit, schlug die deutsche Debatte hier einen Sonderweg ein 
(Geißler 1996), indem sie seit Mitte der 1980er Jahre den Abschied von Klasse und 
Schicht propagierte (vgl. Kreckel 1983, Beck 1983, Berger 1986, Hradil 1987).

76 Für frühere Typologisierungen von Armutsregimen vgl. Lødemel 1992 sowie 
Leibfried 1993. 
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Arbeitsmarktpolitik darauf hin untersucht, inwiefern sie bestimmte Gruppen 
bevorzugen bzw. benachteiligen und dadurch die Integrationschancen von aus 
dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personengruppen strukturieren. Außerdem 
lieferte die Studie von Agulnik, Burchardt und Evans (2002) zu „Response and 
Prevention in the British Welfare State“ Anhaltspunkte für die hier entwickelte 
Argumentation. In ihr werden sozialpolitische Interventionen bei Erwerbslosig-
keit, Erwerbsunfähigkeit und Rente darauf hin untersucht, ob sie geeignet sind, 
soziale Exklusion zu verhindern, und welche ‚Profile‘ sozialer Exklusion sich 
aus spezifischen Arten der Intervention ergeben.77

3.2 Die Strukturierung sozialer Exklusion durch wohlfahrtsstaatliche 
Institutionen – Ein Analyserahmen 

3.2 Die Strukturierung sozialer Exklusion durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen 
Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen lässt sich nun ein Analyse-
rahmen der Strukturierungslogiken wohlfahrtsstaatlicher Institutionen in Hin-
blick auf Prozesse sozialer Ausgrenzung entwickeln, der die empirische Analyse 
der Systeme der Arbeitslosensicherung und der Sozialhilfe in Großbritannien 
und Deutschland im vierten Teil der Arbeit anleiten wird. 

In der Diskussion von Marshalls Vorstellung sozialer Rechte wurden bereits 
zwei zentrale Dimensionen unterschieden, denen sich die Mechanismen und 
Logiken der Strukturierung sozialer Exklusion durch wohlfahrtsstaatliche Institu-
tionen zuordnen lassen: Statusgleichheit und Teilhabe, wobei erstere Fragen nach 
den Barrieren des Zugangs zu sozialer Sicherung (1.) – nach dem ‚Ob‘ der In-
klusion in wohlfahrtsstaatliche Institutionen –, letztere hingegen Fragen nach der 
Substanz sozialer Rechte (2.) – also nach dem ‚Wie‘ dieser Inklusion – aufwirft. 
Wohlfahrtsstaatliche Institutionen strukturieren soziale Exklusion aber nicht nur 
in statischer Weise, sondern beeinflussen Inklusions- bzw. Exklusionsverläufe 
auch in einer zeitlichen Perspektive. ‚Wohlfahrtsstaatlich induzierte Inklusion- 
bzw. Exklusionskarrieren‘ bilden deshalb die dritte Dimension des Analyserah-
mens (3.). 

1.) Soziale Sicherungssysteme strukturieren soziale Exklusionsprozesse ers-
tens ganz wesentlich dadurch, wie sie den Zugang zu ihren Ressourcen organisie-
ren. Barrieren des Zugangs zu sozialen Sicherungssystemen ergeben sich dabei 
zum einen aus aufenthaltsrechtlichen Regelungen. Diese verwehren Personen, die 
nicht über die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes oder einen gesicherten 
                                                          
77 Eine allgemeinere Diskussion sozialpolitischer Interventionen und ihrer möglichen 

Wirkungen in Hinblick auf soziale Exklusion findet sich im Schlusskapitel des 
Sammelbandes „Understanding Social Exclusion“ von Hills/Le Grand/Piachaud 
2002.
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Aufenthaltsstatus verfügen, den Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen voll-
ständig oder teilweise, organisieren Ausschluss also entlang von Mitgliedschafts-
grenzen. Denn in einem mehr oder weniger starken Ausmaß sind soziale Rechte 
im nationalstaatlich verfassten Wohlfahrtsstaat an Staatsbürgerschaft bzw. an 
aufenthaltsrechtliche Bestimmungen geknüpft. Allerdings schließen sich Staats-
bürgerschaft (bzw. Nicht-Staatsbürgerschaft) und Zugang zu sozialen Sicherungs-
systemen nicht wechselseitig aus. In den meisten Wohlfahrtsstaaten werden 
Migranten unter bestimmten Bedingungen soziale Rechte gewährt, auch wenn 
ihnen zivile und politische Staatsbürgerrechte weiterhin verwehrt bleiben. Ihr 
Zugang zu sozialen Sicherungssystemen differenziert sich entlang verschiedener 
Aufenthaltstitel: Verschiedene Zuwanderergruppen haben aufgrund aufenthalts-
rechtlicher Bestimmungen in unterschiedlichem Ausmaß Zugang zu den unter-
schiedlichen sozialen Sicherungssystemen. Das Aufenthaltsrecht wirkt sich dabei 
sowohl direkt auf den Zugang zu sozialen Leistungen aus als auch indirekt, ver-
mittelt über eine an den Aufenthaltsstatus gekoppelte Arbeitserlaubnis. In einer 
Analyse institutioneller Logiken des Ausschlusses qua Mitgliedschaftsgrenzen 
muss es also darum gehen, diese speziell Migranten betreffenden, gradierten 
Ausschlussmechanismen zu identifizieren und daraufhin zu analysieren, wie sie 
im Zusammenspiel mit den allgemein gültigen sozialrechtlichen Berechtigungs-
grenzen Prozesse der sozialen Exklusion von Migranten im Wohlfahrtsstaat 
strukturieren.

In nächster Instanz entscheiden sozialrechtliche Anspruchsbedingungen 
darüber, wer im Fall von Arbeitslosigkeit oder Armut auf die wohlfahrtsstaatli-
chen Leistungssysteme zurückgreifen kann und wer nicht. Das Sozialrecht kennt 
drei Anspruchsarten: an Staatsbürgerstatus oder Aufenthaltstitel geknüpfte uni-
verselle soziale Rechte, an Verdienst bzw. vorher geleistete Beiträge geknüpfte 
Ansprüche und im Fall von Bedürftigkeit gewährte Leistungen.78 Universelle 
Rechte sind am niederschwelligsten. Hier erhält jeder Einwohner und jede Ein-
wohnerin eines Landes Zugang zu sozialen Leistungen, der bzw. die über die 
Staatsangehörigkeit des Landes oder über den entsprechenden Aufenthaltsstatus 
verfügt. Die meisten sozialen Sicherungssysteme operieren jedoch nicht auf 
universeller Basis, sondern auf der Basis vorheriger Beitragsleistungen, wie im 
Fall der Sozialversicherungssysteme, oder von Bedürftigkeitsprüfungen, wie im 
Fall der Sozialhilfe. Auf Transferleistungen haben bei diesen Systemen nur die-
jenigen Anspruch, die die anspruchsbegründenden Tatbestände erfüllen; alle 
anderen bleiben vom Zugang zu sozialstaatlicher Unterstützung ausgeschlossen. 
Die Art der Anspruchsbedingungen und deren Restriktivität sind deshalb von 

                                                          
78 Vgl. Millers (1976) Unterscheidung in „right“, „desert“ und „need“. 



68 3 Strukturierung sozialer Exklusion durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen 

entscheidender Bedeutung dafür, wie wohlfahrtsstaatliche Institutionen Prozesse 
sozialer Exklusion entlang von Zugangsgrenzen strukturieren. 

Wie bereits in der Diskussion der feministischen Kritik am Konzept von 
Social Citizenship als undifferenziertem Status angedeutet, reicht es für eine 
Analyse der Strukturierung sozialer Ungleichheit durch wohlfahrtsstaatliche 
Institutionen jedoch nicht aus, den Blick nur auf formale Zugangskriterien zu 
richten. Will man faktisch wirksame Mechanismen des Ausschlusses identifizie-
ren, muss zudem auch die relative Position der Individuen am Arbeitsmarkt be-
trachtet werden. Denn die formalen Regelungen des Zugangs können zwar neut-
ral formuliert sein, trotzdem aber Angehörige der einen oder anderen klar identi-
fizierbaren gesellschaftlichen Gruppe vom Zugang ausschließen, wenn diese sich 
aufgrund ihrer Erwerbssituation faktisch nicht in der Position befinden, (ausrei-
chende) Ansprüche auf Sozialleistungen aufbauen zu können. Dies ist für viele 
Teilzeit- oder prekär Beschäftigte, unter ihnen viele Frauen, der Fall, die entwe-
der die formalen Anspruchsvoraussetzungen für versicherungsbasierte Leistun-
gen nicht erfüllen oder denen aus ihrer Erwerbstätigkeit nur so geringe Ansprü-
che erwachsen, dass ihnen die zustehenden sozialen Leistungen im Versiche-
rungsfall kein existenzsicherndes Transfereinkommen sichern können. Auch 
viele Migranten verfügen am Arbeitsmarkt nur über eine schwache Position, aus 
der sich keine oder nur geringe sozialrechtliche Ansprüche ableiten lassen. Aus-
schluss vom Zugang zu sozialen Sicherungssystemen erfolgt in diesen Fällen 
durch das Auseinanderklaffen von formalen sozialrechtlichen Bestimmungen 
und gesellschaftlicher Realität in Teilen der Arbeitswelt oder anders gesagt: 
durch die mangelnde Korrespondenz zwischen Wohlfahrtsstaat und Arbeits-
markt. Für eine Analyse der Strukturierung sozialer Exklusion durch den Wohl-
fahrtsstaat ist es daher unerlässlich, auch diese Dimension in die Analyse mit 
einzubeziehen und danach zu fragen, wie es in faktischer Hinsicht um das Inklu-
sionspotenzial des Wohlfahrtsstaats bestellt ist und wie dieses sich aufgrund von 
Veränderungen auf den Arbeitsmärkten im Zeitverlauf verändert. 

2.) Die ambivalente Qualität wohlfahrtsstaatlicher Inklusion: Die Fähigkeit 
wohlfahrtsstaatlicher Institutionen, soziale Exklusion verhindern oder kompen-
sieren zu können, hängt außerdem wesentlich davon ab, ob soziale Rechte so 
beschaffen sind, dass sie Armut überwinden sowie Marginalisierungs- und Stig-
matisierungserfahrungen entgegenwirken können und diese nicht noch verstär-
ken, in anderen Worten: von der Substanz sozialer Rechte oder dem ‚Wie‘ der 
sozialstaatlichen Inklusion. Hierbei spielen materielle Eigenschaften wie das 
Niveau der Leistungen, aber auch immaterielle oder symbolische Merkmale 
sozialer Rechte eine Rolle. 

Die Höhe sozialer Leistungen entscheidet darüber, ob die betreffenden Si-
cherungssysteme im Fall von Erwerbslosigkeit einen angemessenen Lebensstan-
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dard sichern bzw. Armut verhindern können. Armut – so wurde im vorigen Kapi-
tel argumentiert – stellt eine zentrale Ursache sozialer Exklusion dar.79 Sie be-
deutet nicht nur Ausschluss von gesellschaftlich realisierten Lebenschancen und 
Konsummöglichkeiten, sondern setzt häufig auch weitere Exklusionsdynamiken 
wie soziale Isolation sowie das Schwinden von Inklusionschancen in Gang. „Ei-
ne zentrale Funktion sozialpolitischer Maßnahmen [besteht aber, K.M.] gerade 
darin, die Kausalkette von Exklusionsdynamiken zu unterbrechen, einen selbst-
gesteuerten Lebenslauf zu ermöglichen und Marginalisierung zu verhindern“ 
(Huf 1998a: 370). Die armutsvermeidende Kapazität sozialer Leistungen, die in 
Kapitel 6.1. beleuchtet werden soll, stellt daher eine weitere zentrale Dimension 
der Strukturierung sozialer Exklusion durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen 
dar.

Die Fähigkeit sozialer Sicherungssysteme, gesellschaftliche Teilhabe si-
cherstellen und soziale Exklusion verhindern zu können, bestimmt sich aber 
nicht nur durch materielle Aspekte, sondern auch durch immaterielle und symbo-
lische Eigenschaften sozialer Rechte. So wird die Erfahrung sozialer Exklusion 
auch davon beeinflusst, ob ihre Inanspruchnahme als gesellschaftlich legitim – 
als gutes Recht ‚würdiger Armer‘ – oder als ‚Gnadenakt der Fürsorge‘ gegenüber 
im Verdacht der Unwürdigkeit stehenden Beziehern betrachtet wird. Ob wohl-
fahrtsstaatliche Institutionen eher der einen oder der anderen Logik folgen, lässt 
sich jenseits der Anspruchsbedingungen und der Höhe der Leistungen auch daran 
erkennen, wie stark die institutionellen Regelungen und administrativen Prakti-
ken von Auflagen, Kontrollen und Sanktionen geprägt sind, die den Bezug sozia-
ler Leistungen zu einer stigmatisierenden Angelegenheit machen oder dazu füh-
ren können, dass ein formal vorhandenes soziales Recht gar nicht erst in An-
spruch genommen wird. Dieses Phänomen, das im Rahmen der Analyse der 
ambivalenten Qualität wohlfahrtsstaatlicher Inklusion in Kapitel 6 ebenfalls zu 
behandeln sein wird, wird in der wissenschaftlichen Debatte unter dem Stichwort 
‚Nichtinanspruchnahme‘ verhandelt. 

3.) Wohlfahrtsstaatlich induzierte Inklusions- und Exklusionskarrieren: Die 
Strukturierung sozialer Exklusion durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen besitzt 
aber auch eine zeitliche Dimension. Innerhalb dieser lassen sich zwei zentrale 
Strukturierungsmechanismen identifizieren: der institutionell organisierte Ab-
stieg im sozialen Netz sowie die Effekte von Maßnahmen, die darauf ausgerich-
tet sind, Exklusionskarrieren umzukehren, indem sie Chancen auf Wiederein-
gliederung in den Arbeitsmarkt und auf gesellschaftliche Teilhabe eröffnen. 

                                                          
79 „No matter how multi-dimensionally we conceptualise exclusion, poverty in the 

income dimension remains a central factor“ (Vobruba 2003: 28). 
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In die Institutionen der Arbeitslosensicherung selbst sind Pfade eingebaut, 
die auf längere Sicht einen stufenweisen Abstieg im sozialen Netz vorprogram-
mieren. So ist die Arbeitslosenversicherung begrenzt auf eine bestimmte Dauer 
für diejenigen Erwerbslosen zuständig, die ihre Anspruchsbedingungen erfüllen 
konnten. Nach Ablauf dieser Frist sind Erwerbslose auf nachgelagerte Siche-
rungssysteme angewiesen, die häufig zu restriktiveren Bedingungen operieren 
und nicht unbedingt in der Lage sind, Armut zu verhindern. Wie dieser Abstieg 
im sozialen Netz jeweils institutionell organisiert ist, wie lange die Verbleibs-
dauer in den höherrangigen Systemen und nach welchem Zeitraum die nächste 
Stufe auf der Abstiegsleiter erreicht ist, ist daher von entscheidender Bedeutung 
dafür, wie wohlfahrtsstaatliche Institutionen soziale Abstiegskarrieren beeinflus-
sen und wird in Kapitel 7.1. untersucht. 

Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik bzw. der Aktivierung zielen 
darauf, den Bezug von Arbeitslosenunterstützung und Sozialhilfe zu beenden 
und die Bezieher wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Sie strukturie-
ren damit ebenfalls in dynamischer Weise – wenn auch unter anderem Vorzei-
chen: hier ist der Aufstieg bzw. Ausstieg aus dem Hilfesystem intendiert – Pro-
zesse sozialer Exklusion. Sie umfassen so unterschiedliche Maßnahmen wie die 
Einführung neuer administrativer Verfahrensweisen zur Verbesserung der Ver-
mittlungstätigkeit der Arbeitsbehörden, verschiedenste Arten von Qualifizie-
rungs- und Arbeitsfördermaßnahmen sowie der Förderung niedrig entlohnter  
Beschäftigung durch Lohnsubventionen und steuerliche Anreize, aber auch Ar-
beitspflichten, verschärfte Zumutbarkeitskriterien und erhöhte Anforderungen an 
die Eigenbemühungen der Leistungsempfänger. Aktivierungsmaßnahmen spielen 
in allen westlichen Wohlfahrtsstaaten eine zunehmend wichtigere Rolle. 

Diese Maßnahmen werde ich im Folgenden als ‚Politik im Namen der In-
klusion‘ bezeichnen, denn wie in der Einleitung bereits ausgeführt wurde, gehen 
die neuen Aktivierungspolitiken mit einer politischen Rhetorik einher, die die 
Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt als primäres Ziel sozialpolitischer 
Intervention betrachtet und soziale Inklusion auch unabhängig von der Qualität 
und Dauerhaftigkeit der vermittelten Arbeitsplätze als gegeben sieht. Ob Aktivie-
rungsmaßnahmen aber geeignet sind, soziale Exklusion zu überwinden, oder ob 
sie im Gegenteil soziale Marginalisierungsprozesse eher noch verstärken, hängt 
stark von ihrer Ausrichtung, ihrer Qualität und den längerfristig erzielten Effek-
ten ab. 

So können Qualifizierungsmaßnahmen dazu führen, dass Erwerbslose im 
Anschluss bessere Chancen am Arbeitsmarkt haben und auf Dauer aus eigener 
Kraft ein existenzsicherndes Einkommen erzielen können; der Zwang zur An-
nahme staatlich geschaffener Arbeitsgelegenheiten kann sich jedoch negativ auf 
die Eingliederungschancen sowie auf die persönliche Würde und Motivation des 
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Leistungsbeziehers auswirken (vgl. auch Bothfeld/Gronbach/Seibel 2004). Unter 
günstigen Arbeitsmarktbedingungen können Integrationsmaßnahmen zum dau-
erhaften Verbleib im ersten Arbeitsmarkt sowie zu einem existenzsichernden 
Markteinkommen führen; häufig führt der Weg aus arbeitsmarktpolitischen Pro-
grammen aber auch wieder zurück in die Arbeitslosigkeit. Kritisch sind Maß-
nahmen der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik auch dann zu betrachten, wenn sie 
Menschen in Niedriglohnarbeitsverhältnisse integrieren, die nicht existenzsi-
chernd sind bzw. gesamtgesellschaftlich einer Ausweitung des Niedriglohnsek-
tors Vorschub leisten. Denn oftmals wird so das Ausgrenzungsproblem nicht 
gelöst, sondern nur verschoben: von der Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt zur 
‚Ausgrenzung trotz Arbeit‘. Außerdem kann der Niedriglohnsektor zu einer Falle 
werden, die soziale Aufwärtsmobilität unmöglich macht und soziale Ausgren-
zung zementiert. Schließlich wirken viele Maßnahmen der aktiven Arbeits-
marktpolitik bzw. Aktivierung stark selektiv, führen also unter Umständen auch 
zu neuen Spaltungslinien innerhalb der Leistungsbezieher und damit eventuell 
sogar zur Verschärfung der sozialen Exklusion bestimmter Gruppen. 

Abbildung 1: Institutionelle Strukturierungslogiken sozialer Exklusion 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Entlang der vorgestellten Dimensionen der Strukturierung sozialer Exklusion 
durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen gilt es im Folgenden, die sozialstaatli-
chen Leistungssysteme bei Erwerbslosigkeit und Armut in Großbritannien und 
Deutschland nicht nur in ihrem Ist-Zustand zu untersuchen, sondern auch dar-
aufhin, wie sich ihre Strukturierungslogiken im Zuge wohlfahrtsstaatlicher Re-
strukturierungsprozesse verändern und welche Konsequenzen diese Prozesse für 
das Inklusionpotenzial sozialer Rechte haben. 

Bevor nun aber endlich in medias res dieser Analyse gegangen werden 
kann, wird es zunächst noch darum gehen, die Grundkonfiguration des britischen 
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und deutschen Sozial- und Wohlfahrtsmodells zu skizzieren und auf das sozial-
strukturelle Profil der Arbeitslosigkeit und Armut in den beiden Ländern einzu-
gehen. Dies geschieht, um den gesellschaftlichen Kontext zu beleuchten, vor 
dessen Hintergrund die institutionellen Logiken der beiden Existenzsicherungs-
systeme ihre Wirkung entfalten. 
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4 Sozialmodell, soziale Sicherungssysteme und 
Sozialstruktur in Großbritannien und Deutschland 

4 Sozialmodell, soziale Sicherungssysteme und Sozialstruktur 

Das spezifische „Ensemble politisch regulierter sozialer Beziehungen“, das „Ge-
samtarrangement einer in je spezifischer Weise institutionell ‚eingerichteten‘ 
Gesellschaft“ hat Stephan Lessenich (2003a: 17/18) als „Sozialmodell“ bezeich-
net. Die vergleichende politische Ökonomie und Wohlfahrtsstaatsforschung geht 
davon aus, dass sich Gesellschaften hinsichtlich dieses Sozialmodells voneinan-
der unterscheiden, und dass verschiedene Gesellschaften aufgrund von Ähnlich-
keiten und Unterschieden zentraler Strukturmerkmale verschiedenen Clustern 
oder Regimetypen zugeordnet werden können (Esping-Andersen 1990, 
Hall/Soskice 2001, Coates 2002). Mittlerweile gibt es eigentlich keinen Bereich 
institutioneller Regulierung mehr, für den nicht eine Regimetypologie entwickelt 
worden wäre. Großbritannien und Deutschland werden im ‚Typologisierungsbu-
siness‘ regelmäßig verschiedenen Regimetypen zugeordnet. Im Folgenden sollen 
daher einige der für die hier untersuchte Fragestellung zentralen Strukturmerk-
male des britischen und des deutschen Sozialmodells beschrieben werden, um so 
den institutionellen Kontext zu umreißen, vor dessen Hintergrund die sozialen 
Sicherungssysteme bei Erwerbslosigkeit ihre Strukturierungslogiken entfalten. 
Dabei werden als wesentliche Bestandteile des Sozialmodells zunächst das Pro-
duktionsregime, das Immigrationsregime und das politische System beschrieben 
(4.1.), bevor in einem zweiten Schritt das hier besonders interessierende Wohl-
fahrtsmodell charakterisiert wird sowie die historischen Wurzeln und Grundzüge 
der sozialen Sicherungssysteme bei Erwerbslosigkeit und Armut dargestellt wer-
den (4.2.). In einem dritten Schritt wird schließlich auf die Sozialstruktur beider 
Länder, insbesondere auf das Ausmaß von Arbeitslosigkeit und Armut eingegan-
gen, um aufzuzeigen, mit welchen Problemlagen die sozialen Sicherungssysteme 
bei Erwerbslosigkeit und Armut in den beiden Ländern jeweils konfrontiert sind. 
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4.1 Sozialmodell

Produktionsregime80: In ihrer für die vergleichende politische Ökonomie weg-
weisenden Studie „Varieties of Capitalism“ (kurz: VoC) haben Hall und Soskice 
(2001) Sozialmodelle entlang ihrer unterschiedlichen Wirtschaftsorganisation 
klassifiziert. Sie unterscheiden dabei liberal market economies (LMEs) von 
coordinated market economies (CMEs) (Hall/Soskice 2001: 8 sowie 21-33). In 
liberalen Marktökonomien koordinieren Unternehmen ihre Aktivitäten in erster 
Linie über hierarchische Beziehungen und Marktarrangements. Die Unter-
nehmensfinanzierung orientiert sich an kurzfristigen Gewinninteressen, Firmen 
stehen in einer stark kompetitiven Beziehung zueinander, so dass sich keine oder 
kaum kooperative Netzwerke entwickeln können. Die industriellen Beziehungen 
beruhen in erster Linie auf Marktbeziehungen zwischen einzelnen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern, die Gewerkschaften sind in der Regel schwach, die Sozial-
partnerschaft kaum institutionalisiert. Die Arbeitsmärkte sind in liberalen Markt-
ökonomien kaum reguliert, so dass Arbeitgeber eine beträchtliche Freiheit besit-
zen, disponibel ‚zu heuern und zu feuern‘. Das (Aus-)Bildungssystem ist kom-
plementär zu den hochflexiblen Arbeitsmärkten weniger auf spezialisierte beruf-
liche Kenntnisse ausgerichtet als auf die Vermittlung allgemeiner Kompetenzen 
und Fertigkeiten, die in verschiedenen beruflichen Feldern eingesetzt werden 
können.

In koordinierten Marktökonomien ist das System der Unternehmensfinan-
zierung dagegen stärker auf längerfristig realisierbare Profite ausgerichtet. Un-
ternehmen unterhalten enge Kooperationsnetzwerke und sind über gegenseitige 
Beteiligungen miteinander verbunden. Viele Firmen in CMEs verfolgen Unter-
nehmensstrategien, die gut ausgebildeter Arbeitskräfte mit branchen- oder fir-
menspezifischen Qualifikationen bedürfen. Sie sind daher an industriellen Be-
ziehungen interessiert, die brancheneinheitliche Standards setzen und für die 
Arbeitnehmer ein hohes Maß an Sicherheit und Anreize bieten, in berufsspezifi-
sche Qualifikationen zu investieren. Sowohl das Ausbildungssystem als auch die 
industriellen Beziehungen sind in koordinierten Marktökonomien daher darauf 
ausgerichtet, brancheneinheitliche Standards zu gewährleisten und ‚free-riding‘
zu verhindern. 

                                                          
80 „By a production regime is meant the organization of production through markets 

and market-related institutions. It analyzes ways in which the microagents of capital-
ist systems – companies, customers, employees, owners of capital – organize and 
structure their interrelationships, within a framework of incentives and constraints or 
‘rules of the game’ set by a range of market-related institutions within which the mi-
croagents are embedded” (Soskice 1999: 101/102). 



4.1 Sozialmodell 75

Laut dem „Varieties of Capitalism“-Ansatz verkörpert Deutschland proto-
typisch die koordinierte Marktökonomie, Großbritannien wird dagegen zu den 
liberalen Marktökonomien gezählt. Und in der Tat besitzt das Vereinigte König-
reich heute einen der am stärksten deregulierten Arbeitsmärkte aller OECD-
Länder (OECD 2004). Auch verfügt Großbritannien nicht über ein berufsorien-
tiertes Ausbildungssystem, das Arbeitnehmer mit branchen- oder firmenspezifi-
schen Qualifikationen ausstatten könnte, wie dies in Deutschland der Fall ist. 
Größere Teile der Ökonomie beruhen auf gering qualifizierter Arbeit mit niedri-
ger Produktivität. Das britische Produktionsregime ist deshalb auch als „low-
skill equilibrium“ beschrieben worden (Rubery 1994: 259). In Folge der geziel-
ten und erfolgreichen Angriffe der Thatcher-Regierung (Wood 2001: 260-266) 
sind die Gewerkschaften heute schwach, finden Verhandlungen vor allem auf 
betrieblicher Ebene statt. 

Dies war jedoch nicht immer so. Bis 1979 befand sich das Vereinigte Kö-
nigreich in größerer Nähe zu den koordinierten Marktökonomien – oder wie 
Coates es formuliert: zu den  „labour-led“ bzw. „state-led capitalisms“ – als zur 
liberalen Marktökonomie, wie sie vor allem von den USA verkörpert wird (Coa-
tes 1999/2002: 389). Die britische Wirtschaft verfügte damals über einen großen 
öffentlichen Sektor und eine stark interventionistische Wirtschaftspolitik. Im 
Verlauf der Thatcher-Ära wurden jedoch große Teile des öffentlichen Sektors 
privatisiert; in der Wirtschaftspolitik wurde eine Kehrtwende von einer nachfra-
ge- zu einer angebotsorientierten Politik vollzogen und die Staatsausgaben wur-
den massiv zurückgefahren. Zwar gelang es auch der Thatcher-Regierung nicht, 
die Sozialausgaben signifikant zu senken, aber „Britain did move over this period 
from being a relatively high spender and taxer to being relatively low on both 
counts“ (Rhodes 2000: 174). 

Deutschland gilt den Vertretern des VoC-Ansatzes dagegen auch heute 
noch als „high-skill/high-wage“-Ökonomie, in der ein hoher Ausbildungsstand 
der Arbeitnehmerschaft, hohe Löhne und arbeitsrechtliche Standards sowie ein 
relativ geringes Maß an Einkommens-ungleichheit miteinander korrespondieren 
(Carlin/Soskice 2002, Streeck 2002). Ein starker Kündigungsschutz setzt Anreize 
für Arbeitgeber, in die Qualifikation der Arbeitnehmer zu investieren; die Wirt-
schaft ist insgesamt durch ein hohes Maß an institutionalisierten Koordinations-
beziehungen geprägt, die Gewerkschaften sind über die Tarifautonomie und 
Mitbestimmung stark in diese Koordination eingebunden. Laut Streeck war es 
auch diese starke Institutionalisierung der Sozialpartnerschaft, die dazu beigetra-
gen hat, dass in der Bundesrepublik, im Gegensatz zu den anderen großen entwi-
ckelten Volkswirtschaften, der Klassenkompromiss der Nachkriegszeit auch über 
die 1980er Jahre hinweg intakt geblieben ist. Spätestens seit dem ‚Wiederverei-
nigungsschock‘ ist das deutsche Modell jedoch großen fiskalischen Herausforde-
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rungen ausgesetzt und wird die Krise des deutschen Modells diskutiert (Ma-
now/Seils 2000, Streeck 2002, Hassel/Williamson 2004). Neuere Studien zeigen 
auch, dass das deutsche Sozialmodell zwar an der Oberfläche weiterhin stabil 
erscheint, sich subkutan jedoch schon seit einiger Zeit in einer Art und Weise 
verändert, die geeignet ist, die institutionelle Konfiguration dieses Modells fun-
damental und nachhaltig zu erschüttern (Lessenich 2003a). Eine der Aufgaben 
der folgenden Analyse wird es daher auch sein, nach Kontinuität und Wandel vor 
allem im deutschen Sozialmodell sowie nach eventuellen Konvergenzen zwi-
schen dem liberalen britischen und dem deutschen System zu fragen. 

Immigrationsregime: Ein weiterer Bestandteil des institutionellen ‚Mobili-
ars‘, das als Kulisse für die vorliegende Studie der Strukturierung sozialer Exklu-
sion durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen von Interesse ist, ist das Immigrati-
ons- oder Integrationsregime. Dieses „spezifische institutionelle Arrangement 
von nationalen Wohlfahrtsstaaten zur Regulierung der Aufnahme und Integration 
von Zuwanderern“ (Faist 1998: 151) umfasst Bestimmungen, die die Möglich-
keiten von Immigranten zum Erwerb einer Aufenthaltsberechtigung und Arbeits-
erlaubnis, zur Einbürgerung, des Zugangs zu sozialstaatlicher Unterstützung, zur 
Teilhabe am politischen Leben etc. regeln. Auch in der Migrationsforschung 
wurden unterschiedliche Regimetypen identifiziert (Castels/Davidson 2000, Faist 
1995), denen sich einzelne Gesellschaften aufgrund von Ähnlichkeiten und Un-
terschieden in der institutionellen Ausgestaltung dieses Regelungsbereichs zu-
ordnen lassen. Für die hier bearbeitete Fragestellung ist die Beschaffenheit der 
Immigrationsregime Großbritanniens und Deutschlands deshalb relevant, weil 
sich, wie in Kapitel 3.2. gezeigt wurde, der Zugang von Migranten – oder genau-
er: Personen, die nicht über die Staatsangehörigkeit der Aufnahmegesellschaft 
verfügen – zu sozialstaatlichen Sicherungssystemen nicht allein nach sozialrecht-
lichen Regelungen bestimmt. Für die Frage ob und wie stark Migranten in die 
Sicherungssysteme des nationalen Wohlfahrtsstaats inkludiert sind, spielen auf-
enthaltsrechtliche Statuszuweisungen eine mindestens ebenso wichtige Rolle. 

Traditionell verkörperte Großbritannien den Typus des imperialen Immig-
rationsregimes, das eine nationale Gruppe privilegiert und ihre Dominanz si-
chert, gleichzeitig aber die Integration vielfältiger ethnischer Gruppen in ein 
multi-ethnisches Imperium fördert (Castles/Miller 1993). Die Immigranten der 
Nachkriegszeit kamen vor allem aus den Commonwealth-Staaten und verfügten 
als Untertanen des Empire über die britische Staatsbürgerschaft. Allerdings wur-
de das britische Staatsangehörigkeitsrecht durch verschiedene Gesetzgebungen 
seit den 1970er Jahren stark verändert, so dass Großbritannien zu Beginn der 
1980er Jahre den Wandel von einer weitgehend ungesteuerten Zuwanderung zu 
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strengen Kontrollen81 und einer neuen, an ius sanguinis-Prinzipien82 orientierten 
Definition von Staatsbürgerschaft vollzogen hat (Faist 1998: 152). Bis heute 
prägen jedoch das koloniale Erbe und die besondere Struktur der Immigration 
die britische Integrationspolitik. Deutschland verkörpert dagegen traditionell 
dem Typus des ethnischen Immigrationsregimes, bei dem das politische Ge-
meinwesen als Abstammungsgemeinschaft mit einer gemeinsamen Sprache, 
Kultur und Staatsbürgerschaft begriffen wird. Dieses Modell ist durch die Privi-
legierung von Immigranten derselben ethnischen Gruppe und die starke Kontrol-
le der Zuwanderung fremd-ethnischer Migranten mit Zuwanderungschancen nur 
für ökonomische notwendige Arbeitsmigranten und hohen Hürden bei der Ein-
bürgerung gekennzeichnet (Sainsbury 2003). Die Immigration der Nachkriegs-
zeit rekrutierte sich hier vor allem aus süd- und südosteuropäischen ‚Gastarbei-
tern‘, von denen ein großer Teil zu dauerhaften Einwohnern, nicht jedoch zu 
Staatsbürgern wurde. 

Politisches System: Für das Verständnis von Sozialpolitik in Großbritannien 
und Deutschland sind weiterhin die gravierenden Unterschiede des politischen 
Systems von besonderer Bedeutung. Während der Föderalismus in Deutschland 
zentralstaatliche Eingriffe in bestimmte Politikbereiche sehr schwierig macht und 
bei vielen Entscheidungen die Kooperation beider Kammern des Parlaments 
erzwingt, bestehen in Großbritannien keine solchen Restriktionen. Das Mehr-
heitswahlrecht führt außerdem in der Regel zu Einparteienregierungen mit stabi-
len Mehrheiten, während das Verhältniswahlrecht in Deutschland die Bildung 
von Koalitionsregierungen erzwingt (Lijphart 1984). In Großbritannien ist daher 
„the degree of power enjoyed by central government [...] exceptional“ (Wood 
2001: 255). Regierungen haben einen großen Machtspielraum, auch tief greifen-
de Reformprojekte ohne Zustimmung der Opposition und gesellschaftlicher 
Vetospieler durchzusetzen, so dass böse Zungen auch von einer ‚Diktatur auf 
Zeit‘ sprechen. Im Gegensatz dazu zwingt die Struktur des politischen Systems 
in Deutschland Regierungen dazu, die Zustimmung verschiedener Akteure zu 
gewinnen und kompromisshaftere und kleinteiligere Reformschritte zu unter-
nehmen.

Nicht zuletzt dadurch lassen sich auch die Unterschiede in Strategien und 
Erfolgen der konservativen Regierungen der 1980er Jahre und der sozialdemo-
kratisch geführten Regierungen ab den späten 1990er Jahren erklären. Während 
                                                          
81 Joppke (1999: 9) spricht in diesem Zusammenhang sogar von Großbritannien als 

einem „zero-immigration country“. 
82 Ius sanguinis (Recht des Blutes) bezeichnet das Prinzip der gemeinsamen Abstam-

mung, während im ius soli (Recht des Bodens) Rechte und Staatsbürgerschaft nach 
dem Prinzip des Geburtsorts bzw. des ständigen Aufenthalts verliehen werden (vgl. 
Brubaker 1994). 
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es die Struktur des politischen Systems für die Regierung Thatcher einfacher 
machte, ihre radikale Programmatik einer „konesrveativen Transformation des 
Wohlfahrtsstaats“ (Borchert 1995) wenigstens in Teilen umzusetzen, mangelte es 
der Kohl-Regierung in Deutschland trotz ähnlicher programmatischer Ausrich-
tung sowohl an dieser Entschlossenheit, als auch an den institutionellen Mög-
lichkeiten der Durchsetzung einer radikalen Wende. Auch der Regierung unter 
Tony Blair ermöglichte die Struktur des politischen Systems, seine New Labour-
Politik als kohärenten Entwurf zu präsentieren und ohne größere Widerstände 
schrittweise zu implementieren. Die Regierung Schröder hatte dagegen mit mehr 
und stärkeren Veto-Spielern zu kämpfen. Erst die Öffnung eines politischen 
‚Windows of Opportunity’ im Jahr 2002 (siehe auch Kap. 8.2.) ermöglichte ihr 
die Durchsetzung weitreichender Reformen. 

4.2 Wohlfahrtsmodell und soziale Sicherungssysteme bei Erwerbslosigkeit 
und Armut 

4.2.1 „Welfare Regime“ und „Unemployment Welfare Regime“ 

Einen weiteren zentralen Bestandteil der institutionellen Kulisse des Sozialmo-
dells, der aufgrund seiner besonderen Bedeutung für die hier bearbeitete Frage-
stellung ausführlicher behandelt werden soll, stellt das Wohlfahrtsregime dar. 
Auch hinsichtlich dieses „specific institutional arrangement adopted by societies 
in the pursuit of work and welfare“ (Esping-Andersen 1987: 6) unterscheiden 
sich Deutschland und Großbritannien in signifikanter Weise. Während im deut-
schen konservativ-korporatistischen Wohlfahrtsmodell einkommensabhängige 
Versicherungsleistungen dominieren, die für Statuserhalt und Lebensstandard-
sicherung sorgen sollen, spielen im liberalen Modell bedürftigkeitsgeprüfte Min-
destsicherungen eine wesentlich größere Rolle (vgl. auch Kapitel 3.1.2.3.). Das 
minimale, liberalistische  „Unemployment Welfare Regime“ Großbritanniens 
bietet im Fall von Erwerbslosigkeit nur ein geringes Maß an monetärer Kompen-
sation und reflektiert das zugrunde liegende Leitbild minimaler staatlicher Inter-
vention zugunsten der Erwerbslosen. Es basiert zu einem großen Teil auf bedürf-
tigkeitsgeprüften sozialen Leistungen, das Armutsrisiko für Erwerbslose ist so-
mit im Vergleich zu anderen Ländern hoch (Gallie/Paugam 2000a: 5/6). Das 
Absicherungsniveau ist im „Sozialversicherungsstaat“ (Riedmüller/Olk 1994) 
Bundesrepublik aufgrund der einkommensabhängigen Leistungen höher, aller-
dings haben viele Erwerbslose aufgrund der Anspruchsvoraussetzungen keinen 
Zugang zu Leistungen der Arbeitslosenversicherung. Das System konzentriert 
sich auf diejenigen, die die höchsten Ansprüche aufgebaut haben, und tendiert 
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dazu, eine Spaltung in Insider und Outsider hervorzubringen (Gallie/Paugam 
2000a: 6). 

Allerdings tendieren Regimetypologien – nicht nur in Bezug auf den Wohl-
fahrtsstaat – dazu, Unterschiede zwischen Ländern, die verschiedenen Regime-
typen zugeordnet werden (ebenso wie Ähnlichkeiten von Sozialsystemen dessel-
ben Regimetyps), zu überzeichnen. So ist etwa der Bezug von Arbeitslosengeld 
in Großbritannien ebenso wie im erwerbsarbeitszentrierten Regime der Bundes-
republik an vorher geleistete Beitragszeiten zur Sozialversicherung geknüpft, 
und die Sozialhilfe stellt wie in Deutschland das letzte Netz sozialer Sicherung 
dar. Eardly, Bradshaw, Ditch u.a. ordnen Großbritannien und Deutschland in 
diesem Bereich sogar demselben Regimetyp des Wohlfahrtsstaats mit integrier-
tem ‚Safety Net‘ – zu (Eardley/Bradshaw/Ditch u.a. 1996a: 12). Auch laufen 
Typologien Gefahr, einzelne Funktionslogiken sozialstaatlicher Intervention zu 
hypostasieren und dadurch den Blick auf andere Systeme und Funktionslogiken 
bzw. auf Interaktionen zwischen ihnen zu verstellen. Jedes sozialstaatliche Insti-
tutionenarrangement weist aber eine Mischung verschiedener Systemlogiken auf, 
was der Gründervater der Wohlfahrtsstaatstypologien selbst auch anerkennt. In 
Esping-Andersens Worten: „every country today represents a system mix“ (Esp-
ing-Andersen 1990: 49). So verfügt das britische Sozialmodell neben der Natio-
nal Insurance und seinen bedürftigkeitsgeprüften Leistungssystemen auch über 
universalistische Systeme wie den National Health Service, der eine Versorgung 
aller Sozialbürger sicherstellt. Dies lässt das Beverdigesche Erbe des britischen 
Sozialstaats erkennen und eine umstandslose Zuordnung zum liberalen Modell 
problematisch erscheinen. 

Regime müssen deshalb im Sinne Webers (1922/1980) als Idealtypen beg-
riffen werden, die der Kategorisierung der sozialen Realität dienen, ohne sie 
jedoch in ihrer Komplexität vollständig abbilden zu können. Idealtypen können 
ein Vorverständnis des Gegenstands liefern, das es in weiterer Forschung zu 
überprüfen und zu konkretisieren gilt. In diesem Sinne soll in dieser Arbeit die 
These der „Most Different (Unemployment) Welfare Regime“ als heuristisches 
Schema verwendet, das im Verlauf der Analyse kritisch zu hinterfragen sein 
wird. Deshalb scheint es auch angebracht, in einem weiteren Schritt eingehender 
auf die historischen Ursprünge und institutionellen Grundzüge der sozialen Si-
cherungssysteme bei Erwerbslosigkeit und Armut einzugehen. 
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4.2.2 Ursprünge und Grundzüge der sozialen Sicherungssysteme
bei Erwerbslosigkeit und Armut 

Großbritannien gehörte international zu den Vorreitern bei der Einführung einer 
Arbeitslosenversicherung (Glennerster 1995, Jones 2000). Bereits 1911 wurde 
eine staatliche Arbeitslosenversicherung eingerichtet, die von Beginn an auf 
einheitlichen Beiträgen und Leistungen (Flat-Rate-Prinzip) basierte. Im Zuge der 
Beveridge-Reformen der späten 1940er Jahre, mit denen die institutionellen 
Grundlagen des britischen Wohlfahrtsstaats der Nachkriegszeit geschaffen wur-
den, wurde die Arbeitslosenversicherung in die neu geschaffene National Insu-
rance (NI) integriert, ein einheitliches Sozialversicherungssystem, das Einkom-
mensausfälle im Fall von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Mutterschaft, Verrentung 
und Verwitwung abdeckte. Die National Insurance wird durch Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerbeiträge sowie einen Staatszuschuss finanziert. Im Gegensatz zum 
deutschen System waren und sind Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge aber 
nicht paritätisch und prozentual vom Einkommen abhängig, sondern werden in 
verschiedenen pauschalen Stufen gezahlt. Komplementär zur National Insurance
wurde mit dem National Assistance Act von 1948 ein einheitliches, zen-
tralstaatlich verwaltetes Sozialhilfesystem geschaffen, das das aus dem Jahr 1834 
stammende lokale System der Armenfürsorge (Poor Law) ablöste und Notsitua-
tionen, die nicht durch das Sozialversicherungssystem abgedeckt waren, abfe-
dern sollte. 

Wie viele seiner Zeitgenossen ging Beveridge davon aus, dass dieses letzte 
soziale Sicherungsnetz im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung und des Errei-
chens von Vollbeschäftigung an Bedeutung verlieren würde. Die tatsächliche 
Entwicklung war jedoch eine andere. Bereits in den frühen Jahren der National
Insurance bestand eine Diskrepanz zwischen der rhetorischen Prominenz des 
Versicherungsprinzips und der Höhe der Leistungen, was bereits damals dazu 
führte, dass die Mehrheit der Arbeitslosen auf ergänzende bedürftigkeitsgeprüfte 
Leistungen der Sozialhilfe angewiesen war (Clasen 2003: 6). Dieser Geburts-
fehler der britischen Arbeitslosenversicherung prägte die weitere Entwicklung 
des Systems in entscheidender Weise. Mit zunehmender Arbeitslosigkeit seit den 
Wirtschaftskrisen der 1970er Jahre und verstärkt durch die Kürzungspolitik der 
konservativen Regierung in den 1980er Jahren führte er zu einem starken An-
wachsen des Gewichts bedürftigkeitsgeprüfter Fürsorgeleistungen bei der Absi-
cherung von Erwerbslosen. 

Auch in Deutschland wurden die Strukturen der Arbeitslosenunterstützung 
bereits in der formativen Phase der Arbeitslosenversicherung in den 1920er Jah-
ren begründet (Clasen 1994: 51-56, Trampusch 2000: 81-97, 117-121). Während 
die Sozialversicherungssysteme für Unfall, Krankheit und Alter bereits im Zuge 
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der Bismarckschen Sozialgesetzgebung der 1880er Jahre entstanden waren, stell-
te die Arbeitslosenversicherung einen Nachzügler dar. Vor dem ersten Weltkrieg 
erfolgte die Absicherung von Erwerbslosen noch durch selbst verwaltete Ge-
werkschaftsfonds. Im Kontext der Wirtschaftskrise und der revolutionären politi-
schen Lage nach dem Krieg 1918 wurde jedoch eine staatliche, vom Reich, den 
Ländern und den Kommunen finanzierte Erwerbslosenfürsorge als kommunale 
Pflichtaufgabe eingerichtet, die zwar bedürftigkeitsgeprüft, aber klar von der 
lokalen Armenfürsorge abgegrenzt war. Aufgrund steigender Bezieherzahlen 
wurde die Finanzierung 1923 auf Beitragszahlungen umgestellt. Außerdem wur-
den beitragsabhängige Anspruchsbedingungen eingeführt. Gleichzeitig wurde für 
diejenigen Arbeitslosen, deren Versicherungsanspruch auf Erwerbslosenfürsorge 
erschöpft war, ein neues System der Krisenfürsorge eingerichtet, das zwischen 
Erwerbslosenfürsorge und kommunaler Armenfürsorge angesiedelt war. 1927 
wurde schließlich mit dem Arbeitsvermittlungs- und Arbeitslosenversicherungs-
gesetz (AVAVG) analog zu den bereits bestehenden Sozialversicherungen eine 
tripartistisch verwaltete, paritätische, durch einkommensabhängige Beiträge 
finanzierte Arbeitslosenversicherung eingeführt. Das neue System orientierte 
sich stark an der bereits bestehenden dreigliedrigen Organisation der Arbeitslo-
senunterstützung. Für diejenigen Arbeitslosen, deren Ansprüche auf Versiche-
rungsleistungen nach dem AVAVG erschöpft waren, war weiterhin die Krisen-
fürsorge zuständig, die nun ebenfalls von der neu geschaffenen Reichsanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung verwaltet und finanziert wur-
de. Als letztes Netz sozialer Sicherung fungierte weiterhin das kommunal ver-
waltete System der Armenfürsorge. 

Formal bestand das System der Arbeitslosenversicherung auch während des 
Nationalsozialismus fort. Der Rechtsanspruch auf Leistungen wurde aber abge-
schafft, die versicherungsbasierten Leistungen in bedürftigkeitsgeprüfte umge-
wandelt und die Reichsanstalt in das Reichsarbeitsministerium eingegliedert, wo 
sie fortan der Verwaltung der Zwangsprogramme des Reichsarbeitsdienstes dien-
te. Nach dem zweiten Weltkrieg dauerte es bis 1956, bis die Arbeitslosenversi-
cherung in der neu gegründeten Bundesrepublik vollständig reinstalliert war. 

Die alliierte Kontrollkommission hatte zunächst mit der Einführung eines 
einheitlichen Sozialversicherungssystems à la Beveridge geliebäugelt, verfolgte 
diesen Plan jedoch nicht entschlossen weiter, während sich auf deutscher Seite 
Widerstand gegen ein universalistisches System mit einheitlichen Beiträgen und 
Leistungen formierte (Clasen 1994: 62). Der Adenauer-Regierung blieb es über-
lassen, das traditionell von den anderen Zweigen der Sozialversicherung getrenn-
te, einkommensabhängige Arbeitslosenversicherungssystem wieder einzuführen. 
Die steuerfinanzierte, bedürftigkeitsgeprüfte Arbeitslosenhilfe (ALHI) löste die 
Krisenfürsorge ab, ergänzende Unterstützung konnte aus dem kommunal verwal-
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teten Fürsorgesystem bezogen werden. Damit wurde die dreiteilige Differenzie-
rung von Unterstützungsleistungen für Arbeitslose, die sich bereits nach dem 
ersten Weltkrieg herausgebildet hatte, wieder aufgenommen und im bundesdeut-
schen Sozialstaatssystem verankert. 

Die Sozialhilfe in ihrer modernen Form wurde durch das Bundessozialhil-
fegesetz (BSHG) von 1962 geschaffen, in dem ein Rechtsanspruch auf Sozialhil-
fe im Falle von Bedürftigkeit gesetzlich verankert wurde (Adamy/Steffen 1998: 
12-22). Wie in Großbritannien folgt sie dem Prinzip der Nachrangigkeit, d.h. 
dass nur diejenige Person Hilfe erhält, die sich nicht aus eigenen Kräften helfen 
kann und die erforderliche Hilfe auch nicht von anderen – unterhaltspflichtigen 
Angehörigen, aber auch anderen leistungspflichtigen Sozialleistungsträgern – 
erhält. Sie soll sich am am Einzelfall orientieren, bedarfsdeckend sein und ein 
Leben in Würde ermöglichen. Im Gegensatz zu Großbritannien, wo Sozialhilfe 
ein zentralstaatlich finanziertes und verwaltetes System darstellt, obliegt die 
Finanzierung und Verwaltung dieses Hilfesystems in der Bundesrepublik den 
Kommunen.

In beiden Ländern stellt die Arbeitslosensicherung also ein mehrgliedriges 
System dar, das verschiedene Leistungstypen in sich vereint. In Großbritannien 
handelt es sich um ein zweigliedriges System, bei dem die Versicherungsleistung 
contribution-based Jobseeker’s Allowance die erste, die bedürftigkeitsgeprüfte 
income-based Jobseeker’s Allowance die zweite Stufe von Leistungen für er-
werbsfähige Arbeitslose bildet. Die Fürsorgeleistung Income Support ist seit der 
Einführung von Jobseeker’s Allowance zum 01.01.1996 nur noch für nicht er-
werbsfähige Personen vorgesehen. In Deutschland gliederte sich die Arbeitslo-
sensicherung bis zum Inkrafttreten des vierten Gesetzes für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt (Deutscher Bundestag 2003b) am 01.01.2005 in drei 
Stufen: die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld (ALG), die entgeltbezogene, 
aber bedürftigkeitsgeprüfte Arbeitslosenhilfe (ALHI) sowie die streng bedürftig-
keitsgeprüfte Sozialhilfe (SOHI), wobei Arbeitslosenhilfe nur erhalten konnte, 
wer vorher Arbeitslosengeld bezogen – also Anspruch auf die Versicherungsleis-
tung erworben – hatte.83 Die Sozialhilfe diente als letztes Sicherungsnetz für alle 
Personen, die das darin bestimmte Existenzminimum nicht aus eigener Kraft 
erwirtschaften oder die erforderlich Hilfe von Anderen erhalten konnten, also 
auch für Erwerbslose, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslo-
senhilfe hatten. Mit der Reform der Arbeitslosensicherung im Rahmen der Ge-
setze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt,84 durch die die bisherige 

                                                          
83 Die Arbeitslosenhilfe stellte damit bezüglich der Anspruchsbedingungen einen 

Zwitter aus Versicherungs- und bedürftigkeitsgeprüfter Leistung dar. 
84 Für Details vgl. Kapitel 5.2. 
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Arbeitslosenhilfe abgeschafft und durch eine Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de ersetzt wurde, wurden in Deutschland, ähnlich wie in Großbritannien, alle 
erwerbsfähigen Langzeitarbeitslosen in einem Hilfesystem zusammengefasst. 
Erwerbsfähige Arbeitslose, die bisher Sozialhilfe bezogen, ebenso wie Langzeit-
arbeitslose, deren Versicherungsanspruch ausgelaufen ist, beziehen nun das so 
genannte Arbeitslosengeld II (ALG II) – ihre Familienangehörigen Sozialgeld.85

Damit haben auch ehemalige Sozialhilfeempfänger, die erwerbsfähig sind, vollen 
Zugang zu den arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten der Bundesagentur 
für Arbeit. Die von den Kommunen verwaltete Sozialhilfe, die ebenfalls refor-
miert und als zwölftes Buch in das Sozialgesetzbuch eingegliedert wurde, ist nun 
auch in Deutschland nur noch für Personen zuständig, die als nicht-erwerbsfähig 
eingestuft werden. 

4.3 Sozialstruktur, Arbeitslosigkeit und Armut 

Mit welchem Problemdruck sind nun diese sozialen Sicherungssysteme konfron-
tiert? Dies lässt sich anhand einer Reihe sozialstruktureller Indikatoren beschrei-
ben, die sich in beiden Ländern teilweise erheblich unterscheiden. Von Interesse 
sind hier vor allem die Höhe und Struktur der Arbeitslosigkeit sowie Daten zu 
Armutslagen und Armutsentwicklung. 

So entwickeln sich Arbeitslosigkeit und Beschäftigung in Großbritannien 
und Deutschland seit den frühen 1990er Jahren höchst unterschiedlich. Im Ver-
einigten Königreich, wo die Arbeitslosigkeit noch 1993 bei 9,9 Prozent gelegen 
hatte, begann zu dieser Zeit ein stetiger Rückgang (siehe Tab. 1).86 Mit 4,6 Pro-
zent liegt die Arbeitslosenquote heute so niedrig wie seit Ende der 1970er Jahre 
nicht mehr (Clasen/Davidson/Ganßmann u.a. 2004: 18). Zwischen 1993 und 
2000 sind in Großbritannien außerdem ca. 2,5 Mio. neue Jobs entstanden (Di-
ckens/Gregg/Wadsworth 2001). Die Beschäftigungsquote ist von 67,4 auf 71,8 
Prozent gestiegen (Eurostat 2006). 

                                                          
85 Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bezogen bei ihrer Einführung zum 1. 

Januar 2005 3,329 Mio. Bedarfsgemeinschaften und 6,119 Mio. Haushaltsmitglieder
die neue Grundsicherung für Arbeitsuchende (zitiert in Blos/Rudolph 2005: 1). 

86 Die in der Tabelle aufgeführten OECD-Daten basieren auf der ILO-Definition von 
Arbeitslosigkeit. Dieser zufolge gilt nur als arbeitslos, wer innerhalb von zwei Wo-
chen für Erwerbsarbeit verfügbar ist und sich in den letzten vier Wochen aktiv um 
Arbeit bemüht hat. Daher liegt die ILO-Quote in der Regel niedriger als die nationa-
le Arbeitslosenquote. Außerdem wird nach der ILO-Definition bereits als beschäftigt 
gezählt, wer wenigstens eine Stunde in der Woche arbeitet. 
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Tabelle 1: Standardisierte Arbeitslosenquoten, Deutschland und Großbritannien 
(in Prozent) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
D 4,8 4,2 6,4 7,7 8,2 8,0 8,7 9,7 9,1 8,4 7,8 7,8 8,2 9,1 9,5 

GB 6,9 8,6 9,7 9,9 9,2 8,5 8,0 6,9 6,2 5,9 5,4 5,0 5,1 5,0 4,6 

Quelle: Eigene Darstellung nach OECD 2003, 2004, 2005 

Hatte die Arbeitslosigkeit in Deutschland zu Beginn der 1990er noch um knapp 
zwei Prozentpunkte niedriger gelegen als im Vereinigten Königreich, stieg sie 
nach dem kurzen Wiedervereinigungsboom bis 1998 auf das bisherige Rekord-
niveau von 9,7 Prozent. Es folgte eine vier Jahre andauernde Phase des Rück-
gangs. Ab 2001 kletterte die Arbeitslosenquote wieder auf nun 9,5 Prozent. Das 
Beschäftigungsniveau stagnierte über die 1990er Jahre auf einem Niveau von ca. 
65 Prozent (Eurostat 2006). Nach wie vor ist die Höhe der Arbeitslosigkeit in 
Ost- und Westdeutschland sehr unterschiedlich:87 Während sie sich im Westen 
bei 9 Prozent (2004) bewegt, liegt sie im Osten mit ca. 20 Prozent gut doppelt so 
hoch. In beiden Teilen des Landes hat die Arbeitslosigkeit jedoch in den letzten 
Jahren zugenommen und verläuft die Entwicklung seit Mitte der 1990er Jahre in 
eine ähnliche Richtung (Sozialpolitik aktuell.de 2005b). 

Tabelle 2: Langzeitarbeitslose (12 Monate und mehr) als prozentualer Anteil an 
der Erwerbsbevölkerung 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
D 3,1 3,7 3,9 4,2 4,9 4,7 4,2 3,9 3,8 4,1 4,7 5,4 

GB 4,2 4,1 3,6 3,1 2,5 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 1,1 1,0 

Quelle: Eigene Darstellung nach Eurostat 2006 

Auch in Hinblick auf Langzeitarbeitslosigkeit (siehe Tab. 2), die einen wichtigen 
Risikofaktor für soziale Ausgrenzung bildet, steht Großbritannien heute mit 1,0 
Prozent wesentlich besser da als Deutschland, wo der Anteil der Langzeitarbeits-
losen an der Erwerbsbevölkerung zwischen 1993 und 2004 von 3,1 auf 5,4 Pro-
zent gestiegen ist. 

Die gute Performanz des britischen Arbeitsmarktes muss aber kritisch hin-
terfragt werden. Denn sinkende Arbeitslosenquoten sind nicht unbedingt durch 
                                                          
87 Da die OECD die Arbeitslosenquoten für West- und Ostdeutschland nach 1992 nicht 

mehr getrennt ausweist, werden hier nationale Daten verwendet, die aufgrund ab-
weichender Definitionen eine insgesamt höhere Arbeitslosigkeit ausweisen. 
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einen Zuwachs wirtschaftlicher Aktivität verursacht, sondern können – im Ge-
genteil – auch auf die Zunahme wirtschaftlicher Inaktivität zurück gehen (Cla-
sen/Davidson/Ganßmann u.a. 2004: 7). So hat es in Großbritannien nach Einfüh-
rung der Jobseeker’s Allowance 1996 zwar einen starken Rückgang der Bezieher 
von Leistungen der Arbeitslosenunterstützung gegeben, die Ergebnisse mehrerer 
Studien (zitiert in Clasen/Davidson/Ganßmann u.a. 2004: 18/19) deuten aber 
darauf hin, dass die Verschärfung der Anspruchsbedingungen der Arbeitslosen-
unterstützung eher zu Bewegungen in andere Leistungssysteme wie Krankengeld 
(sickness benefit) und Erwerbsunfähigkeitsrente (disability benefit) als zum Ü-
bergang in Erwerbsarbeit geführt hat. Die Quote wirtschaftlich nicht aktiver 
Personen in erwerbsfähigem Alter ist in Großbritannien in den letzten zwei De-
kaden insgesamt stark angestiegen:88 Bezogen 1981 ca. 570.000 Männer und 
Frauen in erwerbsfähigem Alter Krankengeld oder Erwerbsunfähigkeitsrenten, 
waren es 20 Jahre später mehr als 2,5 Mio. (Clasen/Davidson/Ganßmann u.a. 
2004: 18). Zwar liegt die Inaktivitätsrate damit immer noch unter dem deutschen 
Niveau, sie hat aber in den 1990er Jahren stark zugenommen und stieg insbeson-
dere bei den Männern in ‚bestem Erwerbsalter‘ (30-50 Jahre) auch weiter an, als 
die Arbeitslosenzahlen bereits im Sinken begriffen waren (Clasen/Davidson/ 
Ganßmann u.a. 2004: 18).89 Es deutet also einiges darauf hin, dass das britische 
‚Beschäftigungswunder‘ zumindest teilweise durch die Verschiebung von Ar-
beitslosen in andere Sicherungssysteme erkauft worden ist. Wie Peter Bofinger 
(2005: 212/213) in seinem Minderheitenvotum zum Jahresgutachten 2005/06 des 
Sachverständigenrates zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung zeigt, 
muss das ‚britische Beschäftigungswunder‘ außerdem auf die ausgeprägte mak-
roökonomische Stimulierung der Nachfrage und die keynesianisch ausgerichtete 
Fiskalpolitik zurückgeführt werden, die britische Regierungen in den 1990er 
Jahren betrieben haben.90

                                                          
88 Clasen, Davidson, Ganßmann u.a. (2004: 18/19) führen dies auf verschiedene push-

und pull-Faktoren zurück: Zum einen hat der Einbruch bei der einfachen Industrie-
arbeit dazu geführt, dass viele Männer arbeitslos wurden, die von der harten Arbeit 
verschlissen waren und daher in verstärktem Maß Anspruch auf Krankengeld oder 
Erwerbsunfähigkeitsrenten hatten. Zum anderen hat sowohl die Politik der Ein-
schränkung des Zugangs zum Arbeitslosengeld früherer Regierungen als auch das 
höhere Leistungsniveau der Leistungen bei Krankheit und Erwerbsunfähigkeit zu 
steigenden Bezieherzahlen geführt. Schließlich hat offenbar auch die Krankschrei-
bungspraxis medizinischer Gatekeeper Einfluss auf diese Entwicklung gehabt.

89 Die Beschäftigungsquote von Frauen hat sich wie in allen westlichen Ländern auch 
in Großbritannien in den letzten Jahren zwar stetig erhöht, bei den gering qualifizier-
ter Frauen hat es aber in den späten 1990er Jahren ebenfalls einen Rückgang der 
Erwerbsbeteiligung gegeben. 

90 Ähnlich argumentieren auch Nachtwey und Heise (2006). 
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Im Gegensatz zu Großbritannien, wo vor allem gering qualifizierte Männer 
in bestem Erwerbsalter wirtschaftlich nicht aktiv sind, sind dies in Deutschland 
vor allem die älteren Arbeitnehmer. Die Inaktivitätsrate nahm für diese Gruppe 
zwischen 1992 und 2000 um 7,5 Prozentpunkte (von 26,5 auf 34 Prozent) zu 
(Clasen/Davidson/Ganßmann u.a. 2004: 23). Auch von Arbeitslosigkeit sind 
ältere Arbeitnehmer in Deutschland wesentlich stärker betroffen als jüngere. 
Während die Arbeitslosigkeit für die 30 bis 50-Jährigen in den 1990er Jahren in 
geringem Maße zunahm (von 4,5 auf sechs Prozent), stieg die Quote der Älteren 
deutlich (von sechs auf 9,5 Prozent) (Clasen/Davidson/Ganßmann u.a. 2004: 23). 

Die Erwerbsbeteiligung von Frauen nimmt dagegen in beiden Ländern seit 
geraumer Zeit zu und liegt heute in Großbritannien bei gut 69 Prozent, in 
Deutschland bei ca. 65 Prozent, während die der Männer bei gut 83 respektive 78 
Prozent liegt (OECD 2003). Auch die Arbeitslosenquote von Frauen, die bis An-
fang der 1990er Jahre in beiden Ländern höher lag als die der Männer, hat sich in 
den 1990er Jahren sukzessive angeglichen und liegt nach OECD-Daten in beiden 
Ländern heute sogar geringfügig unterhalb der der Männer (OECD 2003).91

Während Frauen somit vom Strukturwandel der Arbeitsmärkte profitieren 
konnten, sind Migranten und ethnische Minderheiten in beiden Ländern in be-
sonderer Weise negativ vom Wegfall industrieller und gering qualifizierter Ar-
beitsplätze betroffen (Castels/Davidson 2000: 74-77, Seifert 1998: 23). So lag 
die Arbeitslosenquote von Ausländern92 in Deutschland 2004 bei 20,5 Prozent 
und damit deutlich höher als die der deutschen Arbeitnehmer (11,7 Prozent) 
(Beauftragte 2005: 82). Mit fast einem Drittel sind Türken besonders stark von 
Arbeitslosigkeit betroffen. Auch in Großbritannien lag die Arbeitslosigkeit ethni-
scher Minderheiten mit 12,7 Prozent 1999/2000 wesentlich höher als die der 
weißen britischen Arbeitnehmer (5,4 Prozent) (van Suntum/Schlotböller 2002: 
96). Allerdings bestehen deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Ethnien. Während die Arbeitslosigkeit unter den Indern 1999/2000 bei 7,3 Pro-
zent lag, waren zu diesem Zeitpunkt 15,3 Prozent der schwarzen Briten und 18,1 
Prozent der Pakistani und Bangladeshi arbeitslos (van Suntum/Schlotböller 
2002: 96). 

                                                          
91 Allerdings sind Frauen in Deutschland länger arbeitslos als Männer und können ihre 

Arbeitslosigkeit seltener durch Aufnahme einer Beschäftigung beenden (Bundes-
agentur für Arbeit 2005b: 18). Auch ist ein erheblicher Teil ihrer Beschäftigungszu-
gewinne auf atypische oder prekäre Becshäftigungsverhältnisse zurückzuführen 
(Cornelißen 2005: 99 ff.). 

92 In der deutschen Statistik werden Arbeitslosenquoten für Personen mit Migrations-
hintergrund bzw. Angehörige ethnischer Minderheiten nicht gesondert ausgewiesen, 
daher wird an dieser Stelle dieser Indikator verwendet. 



4.3 Sozialstruktur, Arbeitslosigkeit und Armut 87

Auch von Armut sind Migranten und ethnische Minderheiten in beiden 
Ländern in besonderer Weise betroffen (Hanesch/Krause/Bäcker 2000, Bundes-
regierung 2001, 2005, Wadsworth 2001, Gregg/Wadsworth 1999, Dickens/Wads-
worth/Gregg 2001, van Suntum/Schlotböller 2002). So lebten in Großbritannien 
im Jahr 2002/2003 69 Prozent der Bangladeshi und Pakistani in Armut, im Ver-
gleich zu 20 Prozent der weißen Briten (Paxton/Dixon 2004: 15). Auch hier sind 
die Unterschiede zwischen verschiedenen Ethnien jedoch beträchtlich.93 In 
Deutschland lag die ‚Armutsrisikoquote‘94 von Migranten nach Erkenntnissen 
des zweiten Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung bei 24 Prozent, 
die der Restbevölkerung bei 13,6 Prozent (Bundesregierung 2005: 90). Eine 
Differenzierung der Armutsquoten für verschiedene Migrantengruppen bzw. 
ethnische Minderheiten liegt für Deutschland nicht vor. 

Armut ist in Großbritannien insgesamt stärker ausgeprägt als in Deutsch-
land. Laut Eurostat liegt die Armutsquote95 in Großbritannien vor sozialen 
Transfers bei 26 Prozent, in Deutschland bei 24 Prozent. Nach sozialen Transfers 
ist die Armut im Vereinigten Königreich mit 18 Prozent um drei Prozentpunkte 
höher als in Deutschland. 

Tabelle 3: Armut in Großbritannien und Deutschland 
 Großbritannien Deutschland 
Armutsquote 2003 (vor sozialen Transfers) 26 24 
Armutsquote 2003 (nach sozialen Transfers) 18 15 
Quote dauerhafter Armutsgefährdung 200096 11 6 

Quelle: Eigene Darstellung nach Eurostat 2005c 
Auch hat Armut im Vereinigten Königreich in den 1980er und frühen 1990er 
Jahren dramatisch zugenommen: Sie stieg zwischen 1981 und 1993/94 von 15 
auf 24 Prozent (Paxton/Dixon 2004: 10). Seit Beginn der 1990er hat sich der 
Anstieg verlangsamt; in den letzten Jahren ist sie sogar wieder leicht gefallen 
                                                          
93 So hatten Inder mit 22 Prozent eine ähnlich hohe Armutsquote wie Weiße. 
94 Der Armuts- und Reichtumsbericht definiert ein Einkommen von weniger als 60 

Prozent des Medianeinkommens als ‚Armutsrisiko’. Diese Grenze hat sich mittler-
weile auf internationaler Ebene als gängige Armutsgrenze etabliert. Da die Armuts-
quote auch unter der rot-grünen Bundesregierung gestiegen ist, zog diese es in ihrem 
zweiten Armutsbericht jedoch vor, in Bezug auf diese Grenze statt von Armut von 
Armutsrisiko zu sprechen. 

95 Definiert als 60 Prozent des nationalen Median-Äquivalenzeinkommens. 
96 Die Quote dauerhafter Armutsgefährdung bezeichnet den Anteil von Personen, die 

im laufenden Jahr und in mindestens zwei von drei vorangegangenen Jahren nur ü-
ber ein Äquivalenzeinkommen verfügen, das unterhalb der Armutsrisikoschwelle 
liegt (siehe Fußnote 94). 



88 4 Sozialmodell, soziale Sicherungssysteme und Sozialstruktur 

(vgl. auch Burgess/Propper 2002: 46, Brewer/Goodman/Shaw u.a. 2005: 25),97

so dass Großbritannien sich im europäischen Vergleich (EU-15) vom letzten auf 
den elften Platz verbessern konnte (Paxton/Dixon 2004: 60). Dies ist einerseits 
dem anhaltenden ökonomischen Aufschwung geschuldet; aber auch Labours
Umverteilungspolitiken zugunsten der Armen (vgl. Kapitel 7.2.) scheinen zu-
mindest teilweise ihre Wirkung zu entfalten. So ist die Altersarmut seit 1998/99 
um ein Viertel gefallen (Brewer/Goodman/Shaw u.a. 2005: 46). Am Stärksten 
war der Rückgang in dem Jahr, in dem die Blair-Regierung eine neue staatliche 
Mindestrente eingeführt hat. Auch die Kinderarmut ist signifikant gefallen98 und 
liegt heute auf dem niedrigsten Niveau seit 1989. Allerdings ist sie nicht so stark 
zurückgegangen, wie von der Regierung erhofft. Außerdem ist die Armut von 
Kinderlosen in erwerbsfähigem Alter gestiegen, da diese „unfavoured group“
nicht von Labours Welfare-Reformen profitiert hat (Paxton/Dixon 2004: 60). 

In Deutschland ist die Armut in den letzten Jahren dagegen insgesamt deut-
lich angestiegen. Laut einer Studie des DIW (Frick/Goebel/Grabka u.a. 2005) hat 
der Anteil derer, die weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens zur Verfü-
gung haben, zwischen 1985 und 2003 von 13,2 auf 15,3 Prozent zugenommen. 
Der zweite Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung sieht für die Zeit 
von 1998 bis 2003 einen Zuwachs von 12,1 auf 13,5 Prozent. Armut hat damit 
auch unter der rot-grünen Bundesregierung weiter zugenommen. Besonders 
betroffen sind neben den bereits erwähnten Migranten vor allem Familien mit 
mehreren Kindern und (weibliche) Alleinerziehende (Andreß 2000: 45). 14 Pro-
zent der Kinder in Deutschland leben heute in Armut (Bundesregierung 2005, 
Paxton/Dixon 2004: 10).99 Erstaunlicherweise gibt es hinsichtlich der Struktur 
der Risikogruppen jedoch keine Unterschiede zwischen dem Vereinigten König-
reich und der Bundesrepublik. Arbeitslose und Rentner sind nach Erkenntnissen 
von Böhnke und Delhey (1999) im britischen Wohlfahrtsstaat mit seinen mini-
malen, einheitlichen Leistungen nicht schlechter gestellt als im deutschen Sozi-
alversicherungsstaat.

Wie die dynamische Armutsforschung (Leibfried/Leisering/Buhr u.a. 1995, 
Leisering/ Walker 1998) gezeigt hat, ist Armut (und Sozialhilfebezug) in vielen 
Fällen nur ein vorübergehendes Phänomen. Demnach können eigentlich auch nur 
diejenigen Gruppen als sozial ausgegrenzt betrachtet werden, für die materielle 
Deprivation zu einem längerfristigen Zustand wird und deren Lebenschancen 
dadurch dauerhaft beeinträchtigt sind. Dies sind laut Eurostat (siehe Tab. 3) in 
Großbritannien 11 Prozent, in Deutschland 6 Prozent der Bevölkerung. Aller-
                                                          
97 Auf 22 Prozent in den Jahren 2002/2003 (Paxton/Dixon 2004: 10). 
98 Je nach Armutsschwelle um 4,0 bis 5,5 Prozentpunkte seit 1996/97 (Bre-

wer/Goodman/Shaw u.a. 2005: 46/47). 
99 In Großbritannien sind es allerdings sogar 23 Prozent. 
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dings erfuhren 25 Prozent aller Briten längere oder wiederkehrende Armutspha-
sen (Paxton/Dixon 2004: 17). Laut einer anderen Studie (Burgess/Propper 2002) 
lebten innerhalb eines sechsjährigen Beobachtungszeitraums im Vereinigten 
Königreich 28 Prozent aller Armen über fünf oder sechs Jahre in Armut, in 
Deutschland waren dies hingegen ‚nur‘ 16 Prozent (Burgess/Propper 2002: 
51/52).100

Versuche, soziale Ausgrenzung im Sinne einer Kumulation von Benachtei-
ligungen (siehe Kapitel 2) empirisch zu messen, hat es bisher kaum gegeben. Für 
Deutschland hat bislang nur Petra Böhnke (2001, 2006) diesen Versuch unter-
nommen. In Großbritannien waren es die Forscherinnen und Forscher von CASE 
(Hills/Le Grand/Piachaud 2002), die sich daran gemacht haben, den Ausgren-
zungsbegriff empirisch zu konkretisieren. 

Böhnke begreift Ausgrenzung als multidimensionales Phänomen materieller 
Deprivation und mangelnder Teilhabe und operationalisiert soziale Exklusion als 
Benachteiligung sowohl in Hinblick auf verschiedene Verteilungsindikatoren 
(Langzeitarbeitslosigkeit, Lebensstandard, Armut, Bildungsstand, Wohnumstän-
de) als auch in Bezug auf Partizipationschancen (soziale Beziehungen, Teilhabe 
am politischen Prozess, Anomie und Ängste). Um als „wahrhaft ausgegrenzt“ zu 
gelten, muss die Erfahrung von Benachteiligung in diesen beiden Dimensionen 
außerdem längerfristig sein und die Betroffenen müssen sich selbst als ausge-
grenzt wahrnehmen. Laut Böhnkes Untersuchungen fühlen sich in Westdeutsch-
land fünf Prozent, in Ostdeutschland acht Prozent der Bevölkerung zu einem 
gewissen Grad von der Gesellschaft ausgeschlossen (Böhnke 2001: 15), zehn 
Prozent der Bevölkerung leidet in der ein oder  anderen Weise an materieller 
Deprivation oder mangelnder Teilhabe (Böhnke 2001: 18). Drei Prozent der 
Westdeutschen und sieben Prozent der Ostdeutschen muss mit einer Häufung 
von Benachteiligungen (mehr als drei von elf Indikatoren) leben (Böhnke 2001: 
18). „Wahrhaft ausgegrenzt“, d.h. in beiden Dimensionen dauerhaft von Aus-
grenzung betroffen, sind in Westdeutschland ein Prozent der Bevölkerung, in 
Ostdeutschland immerhin drei Prozent. 

Für Großbritannien gibt es leider keine vergleichbaren Studien. Hier haben 
Burchardt, Le Grand und Piachaud (2002a) versucht, das Ausmaß sozialer Aus-
grenzung zu bestimmen, indem sie Ausschluss entlang von vier Dimensionen 
(Arbeitsmarkt, Konsum, politische Partizipation, soziale Beziehungen) operatio-
nalisiert haben. Demnach genießen 57,5 Prozent der britischen Bevölkerung 
volle gesellschaftliche Teilhabe, rund 30 Prozent sind in einem Bereich sozial 
ausgegrenzt, zehn Prozent in zwei, 2,3 Prozent in drei und nur 0,1 Prozent in 

                                                          
100 Die zugrunde gelegte Armutsgrenze lag hier bei 50 Prozent des gewichteten Medi-

aneinkommens.
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allen vier Bereichen (Burchardt/Le Grand/Piachaud 2002a: 35). Festzuhalten 
bleibt damit, dass in beiden Ländern nur eine kleine, aber signifikante Minder-
heit von multipler Ausgrenzung betroffen ist, der Kreis von Menschen, die we-
gen Arbeitslosigkeit oder Armut von Ausgrenzung bedroht sind, jedoch ungleich 
größer ist. 
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5 Draußen: Barrieren wohlfahrtsstaatlicher 
Inklusion

Wie lassen sich nun die Grenzen des Zugangs zu sozialstaatlichen Sicherungs-
systemen konzeptualisieren? 

Nach Offe muss staatlich organisierte Herrschaft im wohlfahrtsstaatlich 
moderierten Kapitalismus „als selektives, ereignis-erzeugendes Regelsystem“, 
als „Sortierprozess“ (Offe 1972: 74) begriffen werden, bei dem Bedürfnisartiku-
lationen und Ansprüche nicht mehr wie in ständischen Gesellschaften dadurch 
gefiltert und kontrolliert werden, dass bestimmte Gruppen vollständig von der 
Teilhabe an Institutionen ausgeschlossen bleiben, sondern durch Mechanismen, 
die in das politische Institutionensystem selbst eingebaut sind (Offe 1969: 164). 
Diese systemischen Selektionsleistungen lassen sich analytisch als eine Reihe 
hintereinander geschalteter Filter vorstellen (Offe 1972: 79-81), die allesamt 
darauf hinwirken, bestimmte Bedürfnisartikulationen abzuwehren, klein zu ar-
beiten oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Den ersten Filter bildet dabei die 
Struktur des politischen Institutionensystems selbst, die sich als „verfestigte 
Exklusivität, als Selektionsprogramm“ (Offe 1972: 79) interpretieren lässt.101

In Anlehnung an Offe lassen sich auch die Strukturen wohlfahrtsstaatlicher 
Institutionen als „Selektionsprogramme“ begreifen, in denen spezifische Aus-
wahlregeln und interne Filter bewirken, dass nur ein Teil der real vorhandenen 
Unterstützungsbedürfnisse und -bedarfe überhaupt ins Innere wohlfahrtsstaatli-
cher Institutionen – in den „Inklusionsbereich“ (Nassehi 1997) sozialer Siche-
rung – gelangt und dort berücksichtigt und bearbeitet wird. Wie in Kapitel 3.2 
ausgeführt, lässt sich dabei zwischen Barrieren des Zugangs zu sozialer Siche-
rung – externen Selektivitäten – und der Substanz sozialer Rechte – oder: inter-
nen Selektivitäten – unterscheiden. Für die externen Selektivitäten – also für die 
Frage, wer im Fall des sozialen Risikos der Erwerbslosigkeit oder in der Notsitu-
ation der Armut überhaupt Zugang zu staatlicher Unterstützung hat –, spielen 
drei Tatbestände eine Rolle: Aufenthaltsrechtliche Regelungen bestimmen dar-
                                                          
101 Die anderen drei Filter bilden normativ-ideologische Restriktionen, formale bzw. 

prozessuale Regelstrukturen des politischen Prozesses sowie die Anwendung oder 
Androhung repressiver Akte seitens staatlicher Apparate wie Polizei, Justiz und Mi-
litär (Offe 1972: 80/81). 
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über, ob, in welchem Maße und unter welchen Bedingungen Personen, die nicht 
die Staatsangehörigkeit des betreffenden Landes besitzen, Zugang zu den Res-
sourcen des „nationalen Wohlfahrtsstaats“ (Bommes 1999) gewährt wird. Ist 
diese erste Hürde der Mitgliedschaftsgrenzen überwunden, ergeben sich weitere 
Barrieren des Zugangs aus den sozialrechtlichen Anspruchsbedingungen, die 
regeln, wer unter welchen Voraussetzungen auf sozialstaatliche Unterstützung 
zurückgreifen kann. Wer schließlich auch faktisch in der Lage ist, sozialrechtli-
che Leistungen in Anspruch zu nehmen, bestimmt sich aus dem spezifischen 
Zusammenspiel sozialrechtlicher Regelungen und der Position der Individuen 
auf dem Arbeitsmarkt. Dem in Anlehnung an Offes Filtersystem entwickelten 
Modell der Selektivitäten wohlfahrtsstaatlicher Institutionen (Abb. 2) von Außen 
nach Innen folgend, wird es im Folgenden also zunächst darum gehen, wie die 
sozialen Sicherungssysteme bei Erwerbslosigkeit in Großbritannien und 
Deutschland hinsichtlich Mitgliedschaftsgrenzen konfiguriert sind. 

Abbildung 2: Selektivitäten sozialer Sicherung 

Quelle: Eigene Darstellung 
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5.1 Mitgliedschaftsgrenzen

Soziale Rechte sind in nationalen Wohlfahrtsstaaten zwar teilweise an Staatsbür-
gerschaft bzw. an aufenthaltsrechtliche Regelungen gebunden, allerdings sind 
Migranten in den meisten Sozialstaaten zu einem gewissen Grad in die sozialen 
Sicherungssysteme einbezogen, auch wenn ihnen zivile und politische Staatsbür-
gerrechte weiterhin verwehrt bleiben.102 Wie weitreichend und stabil diese Inklu-
sion ist, hängt dabei in einem hohen Maß vom aufenthaltsrechtlichen Status ab. 
Für Nicht-Staatsangehörige gibt es nämlich eine ganze Reihe von Aufenthaltsti-
teln, die mit unterschiedlichen Graden der Einbindung in den Wohlfahrtsstaat 
verbunden sind. 

In ihrem Buch „Managing Migration. Civic Stratification and Migrants’ 
Rights“ beschreibt Lydia Morris (2002) dieses hierarchische System aufenthalts-
rechtlicher Statuspositionen als Produkt widersprüchlicher Anforderungen an 
nationalstaatliche Immigrationspolitiken. Nationale Regierungen sehen sich 
demnach der Integration lang ansässiger Zuwanderergruppen, der Schaffung 
eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes und der Einhaltung und Imple-
mentation internationaler, humanitärer Konventionen ebenso verpflichtet wie der 
Abschottung gegenüber weiterer Zuwanderung aus Entwicklungs- und Schwel-
lenländern und der internen Kontrolle von Zuwanderern. Auf die widersprüchli-
chen Anforderungen reagieren sie mit der Schaffung formal-rechtlicher Status-
positionen, die nur eine „partielle Mitgliedschaft“ (Brubaker 1989) in der Auf-
nahmegesellschaft ermöglichen. Das daraus entstehende, zunehmend komplexere 
System gradierter Rechte bezeichnet Morris als System der ‚civic stratification‘
– der staatsbürgerlichen Stratifizierung. Es ist nicht nur Ausdruck der abgestuf-
ten Rechte von Migranten, sondern fungiert auch als Instrument der Überwa-
chung und Kontrolle und beinhaltet sowohl Pfade zur Verfestigung des rechtli-
chen Status und der inkrementellen Akkumulation von Rechten als auch Selekti-
ons- und Exklusionsmechanismen, die zu einer Gefährdung bzw. zum Verlust 
des rechtlichen Status führen können. Mitgliedschaft im nationalen Wohlfahrts-
staat stellt sich aus dieser Perspektive als ein hierarchisches System von Status-
positionen mit länderspezifisch unterschiedlichen Feinabstufungen dar (Morris 
2002: 19-22). 

                                                          
102 Aufgrund dieses Umstands haben einige Autoren die These vertreten, dass der Un-

terschied zwischen Staatsbürgern und Nicht-Staatsbürgern in Bezug auf soziale 
Rechte im Verschwinden begriffen sei (vgl. Soysal 1994, Layton-Henry 1990: 189 
sowie Halfmann/Bommes 1998: 97). Zur Kritik an dieser These vgl. Joppke 1999, 
Morris 2002, Mohr 2005. 
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5.1.1 Muster staatsbürgerlicher Stratifizierung sozialer Rechte 

Betrachtet man dieses System der staatsbürgerlichen Stratifizierung in den bei-
den Untersuchungsländern, so sticht Deutschland durch die Anzahl und Komple-
xität verschiedener aufenthaltsrechtlicher Statuspositionen hervor. Zwar ist mit 
dem neuen Zuwanderungsgesetz (Deutscher Bundestag 2004) die Zahl der Auf-
enthaltstitel von fünf auf zwei – eine befristete Aufenthaltserlaubnis und eine 
unbefristete Niederlassungserlaubnis – reduziert worden. Der befristete Aufent-
haltstitel differenziert sich jedoch nach Aufenthaltszwecken (Ausbildung,  
Erwerbstätigkeit, Familiennachzug, humanitäre Gründe) und wird nach jeweils 
unterschiedlichen Kriterien gewährt.103 Großbritannien weist dagegen ein we-
sentlich weniger komplexes System des gradierten Zugangs und relativ einfache 
und schnelle Wege der Statusverfestigung auf (Morris 2002: 119/120). Dennoch 
lassen sich Migranten in beiden Ländern vier Hauptgruppen zuordnen, die im 
System der staatsbürgerlichen Stratifizierung hierarchisch angeordnet sind: 1.) 
die Gruppe der Migranten mit direktem Zugang zur Staatsbürgerschaft, 2.) die 
Gruppe der Zuwanderer mit gesichertem Aufenthaltsstatus – die so genannten 
‚Denizens‘,104 3.) die Gruppe der nachziehenden Familienangehörigen und der 
Arbeitsmigranten sowie schließlich 4.) die Gruppe der Migranten mit unsicherem 
Aufenthaltsstatus und schlechten Aussichten auf eine Verfestigung ihres Status, 
die ich im Anschluss an Castles und Davidson (2000) als ‚Margizens‘ bezeich-
nen möchte.105

1.) Die unterschiedlichen Profile der Immigrationsregime Großbritanniens 
und Deutschlands zeigen sich wohl am deutlichsten innerhalb der Gruppe der 
Migranten mit Staatsbürgerschaft bzw. der Zuwanderer, die aufgrund ihrer Ab-
stammung sofortigen Zugang zur Staatsbürgerschaft und damit unmittelbaren 
und vollen Zugang zu sozialen und politischen Rechten erhalten. Waren dies im 
Fall Großbritanniens fremdethnische Migranten aus den Commonwealth-Staaten, 
die aufgrund der Kolonialgeschichte mit dem (ehemaligen) Mutterland verbun-
den waren und über die britische Staatsbürgerschaft verfügten, handelt es sich im 
deutschen Fall um die Zuwanderergruppe der (Spät-)Aussiedler, die wegen ihrer 

                                                          
103 Für die Regelungen im Einzelnen vgl. Deutscher Bundestag 2004 sowie den Sechs-

ten Bericht zur Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland (Beauftragte 
2005).

104 Der Begriff ‚Denizen’ wurde von Thomas Hammar (1990) für Zuwanderer geprägt, 
die zwar nicht die Staatsbürgerschaft besitzen, aber über einen gesicherten Rechts-
status verfügen sowie vollen Zugang zum Arbeitsmarkt, zum Bildungssystem und zu 
den sozialen Sicherungssystemen des Aufnahmelandes haben. 

105 Castles und Davidson verstehen unter ‚Margizens‘ Zuwanderer, deren Rechtsstatus 
unsicher ist und denen soziale und politische Rechte weitgehend verwehrt bleiben. 
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Abstammung juristisch als deutsche Volksangehörige anerkannt werden und 
dadurch Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit erhalten. 

Im Gegensatz zu Großbritannien, wo die Integration der New Common-
wealth-Immigranten über den universalistischen Wohlfahrtsstaat erfolgte (Jopp-
ke 1999: 224) und keine speziellen Maßnahmen ergriffen wurden, erfuhren 
Migranten mit Staatsbürgerschaft in Deutschland eine besondere Förderung und 
Privilegierung im Hinblick auf ihre soziale Sicherung und den Zugang zu Ar-
beitsmärkten. Innerhalb der Sozialversicherung wurden sie so behandelt, als 
hätten sie ihr gesamtes Arbeitsleben in Deutschland verbracht und entsprechende 
Beiträge entrichtet. Außerdem wurde ihre Integration in den deutschen Arbeits-
markt durch Sprachkurse, spezielle Ausbildungs- und Arbeitsförderprogramme 
staatlich gefördert (Bommes 2000: 100/1001). Indem der deutsche Staat die 
geforderten Voraussetzungen für volle gesellschaftliche Teilhabe entweder simu-
lierte oder zu schaffen suchte, ‚reparierte‘ er die vom einheimischen ‚Normalle-
benslauf‘ abweichenden Sozialversicherungsbiografien der ethnisch deutschen 
Einwanderer (Bommes 2000: 101) und versuchte so, ihre „strukturelle Assimi-
lation“ (Esser 2001)106 zu befördern. 

2.) Auch für die zweite Gruppe im System der aufenthaltsrechtlichen Strati-
fizierung – die Denizens – bestehen in beiden Ländern keine aufenthalts- oder 
sozialrechtlichen Barrieren für den Bezug sozialer Leistungen (Dörr 1996: 
13/14). Diese Kategorie umfasst Bürger aus Staaten des europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR), anerkannte Flüchtlinge und lang ansässige Arbeitsmigran-
ten mit gesichertem Aufenthaltsstatus. Abgesehen von den politischen Rechten, 
sind sie Inländern rechtlich weitgehend gleich gestellt. Die Erlangung eines gesi-
cherten Aufenthaltsstatus ist in Großbritannien nach vier Jahren möglich. In 
Deutschland sind für die Erlangung einer unbefristeten Niederlassungserlaubnis 
(früher Aufenthaltsberechtigung) nun107 ein fünfjähriger legaler Aufenthalt, 60 
Beitragsmonate zur gesetzlichen Rentenversicherung sowie der Nachweis 
schriftlicher Sprachkenntnisse und eines erfolgreich absolvierten Integrations-

                                                          
106 Unter struktureller Assimilation versteht Esser (2001: 30), dass Migranten sich 

hinsichtlich der Besetzung von Positionen in der vertikalen Struktur sozialer Un-
gleichheit nicht (mehr) von Einheimischen unterscheiden, dass Bildungschancen, 
Einkommen, Berufsprestige und Teilhabe an Macht also nicht systematisch entlang 
kultureller oder ethnischer Kriterien variieren. Wenn hier strukturelle Assimilation 
als analytischer Maßstab für die Inklusion und Gleichberechtigung von Migranten 
im nationalen Wohlfahrtsstaat verwendet wird, bedeutet dies jedoch nicht, dass sich 
die Verfasserin auch Essers weitergehendem Plädoyer für die kulturelle und soziale 
Assimilation von Migranten als dem besten Integrationsmodell anschließen würde.  

107 Die neuen Regelungen gelten für Personen, die nach dem 01.01.2005 eingewandert 
sind.
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kurses Voraussetzung. Vor Inkrafttreten des neuen Zuwanderungsgesetzes waren 
hierfür acht Jahre legalen Aufenthalts nötig. Die Anforderungen an Sprachkennt-
nisse und Integration waren dafür weitaus geringer. 

Für den Bezug sozialer Leistungen ist ein gesicherter Aufenthaltstatus in 
beiden Ländern vor allem im Bereich der Sozialhilfe und der bedürftigkeitsge-
prüften Arbeitslosenunterstützung108 von Bedeutung, da auch durch mehrmaligen 
oder längerfristigen Bezug dieser Leistungen der Aufenthaltsstatus nicht mehr 
gefährdet bzw. eine Verfestigung des Aufenthaltsstatus nicht verhindert werden 
kann (Dörr 1996: 14). 

3.) Die nächste Gruppe im hierarchischen System der staatsbürgerlichen 
Stratifizierung bilden nachziehende Familienangehörige und Arbeitsmigranten.
Sie stellen eine Übergangsgruppe dar, da manche von ihnen nach einer bestimm-
ten Zeit den Status von Denizens erlangen können, während für andere der Auf-
stiegspfad im System der staatsbürgerlichen Stratifizierung systematisch blo-
ckiert ist. 

Nachziehende Familienangehörige erhalten in Großbritannien eine zunächst 
auf ein Jahr befristete Aufenthaltserlaubnis, die bei Fortbestand des Einreise-
grunds verlängert werden kann. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist sofort mög-
lich. Bereits nach einem Jahr können sie eine dauerhafte Niederlassungserlaubnis 
erwerben und erhalten damit vollen Zugang zu sozialen Rechten (Morris 2002: 
110).109 In Deutschland können nachziehende Familienangehörige nach drei 
Jahren eine Niederlassungserlaubnis beantragen, wenn die familiäre Lebensge-
meinschaft fort besteht und kein Ausweisungsgrund vorliegt. Zugang zum 
Arbeitsmarkt erhalten sie mittlerweile ebenfalls sofort, wenn der Partner bereits 
über eine Arbeitserlaubnis verfügt.110 Der Familiennachzug ist in beiden Ländern 
vom Nachweis eines gesicherten Lebensunterhalts und ausreichenden Wohn-
raums abhängig. Der Bezug staatlicher Unterstützung ist nicht vorgesehen, und 
der Familiennachzug kann verwehrt werden, wenn der im Land befindliche An-
gehörige auf sozialstaatliche Unterstützung angewiesen ist. 

Arbeitsmigranten lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: erstens hochqua-
lifizierte bzw. Arbeitskräfte mit einer im Aufnahmeland gefragten Qualifikation, 

                                                          
108 In Großbritannien handelt es sich hier um die bedürftigkeitsgeprüfte Arbeitslosenun-

terstützung income-based Jobseeker’s Allowance, in Deutschland um die neue 
Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II/Sozialgeld).

109 Allerdings handhabt Großbritannien die Einwanderung von Familienangehörigen 
sehr restriktiv (vgl. Joppke 1999: 117/118). 

110 Bis vor kurzem erhielten nachziehende Familienangehörige nach einem Jahr eine 
Arbeitserlaubnis, wenn der bereits in Deutschland lebende Angehörige über einen 
gesicherten Aufenthaltsstatus verfügte. War dies nicht der Fall, betrug die Wartefrist 
4 Jahre.
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denen mittlerweile in beiden Ländern relativ einfache Wege der Aufenthaltsver-
festigung offen stehen, und zweitens temporäre Arbeitsmigranten. Da in 
Deutschland entsprechend dem Ziel der „Steuerung und Begrenzung der Zuwan-
derung“ auch im Rahmen des neuen Zuwanderungsgesetzes (Deutscher Bundes-
tag 2004) eine generelle Öffnung gegenüber Arbeitsmigration mit dem Ziel  
dauerhafter Niederlassung nicht vorgesehen ist, findet ein großer Teil der Ar-
beitsmigration nach wie vor auf temporärer Basis statt. Dabei ist die Aufenthalts-
erlaubnis an ein Arbeitsverhältnis bei einem bestimmten Arbeitgeber gebunden 
und eröffnet in der Regel keinen Anspruch auf Sozialleistungen und eine Verfes-
tigung des Aufenthaltstatus. Für Hochqualifizierte wird die Einwanderung dage-
gen nach dem neuen Gesetz im begründeten Einzelfall zugelassen.111 Für sie ist 
auch von Anfang an eine Verfestigung des Aufenthaltsstatus vorgesehen.112

Auch für ausländische Hochschulabsolventen und Selbständige sieht das neue 
Zuwanderungsrecht bessere Möglichkeiten des Erwerbs eines dauerhaften Auf-
enthaltsstatus vor, die Hürden für Selbständige sind jedoch ebenfalls hoch. Auch 
Großbritannien operiert mit einem zweistufigen System der arbeitsmarktbezoge-
nen Zuwanderung, wobei die erste Gruppe hoch qualifizierte Arbeitskräfte sowie 
Arbeitskräfte und Angehörige von Berufsgruppen umfasst, für die in Großbritan-
nien ein Mangel besteht. Sie erhalten zunächst eine auf fünf Jahre befristete 
Aufenthaltserlaubnis, die verlängert werden kann, wenn die Beschäftigung an-
dauert, und die nach vier Jahren in eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis (Inde-
finite Leave to Remain) umgewandelt werden kann. Innerhalb der zweiten Stufe 
werden für niedrig qualifizierte Arbeitsmigranten jährliche Quoten festgelegt. 
Außerdem muss der Arbeitgeber hier nachweisen, dass kein Inländer für die 
Stelle gefunden werden kann. In den letzten  Jahren wurde dieses System mit 
dem Ziel reformiert, die Zuwanderung Hochqualifizierter zu erleichtern und die 
Anwerbung niedrig Qualifizierter auf zeitlich begrenzter Basis zu ermöglichen. 

4.) Der Gruppe der Margizens, die sowohl in Bezug auf ihre aufenthalts-
rechtliche Stellung als auch in Hinblick auf soziale Sicherung eine marginalisier-
te Position einnehmen, die in sich jedoch auch noch einmal in unterschiedlich 
sichere Aufenthaltsstatus und Grade der Einbindung in soziale Sicherungssyste-

                                                          
111 Sie müssen aber entweder Wissenschaftler mit besonderen fachlichen Kenntnissen, 

in herausgehobener Stellung oder Spezialisten oder leitende Angestellte mit einem 
Gehalt in Höhe von mindestens dem Doppelten der Beitragsbemessungsgrenze der 
gesetzlichen Krankenversicherung sein. Dies entspricht derzeit etwa einem Jah-
reseinkommen von 84.000 €. 

112 Die bis zum Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes gültige Greencard-Regelung 
sah nur einen fünfjährigen Aufenthalt ohne Möglichkeit der dauerhaften Niederlas-
sung vor. 
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me differenziert ist, gehören Asylbewerber, ‚de-facto-Flüchtlinge‘ sowie Mi-
granten ohne legalen Aufenthaltsstatus an. 

Asylbewerber stellen in der Regel bei der Einreise ins Aufnahmeland einen 
Antrag auf Anerkennung als politischer Flüchtling. Ihr Status ist temporärer 
Natur, bis über ihren Antrag entschieden wurde. Wird ihr Antrag auf Asyl aner-
kannt, wechseln Flüchtlinge in Großbritannien von der Gruppe der Margizens in 
die Kategorie von Denizens und sind fortan Inländern arbeits- und sozialrechtlich 
gleich gestellt. In Deutschland erhalten Asylberechtigte nach dem neuen Zuwan-
derungsgesetz zunächst nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis und können nach 
drei Jahren eine Niederlassungserlaubnis beantragen, wenn die Gründe für den 
Aufenthalt fortbestehen. Ist dies nicht der Fall, verlieren sie aber ihr Bleiberecht, 
müssen das Land verlassen oder rutschen in die Gruppe der Migranten ohne 
legalen Aufenthaltsstatus. 

Während der Dauer ihres Verfahrens haben Asylbewerber in Deutschland 
wie in Großbritannien keinen Anspruch auf Sozialhilfe, erfahren aber Unterstüt-
zung im Rahmen eines eigenen, residualen Hilfesystems. In Deutschland haben 
Asylsuchende Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 
die um ca. 30 Prozent unter dem Niveau der Sozialhilfe liegen. In den ersten drei 
Monaten sind Asylbewerber in Aufnahmelagern untergebracht und erhalten nur 
Sachleistungen sowie einen kleinen Geldbetrag zur Deckung persönlicher Be-
dürfnisse (‚Taschengeld‘). Danach wird die Leistungserbringung von Bundes-
land zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt. In den meisten Bundesländern 
erfolgt die Unterstützung durch Sachleistungen oder Warengutscheine, nur in 
einigen Bundesländern in Geldform (Morris 2002: 42). In das öffentliche Kran-
kenversicherungssystem sind Asylbewerber nicht integriert. Eine gesundheitliche 
Versorgung erfolgt über Beihilfen, wird jedoch nur bei akuter Krankheit oder 
Schmerzen gewährt (Minderhoud 1999: 141). 

1999 wurde auch in Großbritannien ein neues Hilfesystem für Asylbewer-
ber etabliert (Sales 2002) – das National Asylum Support System (NASS). Damit 
wurde ein landesweit einheitliches Unterstützungs- und Unterbringungssystem 
geschaffen, bei dem wie im deutschen System soziale Transferzahlungen weit-
gehend durch Sachleistungen ersetzt und Asylsuchende zu Beginn ihres Verfah-
rens zwingend in speziellen Aufnahmeeinrichtungen untergebracht werden. Die 
Höhe der Unterstützung liegt bei 70 Prozent des Regelsatzes der Sozialhilfe. Die 
gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern erfolgt nach wie vor im Rahmen 
des National Health Service.

Bei de-facto-Flüchtlingen handelt es sich um Bürgerkriegsflüchtlinge oder 
Flüchtlinge, die nicht asylberechtigt sind, aber aus unterschiedlichen Gründen 
nicht in ihr Herkunftsland zurück geschickt werden können. In Großbritannien 
wurde ihnen bis 2003 mit dem Instrument des Exceptional Leave to Remain
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(ELR) ein Aufenthalt von zunächst einem Jahr gewährt, der mehrmals verlängert 
werden konnte, bis nach vier Jahren schließlich eine Niederlassungserlaubnis 
erworben werden konnte.113 Mittlerweile wurden für diese Gruppe zwei unter-
schiedliche Aufenthaltstitel eingeführt, deren Dauer nach Ermessen, maximal 
aber auf drei Jahre begrenzt werden kann, und die vollen Zugang zum Arbeits-
markt und zu Sozialleistungen ermöglichen. Humanitarian Protection wird 
Flüchtlingen gewährt, die im Herkunftsland aus Gründen bedroht sind, die nicht 
unter die enge Definition der Genfer Konvention fallen. Nach drei Jahren können 
sie eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis beantragen, wenn die Fluchtgründe 
fortbestehen. Flüchtlinge, die weder nach der Genfer Konvention noch aus hu-
manitären Gründen anerkannt sind, aber nicht abgeschoben werden können, 
erhalten ein Discretionary Leave, mit dem nach sechs Jahren eine unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis erlangt werden kann. Während sich damit die Länge des 
ungesicherten Aufenthalts für bestimmte de-facto-Flüchtlinge verkürzt, für ande-
re verlängert, ist in Zukunft in beiden Fällen eine kürzere Gewährung eines be-
fristeten Aufenthalts als bisher möglich. 

In Deutschland gibt es für de-facto-Flüchtlinge nach dem neuen Zuwande-
rungsgesetz ebenfalls noch zwei Möglichkeiten der Aufenthaltsgewährung: eine 
Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen, die auf längstens drei Jahre 
befristet ist und verlängert werden kann, wenn die Gründe für den Aufenthalt 
fortbestehen, oder eine Aufenthaltsbescheinigung, die das alte Instrument der 
Duldung ablöst und für maximal sechs Monate gewährt wird. Sie lässt eine Sta-
tusverfestigung kaum zu, während bei einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitä-
ren Gründen nach sieben Jahren (statt bisher acht) eine Niederlassungserlaubnis 
beantragt werden kann. Beide Gruppen haben nach dem neuen Gesetz keinen 
Zugang zu den regulären sozialstaatlichen Leistungssystemen, sondern sind auf 
das Asylbewerberleistungsgesetz verwiesen. 

Migranten ohne legalen Aufenthaltsstatus bilden die unterste Schicht im 
System der ‚Civic Stratification‘. Ihnen werden zwar durch verschiedene interna-
tionale Konventionen grundlegende Menschenrechte zugestanden, der Zugang zu 
sozialer Unterstützung wird aber dadurch verhindert, dass undokumentierte 
Migranten sich in den meisten Ländern nur unter der Gefahr, als solche identifi-
ziert, ausgewiesen und schließlich abgeschoben zu werden, an staatliche Behör-
den wenden können (Stobbe 2004). Damit ist für sie der Zugang zu sozialstaatli-
cher Unterstützung effektiv blockiert. Dies ist auch in Großbritannien und 
Deutschland der Fall. 

                                                          
113 Bis 1998 war dies erst nach sieben Jahren möglich. 
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5.1.2 Mechanismen des sozialstaatlichen Ausschlusses von Migranten 

Innerhalb der komplexen Systeme stratifizierter Rechte lassen sich damit vier 
unterschiedliche Arten des Ausschlusses von Migranten aus sozialen Sicherungs-
systemen identifizieren: Erstens werden bestimmte Gruppen von Zuwanderern 
direkt vom Bezug sozialer Leistungen ausgeschlossen (1.). Zweitens kann der 
Zugang zu den erwerbsarbeitszentrierten sozialen Sicherungssystemen für 
Migranten auf indirektem Weg versperrt sein, wenn ihnen der Zugang zum Ar-
beitsmarkt verwehrt bleibt. Dies kann sowohl unmittelbare und als auch länger-
fristige Konsequenzen für die strukturelle Assimilation von Migranten in der 
Aufnahmegesellschaft zeitigen (2.). Drittens werden Migrantengruppen, die noch 
keinen Aufenthaltsstatus erlangt haben, der Chancen auf einen dauerhaften Auf-
enthalt bietet, in eigene, residuale Sicherungssysteme ausgegliedert, um ihren 
Aufenthalt möglichst reversibel zu halten (3.). Und schließlich können Arbeitslo-
sigkeit oder Armut die Verlängerung bzw. Verfestigung des Aufenthalts von 
Migranten mit unsicherem Aufenthaltsstatus gefährden und so nicht nur zum 
Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe, sondern aus dem nationalstaatlichen 
Gemeinwesen überhaupt führen (4.). 

1.) Direkter Ausschluss: In Deutschland sind temporäre Arbeitsmigranten – 
Saison- und Werkvertragsarbeitnehmer – sowie ausländische Studierende direkt 
vom Zugang zu sozialer Sicherung ausgeschlossen. Nachziehenden Familienan-
gehörigen wird in Deutschland wie in Großbritannien der Zugang zu sozialstaat-
licher Unterstützung aufgrund der Regelung verwehrt, dass der Familiennachzug 
nur gestattet wird, wenn der Unterhalt für die Familie aus eigener Kraft bestritten 
werden kann. Ist der Partner bzw. die Partnerin erwerbstätig, sind sie in Deutsch-
land jedoch als Angehörige in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversi-
chert. In Großbritannien sind nachziehende Familienangehörige in den universel-
len National Health Service einbezogen. 

2.) Beim indirekten Ausschluss, der sich aus den Regelungen zum Erwerb 
einer Arbeitserlaubnis ergibt, zeigt sich der gegenüber dem britischen restriktive-
re Charakter des deutschen Immigrationsregimes. Während im Vereinigten 
Königreich für keine Zuwanderergruppe ein explizites Arbeitsverbot besteht114

und nur eine bestimmte Gruppe von Arbeitsmigranten dem Prinzip des ‚Inlän-
dervorrangs’ unterliegt, war es in Deutschland bis vor kurzem so, dass die Be-
schäftigung von Ausländern generell nur zulässig war, soweit nicht arbeitslose 
                                                          
114 Nachziehende Familienangehörige und Asylbewerber haben zwar kein gesetzlich 

verbrieftes Recht, am Arbeitsmarkt teilzunehmen, es besteht aber auch kein explizites 
Verbot. Damit stehen dem Zugang zum Arbeitsmarkt keine rechtlichen Barrieren ent-
gegen, wenn gegenüber dem Arbeitgeber der Nachweis eines legalen Aufenthalts er-
bracht werden kann (Morris 2002: 83). 
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Deutsche, Unionsbürger oder privilegierte Drittstaatenangehörige für die betref-
fende Stelle in Frage kamen (Beauftragte 2005: 59). Gleichrangigen Arbeits-
marktzugang erhielten Migranten in Deutschland erst nach sechsjährigem Auf-
enthalt oder einer fünfjährigen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. 
Nachziehende Familienangehörige, Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge 
mussten außerdem selbst auf die eingeschränkte Arbeitserlaubnis ein Jahr lang 
warten. In den 1980er und 1990er Jahren wurde die Wartezeit für Asylbewerber 
auf die ohnehin schon eingeschränkte Arbeitserlaubnis außerdem sukzessive von 
einem auf fünf Jahre erhöht. 1997 verhängte das Bundesministerium für Arbeit 
sogar ein absolutes Arbeitsverbot für alle Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge 
und geduldeten Ausländer, die nach dem 15.5.1997 eingereist waren. Dieses 
Verbot wurde erst im Jahr 2000 aufgehoben und durch die nun geltende einjähri-
ge Wartezeit ersetzt (Ausländerbeauftragte der Bundesregierung 2001: 84). Mit 
dem neuen Zuwanderungsgesetz erhalten bestimmte Gruppen von Migranten wie 
Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge, ausländische Familienangehörige von 
Deutschen sowie diejenigen, die einen unbefristeten Aufenthaltstitel besitzen, 
unmittelbar einen gleichrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt (Beauftragte 2005: 
60). Allen anderen wird der unbeschränkte Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt 
nach dreijähriger Beschäftigung gewährt. Für Asylbewerber und geduldete 
Flüchtlinge gilt diese Regelung jedoch nicht. Sie müssen nach wie vor selbst auf 
die eingeschränkte Arbeitserlaubnis ein Jahr warten. 

Die Verwehrung des Zugangs zum Arbeitsmarkt hat unmittelbar zur Folge, 
dass Migranten gezwungen sind, ihre Existenz in der (oftmals) prekären sozialen 
Situation der Einwanderung aus eigener Kraft zu sichern und damit unter Um-
ständen materielle Reserven aufzubrauchen, die ihnen einen besseren Start in der 
Aufnahmegesellschaft ermöglichen und so auch längerfristig ihre strukturelle 
Assimilation befördern könnten, oder – wenn dies nicht möglich ist – auf die 
letzten Netze sozialer Sicherung zurückzugreifen. Zum Teil erklären sich da-
durch auch die relativ hohen Sozialhilfequoten unter Migranten, die sie immer 
wieder zur Zielscheibe ausländerfeindlicher und sozialchauvinistischer Kampag-
nen machen. Die Versperrung des Zugangs zum Arbeitsmarkt hat aber auch 
längerfristige Konsequenzen für die wohlfahrtsstaatliche Inklusion von Zuwan-
derern. Migranten, die zunächst keine Arbeitserlaubnis erhalten, können in dieser 
Zeit auch keine Beiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen erbringen. So 
können z.B. für die gesetzliche Rentenversicherung wichtige Beitragsjahre oder 
Anwartschaften auf Arbeitslosengeld nicht erworben werden, was später – wenn 
der ‚Versicherungsfall‘ eintritt – dazu führt, dass Anspruchsbedingungen nicht 
erfüllt werden oder Abstriche an den Leistungen in Kauf genommen werden 
müssen.
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3.) Sozialstaatliche Segregierung: Aus den regulären sozialen Sicherungs-
systemen ausgeschlossen und in eigenen, residualen Hilfesystemen segregiert 
werden in beiden Ländern Migranten, die noch keinen Aufenthaltsstatus erlangt 
haben, der Chancen auf einen dauerhaften Aufenthalt eröffnet. Ihre Situation ist 
aufgrund der Heimunterbringung sowie der Versorgung durch Sachleistungen 
durch eine Anormalisierung des alltäglichen Lebens geprägt, die darauf zielt, 
ihren Aufenthalt reversibel zu halten (Liedtke 2002: 494). In Deutschland tragen 
hierzu außerdem das einjährige Arbeitsverbot und die so genannte Residenz-
pflicht bei, die Asylbewerbern das Verlassen des zugewiesenen Landkreises 
bzw. Stadtbezirks nur nach Bewilligung eines eigens zu stellenden Antrags er-
laubt und sie damit massiv in ihrer Mobilität einschränkt. Großbritannien kennt 
solcherlei Beschränkungen (noch) nicht. Hier kann zudem zumindest ein Ange-
höriger einer asylsuchenden Familie von Anfang an eine Arbeit aufnehmen. 

4.) Gefährdung des Aufenthalts: Wollen sie ihre Aufenthaltserlaubnis ver-
längern oder sich einbürgern lassen, dürfen Migranten in Deutschland wie in 
Großbritannien nicht von staatlichen Leistungen abhängig sein. Wie in Kapitel 4 
gezeigt wurde,115 sind Migranten jedoch in beiden Ländern in besonderem Maß 
von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen. Diejenigen, die noch keinen gesicher-
ten Aufenthaltsstatus besitzen, können daher in eine Lage geraten, in der ihr 
Aufenthaltsstatus gefährdet ist. Ihre prekäre sozio-ökonomische Lage kann dann 
nicht nur zur Exklusion von gesellschaftlicher Teilhabe im Aufnahmeland füh-
ren, sondern zum Ausschluss aus dem nationalstaatlichen Gemeinwesen über-
haupt. Der jeweilige Status innerhalb des Systems staatsbürgerlicher Stratifizie-
rung hat unter Umständen also sehr weitreichende Konsequenzen für die Inklusi-
onschancen bzw. Exklusionsgefahren von Migranten im nationalen Wohlfahrts-
staat.

5.1.3 Entwicklungen sozialer Rechte von Migranten 

Betrachtet man die Entwicklung sozialer Rechte verschiedener Migrantengrup-
pen in beiden Ländern, lässt sich keineswegs ein eindeutiger Trend zur Expansi-
on von Rechten ausmachen, wie er in der Literatur zu post-nationaler Staatsbür-
gerschaft116 häufig unterstellt wird. Denn in beiden Ländern hat es Einschrän-
kungen von Rechten vor allem für die ehemals privilegierten Zuwanderergrup-
pen – in Großbritannien für die Einwanderer aus den ehemaligen Kolonien, in 
Deutschland für die deutschstämmigen (Spät-)Aussiedler – gegeben. Seit den 

                                                          
115 Vgl. außerdem Mohr 2005. 
116 Vgl. Fußnote 102. 
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1990er Jahren ist in beiden Ländern aber auch die Gruppe der Margizens von 
Einschränkungen ihrer Rechte betroffen. Eine langsame Ausweitung von Rech-
ten hat es dagegen nur für die Arbeitsmigranten des Gastarbeitersystems und ihre 
Familien in Deutschland gegeben. 

Im Vereinigten Königreich gab es bereits seit Ende der 1960er Jahre Bemü-
hungen, die Zuwanderung aus den Commonwealth-Staaten durch Auflagen und 
Immigrationskontrollen einzuschränken (Layton-Henry 1985). Mit dem British
Nationality Act von 1981 wurde das britische Staatsangehörigkeitsrecht schließ-
lich so verändert, dass nur noch Personen, die qua Geburt, Abstammung oder 
Heirat über enge Verbindungen zu Großbritannien verfügten, die britische Staats-
angehörigkeit erwerben konnten. Großbritannien hat damit einen Pfadwechsel 
von einer weitgehend ungesteuerten Zuwanderung und einer durch das ius soli
begründeten Staatsbürgerschaft hin zu strengen Kontrollen117 und einer neuen, an 
ius sanguinis-Prinzipien orientierten Definition von Staatsbürgerschaft vollzogen 
(Faist 1998: 152). 

In Deutschland war der ‚Anwerbestopp‘ für Arbeitsmigranten aus den Mit-
telmeerländern bereits 1973 in Kraft getreten, für die deutschstämmigen Zuwan-
derer aus den (ehemaligen) Ostblockstaaten gab es aber bis Ende der 1980er  
Jahre keine Einschränkungen bei der Einwanderung. Aufgrund des stark zuneh-
menden Zuzugs von Aussiedlern wurde zu dieser Zeit aber damit begonnen, ihre 
Einwanderung zu beschränken (Bommes 2000: 102/103). Zu diesem Zwecke 
wurde zunächst in den Herkunftsländern ein formales Procedere zur Über-
prüfung der Einwanderungsanträge eingerichtet. 1992 wurde der Zuzug von 
Aussiedlern auf maximal 220.000, später auf 110.000 pro Jahr beschränkt und 
der Status des Spätaussiedlers geschaffen, um die Zuwanderung Deutschstämmi-
ger aus den ehemaligen Ostblockländern auf längere Sicht zum Erliegen zu brin-
gen.118 Seit 1990 waren Aussiedler außerdem von Einschränkungen ihrer sozial-
rechtlichen Ansprüche und der speziellen Programme betroffen, die einst zur 
Förderung ihrer Integration geschaffen worden waren, so dass sich die ehemals 
privilegierte Position der Aussiedler im deutschen Wohlfahrtsstaat mittlerweile 
gravierend verändert hat (Bommes 2000: 96). 

Die Einschränkung der Rechte der Margizens erfolgte in Deutschland wie 
später auch in Großbritannien vor allem über die Ausgliederung von Asylbewer-
                                                          
117 Joppke (1999: 9) spricht in diesem Zusammenhang sogar von Großbritannien als 

einem „zero-immigration country“. 
118 Damit haben nur noch Personen Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft, die vor 

dem 1. Januar 1993 geboren wurden und nachweisen konnten, dass sie selbst oder 
ihre Vorfahren von Vertreibung betroffen waren. Auch Familienangehörige von 
Spätaussiedlern haben damit nicht mehr den automatischen Zugang zur deutschen 
Staatsbürgerschaft.
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bern und de-facto-Flüchtlingen aus den regulären Systemen der letzten sozialen 
Sicherung in separate, residuale Hilfesysteme. In der Bundesrepublik wurde die 
Existenzsicherung von Asylbewerbern 1993 aus dem Bundessozialhilfegesetz 
ausgegliedert und zu den bereits beschriebenen Bedingungen in einem eigenen 
Gesetz geregelt. 1993/1994 wurden Asylsuchende und geduldete Flüchtlinge 
außerdem von den Familienleistungen des Kinder- und Erziehungsgeldes aus-
geschlossen.119 1997 wurde der Zeitraum, in dem Asylbewerber und geduldete 
Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, von 
einem auf drei Jahre ausgeweitet und damit die Anormalisierung des alltäglichen 
Lebens von Flüchtlingen über einen längerfristigen Zeitraum ausgedehnt. Mit 
dem Zuwanderungsgesetz von 2005 wurden auch Bürgerkriegsflüchtlinge und 
andere Ausländer mit humanitärem Bleiberecht, die vorher in die regulären Hil-
fesysteme integriert waren, auf das Asylbewerberleistungsgesetz verwiesen. 
Außerdem wird anerkannten Asylbewerbern nach dem neuen Gesetz erst nach 
drei Jahren und nochmaliger Überprüfung des Fortbestands der Fluchtgründe ein 
gesicherter Aufenthalt gewährt. 

In Großbritannien stellt das 1999 neu eingeführte National Asylum Support 
System den vorläufigen Endpunkt eines juristischen Kampfes um die soziale 
Unterstützung von Flüchtlingen dar (Morris 2002: 89/90). Nachdem 1996 Asyl-
bewerbern, die ihren Antrag erst im Land bzw. nach längerem Aufenthalt stellen 
(so genannte in-country applicants), jegliche soziale Unterstützung entzogen 
worden war, verpflichteten verschiedene höhere Gerichte die Kommunen, dieser 
Gruppe weiterhin minimale soziale Unterstützung zu gewähren. 1999 reagierte 
die Labour-Regierung auf die gerichtlichen Anfechtungen und die nach wie vor 
stark ansteigenden Asylbewerberzahlen120 mit einem neuen Asylgesetz. Das 
Gesetz schloss Asylsuchende generell von jeglichen (auch kommunalen) steuer-
finanzierten Sozialleistungen aus, führte aber gleichzeitig ein neues einheitliches 
und zentralstaatlich verwaltetes Unterstützungssystem ein (Cohen 2001: 188/189). 
Dadurch wurde zwar wieder eine staatliche Unterstützung für alle Asylbewerber 
geschaffen;121 im Vergleich zu den sozialen Rechten, über die Asylsuchende vor 

                                                          
119 Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings kürzlich entschieden, dass dieser Aus-

schluss gleichheitswidrig ist und den Gesetzgeber beauftragt, eine verfassungskonfor-
me Rechtslage herzustellen (siehe Beauftragte 2005: 541 f.). 

120 Die Asylbewerberzahl ist in Großbritannien in den letzten zehn Jahren von 28.000 
auf 109.548 im Jahr stark angestiegen. Damit beantragten im Jahr 2002 rund 30.000 
Personen mehr Asyl im Vereinigten Königreich als in Deutschland, wo sich die Zahl 
der Bewerber seit 1993 von damals 322.599 auf nur noch 71.127 im Jahr 2002 mas-
siv verringert hat (Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 2003).

121 Abgelehnte Asylbewerber haben jedoch keinen Zugang zu staatlicher Unterstützung.  
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1996 verfügten, bedeutet die neue Regelung aber eine klare Verschlechterung 
(Morris 2002: 91).122

Eine Ausweitung von Rechten hat es dagegen nur für die Arbeitsmigranten 
des Gastarbeitersystems und ihre Familien in Deutschland gegeben, durch die 
diese überhaupt erst in den Status von Denizens hinein wachsen konnten. Im 
deutschen Ausländergesetz von 1965 war noch die uneingeschränkte Verfü-
gungsgewalt des Staates über den Aufenthalt von Ausländern juristisch abgesi-
chert (Bommes 1999: 185). Ein weiter Dispositionsspielraum ermöglichte es 
dem Staat, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse zu entziehen, sozialversiche-
rungsrechtliche Ansprüche aufzuweichen, die Familienzusammenführung zu 
erschweren, die Freizügigkeit von Arbeitsmigranten durch Zuzugssperren einzu-
schränken und die Arbeitsmigranten so als manövrierbare Ressource zur Lösung 
wirtschaftlicher Probleme zu behandeln. Im Verlauf der 1970er und 1980er Jahre 
wurde diese Willkürtradition durch die Rechtssprechung verschiedener oberster 
Gerichte korrigiert und der Aufenthalt von Ausländern stärker rechtlich abgesi-
chert (Joppke 1999, Guiraudon 1998). So verfügten die Gerichte, dass der Staat 
gegenüber Ausländern eingegangene sozial- und aufenthaltsrechtliche Verpflich-
tungen nicht allein aufgrund politischer oder wirtschaftlicher Opportunität außer 
Kraft setzen kann und staatliche Interessen ins Verhältnis zu dem auch für Aus-
länder durch das Grundgesetz geschützten Recht auf Entfaltung der Persönlich-
keit setzen muss. Es dauerte jedoch noch bis 1990, bis das Recht auf Aufenthalt 
und auf Verfestigung des Aufenthaltsstatus gesetzlich festgeschrieben (Ginsburg 
1994: 199)123 und 1993 ein individueller Rechtsanspruch auf Einbürgerung ge-
schaffen wurde (Hailbronner 2001: 103). Mit dem neuen Staatsangehörigkeitsge-
setz wurde 1999 schließlich auch ein Element des ius soli in das deutsche Staats-
angehörigkeitsrecht aufgenommen124 und mit dem neuen Zuwanderungsgesetz 
                                                          
122 2002 versuchte die Regierung erneut, die ‚in-country applicants’ aus dem neuen 

Unterstützungssystem auszuschließen, scheiterte jedoch wiederum an der Interventi-
on der Judikative. 

123 Das Ausländergesetz von 1990 schuf auch einen Rechtsanspruch auf Familiennach-
zug und erleichterte den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit für junge Aus-
länder und Arbeitsmigranten der ersten Generation. Gleichzeitig wurde jedoch mit 
diesem Gesetz die Wartezeit für eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis von fünf auf 
acht Jahre erhöht. Das Gesetz verkörperte somit selbst die widersprüchlichen Trends 
der Expansion und Kontraktion der Rechte von Migranten. 

124 Demnach wird Kindern, deren Eltern länger als acht Jahre in Deutschland leben und 
die über einen unbefristeten Aufenthaltsstatus verfügen, nun qua Geburt die deut-
sche Staatsbürgerschaft zuerkannt. Allerdings besteht die sog. ‚Optionspflicht’, nach 
der es nur bis zum 23. Lebensjahr möglich ist, die doppelte Staatsbürgerschaft zu 
besitzen. Dann müssen sich die jungen Erwachsenen für eine der beiden Staatsange-
hörigkeiten entscheiden.
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von 2005 die erforderliche Aufenthaltsdauer für eine unbefristete Niederlassung 
(wieder) von acht auf fünf Jahre verkürzt. 

5.2 Berechtigungsgrenzen

Neben den beschriebenen Mitgliedschaftsgrenzen ergeben sich weitere Barrieren 
des Zugangs zu sozialer Sicherung aus genuin sozialrechtlichen Regelungen. Es 
sind in diesem Fall die institutionellen Konstruktionsprinzipien der sozialen 
Sicherungssysteme selbst, die über ihre Inklusivität bzw. Exklusivität entschei-
den. Für deren Gestaltung spielen wiederum Gerechtigkeitsprinzipien eine zent-
rale Rolle. 

Grundsätzlich lassen sich drei klassische Prinzipien sozialer Gerechtigkeit 
unterscheiden, die sozialen Rechten in jeweils spezifischen Ausprägungen bzw. 
Mischformen zugrunde liegen: Bedürftigkeit, Reziprozität und Universalismus 
(Clasen/van Oorschot 2002a: 90).125 Beim Bedürftigkeitsprinzip wird sozialpoli-
tisch auf Lebenssituationen von Individuen oder Familien reagiert, in denen 
diese ein bestimmtes Existenzminimum nicht aus eigener Kraft erwirtschaften 
können. Die Leistungen sind in der Regel minimal, die Antragssteller müssen 
detailliert Rechenschaft über ihre Lebensverhältnisse abgeben, verbleibendes 
Vermögen oder zusätzliches Einkommen unterliegt strengen Anrechnungsrege-
lungen. Bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen sind auf die Ärmsten ausgerichtet, ein 
weitergehender sozialer Ausgleich zwischen unterschiedlichen Einkommens-
gruppen findet nicht statt. Beim Reziprozitätsprinzip geht es dagegen um die 
Erhaltung des Lebensstandards breiter Bevölkerungsschichten im Falle typischer 
sozialer Risiken (wie Arbeitslosigkeit, Krankheit, Erwerbsunfähigkeit und Alter). 
Umverteilung erfolgt hier in erster Linie intertemporal und auf der Basis ‚Leis-
tung gegen Gegenleistung‘,126 d.h. Ansprüche auf soziale Leistungen müssen 
durch Beitragszahlungen erworben werden. Durch die Abhängigkeit der Leis-
tungen von vorher geleisteten Beiträgen werden Statusunterschiede zwischen 
Arbeitnehmern weitgehend aufrechterhalten und reproduziert. Im Fall des uni-
versalistischen Prinzips schließlich ist das Gegenteil der Fall: Hier wird allen als 
Mitglieder des nationalen Wohlfahrtsstaates anerkannten Personen in gleichem 
Maße und zu den gleichen Bedingungen soziale Unterstützung gewährt; damit 
                                                          
125 Vgl. auch Toens 2003. 
126 Allerdings funktionieren auch Sozialversicherungssysteme nicht im strengen Sinne 

reziprok und unterscheiden sich aufgrund der in ihnen enthaltenen Risikoausgleichs- 
und Umverteilungselemente gravierend von privaten Versicherungen (vgl. etwa Hin-
richs 1997, Olk/Riedmüller 1994). Die drei klassischen Grundprinzipien stellen da-
her Idealtypen im Weberschen Sinne dar. 
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werden Statusunterschiede zwischen den Klienten des Sozialstaats weitgehend 
eingeebnet.

Nun gewähren aber die wenigsten sozialen Sicherungssysteme Leistungen 
auf universeller Basis,127 vielmehr sind Transferleistungen auf der Basis vorheri-
ger Beitragsleistungen wie im Fall der Sozialversicherungen oder von Bedürftig-
keitsprüfungen wie im Fall der Sozialhilfe die Regel. Die Anspruchsbedingungen 
von Sozialversicherungen können jedoch unterschiedlich eng definiert sein, 
Bedürftigkeitsprüfungen mehr oder weniger restriktiv ausgestaltet sein. Daher ist 
für die Frage, wie exklusiv oder inklusiv soziale Sicherungssysteme verfasst 
sind, nicht nur entscheidend, welches Gerechtigkeitsprinzip dominant ist, son-
dern auch, wie die unterschiedlichen Anspruchsbedingungen konkret ausgestaltet 
sind. Um eben diese beiden Aspekte soll es im Folgenden gehen. Dabei werden 
die Versicherungsleistungen und die bedürftigkeitsgeprüften Leistungen zu-
nächst in einem eigenen Unterkapitel (5.2.1. und 5.2.2.) behandelt. Bei der Be-
trachtung der Entwicklungen der sozialrechtlichen Anspruchsbedingungen (5.2.3.) 
wird aber auch auf Zusammenhänge und Verschiebungen zwischen den beiden 
Leistungssystemen eingegangen. 

5.2.1 Versicherungsgrenzen als Berechtigungsgrenzen 

Betrachtet man die Leistungen der Arbeitslosenversicherung, so ist der Zugang 
hier zunächst einmal auf Personen beschränkt, die dem Versichertenkreis ange-
hören, der wiederum durch das Alter, die Einkommensgrenze für sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung und in Großbritannien auch durch eine wöchentli-
che Höchstzahl an Arbeitsstunden begrenzt wird (a). Des Weiteren ist der Zu-
gang zu Versicherungsleistungen davon abhängig, ob ausreichende Anwartschaf-
ten erworben werden konnten (b). Schließlich stellen die Meldung bei der Be-
hörde, die Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt sowie aktive Arbeitsbemühungen 
weitere Bedingungen für den Bezug von Arbeitslosenunterstützung dar (c). 

a) Versichertenkreis: In Deutschland sind Personen zwischen 16 und 65 
Jahren in die Arbeitslosenversicherung einbezogen, die mit ihrem Einkommen 
über der für geringfügige Beschäftigung festgesetzten Grenze von derzeit 400 € 
im Monat liegen (siehe Tab. 4). In Großbritannien sind Arbeitnehmer, die zwi-
schen 15 und 65 Jahre alt sind, mehr als 15 Stunden in der Woche arbeiten und 
wenigstens 602 € verdienen, über die National Insurance sozialversichert und 
                                                          
127 Eine Ausnahme bildet der britische National Health Service. Auch die Rentensyste-

me skandinavischer Länder basieren zu einem großen Teil auf universellen Leistun-
gen, werden aber durch verpflichtende betriebliche oder private Renten ergänzt. 
Auch das Kindergeld stellt in vielen Ländern eine universelle Leistung dar. 
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haben damit Anspruch auf die versicherungsbasierte Leistung der Jobseeker’s
Allowance. Die Einkommensgrenze für die Versicherungspflicht liegt damit um 
ca. ein Drittel höher als in Deutschland. In einem bestimmten Bereich unterhalb 
dieser Grenze zahlen Arbeitnehmer zwar keine Beiträge zur National Insurance 
(NI), erwerben aber dennoch Anwartschaften auf Versicherungsleistungen.128

Diese Regelung dient zum einen dazu, auch Geringverdienern Zugang zu Versi-
cherungsleistungen zu eröffnen, zum anderen sollen so Anreize zur Aufnahme 
niedrig entlohnter Beschäftigung erhöht werden. Allerdings liegt die Schwelle, 
ab der Anwartschaften auf Versicherungsleistungen erworben werden, trotz 
dieser Regelung noch immer höher als in Deutschland. 

Tabelle 4: Versicherungsbasierte Leistungen der Arbeitslosenunterstützung in 
Großbritannien und Deutschland vor ‚Hartz IV‘129

 Deutschland Großbritannien 
Grund-
prinzip

Arbeitslosengeld (ALG): 
zeitlich befristete, entgeltbezogene 
Leistung

Arbeitslosenhilfe (ALHI): 
zeitlich unbefristete, entgeltbezo-
gene Leistung, 
bedürftigkeitsgeprüft130

contribution-based Jobseeker’s 
Allowance (JSA): 
zeitlich befristete, pauschale Leis-
tung (flat-rate) 

income-based Jobseeker’s Allo-
wance:
zeitlich unbefristete, pauschale 
Leistung (flat-rate), bedürftig-
keitsgeprüft131)

Finanzie-
rung

ALG:
aus einkommensabhängigen Bei-
trägen zur Arbeitslosenversiche-
rung, Beitragssatz 6,5% 

contribution-based JSA: 
je nach Einkommen unterschiedli-
che Beitragssätze zur National 
Insurance,132 Finanzierung durch 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
Arbeitnehmer:

                                                          
128 Dies ist innerhalb des Bereichs zwischen dem so genannten Lower Earnings Limit 

(LEL), das derzeit bei £ 79 in der Woche (~ 522 €/Monat) liegt, und dem Earnings
Threshold (ET) von £ 91 pro Woche (~ 602 €/Monat) der Fall. 

129 Auf die Änderungen, die sich vor allem durch das vierte Gesetz für Moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt zum 01.01.2005 ergeben haben, wird im Verlauf des 
Kapitels eingegangen. 

130 Zur Ausgestaltung der Bedürftigkeitsprüfung in der Arbeitslosenhilfe siehe Tab. 5. 
131 Da es sich bei income-based Jobseeker’s Allowance im Gegensatz zur deutschen 

Arbeitslosenhilfe um eine rein bedürftigkeitsgeprüfte Leistung handelt, wird die 
Leistungsstruktur dieser Variante von Jobseeker’s Allowance in Tab. 5 behandelt.

132 Die Beitragssätze gelten für das Steuerjahr 2004/2005 (siehe Inland Revenue 2004). 
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Arbeitnehmer u. Arbeitgeber 
zahlen je 3,25%. 

ALHI:
aus Steuern 

bei Einkommen > £ 91/Woche 
(~ 602 €/Monat)133                  11% 
bei Einkommen > £ 610/Woche 
(~ 4.034 €/Monat)                   12% 

Niedrigere Einkommen sind von 
der Beitragspflicht ausgenommen, 
oberhalb des Lower Earnings 
Limits (£ 79/W. oder 522 €) wer-
den jedoch Anwartschaften erwor-
ben.

Selbständige:
Jahreseinkommen < £ 4.215 (~ 
6.415 €) bis £ 4.745 (~ 7.221 €): 
wöchentliche Pauschale von £ 
2,05 (~ 3,12 €) 
Jahreseinkommen > £ 4.745 bis £ 
31.720 (~ 48.274 €): 8% 
Jahreseinkommen > £ 31.720: 1% 

Arbeitgeber                          12,8% 
AG-Anteil kann u.U. reduziert 
werden (z.B. bei Angebot betrieb-
licher Leistungen) 

Versicher-
tenkreis

obligatorische Sozialversicherung 
für alle Arbeitnehmer im Alter von 
16 bis 65 J., die sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt sind 
(d.h. mehr als 400 €/Monat ver-
dienen)

obligatorische Sozialversicherung 
für alle Arbeitnehmer im Alter von 
15 bis 65 J., die weniger als 16h 
arbeiten und weniger als 
£ 91/Woche (~ 602 €/Monat) 
verdienen, bestimmte Gruppen 
von Selbständigen 

Beitrags-
zeiten

ALG:
mindestens 12 Monate innerhalb 
der letzten 3 Jahre vor Eintritt der 
Arbeitslosigkeit

ALHI:
Bezug von ALG während des 
letzten Jahres, Bedürftigkeit (Kri-
terien siehe Tab. 5) 

contribution-based JSA: 
mindestens 25 Raten des minima-
len Beitrags zur NI innerhalb eines 
der beiden letzten Steuerjahre vor 
dem Kalenderjahr, in dem JSA 
beantragt wird und insgesamt 
mind. 50 Raten des minimalen 
Beitragssatzes innerhalb der bei-
den vorangegangenen Steuerjahre 

                                                                                                                               
133 Alle Berechnungen der entsprechenden monatlichen Beträge in € erfolgten mit dem 

Wechselkurs des britischen Pfunds zum Euro vom 17.06.2004 nach http://www.o-
anda.com/convert/classic.
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An-
spruchs-
bedingun-
gen

ALG und ALHI: 
* Meldung 
* fremdverschuldete Arbeitslosig-
keit
* Verfügbarkeit für den Arbeits-
markt
* aktive Arbeitsbemühungen 

ALHI zusätzlich: 
* Bedürftigkeit 

contribution-based JSA: 
* Meldung 
* fremdverschuldete Arbeitslosig-
keit
* Verfügbarkeit für den Arbeits-
markt
* aktive Arbeitsbemühungen 

Leistungs-
höhe

ALG:
Arbeitslose mit Kindern:         67% 
ohne Kinder:                           60% 
des vorherigen Nettoentgelts 

ALHI:
Arbeitslose mit Kindern:         57% 
ohne Kinder:                           53% 
des vorherigen Nettoentgelts 

contribution-based JSA: 
Alter 16-17 J.:        £ 33,50/Woche 
                        (~ 221,50 €/Monat) 
Alter 18-24 J.:        £ 44,05/Woche 
                        (~ 291,30 €/Monat) 
ab 25 J.:                  £ 55,65/Woche 
                             (~ 368 €/Monat) 
keine Familien- u. sonstigen Zula-
gen

Dauer ALG: 
abhängig von Beitragszeiten u. 
Lebensalter

Beitragszeiten, Alter, 
Leistungsdauer
12 Mon.                           ~ 6 Mon. 
24 Mon.                         ~ 12 Mon. 
36 Mon.      > 45 J.        ~ 18 Mon. 
44 Mon.      > 47 J.        ~ 22 Mon. 
64 Mon.      > 57 J.        ~ 32 Mon. 

ALHI: unbegrenzt, jährliche
Überprüfung der Anspruchsvor-
aussetzungen, bis zum gesetzli-
chen Rentenalter 

contribution-based JSA: 
maximal 182 Tage 

Quellen: Eigene Darstellung nach SGB III (2003), Werner (2004). Informationen
des Department for Work and Pensions zu JSA: http://www.jobcentreplus.gov.uk/cms.
asp?Page=/Home/Customers/WorkingAgeBenefits/497, Informationen der Inland Revenue 
zu NI-Beiträgen: http://www.inlandrevenue.gov.uk/leaflets/ca01.pdf, Informationen des 
Citizens’ Advice Bureau zu National Insurance: http://www.advice-guide.org.uk/nw/ 
index/life/benefits/national_insurance_contributions_and_contributory_benefits.htm
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Im Gegensatz zu Deutschland sind in Großbritannien nicht nur Arbeitnehmer, 
sondern auch bestimmte Gruppen von Selbständigen in die Versicherungspflicht 
miteinbezogen. Gerade für Selbständige mit relativ geringen Einkommen kann 
eine solche Einbeziehung in die staatlichen Sozialversicherungssysteme vorteil-
haft sein, da sie unter Umständen nicht über die Mittel verfügen, in ausreichen-
dem Maße private Vorsorge zu treffen, auf diese Weise aber im Alter oder bei 
einem Scheitern des eigenen Gewerbes wenigstens durch die staatliche Arbeits-
losen- und Rentenversicherung abgesichert sind. Das deutsche Sozialversiche-
rungssystem sieht eine Möglichkeit zur freiwilligen Versicherung von Selbstän-
digen in der Arbeitslosenversicherung erst seit kurzem vor.134 Hier waren und 
sind Selbständige, die sich diese Möglichkeit nicht wahrnehmen und mit ihrem 
Gewerbe scheitern oder nicht genug verdienen, um sich privat ausreichend abzu-
sichern, im Fall der Fälle auf die letzten Netze sozialer Sicherung – früher auf 
Sozialhilfe, jetzt auf Arbeitslosengeld II und die Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsunfähigkeit – angewiesen. 

b) Anwartschaften: Um Arbeitslosengeld beziehen zu können, mussten in 
Deutschland vor den Veränderungen durch die ‚Hartz-Reformen’ mindestens 
zwölf Monate innerhalb der letzten drei Jahre vor Eintritt der Arbeitslosigkeit 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung geleistet worden sein. In Großbritannien 
muss innerhalb eines der beiden letzten Steuerjahre vor dem Kalenderjahr, in 
dem Jobseeker’s Allowance beantragt wird, mindestens 25mal der niedrigste 
wöchentliche Beitragssatz zur National Insurance gezahlt worden sein,135 inner-
halb der letzten beiden Steuerjahre muss der Mindestbeitragssatz außerdem min-
destens 50mal gezahlt worden sein.136 Somit war der Bemessungszeitraum in 
Großbritannien bisher um ein Jahr kürzer als in Deutschland. 

Obwohl die sozialrechtlichen Anspruchsbedingungen in Großbritannien da-
mit höher waren, qualifizieren die erworbenen Anwartschaften für wesentlich 
geringere Leistungen. Trotz einkommensabhängiger Beiträge zur National Insu-

                                                          
134 Eine Ausnahme stellte die Künstlersozialkasse dar, in der sich selbständige Künstler 

und Kulturschaffende zu relativ günstigen Konditionen gegen Krankheit, Rente und 
Pflege versichern lassen können. Im Rahmen des mit den ‚Hartz-Reformen’ neu ge-
schaffenen Förderinstruments der Ich-AG (siehe auch Kapitel 7.2.) erhielten Exis-
tenzgründer außerdem über die ersten drei Jahre einen degressiven Zuschuss zu den 
Aufwendungen für eine private Absicherung. Gegen das Risiko der Erwerbslosigkeit 
sind Selbständige jedoch in beiden Fällen nicht abgesichert. 

135 Im Steuerjahr 2004/2005 beträgt dieser 11 Prozent des Bruttolohns (Inland Revenue 
2004).

136 In beiden Fällen qualifiziert auch mehrfache kurzfristige Beschäftigung für Arbeits-
losengeld, wenn die genannten Beitragszeiten bzw. -zahlungen innerhalb der jewei-
ligen Zeiträume erbracht werden können. 
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rance sind die versicherungsbasierten Leistungen der Arbeitslosenunterstützung 
einheitlich und liegen auf dem Niveau der Sozialhilfe. In Deutschland erwerben 
sozialversicherte Arbeitnehmer dagegen Ansprüche auf entgeltbezogene Leistun-
gen, die zum großen Teil deutlich höher liegen als die der Fürsorge. Die Höhe des 
Arbeitslosengeldes entspricht bei Alleinstehenden 60 Prozent, bei Arbeitslosen 
mit unterhaltspflichtigen Kindern 67 Prozent des letzten Nettoentgelts, die der 
bisherigen Arbeitslosenhilfe 53 bzw. 57 Prozent. In Deutschland betrug die Be-
zugsdauer der Versicherungsleistung außerdem bis zum 1. Februar 2006 in der 
Regel ein volles Jahr, gestaffelt nach Alter und Beitragszeiten bis zu 32 Monate, 
während sie in Großbritannien seit 1996 nur noch für ein halbes Jahr gezahlt wird, 
ohne dass jedoch die Beitragszeit bzw. -höhe verändert worden wäre.137 Auch in 
Deutschland wurde jedoch im Rahmen der ‚Hartz-Reformen’ die maximale Be-
zugsdauer gesenkt. Sie beträgt nun für alle unter 55-Jährigen maximal zwölf Mo-
nate, für ältere Arbeitslose wurde sie auf höchstens 18 Monate verkürzt. Außer-
dem wurde die so genannte Rahmenfrist, innerhalb derer der Anspruch erworben 
worden sein muss, wie in Großbritannien auf zwei Jahre begrenzt und somit die 
Zugangsbarriere zur Versicherungsleistung Arbeitslosengeld erhöht. 

c) Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt: Jenseits der nötigen Beitragszeiten 
bilden in beiden Ländern die Meldung bei der Arbeitsbehörde, die Verfügbarkeit 
für den Arbeitsmarkt sowie aktive Bemühungen um Arbeit weitere Vorausset-
zungen für den Anspruch auf Arbeitslosengeld. Verfügbarkeit für den Arbeits-
markt bedeutet dabei, dass Empfänger von Arbeitslosengeld jederzeit in der Lage 
und bereit sein müssen, eine zumutbare Arbeit aufzunehmen. Aktive Bemühun-
gen um Arbeit beinhalten genauer spezifizierte Schritte, die innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums unternommen werden müssen, um Arbeit zu finden oder 
sich selbständig zu machen. Hierunter fallen z.B. die Registrierung bei einer 
öffentlichen oder privaten Arbeitsvermittlung, schriftliche Bewerbungen, telefo-
nische oder persönliche Nachfragen bei potenziellen Arbeitgebern, das Reagie-
ren auf Zeitungsanzeigen etc (vgl. Werner/Winkler 2004: 6). 

In Deutschland bestand bis zum Inkrafttreten des vierten Gesetzes für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt eine nach Dauer der Arbeitslosigkeit 
abgestufte Zumutbarkeitsregelung: Innerhalb der ersten drei Monate der Er-
werbslosigkeit galt eine Arbeit als zumutbar, deren Entgelt nicht mehr als 20 
Prozent unterhalb des ehemals erzielten Einkommens des Arbeitslosen lag, in 
den folgenden drei Monaten wurde dann auch eine Arbeit zumutbar, die eine 
Einkommensbuße von bis zu 30 Prozent bedeutete. Nach einem halben Jahr 
                                                          
137 Dies führt zu der paradoxen Situation, dass „[c]ontributors are being asked to devote 

more and more resources to a system which is increasingly failing recipients in 
terms of providing social protection comprehensively and adequately” (Clasen 2001: 
648).
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Erwerbslosigkeit musste schließlich auch eine Arbeit zu einem Entgelt in Höhe 
der Transferleistung aufgenommen werden. In der Sozialhilfe galt jede Arbeit als 
zumutbar, zu der der Erwerbslose körperlich und geistig in der Lage war. Mit der 
Reform der Arbeitslosensicherung im Rahmen der so genannten ‚Hartz-Gesetze‘ 
wurden die Zumutbarkeitskriterien für alle Erwerbslosen vereinheitlicht und 
gegenüber den früheren Regelungen beim Arbeitslosengeld und der Arbeitslo-
senhilfe massiv verschärft. Auch für die Bezieher von Arbeitslosengeld und II 
gilt seit dem 01.01.2005 jede Arbeit als zumutbar, zu der der Erwerbslose kör-
perlich und geistig in der Lage ist. Tarifliche Standards spielen nur noch insofern 
eine Rolle, als die gezahlten Entgelte nicht sittenwidrig sein dürfen und sich die 
Grenze der Sittenwidrigkeit nach den Tariflöhnen bestimmt.138 Damit wird jegli-
cher bisher noch existierender Einkommens- bzw. Qualifikationsschutz zuguns-
ten einer Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt aufgegeben. Auch eine ge-
ringfügige Beschäftigung wird zumutbar. Deutschland stellt mit dieser neuen 
Regelung sogar das europäische Paradebeispiel eines weitgehend deregulierten 
Arbeitsmarktes, das liberale Großbritannien, in den Schatten. Selbst hier können 
Erwerbslose in den ersten drei Monaten ihrer Arbeitslosigkeit nämlich Ein-
schränkungen hinsichtlich der Bezahlung, der Art der Arbeit sowie der Entfer-
nung formulieren, wenn sie damit ihre Chancen auf Wiedereingliederung in den 
ersten Arbeitsmarkt nicht gefährden. In dieser Phase kann ihnen außerdem ges-
tattet werden, sich auf die Suche innerhalb ihres bisherigen Berufsfelds zu kon-
zentrieren (CPAG 2004: 362/363). Eine Arbeit unterhalb des gesetzlichen Min-
destlohns139 ist generell nicht zumutbar. 

Beide Länder haben in den letzten Jahren außerdem Instrumente eingeführt, 
mithilfe derer die von Seiten der Erwerbslosen zu unternehmenden aktiven Ar-
beitsbemühungen stärker überprüft und sanktioniert werden können. Arbeitslose 
müssen mit der Arbeitsbehörde so genannte Eingliederungsvereinbarungen oder 
-verträge eingehen, in denen sie sich verpflichten, bestimmte Schritte zu unter-
nehmen, um wieder in Arbeit zu gelangen bzw. ihre Chancen auf Wiedereinglie-
derung in den ersten Arbeitsmarkt zu verbessern. In Großbritannien wurde das so 
genannte Jobseeker’s Agreement bereits 1996 eingeführt, in Deutschland wurde 
das Instrument der Eingliederungsvereinbarung durch das Job-Aqtiv-Gesetz im 
Jahr 2001 geschaffen (vgl. BMWA 2002 sowie Trube 2002). In beiden Fällen 
wird in der Vereinbarung festgehalten, um welche Art von Arbeit sich der Er-
                                                          
138 Als sittenwidrig gelten Löhne im deutschen Arbeitsrecht dann, wenn sie um mehr 

als 30 Prozent unterhalb der ortsüblichen Tariflöhne liegen. Zum Hintergrund: Be-
reits heute sind in mehr als 130 Tarifverträgen Stundenentgelte von unter sechs Euro 
vereinbart (vgl. Bundesregierung 2004: 7), was bedeutet, dass in manchen Branchen 
Löhne von weniger als drei bis vier Euro zumutbar werden. 

139 Zum Mindestlohn siehe Kapitel 5.2.2. sowie 7.2. 
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werbslose bemühen will bzw. muss, was er dafür tun muss und welche Unter-
stützung ihm die Arbeitsbehörde dabei zukommen lässt. Liegen bestimmte Ar-
beitsmarkthindernisse vor, kann sich die Eingliederungsvereinbarung auch auf 
diese erstrecken: So kann z.B. Hilfe bei der Betreuung minderjähriger Kinder, 
Schuldner- oder Suchtberatung, psychosoziale Betreuung oder die Übernahme 
von Mietschulden Gegenstand der Vereinbarung sein. Wird die Vereinbarung 
von Seiten des Erwerbslosen nicht eingehalten, kann die Behörde Sanktionen 
verhängen. In Großbritannien müssen alle Erwerbslosen ein Jobseeker’s Agree-
ment unterzeichnen, während eine Eingliederungsvereinbarung in Deutschland 
nur für Langzeitarbeitslose (also Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen) 
vorgesehen ist. 

In beiden Fällen ist die Nichteinhaltung von ‚Verpflichtungen‘ seitens der 
Arbeitsbehörden nicht rechtlich einklag- und negativ sanktionierbar. Die Partner 
haben also eine höchst unterschiedliche Ausgangs- und Machtposition.140 Für 
den Erwerbslosen besteht keine andere Wahl, als den Vertrag mit der Arbeitsbe-
hörde einzugehen, will er oder sie weiterhin (in vollem Umfang) staatliche Un-
terstützung erhalten. Denn indem die aktiven Arbeitsbemühungen zum integralen 
Bestandteil der Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt geworden sind, sind die 
Eingliederungsvereinbarungen unter der Hand zu einer neuen Anspruchbedin-
gung für den Bezug von Leistungen der Arbeitslosensicherung geworden. Er-
werbslose, die eine solche Vereinbarung nicht eingehen bzw. die in der Verein-
barung fest gelegten Verpflichtungen nicht einhalten (können), werden damit 
teilweise oder ganz vom Bezug sozialstaatlicher Leistungen ausgeschlossen.141

5.2.2 Bedürftigkeitsprüfungen als Berechtigungsgrenzen 

Die Voraussetzung für den Bezug bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen besteht in 
der von Seiten der zuständigen Behörde festzustellenden Bedürftigkeit. Diese 
liegt dann vor, wenn das zu berücksichtigende Einkommen des oder der Antrag-
stellenden eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreitet, die sich in der 
Regel nach der Höhe der Leistungen, die ihm bzw. ihr aufgrund seiner bzw. ihrer 
Wohn- und Haushaltssituation sowie aufgrund gegebenenfalls vorhandener zu-
                                                          
140 Der Sozialrechtler Uwe Berlit hält die neue Regelung denn auch für einen Verstoß 

gegen das Grundgesetz, da es sich bei der Eingliederungsvereinbarung um einen 
„sanktionsbewehrten Kontrahierungszwang“ unter „Ausnutzung der durch Arbeitslo-
sigkeit bedingten Zwangslage“ handle, der gegen die durch Art. 2 Abs. 1 GG geschütz-
te Vertragsfreiheit verstoße (Berlit 2003: 15). 

141 Zu den möglichen ausgrenzungsverstärkenden Effekten aktivierender Maßnahmen 
vgl. Kapitel 7.2.3. 
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sätzlicher Ansprüche auf Mehrbedarf zustehen würden, bemisst. Zu berücksich-
tigen ist bei der Feststellung der Bedürftigkeit auch das Einkommen und Vermö-
gen des bzw. der Antragstellenden sowie seines Partners bzw. seiner Partnerin 
(ggf. auch weiterer Angehöriger), sofern es die festgesetzten Freibeträge und 
Zuverdienstgrenzen überschreitet. Die Bedürftigkeitskriterien bestimmen also 
nicht nur, wie hoch bzw. gering das Einkommen der Einzelperson sein muss, um 
Hilfe vom Staat zu bekommen, sondern auch, in welchem Umfang und mit wel-
cher Reichweite zunächst die Familie gefordert ist, Unterstützung zu leisten, und 
bis zu welchem Grad der oder die Antragstellende eigene Reserven aufbrauchen 
muss, bevor er oder sie staatliche Hilfen erhält. 

Tabelle 5: Bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen der Arbeitslosensicherung und 
Sozialhilfe in Deutschland und Großbritannien (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende und Income-Based Jobseeker’s Allowance: Juli 
2005, ALHI: vor Januar 2003, Sozialhilfe vor Januar 2005) 

 Arbeitslosen-
hilfe
(ALHI)142

Sozialhilfe
(HLU nach 
BSHG) 143

Grundsiche-
rung für Ar-
beitsuchende
(ALG II) 

Income-based
Jobseeker’s
Allowance
(JSA)

Leis-
tungs-
prinzip

entgeltbezoge-
ne, bedürftig-
keitsgeprüfte
Leistung für 
Arbeitslose, die 
vorher ALG 
bezogen haben 

nachrangige
Sicherungsleis-
tung für alle, die 
gemäß An-
spruchskriterien
bedürftig sind 

einheitliche,
bedürftigkeits-
geprüfte Leis-
tung für alle 
erwerbsfähigen
Arbeitslosen

bedürftigkeits-
geprüfte, ein-
heitliche Leis-
tung für alle 
erwerbsfähigen
Arbeitslosen

Leis-
tungs-
voraus-
setzun-
gen

vorheriger
Bezug von ALG 
Bedürftigkeit Bedürftigkeit

Erwerbsfähig-
keit
Bedürftigkeit

Erwerbsfähig-
keit
Bedürftigkeit

                                                          
142 Bevor die Arbeitslosenhilfe durch das am 01.01.2005 in Kraft getretene vierte Ge-

setz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt völlig abgeschafft wurde, wurde 
die Leistung bereits durch das erste und das zweite Gesetz für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt in Richtung auf die neue Grundsicherung für Arbeitslose 
hin verändert. Die hier unter ‚Arbeitslosenhilfe alt’ aufgeführten Regelungen bezie-
hen sich daher auf den Rechtsstand vor Inkrafttreten der ersten beiden Gesetze für 
moderne Dienstleistungen am Arbeitmarkt (Januar 2003). 

143 Auf die Veränderungen in der Sozialhilfe im Übergang vom BSHG zum SGB XII 
wird in Kapitel 6.1.1. eingegangen (vgl. dort auch Tab. 8). 
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 Arbeitslosen-
hilfe
(ALHI)142

Sozialhilfe
(HLU nach 
BSHG) 143

Grundsiche-
rung für Ar-
beitsuchende
(ALG II) 

Income-based
Jobseeker’s
Allowance
(JSA)

Be-
dürftig
keits-
krite-
rien

Lebensunterhalt
kann nicht aus 
eigenen Kräften 
oder Mitteln 
bestritten wer-
den.

Bedürftigkeit,
wenn Einkom-
men
* Höhe der 
ALHI nicht 
übersteigt
* Zuverdienst- 
und Vermö-
gensgrenzen
nicht überschrit-
ten werden 

Lebensunterhalt
kann nicht aus 
eigenen Kräften 
und Mitteln oder 
durch unter-
haltspflichtige
Dritte bestritten 
werden.

Bedürftigkeit,
wenn Einkom-
men
* Summe aus 
Regelsatz, Un-
terkunftskosten,
ggf. Mehrbe-
darfszuschläge
nicht übersteigt
* Zuverdienst- 
und Vermö-
gensgrenzen
nicht überschrit-
ten werden
* unterhalts-
pflichtige Dritte 
nicht aufkom-
men können 

Lebensunterhalt
kann nicht aus 
eigenen Kräften 
und Mitteln oder 
durch einen 
anderen Teil der 
Bedarfsgemein-
schaft bestritten 
werden.

Bedürftigkeit,
wenn Einkom-
men
* Summe aus 
Regelsatz, Kos-
ten für Unter-
kunft, ggf. 
Zuschlägen
nicht übersteigt
* Zuverdienst- 
und Vermö-
gensgrenzen
nicht überschrit-
ten werden
* Partnerein-
kommen nicht 
zu hoch ist 

Lebensunterhalt
kann nicht aus 
eigenen Kräften 
und Mitteln oder 
durch anderen 
Teil einer Be-
darfsgemein-
schaft bestritten 
werden.

Bedürftigkeit,
wenn Einkom-
men
* Summme aus 
Basic Allowan-
ces, Kosten für 
Unterkunft, ggf. 
Premiums
(Mehrbedarfs-
zuschläge) nicht 
übersteigt
* Zuverdienst- 
und Vermö-
gensgrenzen
nicht überschrit-
ten werden 

Leis-
tungs-
niveau

Arbeitsloser mit 
Kindern      57%

ohne Kinder
53%

des bisherigen 
Nettoentgelts

* durchschnittli-
cher Regelsatz 
für Alleinste-
hende:
295 € (West)/ 
283 € (Ost)144

* ggf. bedarfs-

* Regelsatz für 
Alleinstehende:
345 € 
(West)/331 € 
(Ost)145

* ggf. Sozial-
geld für nicht 

* Personal
Allowance f. 
Alleinstehende:
16-17 J.:
£ 33,50/Woche

(~ 221,53 € im 

                                                          
144 Durchschnittliche Regelsätze in der Sozialhilfe im Jahr 2004. 
145 Als späte Reaktion auf die starken Proteste gegen das so genannte „Hartz IV-Gesetz“ 

wurden die Regelsätze zum 1. Juli 2006 angeglichen. Auch im Osten erhalten Ar-
beitslosengeld II-Bezieher nun eine Regelleistung von 345 €. 
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 Arbeitslosen-
hilfe
(ALHI)142

Sozialhilfe
(HLU nach 
BSHG) 143

Grundsiche-
rung für Ar-
beitsuchende
(ALG II) 

Income-based
Jobseeker’s
Allowance
(JSA)

gewichtete
Regelsätze für 
Haushaltsmit-
glieder:
(Ehe-)Partner:

80%
Kinder unter 7 J. 

50%
Kinder alleinerz. 
Person        55%
Kinder 7 bis
14 J.            65%
Kinder 14 bis
18 J.            90%

* Kosten für 
angemessene
Unterkunft
* ggf. Mehrbe-
darfszuschläge
* ggf. Beihilfen 
und Einmalleis-
tungen

erwerbsfähige
Haushaltsmit-
glieder:

(Ehe-)Partner:
90%

(~ 311 bzw. 298 

€)

Kinder bis 14 J. 
60%

(~ 207 bzw. 199 
€)
Kinder ab 14 J. 

80%
(~ 276 bzw. 265 
€)

* Kosten für 
angemessene
Unterkunft
* ggf. befriste-
ter, degressiver 
Zuschlag nach 
ALG I-Bezug
(Alleinstehend 
max. 160 €, 
Paare 320 €, 60 
€ pro Kind)
* Zuschlag für 
Alleinerziehen-
de
* zusätzlicher 
Bedarf: nur 
noch in Darle-
hensform

Monat)
18-24 J.:
£ 44,05/Woche
(~ 291,30 € im 
Monat)
über 25 J. u. 
Alleinerziehen-
de über 18 J.:
55,65/Woche
(~ 368 € im 
Monat)
* Paare beide ü. 
18 J.:
£ 87,30/Woche
(~ 577,31 € im 
Monat)
* Kinder 0 bis 
19 J.:
42,27/Woche
(~ 279,52 € im 
Monat)

* Kosten für 
Unterkunft über 
Housing Bene-
fit, Beihilfen für 
Hypotheken
* ggf. Mehrbe-
darfszuschläge
(Premiums)
* Einmalleis-
tungen (für 
Heizkostenzu-
schuss, Beerdi-
gung, Mutter-
schaft) durch 
den ‚Social
Fund‘
* zusätzlicher 
Bedarf: in Dar-
lehensform
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 Arbeitslosen-
hilfe
(ALHI)142

Sozialhilfe
(HLU nach 
BSHG) 143

Grundsiche-
rung für Ar-
beitsuchende
(ALG II) 

Income-based
Jobseeker’s
Allowance
(JSA)

An-
rech-
nung
eigenen
Ein-
kom-
mens

nicht angerech-
net werden:
* Wohngeld
* Kindergeld
* Erziehungs-
geld
* Unfallrenten
* Pflegegeld
* Eigenheimzu-
lage
* ALHI des 
Partners
* Unterhaltsan-
sprüche gegen 
Verwandte
zweiten und 
entfernteren
Grades

Erwerbsein-
kommen, soweit 
es die Zuver-
dienstgrenzen
nicht übersteigt:
* Grundfreibe-
trag von bis zu 
20% der Lohn-
ersatzleistung
bzw. von max. 
165 € im Monat, 
wenn Arbeits-
zeit 15h/Woche 
nicht übersteigt
* Absetzbeträge 
für Versiche-
rungs-, Fahrt- 
und Werbekos-
ten

nicht angerech-
net werden:
* Erziehungs-
geld
* Pflegegeld
* Grundrente
* Renten und 
Beihilfen nach 
dem Bundesent-
schädigungsge-
setz

Erwerbsein-
kommen, soweit 
es die Zuver-
dienstgrenzen
nicht übersteigt:
* Grundfreibe-
trag von 25% 
des Eckregelsat-
zes
* darüber hi-
nausgehender
Verdienst bis 
zur max. Zuver-
dienstgrenze
von 50% des 
Eckregelsatzes
(~148 €) zu 
15% anrech-
nungsfrei
* Absetzbeträge 
für Versiche-

nicht angerech-
net werden:
* Erziehungs-
geld
* Pflegegeld
* Grundrente
* Renten und 
Beihilfen nach 
dem Bundesent-
schädigungsge-
setz

Erwerbsein-
kommen, soweit 
es die Zuver-
dienstgrenzen
übersteigt
(‚Jobgipfelrege-
lung‘):
* pauschaler 
Freibetrag v. 
100 €
* oberhalb des 
Grundfreibe-
trags und bis zu 
einem Brutto-
einkommen von 
800 € bleiben 
20% anrech-
nungsfrei
* zwischen 800 
und 1.200 € (bei 
Hilfebeziehern
mit Kindern 

nicht angerech-
net werden 
(u.a.)
* Pflegegeld
* Behinderten-
rente
* Wohngeld
* Council Tax 
Benefit

teilweise ange-
rechnet werden:
* Kriegsren-
te/Kriegerwitwe
nrente
* Witwenrenten
(Freibetrag £ 
10/Woche)

Erwerbsein-
kommen, soweit 
es die Zuver-
dienstgrenzen
nicht übersteigt:
* Freibeträge:
Alleinstehende:
£ 5/Woche (~ 
33 €/Monat)
Paare: £ 
10/Woche (~ 66 
€/Monat), Al-
leinerziehende,
Pflegepersonen
und Behinderte 
£ 20/W. (~ 132 
€/Monat)
* Back-to-
Work-Bonus
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 Arbeitslosen-
hilfe
(ALHI)142

Sozialhilfe
(HLU nach 
BSHG) 143

Grundsiche-
rung für Ar-
beitsuchende
(ALG II) 

Income-based
Jobseeker’s
Allowance
(JSA)

rungs-, Fahrt- 
und Werbekos-
ten

1.500 €) bleiben 
10% anrech-
nungsfrei

Anrech
nung
Part-
ner-
einkom
men/
Unter-
halts-
rück-
griff

Partnerfreibe-
trag in Höhe der 
hypothetischen
ALHI des Part-
ners bzw. in 
Höhe des steuer-
rechtlichen
Existenzmini-
mums eines 
Alleinstehenden
(2002: 602,92 €, 
durch erstes 
‚Hartz-Gesetz‘
auf 80% abge-
senkt), zusätz-
lich 25%, wenn 
der Ehepartner 
Erwerbsbezüge
hat (durch erstes 
‚Hartz-Gesetz‘
ersatzlos gestri-
chen)

kein Unterhalts-
rückgriff auf 
Verwandte

volle Anrech-
nung des (Ehe-) 
Partnereinkom-
mens und Ver-
mögens; bei 
Erwerbsein-
kommen: Be-
rücksichtigung
des Einkom-
mens oberhalb 
der  Zuver-
dientsgrenzen
(Höhe: s.o.)

Unterhaltsrück-
griff auf Ver-
wandte ersten 
Grades möglich 

volle Anrech-
nung des (Ehe-
)Partner-
einkommens
und Vermögens; 
bei Erwerbsein-
kommen: Be-
rücksichtigung
des Einkom-
mens oberhalb 
der  Zuver-
dientsgrenzen
(Höhe: s.o.)

Unterhaltsrück-
griff auf Eltern 
nur bei minder-
jährigen, unver-
heirateten Kin-
dern und Kin-
dern unter 25 J., 
die in der Erst-
ausbildung sind 

volle Anrech-
nung des (Ehe-
)Partner-
einkommens
und Vermögens; 
bei Erwerbsein-
kommen: Be-
rücksichtigung
des Einkom-
mens oberhalb 
der  Zuver-
dientsgrenzen
(Höhe: s.o.)
Partner darf 
max.
24h/Woche
arbeiten

kein Unterhalts-
rückgriff auf 
Verwandte
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Ver-
mögen

Anrechnung des 
Vermögens des 
Hilfebeziehers
und Partners 
oberhalb eines 
Freibetrages für 
Geldvermögen
von 520 € je 
vollendetem
Lebensjahr des 
Arbeitslosen u. 
seines Partners, 
maximal jeweils 
33.800 €  (durch 
erstes ‚Hartz-
Gesetz‘ auf 200 
€ maximal 
jeweils 13.000 €
abgesenkt)

Schonvermögen
für staatlich 
geförderte Al-
tersvorsorge
(wird bis zu 
4.100 € je Part-
ner auf Vermö-
gensfreibetrag
angerechnet)

nicht berück-
sichtigt werden:
* angemessener 
Hausrat
* angemessenes, 
selbst genutztes 
Wohneigentum
* angemessenes 
KFZ

Anrechnung des 
Vermögens
oberhalb eines 
Schonbetrags
von i.d.R.
* 1.279 € für 
den Hilfesu-
chenden (über 
60-Jährige:
2.301 €) sowie
* 614 € für 
Partner und
* 256 € für jede 
Person, die vom 
Hilfesuchenden
überwiegend
unterhalten wird

nicht berück-
sichtigt werden:
* angemessener 
Hausrat
* angemessenes, 
selbst genutztes 
Wohneigentum
* Nichtanrech-
nung eines KFZ 
nur in Ausnah-
mefällen (wenn 
z.B. für Arbeits-
suche und Ar-
beitsaufnahme
unverzichtbar)

Anrechnung des 
Vermögens des 
Hilfebeziehers
und Partners 
oberhalb eines 
Freibetrags von
200 € je vollen-
detem Lebens-
jahr des Arbeits-
losen u. seines 
Partners; max. 
jeweils 13.000 €

Schonvermögen
für private 
Altersvorsorge:
* ‚Riester-
Vermögen‘:
ohne Obergren-
ze
* festgelegte 
private Alterssi-
cherung bis zu 
13.000 €

nicht berück-
sichtigt werden:
* angemessener 
Hausrat
* angemessenes 
KFZ (für jeden 
Erwerbsfähigen)
* angemessenes, 

Anrechnung des 
Vermögens des 
Hilfebeziehers
u. (Ehe-
)Partners  ober-
halb eines Frei-
betrags
von £ 3.000 (~
4.566 € )
(Partner über 60 
J.: £ 6.000, 
~ 9.131 €)
Zwischen £ 
3.000 und £ 
8.000 wird 
Regelsatz um £ 
1 je £250 Ver- 
mögen reduziert 
(Partner über 60 
J. zwischen £ 
6.000 – £ 
12.000)

Schonvermögen
für private 
Altersvorsorge:
* Private Ren-
tenversicherung,
Rückkaufwert
von Lebensver-
sicherungen

nicht berück-
sichtigt werden:
* persönliches 
Hab und Gut
* selbst genutz-
tes Wohneigen-
tum
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selbst genutztes 
Wohneigentum

Finan-
zierung

aus Steuern aus Steuern aus Steuern aus Steuern 

Quellen: Eigene Darstellung nach SGB III (2003), BSHG (2002), Deutscher Bun-
destag 2002a, Deutscher Bundestag 2003b, Bäcker 2004, Tripp/Bruhn-Tripp 2004, 
DWP 2004a, Informationen des DWP zu JSA unter http://www.jobcentreplus.gov. 
uk/cms.asp?Page=/Home/Customers/WorkingAge-Benefits/497 sowie zu Income 
Support: http://www.jobcentreplus.gov.uk/cms.asp?Page=/Home/Customers/Wor-
kingAgeBenefits/493, Informationen des Citizen’s Advide Bureau zu Income Sup-
port: http://www.adviceguide.org.uk/nw/index/life/benefits/ income_support.htm 

Vergleicht man zunächst die deutsche Sozialhilfe mit der britischen income-
based Jobseeker’s Allowance,146 so galten in Deutschland bisher ein stärker aus-
geprägtes Subsidiaritätsprinzip (a), striktere Regelungen bei der Behandlung von 
Vermögen (b), aber großzügigere Regelungen beim Zuverdienst (c). Damit spie-
gelten die Bedürftigkeitskriterien wichtige Unterschiede und Eigenarten der 
jeweiligen Sozialsysteme wider. Durch die Neustrukturierung der Arbeitslosen-
sicherung in Deutschland gleichen sich die Bedürftigkeitskriterien jedoch stärker 
aneinander an. 

a) Subsidiarität: Wird in Großbritannien nur das Einkommen des (Ehe-) 
Partners auf die Sozialhilfe angerechnet,147 konnte in Deutschland in der Sozial-
hilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz auch auf das Einkommen bzw. Vermö-
gen von Eltern bzw. Kindern zurückgegriffen werden. Das aus der Tradition der 
katholischen Soziallehre stammende Subsidiaritätsprinzip, nach dem der Staat 
erst eingreifen soll, wenn andere Formen der Solidarität – insbesondere der fami-
liären Unterstützung – ausgeschöpft sind, beherrschte die Rechtsgrundlage und 
Praxis der Gewährung sozialer Hilfe durch den Staat. 

                                                          
146 Die folgenden Ausführungen beziehen sich allesamt auf die Tab. 5: ‚Bedürftigkeits-

geprüfte Leistungen der Arbeitslosensicherung in Deutschland und Großbritannien’.
147 Um Income Support bzw. income-based JSA beantragen zu können, darf der Partner 

allerdings nicht mehr als 24 Stunden in der Woche arbeiten. 
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Die Verweisung auf familiale Unterstützung birgt jedoch immer auch Ge-
fahren der persönlichen Abhängigkeit und der Entmündigung. Gleichzeitig wirkt 
die rechtliche Möglichkeit des Unterhaltsrückgriffs auf Verwandte – auch wenn 
sie in der Praxis von den Ämtern nicht immer umgesetzt wird – auf viele An-
spruchsberechtigte abschreckend, so dass sie lieber von einem Antrag absehen 
und versuchen, sich alleine über Wasser zu halten.148 Da bei der neuen Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende zunächst nur noch bei minderjährigen Kindern und 
Kindern unter 25 Jahren, die sich in der Erstausbildung befinden, auf das Ein-
kommen oder Vermögen der Eltern zurückgegriffen wurde, stellte das vierte 
Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt in dieser Hinsicht einen 
deutlichen Fortschritt gegenüber der strikt subsidiären Sozialhilfe dar. Ange-
sichts steigender Bezieherzahlen, die in der Öffentlichkeit unter anderem auf 
diese vermeintlich zu großzügigen Regelungen zurück geführt wurden, hat die 
seit Herbst 2005 amtierende Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD die Lo-
ckerung des Unterhaltsrückgriffs teilweise wieder zurückgenommen (Deutscher 
Bundestag 2006a). Unverheiratete, volljährige Kinder unter 25 Jahren werden 
demnach wieder grundsätzlich in die Bedarfsgemeinschaft der Eltern einbe-
zogen. Beziehen sie erstmalig eine eigene Wohnung, erhalten sie nur noch Leis-
tungen, wenn schwerwiegende Gründe für den Auszug vorliegen und sie vorher 
die Zustimmung der Arbeitsagentur einholen. 

Eine Individualisierung war in der ursprünglichen Gesetzgebung aber ohne-
hin nur in Hinblick auf den Unterhaltsrückgriff bei Eltern und Kindern vorge-
nommen worden. Beim Partnereinkommen wurde das Subsidiaritätsprinzip da-
gegen deutlich gestärkt. So bestand unter dem alten System ein Partnerfreibetrag 
in Höhe der hypothetischen Arbeitslosenhilfe des Partners, mindestens aber in 
Höhe des steuerrechtlichen Existenzminimums eines Alleinstehenden,149 der 
nicht auf die Arbeitslosenhilfe des Partners angerechnet wurde.150 Im Rahmen 
der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende wird das Partnereinkommen da-
gegen fast vollständig berücksichtigt.151 Grundlage der Anspruchsbemessung ist 
hier auch nicht mehr der oder die einzelne Erwerbslose, sondern die so genannte 

                                                          
148 Zum Ausmaß der Nichtinanspruchnahme bedürftigkeitsgeprüfter Sozialleistungen in 

Großbritannien und Deutschland vgl. Kapitel 5.3.2. 
149 Dieses betrug 2002 602,92 € (Bäcker/Koch 2004). 
150 Dieser Mindestfreibetrag wurde bereits mit dem ersten Gesetz für moderne Dienst-

leistungen am Arbeitsmarkt (Deutscher Bundestag 2002a) auf 80 Prozent des steuer-
freien Existenzminimums gesenkt und der bei Erwerbsbezügen des Partners einge-
räumte zusätzliche Freibetrag in Höhe von 25 Prozent des steuerfreien Existenzmi-
nimums ersatzlos gestrichen. 

151 Auch für Partnereinkommen gelten nur die allgemeinen Freibeträge und Zuver-
dienstregelungen für erwerbstätige Hilfebezieher (BMWA 2004). 
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Bedarfsgemeinschaft, zu der vor allem der Partner bzw. die Partnerin und die im 
Haushalt lebenden Kinder unter 25 Jahre gehören. Auch im Haushalt lebende 
Verwandte können jedoch zum Unterhalt der hilfebedürftigen Person herangezo-
gen werden. 

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (2005a) erhielten vor allem 
aufgrund der strikteren Anrechnung von Partnereinkommen 300.000 ehemalige 
Arbeitslosenhilfeempfängerinnen und -empfänger im Januar 2005 keine Leistun-
gen mehr. Besonders betroffen von der Ausgrenzung aus dem Leistungsbezug 
(und damit auch aus Vermittlungsleistungen) sind dabei Personen, die in einer 
Paarkonstellation leben, in der beide Erwerbspersonen sind (Schulte 2004) – eine 
Konstellation, die aufgrund der höheren Erwerbstätigkeit von Frauen im Osten 
weit stärker verbreitet ist als im Westen der Republik.152 Da es in diesen Konstel-
lationen außerdem häufiger vorkam, dass die Frau Arbeitslosenhilfe und der 
Mann ein Erwerbseinkommen bezog, sind es außerdem vor allem die Frauen, die 
vom Verlust des Anspruchs betroffen sind (Blos/Rudolph 2005: 4). Aufgrund der 
niedrig gezogenen Grenze betrifft die Ausgrenzung aus dem Leistungsbezug und 
die Familialisierung des Risikos Arbeitslosigkeit153 auch nicht nur die Gattin des 
gut verdienenden Unternehmers, die der damalige Minister für Arbeit und Wirt-
schaft der rot-grünen Bundesregierung, Wolfgang Clement, im Blick hatte, als er 
die Regelungen rechtfertigte, sondern auch viele Geringverdienerinnen. 

b) Anrechnung von Vermögen: Durften deutsche Sozialhilfeempfänger un-
ter dem Bundessozialhilfegesetz nur über einen Schonbetrag von 1.279 € für den 
Hilfesuchenden, 614 € für den Partner sowie 256 € für jedes unterhaltspflichtige 
Kind verfügen, bleiben in Großbritannien bei income-based JSA und Income 
Support £ 3.000 (4.566 €), bei über 60-Jährigen £ 6.000 (9.131 €) anrechnungs-
frei. Oberhalb dieser und unterhalb einer Grenze von £ 8.000 bzw. £ 12.000 wird 
für jede £ 250 an Vermögen £ 1 vom Regelsatz abgezogen. Allerdings gilt für 
den Partner bzw. die Partnerin kein eigener Freibetrag. Sein bzw. ihr Vermögen 
wird als Vermögen des Hilfeempfängers betrachtet. 

Für Arbeitslosenhilfeempfänger galt in Deutschland bis 2002 ein Vermö-
gensfreibetrag von 4.100 €. Im Vorgriff auf die Einführung der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende wurden mit der Arbeitslosenhilfeverordnung und dem Al-
tersvermögensgesetz von 2002 Regelungen getroffen, die ab 2003 zunächst für 
die Empfänger von Arbeitslosenhilfe galten, ab 2005 für alle Erwerbslosen, die 
die bedürftigkeitsgeprüfte Grundsicherung für Arbeitsuchende beziehen. Dem-

                                                          
152 Vgl. auch Blos/Rudolph 2005: 4. 
153 Zu dieser Problematik vgl. auch Saraceno 2002. 
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nach wurde Erwerbslosen, die nach dem 01.01.1948 geboren sind,154 ein allge-
meiner Freibetrag von 200 € je vollendetem Lebensjahr des Arbeitslosen und 
seines Partners zugestanden, mindestens aber 4.100 €, maximal 13.000 €.155

Außerdem wird das private Altersvorsorgevermögen geschont: Nicht staatlich 
geförderte private Versicherungen müssen bis maximal 13.000 € pro Person 
nicht angetastet werden, wenn sie bis zum Eintritt ins Rentenalter festgelegt sind, 
staatlich gefördertes Altersvorsorgevermögen aus der so genannten ‚Riester-
Rente‘ wird auch jenseits dieser Obergrenze nicht leistungsmindernd berücksich-
tigt. Außerdem wird Beziehern von ALG II angemessenes Wohneigentum, ein 
angemessener PKW156 für jedes erwerbsfähige Haushaltsmitglied sowie ein 
Freibetrag für notwendige Anschaffungen von 750 € für jedes hilfebedürftige 
Mitglied der Bedarfsgemeinschaft zugestanden. Da die Regelungen für private 
Altersvorsorge von der neuen schwarz-roten Regierung als nach wie vor nicht 
ausreichend betrachtet wurden, wurde der Freibetrag für nicht geförderte Vor-
sorge mit dem Fortentwicklungsgesetz der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
vom Juni 2006 (Deutscher Bundestag 2006b) von 200 auf 250 € erhöht. Dafür 
wurde jedoch der allgemeine Vermögensfreibetrag von 200 auf 150 € pro Person 
und Lebensjahr gesenkt. Im Vergleich zu Großbritannien nimmt sich die Höhe 
des Vorsorgefreibetrags aber immer noch gering aus. Hier, wo die private Alters-
sicherung bereits seit Langem eine wesentlich größere Rolle spielt als in 
Deutschland, werden private Rentenversicherungen und -sparpläne generell nicht 
auf die Leistungen der Arbeitslosensicherung und Sozialhilfe angerechnet. Auch 
der Rückkaufwert privater Lebensversicherungen wird ignoriert (CPAG 2004: 
1018).

Im Vergleich zu den bisherigen sind die neuen Regelungen zur Vermögens-
anrechnung in Deutschland in ihren Wirkungen ambivalent: Für Sozialhilfeemp-
fänger bedeuten sie eine klare Verbesserung gegenüber den bisher geltenden,  
restriktiven Anrechnungsregelungen des BSHG, für die Empfänger von Arbeits-
losenhilfe bringen sie jedoch klare Verschlechterungen gegenüber dem – aller-
dings nur kurz währenden – Status quo mit sich: Für sie war nämlich erst 2002 
ein wesentlich großzügigerer allgemeiner Freibetrag von 520 € pro Person und 
Lebensjahr (maximal jeweils 33.800 €) eingeführt worden, der jedoch mit Blick 

                                                          
154 Die rentennahen Jahrgänge werden im Rahmen der neuen Anrechnungsregelungen 

besser gestellt. Sie dürfen über Ersparnisse in Höhe von 520 € pro Lebensjahr verfü-
gen.

155 Der maximale Freibetrag wird jedoch erst im Alter von 65 Jahren erreicht. Außer-
dem spielt zumindest bei den ‚Altfällen’ die Vermögensanrechnung kaum eine Rolle 
bei der Bedürftigkeitsprüfung, da die meisten Haushalte ihr Vermögen bereits auf-
gebraucht haben (Blos/Rudolph 2005). 

156 Sozialhilfeempfänger durften dagegen bisher in der Regel kein Auto besitzen. 
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auf die Zusammenführung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe in der neuen 
Grundsicherung für Arbeitsuchende bereits zu Beginn des Jahres 2003 wieder 
auf 200 € pro Lebensjahr und Partner und mit dem Fortentwicklungsgesetz auf 
150 € gesenkt wurde. 

c) Zuverdienst: Auch was die Anrechnung von Einkommen aus Erwerbsar-
beit angeht, brachten die neuen Regelungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende vor allem im geringfügigen Bereich zunächst deutliche Verschlechterun-
gen für Arbeitslosenhilfe- und Sozialhilfeempfänger mit sich. 

Abbildung 3: Zuverdienstregelungen in der Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe, 
unter ‚Hartz IV‘ und nach dem Freibetragsneuregelungsgesetz 
(anrechnungsfreier Zuverdienst nach Einkommen) 

Quelle: Eigene Berechnungen (Absetzbeträge nach Cichorek/Koch/Walwei 2005a) 

In der Sozialhilfe konnten erwerbstätige Hilfeempfänger bis dahin 25 Prozent 
des Eckregelsatzes157 anrechnungsfrei dazu verdienen (~ 74 €). Zwischen dieser 
und der Obergrenze von 50 Prozent des Eckregelsatzes (~ 148 €) wurde das 
Einkommen zu 85 Prozent auf die Leistung angerechnet. Berücksichtigt man die 

                                                          
157 Bei der Sozialhilfe wird hier der Regelsatz für eine alleinstehende Person in West-

deutschland im Jahr 2004 (~ 295 € im Monat) zugrunde gelegt.
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Höhe der zusätzlich geltenden Absetzbeträge (Versicherungspauschale, Wer-
bungskostenpauschale und Fahrtkostenzuschuss), die das Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (Cichorek/Koch/Walwei 2005a) in seinem Kurzbe-
richt zu den verschiedenen Anrechnungsregelungen zugrunde legt, kamen Sozi-
alhilfeempfänger bei einem 400 €-Job demnach auf einen anrechnungsfreien 
Zuverdienst von 114,30 € (siehe Abb. 3). 

Arbeitslosenhilfeempfänger durften bis zu 20 Prozent der Lohnersatzleis-
tung, maximal aber 165 €, anrechnungsfrei dazu verdienen. Die ursprüngliche 
Zuverdienstregelung der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende, wie sie mit 
dem vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt geschaffen 
wurde, sah zwar weiterhin Absetzbeträge, aber keinen allgemeinen Freibetrag 
mehr vor. Bis zur Höhe der Mini-Jobgrenze (400 €) sollten 15 Prozent des Ein-
kommens (laut Berechnungen des IAB inkl. Absetzbeträge maximal 109 €, siehe 
Cichorek/Koch/Walwei 2005a: 6) anrechnungsfrei bleiben; bei einem Einkom-
men von 400 bis 900 € konnten zusätzlich 30 Prozent des Differenzbetrags und 
bei einem Einkommen zwischen 900 und 1.500 € noch einmal 15 Prozent dazu 
verdient werden. Wurde damit zwar der Einkommensbereich, innerhalb dessen 
zur Sozialleistung dazu verdient werden darf, ausgeweitet, bedeutete die Neurege-
lung im geringfügigen Bereich aber eine deutliche Verschlechterung sowohl für 
ehemalige Arbeitslosenhilfe- als auch für Sozialhilfeempfänger (siehe Abb. 3).158

Befürchtungen von Experten und Parteien, dass die Reform der angestreb-
ten Erhöhung von Anreizen zur Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung 
damit zuwider laufen könnte, führten bald zu Nachbesserungen. Im Rahmen des 
‚Jobgipfels‘ im Mai 2005 einigten sich SPD und Unionsparteien auf eine groß-
zügigere Ausgestaltung der Zuverdienstregelung, die mit dem Freibetragsneure-
gelungsgesetz zum 01.10.2005 in Kraft trat. Demnach bleibt grundsätzlich ein 
Betrag von 100 € anrechnungsfrei und ersetzt die bisherigen Absetzbeträge. Von 
dem Einkommen, das den Grundfreibetrag übersteigt, bleiben bis zu einem Ein-
kommen von 800 € 20 Prozent anrechnungsfrei. Von Bruttoeinkommen über 800 
€ kann der Arbeitslosengeld II-Empfänger noch zehn Prozent behalten, oberhalb 
von 1.200 € (bei Hilfebedürftigen ohne Kinder und 1.500 € bei Bedarfsgemein-
schaften mit Kindern) erfolgt eine vollständige Anrechnung auf die Transferleis-
tung (Cichorek/Koch/Walwei 2005a: 2). Damit erhöht sich das anrechnungsfreie 
Einkommen im unteren Bereich gegenüber der ursprünglichen Regelung unter 
‚Hartz IV‘ deutlich, im oberen Bereich ist die Jobgipfel-Regelung strikter als die 
                                                          
158 Im Gegensatz zu Einkommen aus Erwerbsarbeit wird die Mehraufwandsentschädi-

gung, die für so genannte 1 €-Jobs gezahlt wird, nicht auf das ALG II angerechnet. 
Da die Aufnahme eines 1€-Jobs für Arbeitsuchende deshalb finanziell attraktiver 
sein kann als die Aufnahme einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt, befürchten 
Experten ‚Fehlanreize’ (Buscher 2004, Cichorek/Koch/Walwei 2005b).
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anfängliche Regelung. Allerdings wird selbst nach der neuen Regelung erst  
oberhalb der Mini-Job-Schwelle von 400 € die Höhe des früher geltenden Frei-
betrags in der Arbeitslosenhilfe erreicht. Dafür kann wie bei der zunächst einge-
führten Regelung bis zu einer wesentlich höheren Einkommensgrenze dazu ver-
dient werden, als dies unter der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe der Fall war. 
Mittlerweile beziehen über 900.000 Personen neben einem Erwerbseinkommen 
staatliche Leistungen, die Zahl der potenziell Anspruchberechtigten wird auf ca. 
2 Mio. geschätzt (Becker 2006).159

Während die Zuverdienstregelung in Deutschland also flexibilisiert und die 
Obergrenze angehoben wurde, beschreitet Großbritannien in der Anrechnung 
von Erwerbseinkommen auf Transferleistungen einen ganz anderen Weg. Hier 
gibt es keine Stufungen und der anrechnungsfreie Betrag liegt sehr niedrig, dafür 
werden niedrige Erwerbseinkommen durch in-work benefits aufgestockt. Im 
Leistungsbezug können alleinstehende JSA-Bezieher nur 5 £ in der Woche (33 € 
im Monat, siehe Abb. 4), Paare £ 10 (66 € im Monat) dazuverdienen.160 Diese 
Grenzen gelten seit der Einführung von Income Support 1988 und sind seither 
nicht mehr an die steigenden Lebenshaltungskosten angepasst worden (Brad-
shaw/Lynes 1995: 25). In besonderen Fällen können bis zu 132 € im Monat an-
rechnungsfrei dazu verdient werden, etwa wenn ein Kind alleine erzogen wird, 
Angehörige gepflegt werden oder eine Behinderung vorliegt. Einkommen ober-
halb dieser Grenzen werden ‚Penny für Penny’ leistungsmindernd angerechnet. 

Unter anderem aufgrund dieser restriktiven Regelungen sind die britischen 
Leistungssysteme bereits seit den 1980er Jahren immer wieder heftig dafür kriti-
siert worden, zu wenig Arbeitsanreize zu setzen und so genannte ‚Armutsfallen‘ 
zu erzeugen. 

                                                          
159 Da deshalb die Kosten für ‚Hartz IV’ drohen weiter zu steigen und in der großen 

Koalition die Einschätzung vorherrscht, die im Oktober 2005 geschaffenen Rege-
lungen würden ein Sich-einrichten im Hilfebezug mit geringem Zuverdienst beför-
dern und Anreize zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit, die vollständige Unabhängig-
keit von staatlicher Unterstützung bietet, unterminieren, wird gegenwärtig in der po-
litischen Arena erneut über eine Veränderung der Hinzuverdienstregelungen debat-
tiert. Konkret erwägt die Regierung, die Zuverdienstmöglichkeiten im geringfügigen 
Bereich wieder deutlich einzuschränken, im Bereich umfangreicherer Erwerbstätig-
keit aber zu erhöhen. 

160 Dies gilt auch, wenn nur einer der beiden Partner arbeitet. 
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Abbildung 4: Anrechnungsfreier Zuverdienst bzw. Bonus in Großbritannien 

Quelle: Eigene Berechnungen nach Werten aus Tab. 5 

Unter ‚Armutsfallen‘ verstehen Ökonomie und Sozialwissenschaften Konstella-
tionen, in denen die Erzielung eines zusätzlichen Erwerbseinkommens aufgrund 
hoher Grenzbelastungen jenseits bestimmter Schwellen unattraktiv wird. Bei 
einer hohen Anrechnungsrate (im Extremfall 100 Prozent) lohne sich die Auf-
nahme einer Arbeit nicht und die Leistungsempfänger würden es vorziehen, ihr 
Geld vom Sozialamt zu beziehen – so das Armutsfallen-Theorem (vgl. exempla-
risch Klopfleisch/Sesselmeier/Setzer 1997). Die institutionelle Konstellation und 
die sich daraus ergebende Anreizstruktur – so Gebauer, Petschauer und Vobruba 
(2002) in ihrer höchst verdienstvollen empirischen Überprüfung des ‚Armutsfal-
len‘-Theorems – seien zwar korrekt wiedergegeben. Der fundamentale Fehler 
des Theorems bestehe aber darin, von empirisch nicht gedeckten Prämissen über 
menschliches Verhalten auszugehen und „von der Anreizstruktur auf das tatsäch-
liche Verhalten [von Hilfeempfängern, K.M.] zu schließen“ (Gebauer/Petschau-
er/Vobruba 2002: 17). So wird im Armutsfallen-Theorem unterstellt, dass es sich 
bei Leistungsempfängern (ebenso wie den anderen Gesellschaftsmitgliedern) um 
rein zweckrational orientierte Akteure handelt, die allein kurzfristige Interessen 
verfolgen; zweitens, dass Erwerbseinkommen und Transferleistungen sozial und 
normativ gehaltlose – dementsprechend austauschbare – monetäre Größen dar-
stellen, und drittens, dass für die Empfänger bedürftigkeitsgeprüfter sozialer 
Transfers die Möglichkeit besteht, frei zwischen der Sozialleistung und einem 
Erwerbseinkommen zu wählen. Wie die Autoren zeigen können, verhalten sich 
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„die Betroffenen ganz überwiegend nicht so [...], wie vom Armutsfallen-
Theorem unterstellt“ (Gebauer/Petschauer/Vobruba 2002: 21), sondern stellen im 
Gegenteil kurzfristige Einkommenskalküle zugunsten langfristiger Chancenop-
timierung zurück und behaupten sich so gegen adverse Anreizstrukturen. Bei der 
Nutzenabwägung zwischen Sozialleistungsbezug und Erwerbseinkommen spie-
len also nicht nur kurzfristige, sondern auch sehr langfristige Erwägungen eine 
Rolle. Jenseits materieller Nutzenkalküle bestimmen auch immaterielle Aspekte 
von Erwerbsarbeit und Leistungsbezug das Erwerbsverhalten von Hilfeempfän-
gern. Schließlich kann auch von einer freien Wählbarkeit zwischen Erwerbsar-
beit und Leistungsbezug aufgrund institutioneller Vorkehrungen wie der Kon-
trolle der Arbeitsbereitschaft durch die Behörden und des Lohnabstandsgebots 
keine Rede sein. 161

Trotz der (nicht nur) von Gebauer, Petschauer und Vobruba vorgetragenen 
Einwänden gegen das ‚Armutsfallen‘-Theorem, spielt diese Denkfigur in der 
sozialpolitischen Debatte in beiden Ländern eine prominente Rolle. In Deutsch-
land wurde das Theorem vor allem in Zusammenhang mit dem Lohnabstandsge-
bot diskutiert, das dafür sorgen soll, dass Sozialhilfeempfängerhaushalte finan-
ziell nicht besser gestellt sein können als Arbeitnehmerhaushalte mit geringen 
Einkommen und das in den 1990er Jahren mehrfach verschärft wurde (Ada-
my/Steffen 1998: 52-61). In Großbritannien war zur Bekämpfung vermeintlicher 
Armutsfallen bereits in den 1970er Jahren erstmals eine Beihilfe für Geringver-
diener in Form einer negativen Einkommenssteuer (Family Income Supplement)
geschaffen worden, die Ende der 1980er Jahre in Family Credit umbenannt und 
ausgeweitet wurde. In den 1980er Jahren nahm das Thema ‚Poverty Traps‘ einen 
zunehmend prominenten Platz auf der politischen Agenda ein und provozierte 
mehrfache Leistungskürzungen.162 In den 1990er Jahren wurde mit der Einfüh-
                                                          
161 Für die Dekonstruktion der dritten Prämisse des ‚Armutsfallen’-Theorems – der 

Wahlfreiheit zwischen Erwerbsarbeit und Transferleistung – vgl. auch Kvist 1998. 
162 Die in Großbritannien jahrelang und intensiv geführt Debatte um die vermeintlichen 

‚Poverty Traps’ lässt sich allerdings kaum aus den restriktiveren Zuverdienstrege-
lungen allein erklären. Ein wesentlicher Grund, dass dieser Topos in Großbritannien 
eine solch zentrale Rolle in der sozialpolitischen Auseinandersetzung spielte, liegt 
darin, dass bedürftigkeitsgeprüften Leistungen aufgrund der spezifischen Struktur 
und Traditionen der Sozialsysteme in Großbritannien ein wesentlich größeres Ge-
wicht zukommt als in den meisten anderen Wohlfahrtsstaaten (vgl. Evans 1996, Cla-
sen 2001). Zum anderen ist die Fokussierung der Debatte auf dieses Thema aber 
auch der konservativen Agenda der 1980er Jahre geschuldet, war es doch erklärtes 
Ziel der Regierung Thatcher, die Sozialausgaben zurückzufahren und das Gewicht 
zugunsten bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen zu verschieben (Piachaud 1996, 1997). 
In Zusammenhang mit der ohnehin bereits bestehenden Diskussion um Anreizprob-
leme bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen musste der Topos der Armutsfalle damit 
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rung von JSA 1996 allerdings auch ein positiver Arbeitsanreiz für Leistungsemp-
fänger geschaffen: der so genannte Back-to-Work Bonus (siehe Abb. 4). Im 
Rahmen dieses Programms wirkt sich das hinzuverdiente Einkommen des Hilfe-
empfängers oberhalb des Earnings Disregard zwar weiterhin mindernd auf die 
Unterstützungsleistung aus, eine Geldsumme, die der Hälfte des Einkommens 
oberhalb der Zuverdienstgrenze entspricht, wird jedoch von der Behörde treu-
händerisch verwendet, um ein Guthaben aufzubauen, das der Arbeitslose erhält, 
wenn er bzw. sie oder seine Partnerin bzw. ihr Partner wieder eine existenzsi-
chernde Beschäftigung findet und dadurch der Bezug von JSA beendet werden 
kann. Der Bonus muss bis zu drei Monate nach Aufnahme einer Arbeit beantragt 
werden und wird als steuerfreier Pauschalbetrag in einer maximalen Höhe von £ 
1.000 ausbezahlt. Ein Zuverdienst oberhalb des Freibetrags zahlt sich also nicht 
in der gegenwärtigen Situation des Leistungsbezugs, sondern erst bei der Rück-
kehr in den ersten Arbeitsmarkt aus. 

Mit der Einführung dieses Bonus wählten die Konservativen einen spezifi-
schen Ansatz, der ganz im Einklang mit ihrer eigenen Agenda und dem in Groß-
britannien bereits in den 1970er Jahren eingeschlagenen Pfad stand, Arbeitsan-
reize nicht durch den Ausbau und die Liberalisierung von Zuverdienst-
möglichkeiten in der Arbeitslosigkeit zu stärken, sondern über den Ausbau so 
genannter in-work benefits, die an erwerbstätige Geringverdiener gezahlt werden. 
Auch die Sozialreformen der Labour-Partei sind von diesem Ansatz bestimmt 
(vgl. Kapitel 7.2.). Die Arbeitsmarktreformen in Deutschland sind dagegen bis-
her eher darauf ausgerichtet, den Zuverdienst in der Arbeitslosigkeit zu flexibili-
sieren und Anreize zur Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung zu erhöhen 
und damit die vormaligen Lohnersatzleistungen zu „Lohnergänzungsleistungen“ 
(Brütt 2003: 14) umzubauen. Gegenwärtige Diskussionen über eine erneute Ver-
änderung der Hinzuverdienstregelungen sowie über einen Kombilohn in Form 
einer negativen Einkommenssteuer könnten jedoch einen Kurswechsel nach 
britischem Vorbild einleiten. 

5.2.3 Verschiebung von Berechtigungsgrenzen 

Damit ist bereits eine der drei Entwicklungen angesprochen, die für die Ver-
schiebung der Berechtigungsgrenzen in der Arbeitslosensicherung und der Sozi-
alhilfe in Großbritannien und Deutschland innerhalb der letzten drei Dekaden 
kennzeichnend war: die zunehmende Ausrichtung der Leistungssysteme auf die 

                                                                                                                               
quasi zwangsläufig zu einem der prominentesten Themen der britischen Sozialpoli-
tik werden. 
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Vermeidung vermeintlicher Anreizprobleme. Darüber hinaus ist die Entwicklung 
der Sicherungssysteme in Großbritannien wie in Deutschland durch die Ver-
schärfung der Anspruchsbedingungen für versicherungsbasierte Leistungen und 
eine Verschiebung des Gewichts innerhalb der Arbeitslosensicherung zugunsten 
bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen geprägt. 

In Großbritannien führten Kürzungen des Arbeitslosengeldes Unemploy-
ment Benefit (UB), die Einführung der Besteuerung von Arbeitslosengeld und 
Sozialhilfe sowie verschiedene Änderungen bei der Anpassung der Leistungen 
Anfang der 1980er Jahre zu relevanten Einschnitten bei der Höhe der Leistun-
gen, wodurch Erwerbslose zunehmend auf ergänzende bedürftigkeitsgeprüfte 
Leistungen angewiesen waren (Morris/Llewellyn 1991, Evans 1996). Durch die 
Abschaffung von Partial Unemployment Benefit, einer Unterstützungsleistung 
für Erwerbslose, die die Anspruchsbedingungen der National Insurance nicht 
erfüllten, sowie durch die Verschärfung der Anspruchsbedingungen für Unem-
ployment Benefit Ende der 1980er Jahre verloren außerdem 350.000 Erwerbslose 
Anspruch auf Arbeitslosengeld und waren damit auf Sozialhilfe angewiesen 
(Atkinson/Micklewright 1989: 151). Ende der 1980er Jahre lag die Zahl der 
Arbeitslosen mit Anspruch auf Unemployment Benefit nur noch bei 25 Prozent 
(Micklewright 1990: 1). Heute liegt der Anteil der Arbeitslosen, die contributi-
on-based Jobseeker’s Allowance beziehen, bei etwa 15 Prozent (Department for 
Work and Pensions 2001). 

Diese massive Verschiebung des Gewichts von Versicherungsleistungen zu 
Fürsorgeleistungen für Erwerbslose war auch der Abschaffung des Earnings-
Related Supplement (ERS) durch den Social Security Act von 1980 geschuldet. 
Diese einkommensabhängige Zulage zum einheitlichen Arbeitslosengeld war in 
den 1960er Jahren eingeführt worden, um das chronische Problem zu niedriger 
Leistungen der National Insurance zu lösen. Damit war ein partieller Übergang 
zum Lohnersatzleistungssystem anderer europäischer Länder unternommen wor-
den. Allerdings blieben die Leistungen bescheiden und die Anspruchsbedingun-
gen strikt, so dass die Quote der Bezieher nie über 30 Prozent kletterte und die 
Leistung nie den Charakter einer Lohnersatzleistung erlangte (Clasen 2003: 6/7). 
Für die Thatcher-Regierung war es daher ein leichtes Spiel, die einkommensab-
hängige Ergänzungsleistung kurz nach ihrem Amtsantritt wieder abzuschaffen. 

Eine fundamentale Veränderung der Leistungsstruktur der Arbeitslosensi-
cherung erfolgte schließlich 1996 durch die Einführung von Jobseeker’s Allo-
wance, durch die die frühere zweigliedrige Struktur der Leistungserbringung für 
erwerbsfähige Arbeitslose in einem neuen System zusammengeführt wurde. 
Unemployment Benefit wurde durch contribution-based Jobseeker’s Allowance
ersetzt und die Anspruchsdauer für die Versicherungsleistung radikal von zwölf 
auf sechs Monate verkürzt. Im Rahmen dieser Reform wurde auch das Jobsee-
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ker’s Agreement als neue Anspruchsbedingung in die Arbeitslosensicherung und 
ein entsprechendes Sanktionsinstrumentarium eingeführt. In Deutschland wurde 
ein solches Instrument in Form der Eingliederungsvereinbarung erst 2001 im 
Rahmen des Jobaqtiv-Gesetzes geschaffen. 

Während es in Großbritannien durch die Reformen der Thatcher-Regierung 
zu erheblichen Verschlechterungen des Lebensstandards für alle Erwerbslosen 
kam, wurden Einschränkungen in der Bundesrepublik bis Ende der 1990er Jahre 
größtenteils selektiv vorgenommen. Sie trafen vor allem Gruppen, deren Status 
am Arbeitsmarkt – und damit auch innerhalb des Versicherungssystems – ohne-
hin prekär war (Clasen 1994: 163). So führte die restriktivere Gestaltung des 
Verhältnisses von Beitrags- und Anspruchszeiten durch das Arbeitsförderungs- 
und Konsolidierungsgesetz von 1983 dazu, dass die maximale Bezugsdauer von 
Arbeitslosengeld, die nach wie vor bei zwölf Monaten lag, erst nach 36 und nicht 
wie bisher 24 Monaten Beitragszahlungen erreicht wurde. Bei der so genannten 
‚originären Arbeitslosenhilfe‘, die auch Erwerbslose in Anspruch nehmen konn-
ten, die die Anspruchsbedingungen für Arbeitslosengeld nicht erfüllten, wurden 
die Voraussetzungen so geändert, dass erst 150 Tage versicherungspflichtige 
Beschäftigung, statt wie bisher 70, für den Bezug qualifizierten. Andere Tätig-
keiten, wie der Besuch einer weiterführenden Schule oder Hochschule, die vor-
her als Anspruch begründend gegolten hatten, wurden nicht mehr anerkannt. 
Ebenfalls unter der konservativ geführten Regierung unter Kohl wurde die Be-
zugsdauer der originären Arbeitslosenhilfe 1994 auf ein Jahr beschränkt (Reis-
sert 2004: 13); 1999 wurde diese Leistung endgültig abgeschafft. 

Weil aufgrund der hohen und dauerhaften Arbeitslosigkeit in den 1980er 
Jahren immer mehr Erwerbslose ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld erschöpf-
ten und zugleich die Anspruchsbedingungen verschärft wurden, wurden auch in 
Deutschland die bedürftigkeitsgeprüfte Arbeitslosen- und Sozialhilfe zunehmend 
wichtiger für die Absicherung von Erwerbslosen. Mitte der 1980er Jahre erhiel-
ten nur noch gut ein Drittel der Arbeitslosen die beitragsfinanzierte Leistung 
Arbeitslosengeld (Clasen 1994: 179). Vor diesem Hintergrund und angesichts 
eines Überschusses der Bundesanstalt für Arbeit, der sich seit Mitte der 1980er 
Jahre trotz anhaltender Massenarbeitslosigkeit aufgrund der vorgenommenen 
Einschnitte gebildet hatte, wurde hier jedoch das Verhältnis von Beitrags- und 
Anspruchszeiten wieder gelockert und die maximale Bezugsdauer von Arbeitslo-
sengeld für Erwerbslose mit langen Beitragszeiten zweimal erhöht – 1986 zu-
nächst auf höchstens 24, kurze Zeit später auf die bis 2006 gültigen 32 Monate – 
und damit der Erosion des Inklusionspotenzials der Arbeitslosenversicherung 
entgegengesteuert.

Erst in jüngerer Zeit ist die Anspruchsdauer des Arbeitslosengeldes wieder 
zur Zielscheibe von Einschnitten geworden. So wurden 1997 im Rahmen des 
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Arbeitsförderreformgesetzes (ARFG) die Altersgrenzen für die verlängerte Be-
zugsdauer des Arbeitslosengelds um jeweils drei Jahre erhöht.163 Vom 
01.01.2006 an wurde der Bezug des einkommensabhängigen Arbeitslosengelds 
für alle Erwerbslosen unter 55 Jahren auf maximal 12 Monate, darüber auf 
höchstens 18 Monate begrenzt. Ansprüche auf Arbeitslosengeld müssen nun 
außerdem in einer Rahmenfrist von zwei statt bisher drei Jahren erworben wer-
den. Dies bedeutet eine deutliche Verkürzung der maximalen Bezugsdauer für 
ältere Erwerbslose. 

Schließlich bedeutet die Neustrukturierung der Arbeitslosenunterstützung 
im Rahmen des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
eine fundamentale Veränderung der Strukturen der Leistungssysteme und eine 
deutliche Verschiebung von Berechtigungsgrenzen. War die Arbeitslosenhilfe 
mit 53 respektive 57 Prozent an das frühere Einkommen gekoppelt und garan-
tierte damit ein gewisses Maß an Lebensstandardsicherung, gewährt das neue 
Leistungssystem nur noch einheitliche Leistungen auf Sozialhilfeniveau.164 Dies 
bedeutet für die große Mehrheit der bisherigen Arbeitslosenhilfeempfänger eine 
erhebliche Schlechterstellung. Bisher liegen zwar noch keine Daten über tatsäch-
lich eingetretene Effekte vor. Nach Hochrechnungen von Strengmann-Kuhn 
(2003b) auf Basis des Sozio-Ökonomischen Panels dürfte sich aber für 76,7 
Prozent der ehemaligen Arbeitslosenhilfeempfänger durch die Umstellung auf 
ALG II die finanzielle Situation verschlechtert haben. Zwischen 19 und 32,5 
Prozent dürften ihren Anspruch auf ALG II sogar vollständig verloren haben.165

Das IAB geht auf Basis seiner Simulationsrechnungen davon aus, dass 17 Pro-
zent der Leistungsempfänger nach Einführung der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosenunterstützung hatten und sich die 
Einkommensposition von 53 Prozent der bedürftigen Haushalte verschlechtert 
hat (Blos/Rudolph 2005). Becker und Hauser (2006: 100) rechnen damit, dass 
                                                          
163 Danach wurde die Altersgrenze für die maximale Bezugsdauer nun nicht mehr mit 

54, sondern erst mit 57 Jahren erreicht. 
164 Hilfeempfänger, die vor dem Bezug von ALG II die Versicherungsleistung ALG I 

bezogen haben, erhalten allerdings einen degressiven, auf zwei Jahre befristeten Zu-
schlag, der sich nach dem früheren Einkommen bemisst. Die individuelle Höhe des 
Zuschlags beträgt Zweidrittel der Differenz aus dem zuletzt bezogenen Arbeitslo-
sengeld zuzüglich Wohngeld und dem Arbeitslosengeld II (ohne Zuschlag). Der Zu-
schlag ist auf maximal 160 € bei Alleinstehenden, 320 € bei nicht getrennt lebenden 
(Ehe-)Partnern und 60 € pro minderjährigem, im Haushalt lebendem Kind begrenzt, 
halbiert sich nach dem ersten Jahr und entfällt nach dem zweiten Jahr völlig. 

165 Schulte (2004) kommt auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstudie von 1998 
zum Ergebnis, dass 59 Prozent aller ehemaligen Arbeitslosenhilfeempfänger durch 
die Reform verloren haben und 24,8 Prozent ganz aus dem Leistungsbezug gefallen 
sein dürften. 
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sich die Einkommenssituation von 60 Prozent aller Personen, die mit einem 
Arbeitslosenhilfeempfänger zusammen lebten, negativ entwickelt und ein Viertel 
der ehemaligen Bezieher von Arbeitslosenhilfe den Anspruch auf Unterstützung 
ganz verloren hat. 

Wie oben gezeigt, bringen auch die Neuregelungen bei der Anrechnung von 
Vermögen, Partnereinkommen und beim Zuverdienst (teilweise erhebliche) Ver-
schlechterungen gegenüber den Regelungen der Arbeitslosenhilfe mit sich. Für 
erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger bedeutet das neue Leistungssystem dagegen 
in einzelnen Punkten – etwa beim Unterhaltsrückgriff, bei den Vermögensfreibe-
trägen, beim Besitz eines Autos sowie beim Zugang zu Leistungen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik – Verbesserungen gegenüber der bisherigen Situation. Wie 
entgegen eines weit verbreiteten Irrtums noch zu zeigen sein wird (vgl. Kapitel 
6.1.), bringt das neue System aber auch für sie keine materiellen Verbesserungen 
beim täglichen Lebensunterhalt mit sich – eher im Gegenteil. 

5.3 Faktische Zugangsgrenzen 

Die zuvor behandelte Frage nach den Berechtigungsgrenzen berührt die instituti-
onellen Konstruktionsprinzipien der sozialen Sicherung im engeren Sinne. Die 
Frage nach den faktischen Zugangsgrenzen – Gegenstand dieses Kapitels – wirft 
dagegen weitergehende Fragen nach dem Verhältnis von sozialen Sicherungssys-
temen und Arbeitsmarkt auf. Dabei geraten Löcher im Netz der sozialen Siche-
rung in den Blick, die durch eine mangelnde Korrespondenz zwischen den insti-
tutionellen Konstruktionsprinzipien der sozialen Sicherungssysteme und den 
Strukturen des Arbeitsmarktes entstehen. Um diese Löcher zu ‚vermessen‘, las-
sen sich direkte und indirekte Indikatoren heranziehen. Da die sozialen Siche-
rungssysteme das ‚Normalarbeitsverhältnis‘ als Bezugspunkt haben und davon 
abweichende Beschäftigungsformen häufig nicht oder nicht in ausreichender 
Weise sozial abgesichert sind, lassen sich über den Umfang und die Entwicklung 
davon abweichender Beschäftigungsformen auf indirektem Weg Aussagen über 
das Inklusionspotenzial sozialer Sicherung machen. Es gibt aber auch eine Reihe 
von direkten Indikatoren, mit deren Hilfe sich die Löcher im Netz sozialer Siche-
rung bestimmen lassen, insbesondere die so genannte ‚Coverage Rate‘ von Ver-
sicherungsleistungen sowie die Höhe der Nichtinanspruchnahme (die so genann-
te ‚Non-Take-Up-Quote‘) bei bedürftigkeitsgeprüften Leistungen. 



5.3 Faktische Zugangsgrenzen 135

5.3.1 Atypische Beschäftigung als indirekter Indikator
für faktische Zugangsgrenzen 

5.3.1.1 Prekäre Beschäftigung und Wohlfahrtsunsicherheit 

Das Normalarbeitsverhältnis kann laut Mückenberger (1985) in doppelter Hin-
sicht als Standard für abhängige Beschäftigung gelten: Zum einen war es in der 
Bundesrepublik wenigstens bis Mitte der 1980er „statistische Normalität“,166 da 
die meisten Lohn- und Gehaltsempfänger in Beschäftigungsverhältnissen tätig 
waren, die durch die wichtigsten Merkmale des Normalarbeitsverhältnisses – 
Vollzeittätigkeit außerhalb des eigenen Hauses für einen einzigen  Arbeitgeber 
ohne zeitliche Befristung, regelmäßige Arbeitszeiten, umfassende gesetzliche 
Schutz- und Teilhaberechte und Tarifleistungen sowie vollem Schutz durch die 
gesetzlichen Sozialversicherungen – gekennzeichnet waren (vgl. Mayer-Ahuja 
2003: 34). Zum anderen bildete es als „juristisch anerkannte und darum herr-
schende Fiktion“ (Mückenberger 1985: 422, H.i.O.) den Bezugspunkt für Geset-
ze, Tarifverträge und die Sozialversicherungssysteme. Nicht nur – aber in beson-
derem Maße – die deutschen Sozialversicherungssysteme operieren durch ihren 
Erwerbsarbeitsbezug und den Grundsatz der Beitrags-Leistungs-Äquivalenz auf 
Basis des „unterstellten Normalitätsmodell[s] einer kontinuierlich und ausrei-
chend entlohnten Vollzeiterwerbstätigkeit bzw. einer abgeleiteten Sicherung 
durch intakte Familienverhältnisse (für Frauen)“ und grenzen damit „diejenigen 
Bevölkerungsgruppen aus der sozialen Sicherung aus […], die dem nicht ent-
sprechen wollen oder können“ (Olk/Riedmüller 1994: 17/18). 

‚Atypische‘ oder ‚prekäre‘ Beschäftigung kann in Relation zum Normalar-
beitsverhältnis bestimmt werden. So begreift Mayer-Ahuja in ihrer Studie zur 
Entwicklung der prekären Beschäftigung in Westdeutschland seit 1973 all jene 
Arbeitsverhältnisse als ‚prekär‘, „die hinter den materiellen, rechtlichen und 
betrieblichen Integrationsstandards des Normalarbeitsverhältnisses zurückblei-
ben“ (Mayer-Ahuja 2003: 33). Hierunter fallen vor allem die geringfügige Be-
schäftigung, befristete Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit und Arbeitsverhältnisse in 
der Grauzone zwischen selbständiger und abhängiger Beschäftigung (Mayer-
Ahuja 2003: 41, 48-50). Auch Teilzeitarbeit kann prekär sein, wenn die Arbeits- 
zeit gering und die dadurch erworbenen Ansprüche auf Sozialversicherungsleis- 
tungen nicht ausreichend sind, um im Fall von Alter oder Erwerbslosigkeit eine 
existenzsichernde Absicherung zu gewährleisten. Schließlich unterschreiten 
                                                          
166 Zwar ist das Normalarbeitsverhältnis seit den 1970er Jahren Erosionstendenzen 

unterworfen (zur Diskussion vgl. Mayer-Ahuja 2003: 40-47), auch Mitte der 1990er 
Jahre stellte es aber noch für ca. die Hälfte der Beschäftigten die Normalität dar (vgl. 
Hoffmann/Walwei 1998 sowie Krause/Hanesch/ Bäcker 2000). 
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Niedriglohnarbeitsverhältnisse die (materiellen) Standards des Normalarbeits-
verhältnisses und stellen damit eine weitere Form prekärer Beschäftigung dar. 

Atypische Beschäftigungsverhältnisse müssen nicht zwangsläufig zu einer 
prekären sozio-ökonomischen Lage führen. Für die meisten atypisch Beschäftig-
ten, die nicht über ein „besonders hohes Einkommen oder eine besonders stabile 
haushaltsökonomische Einbindung“ verfügen, weisen diese Beschäftigungsver-
hältnisse jedoch „durchaus ein beträchtliches prekäres Potential auf“ (Mayer-
Ahuja 2003: 54). Viele sind so gering entlohnt, dass die Beschäftigten vom Ar-
beitsentgelt allein nicht leben können, rechtlich ungeschützt oder weniger  ge-
schützt (Tarifverträge, Kündigungsschutz, etc) als reguläre Arbeitsverhältnisse, 
eröffnen keinen oder nur geringfügigen Anspruch auf Leistungen der Sozialver-
sicherung und sind auch in Hinblick auf die Zeitsouveränität der Arbeitnehmer 
und ihre betriebliche Stellung durch Unsicherheit und Abweichung geprägt. 

Prekäre Beschäftigung besitzt viele Facetten und Aspekte, in Zusammen-
hang mit den Grenzen des Zugangs zu sozialer Sicherung interessiert aber vor 
allem ein bestimmter Aspekt des prekären Potenzials atypischer Beschäftigung: 
die nicht vorhandene bzw. prekäre Einbindung atypisch beschäftigter Arbeit-
nehmer in die sozialen Sicherungssysteme, die von Kim und Kurz (2003: 169) 
als „Wohlfahrtsunsicherheit“ bezeichnet wird. Um zu eruieren, wie es in Groß-
britannien und Deutschland um diese bestellt ist, wird im Folgenden untersucht, 
welchen Umfang bestimmte Formen prekärer Beschäftigung, die keinen oder nur 
unzureichenden Zugang zu den Sozialversicherungssystemen bieten, also Teil-
zeitarbeit, geringfügige und befristete Beschäftigung sowie Niedriglohnarbeits-
verhältnisse,167 in Deutschland und Großbritannien aufweisen, wie sie auf ver-
schiedene Personengruppen verteilt sind und sich im Zeitverlauf entwickeln. 

5.3.1.2 Stand und Entwicklung prekärer Beschäftigung 

In Deutschland und Großbritannien haben Formen der Beschäftigung, bei denen 
keine oder nur unzureichende Anwartschaften auf Rente und Arbeitslosengeld 
erworben werden können, in den letzten Dekaden zugenommen und stellen mitt-
lerweile einen beträchtlichen Anteil an der Gesamtbeschäftigung dar. Auch „the 
                                                          
167 Gängigerweise werden außerdem Scheinselbständige bzw. Selbständige ohne bzw. 

mit sehr wenigen Mitarbeitern sowie Zeitarbeitnehmer unter die prekär Beschäftig-
ten gefasst. Da Selbständige in Deutschland per se nicht und in Großbritannien in 
einer eigenständigen Beitragsklasse in die Sozialversicherung einbezogen sind, wer-
den sie hier jedoch nicht behandelt. Zeitarbeit unterschreitet vor allem Standards be-
trieblicher (meistens auch materieller) Integration. Auch sie wird im Folgenden nicht 
behandelt.
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German labour market is increasingly marked by working conditions that diverge 
(…) from the norm of permanent full-time employment safeguarded by labour, 
social security and wage laws“ (Bäcker/Hanesch/Krause 2003: 12). So hat sich 
etwa die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Deutschland von 3,098 Mio. im Jahr 
1985 auf 11,154 Mio. im Jahr 2005 erhöht und damit mehr als verdreifacht (sie-
he Tab. 6). Arbeiteten 1985 13,2 Prozent aller Arbeitnehmer Teilzeit, sind es 
heute insgesamt 32,4 Prozent. 

Tabelle 6: Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung 1985-2005 in Deutschland 

Jahr Arbeit-
nehmer
(in Mio.) 

Teilzeit Teilzeit-
quote

Teilzeit 
beschäftigte

Männer

Teilzeit 
beschäftigte

Frauen

Teilzeit-
quote

Männer

Teilzeit-
quote

Frauen

1985 23,455 3,098 13,2% 0,287 2,812 2,0% 30,8% 

1990 25,453 4,153 16,3% 0,452 3,702 3,0% 35,6% 

1995 33,852 6,882 20,3% 1,102 5,780 6,0% 37,2% 

2000 35,229 9,579 27,2% 1,785 7,547 11,0% 44,8% 

2004 34,650 10,947 31,6% 2,731 8,216 15,4% 48,6% 

2005 34,428 11,154 32,4% --- --- --- --- 

Quelle: Eigene Darstellung nach BMGS 2006: Tab. 2.5 A 

In Großbritannien stieg die Zahl Teilzeit arbeitender Beschäftigter im gleichen 
Zeitraum zwar weniger steil, aber von einem bereits deutlich höheren Ausgangs-
niveau von 5,116 auf 7,329 Millionen um knapp das Eineinhalbfache. Die Teil-
zeitquote kletterte von 26,6 auf 34,3 Prozent (siehe Tab. 7) und liegt damit etwas 
höher als in Deutschland. 

In beiden Ländern ist Teilzeitarbeit hochgradig ungleich auf die Geschlech-
ter verteilt: In Deutschland arbeiteten 2005 gut 15 Prozent der Männer in Teil-
zeit, in Großbritannien gut 10 Prozent. Dagegen arbeiten von den weiblichen 
Arbeitnehmern in Deutschland mehr als 48 Prozent und in Großbritannien 43 
Prozent in Teilzeit. Dabei ist die Teilzeitquote der Frauen in Großbritannien seit 
1985 ungefähr gleich geblieben, während sie in Deutschland zwischen 1985 und 
2005 um mehr als die Hälfte (von 30,8 auf 48,6 Prozent) angestiegen ist. Die 
Quote Teilzeit arbeitender Männer erhöhte sich in beiden Ländern – in Großbri-
tannien hat sie sich mehr als verdoppelt, in Deutschland mehr als versiebenfacht. 
Sie bleibt zwar in beiden Fällen weit hinter der der Frauen zurück, der Zuwachs 
ist allerdings vor allem in Deutschland beachtlich und eine weitere Steigerung in 
Zukunft wahrscheinlich. 
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Tabelle 7: Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung 1985-2005 in Großbritannien 

Jahr Arbeit-
nehmer (in 

Mio.)

Teil-
zeit

Teil-
zeit-

quote

Teilzeit-
beschäftig-
te Frauen 

Teilzeit-
beschäf-

tigte
Männer

Teilzeit-
quote

Männer

Teil-
zeit-

quote
Frauen 

1985 19,243 5,116 26,6% 4,452 0,664 4,6% 43,2% 

1990 20,930 5,854 28,0% 4,947 0,906 6,0% 42,2% 

1995 19,449 6,282 32,3% 5,150 1,132 8,0% 44,2% 

2000 20,515 6,918 32,3% 5,547 1,371 9,2% 44,3% 

2005 21,345 7,329 34,3% 5,681 1,648 10,6% 43,0% 

Quelle: Eigene Berechnungen nach ONS 2006 

Nun ist Teilzeitarbeit nicht unbedingt prekär, was die formale Einbindung in die 
sozialen Sicherungssysteme betrifft. In Deutschland genießen Beschäftigte in 
Teilzeitpositionen oberhalb der Mini-Job-Grenze mittlerweile die gleiche soziale 
Absicherung wie in Vollzeitpositionen. Auch in Großbritannien sind Teilzeitbe-
schäftigte mit einer Wochenarbeitszeit von mehr als 15 Stunden in die National
Insurance einbezogen.168 Sie sind aber in der Regel vom Krankengeld und von 
betrieblichen Rentenversicherungssystemen ausgeschlossen und damit schlechter 
gestellt als in Deutschland (Kim/Kurz 2003: 171). Teilzeitpositionen lassen aber 
– und dies gilt umso mehr, je geringer die Stundenzahl – häufig keine wirtschaft-
liche Unabhängigkeit zu und gewähren im Fall von Rente oder Arbeitslosigkeit 
keine ausreichende Absicherung. Wie prekär Teilzeitarbeit ist, hängt daher in 
hohem Maße vom familiären Kontext ab und davon, ob die Beschäftigten über 
andere Formen und Quellen der Absicherung verfügen. 

Geringfügige Beschäftigung oder marginale Teilzeit169 bildet einen beson-
deren Fall: Hier besteht auch formal entweder – wie in Großbritannien – keine 
                                                          
168 Ihre gesundheitliche Versorgung ist durch den universellen Gesundheitsdienst ohne-

hin gewährleistet. 
169 Als marginale Teilzeit wird in der Literatur eine Arbeitszeit mit geringer Stunden-

zahl, in der Regel von weniger als 15 Wochenstunden, bezeichnet (siehe Kim/Kurz 
2003: FN 3). Laut Berechnungen des IAB liegt die durchschnittliche Wochenar-
beitszeit von Teilzeitbeschäftigten in Deutschland gegenwärtig bei 14,47 Stunden 
(zitiert nach Bundesregierung 2004), was bedeutet, dass der bzw. die durchschnittli-
che Teilzeitbeschäftigte in marginaler Teilzeit arbeitet. In Großbritannien, für das 
leider keine äquivalenten Zahlen vorliegen, arbeiten rund Zweidrittel der Teilzeitbe-
schäftigten weniger als 20 Stunden in der Woche (Klammer/Tilmann 2001). 
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oder – wie in Deutschland – nur eine partielle Einbindung in die sozialen Siche-
rungssysteme. In Deutschland sind seit 1999 zwar auch geringfügige Beschäfti-
gungsverhältnisse (die so genannten Minijobs) in die gesetzliche Rentenversiche-
rung einbezogen (BMGS 2004a),170 die Anwartschaften, die dadurch erworben 
werden, können aber keine eigenständige existenzsichernde Alterssicherung ge-
währleisten. In die Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sind gering- 
fügig Beschäftigte nicht einbezogen. Ein Teil der Arbeitgeberpauschale fließt 
zwar in die gesetzliche Krankenversicherung, er dient dort aber dem Risikostruk-
turausgleich zwischen den Kassen. Für Beschäftigte, die nicht ohnehin schon 
über ein anderes Arbeitsverhältnis oder über die Familienversicherung abgesi-
chert sind, wird kein Versicherungsschutz begründet (BMGS 2004a). Auch auf 
Krankengeld und Mutterschaftsgeld haben geringfügig Beschäftigte keine An-
sprüche. Diese können erst oberhalb der Mini-Jobgrenze erworben werden.171

In marginaler Teilzeit arbeiten in Großbritannien sieben Prozent der Be-
schäftigten, in Deutschland sind es vier Prozent (Kim/Kurz 2003: 179). Hier hat 
der Anteil geringfügiger Beschäftigung seit den 1980er Jahren von zwei auf gut 
fünf Prozent zugenommen, während er in Großbritannien ungefähr gleich 
geblieben ist. Insbesondere seit der Neuregelung der geringfügigen Beschäfti-
gung im Jahr 2002172 ist die Zahl der Minijobs in Deutschland sprunghaft ange-

                                                          
170 Bis Juli 2006 zahlten Arbeitgeber für Minijobs einen Pauschalbetrag von 25 Prozent 

zur Sozialversicherung (zwölf Prozent davon für die Rentenversicherung, elf Pro-
zent für Krankenversicherung und zwei Prozent Steuern), bei Beschäftigung in Pri-
vathaushalten zwölf Prozent. Die Beschäftigten zahlen keine Sozialabgaben, können 
aber einen freiwilligen Beitrag zur Rentenversicherung leisten, um ihre Anwart-
schaften zu verbessern. Die Höhe der Rentenansprüche verbessert sich dadurch zwar 
kaum, die Beschäftigungszeit gilt aber bei der Berechnung der späteren Rentenan-
sprüche als vollwertige Versicherungszeit (Winkel 2004). Allerdings nehmen nur 
etwa zehn Prozent der Mini-Jobber diese Möglichkeit in Anspruch (Fertig/Klu-
ve/Scheuer 2004: 92). Ab 1. Juli 2006 erhöht sich durch das Haushaltsbegleitgesetz 
2006 die Arbeitgeberpauschale bei gewerblichen Minijobs auf 30 Prozent. Dadurch 
verringert sich der freiwillig zu zahlende Ergänzungsbeitrag zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung für den Arbeitnehmer (Deutsche Rentenversicherung 2006). 

171 In der mit den ‚Hartz-Reformen’ neu geschaffenen ‚Midi-Zone’ zwischen 400,01 € 
und 800 € besteht volle Versicherungspflicht und können dementsprechend umfas-
sende Sozialversicherungsansprüche erworben werden. Arbeitgeber müssen hier den 
vollen Beitragssatz zahlen, für Arbeitnehmer fallen nur ermäßigte Beitragssätze an 
(BMGS 2004a).

172 Die Neuregelung der geringfügigen Beschäftigung im Rahmen des zweiten Gesetzes 
für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Deutscher Bundestag 2002b) bein-
haltet neben der Vereinfachung und Zentralisierung des Melde- und Beitragsein-
zugsverfahrens die Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze von 325 auf 400 €, die 
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stiegen. Waren 2002 insgesamt 4,15 Mio. geringfügige Beschäftigungsverhält-
nisse registriert, waren es im Juni 2005 knapp 6,7 Mio. Seitdem ist die geringfü-
gige Beschäftigung wieder leicht rückläufig und liegt im Jahresschnitt bei 6,53 
Mio. (siehe Abb.5). Nach Angaben der für die Verwaltung der geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisse zuständigen Minijobzentrale sind im ersten Jahr nach 
Inkrafttreten des zweiten ‚Hartz-Gesetzes‘ insgesamt 1,6 Mio. Minijobs entstan-
den; berücksichtigt man, dass in diese Zahl auch bereits bestehende geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse eingingen, ca. 930.000 davon neu (Knappschaft/Mi-
nijob-Zentrale 2003: 4). Die Bundesregierung (Deutscher Bundestag 2006c: 124) 
geht davon aus, dass der Zuwachs seit Inkrafttreten der Reform bis Juni 2005 1,8 
Mio. betrug. 1,1, Mio. der neu enstandenen Minijobs werden als Nebentätigkeit 
ausgeübt, bei 700.000 handelt es sich um ausschließlich geringfügig Beschäftigte 
(ebd.). Hierunter befinden sich zwar viele Hausfrauen, Rentner, Schüler und 
Studierende, die über andere Einkommensquellen sozial und wirtschaftlich abge-
sichert sind. Insbesondere im Fall dazu verdienender Frauen muss marginale 
Teilzeit aber dennoch skeptisch beurteilt werden, da die wirtschaftliche Abhän-
gigkeit von einem Familienernährer bestehen bleibt und keine hinreichende ei-
gene soziale Absicherung erworben werden kann, die im Fall des Scheiterns der 
Beziehung vor Armut und sozialer Ausgrenzung schützt (vgl. auch Voss-Dahm 
2005).

Ebenso wie die Teilzeitbeschäftigung insgesamt ist auch die geringfügige 
Beschäftigung sehr ungleich auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen verteilt. 
Etwa zwei Drittel der Mini-Jobber sind Frauen, nur ein gutes Drittel der gering-
fügigen Beschäftigung wird von Männern ausgeübt. Auch Ausländer sind im 
Verhältnis zu ihrem Anteil an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 
gut 712.000 Mini-Jobbern leicht überrepräsentiert. Zwischen 1999 und 2005 ist 
ihr Anteil an den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen außerdem von 7,5 
auf 11 Prozent gestiegen. Allein zwischen April (Inkrafttreten der Neuregelung 
der Minijobs) und Juli 2003 haben über 200.000 Ausländer eine geringfügig 
entlohnte Beschäftigung aufgenommen; dies entspricht einer Zunahme von 67 
Prozent und einer relativ stärkeren Steigerung als bei anderen Gruppen (Knapp-
schaft/Minijob-Zentrale 2003: 8). Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass 
Migranten, die sich gegenwärtig mit einer besonders schwierigen Situation auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt konfrontiert sehen, verstärkt in den Bereich der 
geringfügigen Beschäftigung ausweichen. 
                                                                                                                               

Aufhebung der 15h-Grenze, die Wiedereinführung der Möglichkeit eines abgaben-
freien Minijobs neben der Haupterwerbstätigkeit, die 1999 abgeschafft worden war, 
sowie die Einführung einer Gleitzone zwischen 400 und 800 €, in der nur verringerte 
Sozialversicherungsabgaben gezahlt werden müssen (vgl. Knappschaft/Minijob-
Zentrale 2003). 



5.3 Faktische Zugangsgrenzen 141

3,658
4,052 4,132 4,148

5,929

6,692 6,5315

2,621 2,873 2,914 2,909

3,895
4,274 4,164

1,037 1,179 1,218 1,226

2,034 2,419 2,367

0,273 0,302 0,309 0,314
0,587 0,746 0,712

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Jahr

B
es

ch
äf

tig
te

 in
 M

io
.

geringfügig Beschäftigte Frauen Männer Ausländer

Abbildung 5: Entwicklung der geringfügigen Beschäftigung in Deutschland 
1999 bis 2005 

Quelle: Eigene Berechnungen nach Daten der Bundesagentur für Arbeit (2002) 
und der Knappschaft/Minijob- Zentrale (2004, 2005) 

Zwar lassen sich auf der Basis der bisher vorhandenen Daten noch keine defini-
tiven Aussagen über die Effekte der Neuregelung der geringfügigen Beschäfti-
gung treffen (BA 2003), es finden sich jedoch erste Hinweise darauf, dass in  
bestimmten Branchen reguläre Arbeitsverhältnisse in geringfügige Beschäfti-
gungsverhältnisse umgewandelt werden und damit die Erosion des Normalar-
beitsverhältnisses weiter vorangetrieben wird (vgl. Koch/Bäcker 2004, Schmidt, 
C. 2003, Warich 2004).173 Zu diesem Schluss kommt auch die erste umfassende 
Bestandsaufnahme zu den Effekten der Reform, die vom RWI vorgenommen 
wurde (Fertig/Kluve/Scheuer 2004: 94/95). 

Aber nicht nur Teilzeit, auch befristete Beschäftigung ist aus der Perspekti-
ve der Einbindung in soziale Sicherungssysteme zumindest potenziell prekär. 
Abhängig von der Dauer der Arbeitsverträge kann es für befristet beschäftigte 
Arbeitnehmer schwierig sein, ausreichende Anwartschaften auf Arbeitslosengeld 
                                                          
173 So wurden laut einer Branchenstudie im Auftrag der Vereinigten Dienstleistungsge-

werkschaft (ver.di) binnen eines Jahres allein im Einzelhandel 227.000 versiche-
rungspflichtige Arbeitsplätze abgebaut und durch kostengünstigere 176.000 Mini-
jobs ersetzt (Warich 2004). 
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oder Renten zu erwerben. Außerdem sind befristet Beschäftigte stärker dem 
Risiko ausgesetzt, nach Ablauf ihres Vertrages arbeitslos zu werden. Die 
Verbreitung befristeter Verträge hat in Deutschland wie auch in Großbritannien 
in den vergangenen Jahren leicht zugenommen. 1999 waren in Deutschland 9 
Prozent aller Erwerbstätigen befristet beschäftigt, in Großbritannien 6 Prozent 
(Kim/Kurz 2003: 172). Insbesondere bei den jüngeren Altersgruppen ist der 
Anteil befristeter Beschäftigung jedoch wesentlich höher. So liegt er beispiels-
weise in der Gruppe der unter 30-Jährigen in Deutschland bei 21 Prozent. 

Schließlich stellen Niedriglohnarbeitsverhältnisse ein Problem für die Ein-
bindung in die sozialen Sicherungssysteme dar, da auf der Basis niedriger Ein-
kommen keine existenzsichernden Ansprüche auf Sozialversicherungsleistungen 
erworben werden können. Dieses Problem stellt sich im deutschen Sozialsystem 
in besonderem Maße. Denn „[i]n social insurance systems geared towards wage 
replacement, as in Germany […] the increase of low-paid jobs that place the 
individual below or only just above the poverty line [...] leads inevitably to in-
adequate social insurance entitlements” (Bäcker/Hanesch/Krause 2003: 10). 

Laut einer Studie des European Industrial Relations Observatory (EIRO 
2002), die die jeweiligen nationalen Definitionen und Konzepte von niedrig 
entlohnter Beschäftigung zum Ausgangspunkt nimmt, arbeiteten in Deutschland 
im Jahr 1997 17 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnbereich. Je 
nach dem wie dieser definiert wird – ob als Einkommen, das unter 50 Prozent 
oder unter 75 Prozent des nationalen Durchschnittseinkommens liegt –, arbeite-
ten in diesem Jahr in Westdeutschland 11,5 bzw. 35,5 Prozent, in Ostdeutschland 
9,5 bzw. 35,6 Prozent der Vollzeitbeschäftigten zu Niedriglöhnen (EIRO 2002: 
4).174 In Großbritannien waren es nach unterschiedlichen Berechnungsweisen 
zwischen 17,3 und 27,6 Prozent der Beschäftigten, die weniger als die Hälfte des 
Medianlohns für Männer verdienten und damit als niedrig entlohnt gelten. Mit 77 
Prozent (EU) respektive 81 Prozent (GB) sind es wiederum mit überragender 
Mehrheit Frauen, die im Niedriglohnsegment beschäftigt sind (EIRO 2002: 5). In 
den letzten 20 Jahren hat es in Deutschland wie in Großbritannien ein signifikan-
tes Wachstum von Niedriglohnjobs gegeben, welches besonders stark in den 
1980er Jahren ausgeprägt war und sich in den 1990er Jahren mit geringerer In-
tensität fortgesetzt hat (EIRO 2002: 5). Allerdings ist in Großbritannien durch 
die Einführung eines nationalen gesetzlichen Mindestlohnes175 1999 die Zahl der 
                                                          
174 Schäfer (2003: 422) kommt zu dem Ergebnis, dass 1997 12,1 Prozent der Beschäf-

tigten oder 2,1 Mio. Arbeitnehmer zu Armutslöhnen (weniger als 50 Prozent des 
Durchschnittslohns) arbeiteten und 23,8 Prozent oder 6,3 Mio. zu prekären Löhnen 
(50 bis 75 Prozent des Durchschnittslohns). 

175 Der Mindestlohn wurde 1999 auf einem relativ niedrigen Niveau eingeführt und 
seitdem um etwa ein Viertel angehoben. Im Oktober 2006 wurde er erneut herauf 
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sehr niedrig entlohnten Beschäftigten deutlich zurückgegangen. Neben Niedrig-
löhnen untersucht die EIRO-Studie auch das Ausmaß von ‚Armut trotz Arbeit‘. 
Armut wird dabei nach einer international gängigen Definition als Verfügung 
über weniger als 60 Prozent des nationalen Median-Äquivalenzeinkommens176

bestimmt. Demnach gelten in Deutschland zehn Prozent aller Arbeitnehmer als 
‚arbeitende Arme‘, im liberalen Großbritannien sind es dagegen ‚nur‘ sieben 
Prozent. Auch in Deutschland stellen Erwerbstätige also einen relevanten Anteil 
an den Armen dar (Andreß 2000: 38).177 „There is therefore no truth in the 
statement often made in debates on employment policy that the ‚low-income 
sector‘ in Germany is either underdeveloped or non-existent“ (Hanesch 2003: 
209). Und Niedriglohnjobs werden auch in Deutschland zunehmend zur Niedrig-
lohnfalle. Denn wie das IAB feststellte, ist die Aufstiegsmobilität von Gering-
verdienern im internationalen Vergleich gering und in den letzten zwei Jahrzehn-
ten deutlich zurückgegangen (Rhein/Gartner/Krug 2005: 4).178

5.3.2 Direkte Indikatoren für Löcher im Netz der sozialen Sicherung 

Indikatoren, mit deren Hilfe sich direkte Aussagen über Löcher im Netz der 
sozialen Sicherung machen lassen, stellen die so genannte ‚Coverage Rate‘ und 
die ‚Non-Take-Up Rate‘ dar. 

Die Coverage Rate bezeichnet den Anteil der Arbeitslosen, die Versiche-
rungsleistungen beziehen, an allen gemeldeten Erwerbslosen. Sie wird zum einen 
durch Arbeitsmarktentwicklungen, zum anderen durch sozialpolitische Entschei-
dungen wie fiskalpolitisch motivierte Verschärfungen der Anspruchsbedingun-
gen beeinflusst. So führt dauerhafte Massenarbeitslosigkeit dazu, dass ein rele-
vanter Teil der Erwerbslosen nach einer bestimmten Dauer ihrer Arbeitslosigkeit 
aus den versicherungsbasierten Leistungssystemen ausscheidet und in nachgela-
gerte, bedürftigkeitsgeprüfte Sicherungssysteme wechselt, wodurch der De-
ckungsgrad der vorrangigen Leistungssysteme zwangsläufig abnimmt. Aber auch 
die oben beschriebene Zunahme von Beschäftigungsformen, die nicht durch die 

                                                                                                                               
gesetzt und liegt für Erwachsene nun bei  5,35, für Jugendliche im Alter von 18 bis 
22 Jahre bei  4,45. Das New Policy Institute (Howarth/Kenway 2004) geht in seiner 
Studie zu niedrig entlohnter Beschäftigung allerdings davon aus, dass ein armutsfes-
ter Mindestlohn wenigstens bei  6 in der Stunde liegen müsste. 

176 Äquivalenzeinkommen bedeutet, dass das Haushaltseinkommen nach Mitgliedern 
geteilt und gewichtet wird. 

177 Vgl. auch Strengmann-Kuhn 2003a. 
178 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Fertig, Kluve und Scheuer (2004).
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Arbeitslosenversicherung abgesichert sind, führt zu einer Erosion der Coverage
Rate.

Abbildung 6: Coverage Rate Arbeitslosengeld 1975 bis 2004 in Prozent 

Quelle: Eigene Berechnungen nach BA 2005, 2004, 1998, 1989 

In Westdeutschland ist diese zwischen 1975 und 2004179 von 65,8 Prozent auf 
46,3 Prozent gefallen (siehe Abb. 6). In Ostdeutschland ging der Anteil Erwerbs-
loser mit Anspruch auf Arbeitslosengeld von über 70 Prozent im Jahr 1993 auf 
34,9 Prozent im Jahr 2004 zurück. Die gesamtdeutsche Quote lag 2004 bei 42,1 
Prozent. Der hohe Ausgangswert für den Osten lässt sich dadurch erklären, dass 
die meisten Ostdeutschen – auch die Frauen – bis zur ‚Wende’ aufgrund der in 
der DDR herrschenden Vollbeschäftigung nach Plan lange und relativ ungebro-
chene Erwerbsbiographien vorweisen konnten, die ihnen in den neuen gesamt-
deutschen Sicherungssystemen ausreichende Anwartschaften sicherten. Auch der 
starke Rückgang der Coverage-Rate im Osten lässt sich aus dem Zusammenwir-
ken von Erwerbsbiografien und institutionellen Faktoren erklären: Da die Be-
zugsdauer des Arbeitslosengeldes auf 12 bzw. maximal 32 Monate begrenzt war, 
                                                          
179  Aufgrund des Systemwechsels zum 1. Januar 2005, der u.a. dazu führte, dass die 

Zahl registrierter Erwerbsloser stark nach oben schnellte, was eine Vergleichbarkeit 
der Situation davor und danach verunmöglicht, endet die Zeitreihe im Jahr 2004. 
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mussten diejenigen Ostdeutschen, die langzeitarbeitslos wurden, spätestens nach 
Ablauf dieses Zeitraums automatisch aus dem Bezug von Arbeitslosengeld her-
ausfallen. Die ostdeutsche Coverage-Rate, die kurz nach der Wiedervereinigung 
noch deutlich höher lag als die westdeutsche und auch in der zweiten Hälfte der 
1990er Jahre einen deutlichen Abstand behielt, ist zwischen 2000 und 2004 noch 
einmal rapide auf nur noch knapp 35 Prozent gefallen, was vor allem auf die 
anhaltend hohe Langzeitarbeitslosigkeit im Osten Deutschlands zurückzuführen 
sein dürfte. Sie liegt damit nun um gut 11 Prozentpunkte unterhalb des westdeut-
schen Niveaus. Die westdeutsche Coverage-Rate hat sich gegenüber dem bishe-
rigen Tiefststand von 36,3 Prozent Mitte der 1980er Jahre, der unter anderem auf 
Verkürzungen der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes sowie auf die Einführung 
restriktiverer Anspruchbedingungen zurückzuführen war (vgl. 5.2.3), die später 
teilweise wieder rückgängig gemacht wurden, zwar wieder um etwa ein Drittel 
erhöht. Dennoch hat heute nicht einmal die Hälfte aller Arbeitslosen Anspruch 
auf das versicherungsbasierte Arbeitslosengeld. 

Diese ‚Versicherungslücke‘ spiegelt sich auch in den Zahlen arbeitslos ge-
meldeter Sozialhilfeempfänger:180 So waren am Jahresende 2002 von 1,4 Mio. 
erwerbsfähigen Sozialhilfeempfängern 728.670 arbeitslos gemeldet, 249.110 
bezogen Leistungen nach dem SGB III, d.h. sie erhielten Sozialhilfe neben Leis-
tungen der Arbeitslosenversicherung als ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt 
(Bäcker/Bispinck/Hofemann u.a. 2002: Tab. III.E5). Nach Daten der Integrati-
onsbeauftragten der Bundesregierung (Beauftragte 2005: 97) waren dies 6,6 
Prozent der Leistungsempfänger, bei den ausländischen Hilfebeziehern sogar 
12,7 Prozent, was darauf hinweist, dass die Versicherungsleistungen ausländi-
scher Erwerbsloser deutlich unter denen der Erwerbslosen mit deutschem Pass 
liegen.

Es ist zu erwarten, dass der Anteil der Erwerbslosen, die keine oder nur ge-
ringe Ansprüche auf die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld haben, mit den 
jüngsten Reformen der Arbeitsmarktpolitik noch weiter erhöhen wird, wurden 
mit diesen doch eine Verkürzung der maximalen Bezugsdauer des Arbeitslosen-
gelds bei Älteren, die Verkürzung der Rahmenfrist sowie eine Reihe von Maß-
nahmen zur Förderung niedrig bezahlter und kurzfristiger Beschäftigung mit 
geringer oder fehlender sozialer Absicherung eingeführt. Sie befördern damit das 
Risiko, im Fall von Arbeitslosigkeit auf bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen ange-
wiesen zu sein. 

                                                          
180 Die folgenden Angaben beziehen sich auf das Arbeitslosensicherungssystem, wie es 

vor Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und der Einführung der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende bestand.
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In Großbritannien ist es um die Coverage Rate noch wesentlich schlechter 
bestellt als in Deutschland. Erhielt hier bereits Ende der 1980er Jahre nur noch 
jeder fünfte arbeitslose Leistungsbezieher die versicherungsbasierte Leistung 
Unemployment Benefit (Micklewright 1990), lag diese Zahl  nun bezogen auf 
contribution-based Jobseeker’s Allowance  im Jahr 2001 nur noch bei gut 15 
Prozent (Department for Work and Pensions 2001). Gleichzeitig ging der Anteil 
der staatlichen Ausgaben für Versicherungsleistungen für Arbeitslose von 45 
Prozent im Jahr 1979 über 25 Prozent Mitte der 1980er Jahre und 16 Prozent 
Mitte der 1990er Jahre bis auf neun Prozent im Jahr 2000 zurück (DSS 1999, 
zitiert nach Clasen 2003).181 Aber auch durch bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen 
werden nicht alle Erwerbslosen aufgefangen. Die Arbeitslosigkeit liegt derzeit 
mit ca. 1,5 Mio. um etwa eine halbe Million über der Zahl der registrierten JSA-
Bezieher (Machin 2004: 60). Diese Lücke zwischen Arbeitslosen- und Bezieher-
quote war seit Beginn ihrer Messung in den 1980er Jahren noch nie so groß wie 
heute, wo ein beträchtlicher Teil der Erwerbslosen aufgrund restriktiver An-
spruchsbedingungen und Anrechnungsregelungen keinen Anspruch auf irgendei-
ne Art der Arbeitslosenunterstützung hat. 

Bezieht sich die Coverage Rate auf Versicherungsleistungen, ist die so ge-
nannte ‚Non-Take-Up Rate‘ ein zentraler Indikator für faktische Zugangsbarrie-
ren zu bedürftigkeitsgeprüften Leistungen. Sie drückt das Verhältnis von Perso-
nen aus, die entsprechend ihrer materiellen Lage Anspruch auf Sozialhilfe hätten, 
diese jedoch nicht in Anspruch nehmen, zu denen, die tatsächlich Sozialhilfe 
beziehen. In Deutschland wird für diesen Sachverhalt häufig auch der Begriff der 
‚verdeckten Armut‘ verwendet. 

Nicht-Inanspruchnahme bedeutet, dass das sozialstaatliche Ziel der Beseitigung von 
Armut nicht vollständig erreicht wird. Die infolge dessen fortbestehenden Armutsla-
gen können zwar, je nach Armutslücke mit unterschiedlichem Leidensdruck ver-
knüpft sein; grundsätzlich stellt die Nicht-Inanspruchnahme aber die Zielgenauigkeit 
und Effektivität des sozialstaatlichen Instrumentariums in Frage (Engels o.J.: 3). 

Nichtinanspruchnahme staatlicher Unterstützung kann verschiedene Gründe 
haben. Oft spielen Informationsdefizite oder die Angst davor, dass das Sozialamt 
auf Einkommen oder  Vermögen von Familienangehörigen zurückgreift, eine 
Rolle. Angst vor Stigmatisierung sowie Scheu vor einem als entwürdigend anti-
zipierten Antragsverfahren sind weitere wichtige Gründe, warum viele Men-
schen, denen die Hilfe eigentlich zustünde, ihr Recht auf sozialstaatliche Unter-
stützung lieber nicht geltend machen. Nichtinanspruchnahme ist aber auch in 
                                                          
181 Zum Niedergang des britischen Sozialversicherungssystems vgl. auch Clasen 2001 

sowie Hills 2003. 
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jenen Fällen besonders hoch, in denen die zu erwartende Hilfe besonders niedrig 
läge oder zeitlich begrenzt wäre (Kayser/Frick 2000). Hier werden offenbar der 
Aufwand und die immateriellen Kosten, die mit der Geltendmachung des sozia-
len Rechts verbunden sind, als nicht im Verhältnis zur erwartbaren Hilfe stehend 
betrachtet.

Das Phänomen der Nichtinanspruchnahme ist aufgrund der Schwierigkeit 
der Erfassung empirisch schlecht erforscht. Die wenigen Studien dazu basieren 
in der Regel auf einem Abgleich von Armuts- und Sozialhilfestatistiken. Deshalb 
ist nur wenig darüber bekannt, welches die tatsächlichen Gründe sind, warum 
Menschen ihre Recht auf bedürftigkeitsgeprüfte Unterstützung nicht in Anspruch 
nehmen, wie die Gründe verteilt und welche besonders wichtig sind.182 Auch die 
quantitative Bestimmung von Nichtinanspruchnahmequoten bietet aufgrund der 
Schwierigkeiten der Datenbasis und der Besonderheiten des Sozialhilferechts 
allenfalls Annäherungswerte an das Phänomen. Für Deutschland, wo es keine 
offiziellen Erhebungen zur Nichtinanspruchnahme gibt, kommen verschiedene 
Studien bezüglich der Sozialhilfe zu Werten von 54 Prozent bis zu 63 Prozent 
(Hanesch/Krause/Bäcker 2000: 143/144). In der aktuellsten Untersuchung zu 
diesem Thema gehen Irene Becker und Richard Hauser davon aus, dass die Dun-
kelziffer der Armut bei 50 bis 75 Prozent liegt, d.h. dass auf jeden Hilfebezieher 
noch einmal 0,5 bis 0,75 Personen kommen, die nach sozialrechtlichen Kriterien 
bedürftig sind, ihren Anspruch auf staatliche Unterstützung aber nicht geltend 
machen (Becker/Hauser 2005: 220). Nichtinanspruchnahme ist dabei vor allem 
bei Erwerbstätigen, Hilfebedürftigen, die keine Kinder haben, bei Ausländern 
und bei Besitzern von Wohneigentum weit verbreitet (Riphahn 2000: 20-25). Bei 
Familien mit Kindern und insbesondere bei Alleinerziehenden kommt Nichtinan-
spruchnahme dagegen deutlich seltener vor. 

In Großbritannien liegt die Nichtinanspruchnahme bei Income Support nach 
Angaben der amtlichen Statistik nur bei fünf bis 14 Prozent, bei income-based
Jobseeker’s Allowance bei 38 bis 49 Prozent (DWP 2004b).183 Auch Fry und 
Stark (1993) kommen in ihrer Sozialhilfestudie für die Jahre 1984-1990 zu nied-
rigen Non-Take-Up-Quoten, die nach ihren Berechnungen zwischen 16 und 27 
Prozent liegen und auch über die Umstellung von Supplementary Benefit zu 
Income Support hinweg bemerkenswert stabil geblieben sind. Wie in Deutsch-
land nehmen Familien mit Kindern Sozialhilfe eher in Anspruch als Haushalte 

                                                          
182 Einige Hinweise liefert die Studie von Riphahn 2000.  
183 Für Take Up-Rates by Caseload  also für das Verhältnis von faktischen Beziehern 

zu eigentlich Anspruchberechtigten – werden die Daten der Sozialleistungsstatistik 
(Quarterly Statistical Enquiry) mit den Daten des Family Resource Surveys, einer 
Querschnittsuntersuchung der Einkommenslage britischer Haushalte, abgeglichen.
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ohne Kinder. Nichtinanspruchnahme ist vor allem unter Älteren und Selbständi-
gen häufig (Behrendt 2002: 195). 

Auch wenn die deutschen und britischen Daten nicht eins zu eins vergleich-
bar sind, so zeigen sie dennoch, dass das Problem der Nichtinanspruchnahme in 
Deutschland weitaus stärker ausgeprägt ist als in Großbritannien (vgl. auch Beh-
rendt 2002: 195). Eine mögliche Erklärung dafür dürfte das in Deutschland stär-
ker ausgeprägte Stigma sein, das mit dem Bezug bedürftigkeitsgeprüfter Leis-
tungen verbunden ist, und auf das im nächsten Kapitel näher eingegangen wird. 
Zunächst gilt es jedoch, die Ergebnisse dieses Kapitels zu resümieren. 

5.4 Konfiguration und Rekonfiguration von Zugangsgrenzen –  
Eine Zwischenbilanz 

5.4 Konfiguration und Rekonfiguration von Zugangsgrenzen 
Der Zugang zu Leistungen der Arbeitslosensicherung wird durch drei grundsätz-
lich zu unterscheidende Mechanismen reguliert: durch aufenthaltsrechtliche  
Barrieren, durch sozialrechtliche Anspruchsbedingungen und durch faktische 
Zugangsgrenzen, die sich aus der mangelnden Korrespondenz von Arbeitsmarkt-
position und sozialrechtlichen Anspruchsbedingungen ergeben. 

Hinsichtlich der Zugangsgrenzen, die sich aus aufenthaltsrechtlichen Be-
stimmungen ergeben, lässt sich festhalten, dass sich vier Arten des Ausschlusses 
von Migranten aus den sozialen Sicherungssystemen bei Erwerbslosigkeit und 
Armut identifizieren lassen. Erstens sind bestimmte Gruppen von Migranten 
direkt von der Teilhabe an diesen Systemen ausgeschlossen. Zweitens führen 
Arbeitsverbote bzw. Wartezeiten auf eine Arbeitserlaubnis auf indirektem Wege 
zum Ausschluss von der Teilhabe an sozialer Sicherung. Drittens wurden be-
stimmte Gruppen von Migranten in beiden Ländern in eigene, residuale Hilfesys-
temen ausgegliedert und viertens kann die Angewiesenheit auf bedürftigkeitsge-
prüfte Leistungen in beiden Fällen zur Verhinderung der Verfestigung des Auf-
enthaltsstatus oder gar zu seiner Gefährdung führen. In beiden Ländern sind 
Migranten mit ungesichertem Aufenthalt, aber auch die ehemals privilegierten 
Einwanderergruppen von einer Einschränkung ihrer sozialen Rechte betroffen. 

Unterschiede zwischen den beiden Ländern ergeben sich damit nicht so sehr 
aus unterschiedlichen Mechanismen des Ausschlusses von Migranten aus sozial-
staatlichen Sicherungssystemen als aus unterschiedlichen Pfaden der Statusver-
festigung – oder: der unterschiedlichen Verfasstheit des Systems der staatsbür-
gerlichen Stratifizierung. Ist die Statusverfestigung in Großbritannien relativ 
einfach und schnell möglich und bestehen kaum Barrieren des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt, ist der Weg zur Erlangung der Staatsbürgerschaft bzw. eines gesi-
cherten Aufenthaltsstatus in Deutschland nach wie vor wesentlich komplizierter 
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und langwieriger, auch wenn es seit den 1990er Jahren Verbesserungen gegeben 
hat. Daher besteht für Migranten in Deutschland auch nach wie vor stärker und 
länger die Gefahr, dass ihr Aufenthaltsstatus durch den Eintritt bzw. das Andau-
ern einer prekären sozio-ökonomischen Lage gefährdet wird. Gleichzeitig ist die 
sozio-ökonomische Lage von Migranten in Deutschland deutlich prekärer als die 
der meisten Migrantengruppen in Großbritannien (Kogan 2003). 

Allerdings sollte dieser Befund nicht zu der Schlussfolgerung verleiten, es 
handle sich beim Vereinigten Königreich um ein besonders liberales Immigrati-
onsregime. Denn gegenüber den bereits anwesenden bzw. zugelassenen Migran-
ten operiert Großbritannien zwar ein relativ durchlässiges System der staatsbür-
gerlichen Stratifizierung, nach außen hält es aber ein restriktives Immigrations-
regime aufrecht. Da die Immigranten der Nachkriegszeit größtenteils über die 
britische Staatsbürgerschaft verfügten, war es in Großbritannien außerdem nicht 
nötig, Formen der partiellen Mitgliedschaft zu schaffen oder auszuweiten, wie 
dies in Deutschland für die Arbeitsmigranten des Gastarbeiterregimes, die zwar 
als Sozialbürger integriert waren, denen der Status des Denizens und der Zugang 
zur Staatsbürgerschaft aber lange Zeit vorenthalten wurde, der Fall war. 

Betrachtet man zweitens die sozialrechtlichen Zugangsbarrieren und hier 
zunächst diejenigen, die sich auf die Versicherungssysteme beziehen, so lässt 
sich feststellen, dass die Anspruchsbedingungen für versicherungsbasierte Leis-
tungen der Arbeitslosenunterstützung in Großbritannien höher liegen als in 
Deutschland, allerdings für geringere Leistungen und eine deutlich kürzere Be-
zugsdauer qualifizieren. Die allgemeine Grenze für sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung liegt im Vereinigten Königreich um etwa ein Drittel höher als hier 
zu Lande, die Rahmenfrist der Anspruchsbegründung war bis vor kurzem um ein 
Jahr kürzer. Die Leistungen liegen auf einem einheitlichen, sehr niedrigen Ni-
veau, während sie in Deutschland einkommensabhängig sind und eine relative 
Lebensstandardsicherung gewährleisten. In Großbritannien sind im Gegensatz zu 
Deutschland auch Selbständige regelhaft in die Sozialversicherung mit einbezo-
gen. In beiden Ländern wurde durch die Einführung einer so genannten Einglie-
derungsvereinbarung eine zusätzliche Anspruchbedingung in die Arbeitslosen-
versicherung eingeführt. Dies geschah in Großbritannien bereits Mitte der 1990er 
Jahre, in Deutschland wurde dieses Instrument mit dem Jobaqtiv-Gesetz von 
2001 geschaffen und mit dem vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen 2005 
zur Regel gemacht. In beiden Ländern wurde die Anspruchsbedingung der Ver-
fügbarkeit für den Arbeitsmarkt außerdem in den letzten Jahren modifiziert, 
indem die Kriterien für zumutbare Arbeit verschärft wurden. Allerdings ist die 
Zumutbarkeit mit ‚Hartz IV‘ in Deutschland noch wesentlich restriktiver geregelt 
worden als im liberalen Großbritannien. 
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Hinsichtlich der bedürftigkeitsgeprüften Leistungen lässt sich festhalten, 
dass in Deutschland das Subsidiaritätsprinzip bisher wesentlich stärker ausge-
prägt war als im Vereinigten Königreich. In der Sozialhilfe war ein Unterhalts-
rückgriff auf Eltern und erwachsene Kinder möglich. Dieser wurde im Rahmen 
der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende zunächst stark gelockert, für junge 
Erwachsene später aber wieder zurück genommen. Dennoch bedeutet die neue 
Gesetzeslage gegenüber den wesentlich restriktiveren Regelungen des BSHG 
eine deutliche Schwächung des Subsidiaritätsprinzips und Individualisierung des 
Leistungsbezugs. Im Vergleich zur alten Arbeitslosenhilfe stellt die neue Bedürf-
tigkeitsprüfung, die die Bedarfsgemeinschaft zur Grundlage nimmt, aber eine 
gravierende Verschärfung der Anspruchskriterien dar. Ähnlich ambivalent sind 
die Neuerungen auch in anderen Bereichen, etwa bei der Vermögensanrechnung 
und der Einkommensanrechnung, zu beurteilen. Stellen diese im Vergleich zu 
den Regelungen in der früheren Sozialhilfe größtenteils Verbesserungen dar, sind 
sie gegenüber den Bestimmungen der alten Arbeitslosenhilfe in fast jeder Hin-
sicht restriktiver. 

Betrachtet man schließlich drittens die faktischen Zugangsbarrieren zu sozi-
aler Sicherung, haben in beiden Ländern Formen der Beschäftigung, die keine 
oder nur eine unzureichende Einbindung in die sozialen Sicherungssysteme ge-
währleisten, in den letzten Dekaden zugenommen und stellen mittlerweile einen 
beträchtlichen Anteil an der Gesamtbeschäftigung dar. Zwar ist, wie festgestellt 
wurde, nicht jede Form atypischer Beschäftigung automatisch auch prekär. Für 
die meisten atypisch Beschäftigten, die nicht über ein hohes Einkommen oder 
eine besonders stabile haushaltsökonomische Einbindung verfügen, weisen aty-
pische Beschäftigungsverhältnisse aber ein beträchtliches prekäres Potential auf. 
Als besonders problematisch muss in diesem Zusammenhang die geringfügige 
Beschäftigung gelten, ist diese doch teilweise nicht einmal formal in die sozialen 
Sicherungssysteme einbezogen. Außerdem können mit einer geringfügigen Be-
schäftigung weder ein existenzsicherndes Einkommen erzielt noch ausreichende 
Ansprüche auf soziale Absicherung erworben werden. In Großbritannien arbei-
ten mehr Beschäftigte in dieser äußerst prekären Beschäftigungsform als in 
Deutschland. Seit der Neuregelung der Minijobs im Jahr 2003 hat diese Beschäf-
tigungsform aber auch in Deutschland stark zugenommen. Auch Niedriglohnjobs 
sind aus der Perspektive der Einbindung in soziale Sicherungssysteme problema-
tisch. Der Anteil der niedrig entlohnt Beschäftigten liegt in Großbritannien zwar 
deutlich höher als in Deutschland und spiegelt damit Eigenschaften eines weit-
gehend deregulierten Arbeitsmarktes wider. Allerdings zeigen Daten zu Armut 
unter Beschäftigten, dass das Phänomen ‚Armut trotz Arbeit‘ beileibe kein Phä-
nomen ist, das allein liberale Wohlfahrtsregime betrifft. Laut dem European 
Industrial Relations Observatory (2002) liegt die Quote der arbeitenden Armen 
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in Deutschland sogar höher als in Großbritannien. Von einem nicht vorhandenen 
Niedriglohnsektor kann also keine Rede sein. 

Die Löcher im Netz sozialer Sicherung wurden schließlich anhand der Indi-
katoren ‚Coverage Rate‘ und ‚Non-Take-Up Rate‘ vermessen. Dabei wurde ge-
zeigt, dass in Großbritannien mittlerweile nur noch eine Minderheit der Erwerbs-
losen Ansprüche auf contribution-based Jobseeker’s Allowance hat, die übergro-
ße Mehrheit auf die bedürftigkeitsgeprüfte Leistung income-based Jobseeker’s 
Allowance angewiesen ist. In Deutschland haben dagegen im Westen rund 47 
Prozent der Erwerbslosen Ansprüche auf Arbeitslosengeld, im Osten sind es nur 
noch knapp 35 Prozent. Gegenüber den 1970er Jahren ist die westdeutsche Quote 
um ca. 20 Prozentpunkte zurückgegangen, betrachtet man die gesamtdeutsche 
Quote beträgt die Differenz sogar 26,5 Prozentpunkte. Auch hier hat sich das 
Gewicht im System der Arbeitslosensicherung also zugunsten bedürftigkeitsge-
prüfter Leistungen verschoben. Die Nichtinanspruchnahme von bedürftigkeits-
geprüften Leistungen ist in Deutschland deutlich stärker ausgeprägt als in Groß-
britannien, was darauf schließen lässt, dass die Inanspruchnahme solcher Leis-
tungen dort nicht so stark stigmatisiert ist wie dies hier zu Lande der Fall ist. 
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6 Drinnen und doch Draußen: Die ambivalente 
Qualität wohlfahrtsstaatlicher Inklusion 

6 Die ambivalente Qualität wohlfahrtsstaatlicher Inklusion 

Jenseits von Fragen des Zugangs – so wurde in Kapitel 3.2. argumentiert – hängt 
die Fähigkeit wohlfahrtsstaatlicher Institutionen, soziale Exklusion zu verhindern 
oder zu kompensieren, ganz wesentlich davon ab, ob soziale Rechte so beschaf-
fen sind, dass sie Armut überwinden sowie Marginalisierungs- und Stigmatisie-
rungserfahrungen entgegenwirken können und diese nicht noch verstärken. Da-
von, wie der wohlfahrtsstaatliche ‚Inklusionsbereich‘ beschaffen ist, hängt ab, ob 
Exklusion überwunden und in substanzielle wohlfahrtsstaatliche Inklusion trans-
formiert werden kann oder ob Ausgrenzung im Inneren der Institutionen bloß 
verwaltet, unter Kontrolle gehalten und reproduziert wird. Für die Qualität wohl-
fahrtsstaatlicher Inklusion spielt dabei zunächst einmal eine quantitative Größe 
eine elementare Rolle: die Höhe der sozialen Leistungen. Sie entscheidet näm-
lich darüber, ob die betreffenden Sicherungssysteme im Fall individueller Ange-
wiesenheit auf staatliche Unterstützung einen angemessenen Lebensstandard 
sichern und eine zentrale Ursache von sozialer Ausgrenzung – Armut – be-
seitigen können (6.1.). Aber auch andere qualitative und symbolische Eigen-
schaften sozialer Rechte wie die ihnen zugrunde liegenden gesellschaftlichen 
Vorstellungen von der Würdigkeit der Empfänger sozialer Leistungen und dem 
Stigma, das mit diesem Status verbunden ist (6.2.), sind für die Substanz sozialer 
Leistungen und damit für die Qualität wohlfahrtsstaatlicher Inklusion von Be-
deutung. Eben diese beiden Aspekte der Strukturierung sozialer Exklusion durch 
wohlfahrtsstaatliche Institutionen werden im Folgenden behandelt. 

6.1 Leistungshöhe und Armutsvermeidung 

[S]ocial assistance benefits are known to be political constructs aimed at best to al-
leviate poverty, but they are rarely up to the level of what some states have as their 
governmental minimum income standards (…), let alone what people experiencing 
poverty and exclusion (…) or the population as a whole would consider sufficient 
for human dignity (Veit-Wilson 2004: 5). 
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This is what ‚exclusion‘ means, if you ever wondered at this modern wider defi-
nition of poverty. It is a large No Entry sign on every ordinary pleasure (Toynbee 
2003: 239). 

6.1.1 ‚Einkommenspakete‘ und absolute Leistungshöhe 

Will man die Höhe der Leistungen unterschiedlicher Sicherungssysteme in ver-
schiedenen Ländern auf ihre Angemessenheit hin untersuchen, steht man vor 
mehreren Problemen: So lässt sich das Leistungsniveau im Fall einkommensab-
hängiger Leistungen nur als Durchschnittswert184 oder als Lohnersatzrate185 an-
geben. In beiden Fällen bekommt man zwar eine ungefähre Vorstellung von der 
Großzügigkeit bzw. knappen Bemessenheit der Leistungen, weiß aber noch we-
nig darüber, wie viel der einzelne Leistungsempfänger tatsächlich zur Verfügung 
haben und ob die einkommensabhängigen Transfereinkommen im individuellen 
Fall hoch genug sind, um ihre Bezieher über die Armutsgrenze zu heben. Besser 
geeignet, um solche Aussagen zu treffen ist die Sozialhilfe, die in beiden Län-
dern das letzte Netz der sozialen Sicherung darstellt und in dieser Funktion auch 
für andere Systeme den Referenzrahmen bildet. Hier besteht die Schwierigkeit 
eines Vergleichs darin, dass die Höhe der Leistungen nach Haushaltstyp und 
Lebenslage variiert, das ‚Einkommenspaket‘ also für verschiedene Empfänger 
unterschiedlich zusammengesetzt ist und unterschiedlich groß ausfällt.186

In Deutschland enthielt das Einkommenspaket für Sozialhilfeempfänger bis-
her (siehe Tab. 7, Spalte 2) je nach Haushaltstyp und Lebenssituation die Regel-
sätze für die erwachsenen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft, die für den Haus-
haltsvorstand 100 Prozent, für den Partner bzw. die Partnerin 80 Prozent des im 
jeweiligen Bundeslandes gültigen Regelsatzes, und für Kinder unter sieben Jahren 
50 Prozent,187 zwischen sieben und 14 Jahren 65 Prozent und zwischen 14 und 18 
Jahren 90 Prozent betrugen (Hanesch/Krause/Bäcker 2000: 132). Hinzu kamen 
gegebenenfalls Mehrbedarfszuschläge für Schwangere, Alleinerziehende und 
Behinderte, die sich auf zwischen 20 und 60 Prozent des Regelsatzes beliefen 

                                                          
184 Die durchschnittliche Höhe des deutschen Arbeitslosengelds betrug 2004 756 €, die 

der Arbeitslosenhilfe 553 € (Sozialpolitik aktuell.de 2005a). 
185 Die Lohnersatzrate beträgt beim deutschen Arbeitslosengeld 60 Prozent für Allein-

stehende, 67 Prozent für Erwerbslose mit Kindern; die der bisherigen Arbeitslosen-
hilfe 53 Prozent resp. 57 Prozent.

186 Zu „Income Packages“ in der Sozialhilfe vgl. Eardley/Bradshaw/Ditch u.a. 1996a, 
Bison/Esping-Andersen 2000 sowie Behrendt 2002. 

187 Kinder unter 7 Jahren, die in einem Alleinerziehendenhaushalt leben, erhalten 55 
Prozent des Eckregelsatzes. 



6.1 Leistungshöhe und Armutsvermeidung 155

(Behrendt 2002: 119). Die Wohn- und Unterkunftskosten wurden, soweit ange-
messen, in vollem Umfang vom Sozialamt übernommen. Diese regulären monat-
lichen Leistungen wurden bisher durch zusätzliche Einmal- und Sonderleistungen 
für die Anschaffung von Möbeln, größeren Haushaltsgütern und Kleidung sowie 
zur Deckung der Kosten sozio-kultureller Integration – etwa durch die Bezahlung 
von Fahrrädern für die Kinder oder von Klassenfahrten – ergänzt. Außer im Fall 
von Kleidung, für die auf regelmäßiger halbjährlicher Basis ein Pauschalbetrag 
ausgezahlt wurde, mussten diese Leistungen gesondert beantragt werden. Zwar 
gab es detaillierte Verwaltungsvorschriften, die die Praxis der Gewährung regeln 
sollten, letztendlich war diese aber ermessensabhängig und variierte teilweise 
erheblich zwischen den kommunalen Sozialhilfeträgern. Die Sach- und Einmal-
leistungen machten deshalb in Deutschland bisher einen zwar schwer zu bezif-
fernden, aber nicht unerheblichen Teil des Einkommenspaketes eines Sozialhilfe-
empfängerhaushalts aus. Laut Behrendt (2002: 124) dürften sie sich im Durch-
schnitt auf etwa ein Sechstel der Regelsatzleistung belaufen haben.188

Tabelle 8: Einkommenspakete in der Sozialhilfe (alt/neu), der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende und bei Jobseeker’s Allowance/Income Support 
(Rechtsstand: Juli 2005) 

 Sozialhilfe 
(BSHG)

Sozialhilfe 
(SGB XII) 

Grundsicherung für 
Arbeitsuchende
(SGB II) 

JSA/
Income Support 

Regel-
sätze:
Äquiva-
lenz-
skalen

HH-Vorstand
100%

Paar jew.         80% 
Kind unter 7 J. 

50%
Kind einer allein-
erz. Person      55% 
Kind 7-14 J.    65% 
Kind 14-18 J.  90% 

HH-Vorstand
100%

Paar jew.         80%
Kind unter  
14 J.                60%
Kind ab 14 J.  80% 

Erwerbsloser
100%

Paar jew.         90%
Kind unter  
14 J.                60%
Kind 14-25 J.  80%

Alleinstehende
(über 25 J)189 100% 
Partner            56% 
Kind 0-19 J.   76% 

                                                          
188 Legt man den durchschnittlichen Regelsatz für das Jahr 2002 von 295 € im Westen 

und 283 € im Osten Deutschlands zugrunde, wären dies ungefähr 49 €. Addiert man 
diese Beträge, kommt man beinahe genau auf die Höhe des Eckregelsatzes des neu-
en Arbeitslosengelds II von 345 € bzw. 331 €. 

189 Für jüngere alleinstehende Bezieher sind die Regelsätze gestaffelt und liegen um eini-
ges niedriger (16-17-Jährige 59 Prozent, 18-24-Jährige 79 Prozent), Alleinerziehende 
erhalten den vollen Regelsatz ab dem 18. Lebensjahr. 
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Mehr-
bedarfs-
zu-
schläge

Schwangerschaft
und Geburt 

Alleinerziehende
(Kind bis 7 J.) 40% 

Behinderung   40% 
Krankheit oder 
besondere 
Ernährung

Schwangere    17%

Alleinerziehend
mit Kind bis 7 J. 
bzw. 2-3 Kinder 
bis 16 J.          36%
Behinderung   35%
Erwerbs-
minderung      17% 
Krankheit oder 
besondere 
Ernährung

Schwangere    17%

Alleinerziehend
mit Kind bis 7 J. 
bzw. 2-3 Kinder 
bis 16 J.          36% 
Behinderung   35%
besondere 
Ernährung
evtl. ALG I-
Zuschlag

Familien-
zulage             29% 

Allein-
erziehend        29% 

Behinderung   79% 
verschiedene
weitere Premiums 

Sonder-
leistun-
gen

Einmal- und 
Sonderleistungen
für Möbel, 
Hausrat, Kleidung, 
Kosten sozio-
kultureller 
Integration 

Erstausstattung
Haushalt, 
Erstausstattung
Kleidung,
Schwangerschaft
und Geburt, 
mehrtägige 
Klassenfahrten,  
ansonsten: 
Darlehen

Erstausstattung
Haushalt, 
Erstausstattung
Kleidung,
Schwangerschaft
und Geburt, 
mehrtägige 
Klassenfahrten,  
ansonsten: 
Darlehen

Zuschüsse zu 
Heizkosten, 
Beerdigung,
Pflegekosten und 
bei Mutterschaft,  
ansonsten: 
Darlehen

Unter-
kunfts-
und
Heiz-
kosten

werden bei 
Angemessenheit in 
voller Höhe 
übernommen 

bei Angemessen-
heit in voller Höhe 
übernommen, 
Pauschalierungen
möglich

bei Angemessen-
heit in voller Höhe 
übernommen, ggf. 
auch
Zinszahlungen 

bei Angemessen-
heit in voller Höhe 
übernommen, ggf. 
Beihilfen zu 
Hypotheken

Quelle: Eigene Darstellung nach BMGS 2004b, BMWA 2004, Behrendt 2002 
sowie eigene Berechnungen für die Äquivalenzskala von Jobseeker’s Allowan-
ce/Income Support auf Basis von DWP 2004c. 

Mit der neuen Gesetzgebung erhalten erwerbsfähige Hilfebedürftige nicht mehr 
Sozialhilfe, sondern das neue Arbeitslosengeld II, das auf dem Niveau der Sozi-
alhilfe liegt; nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die mit dem Erwerbslosen in 
einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld. Das Einkommenspaket der 
neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende (Tab. 8, Spalte 4) besteht je nach 
Haushaltstyp und Lebenssituation aus den Regelsätzen für einen Alleinstehenden 
von 100 Prozent bzw. bei Paaren jeweils 90 Prozent des Regelsatzes von zu-
nächst 345 € im Westen und 313 € im Osten,190 von 60 Prozent für Kinder bis 14 

                                                          
190 Nachdem die CDU/CSU einen solchen Vorschlag im Bundesrat zunächst hatte 

scheitern lassen, haben sich SPD und Unionsparteien nun doch darauf geeinigt, die 
Regelsätze für Ost- und Westdeutschland auf dem höheren Westniveau zu verein-
heitlichen. Seit dem 1. Juli 2006 erhalten auch ALG II-Bezieher, die in Ostdeutsch-
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Jahre und 80 Prozent für Kinder zwischen 14 und 18 Jahren (BMWA 2004: 13). 
Galten junge Erwachsene nach der anfänglichen Regelung als eigene Bedarfs-
gemeinschaft und erhielten somit 100 Prozent des Regelsatzes, wurde dies mit 
dem Ersten Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (Deut-
scher Bundestag 2006a) dahingehend geändert, dass unter 25-Jährige wieder der 
Bedarfsgemeinschaft der Eltern zugerechnet werden und nur noch 80 Prozent der 
Regelleistung erhalten. Mehrbedarfe werden bei der Grundsicherung für Arbeit-
suchende weiterhin bei Schwangerschaft, Alleinerziehung, Behinderung und 
kostenaufwändiger Ernährung gewährt. Außerdem erhalten Arbeitslosengeld II-
Empfänger, die vorher Anspruch auf Arbeitslosengeld hatten, über zwei Jahre 
einen degressiven Zuschuss von maximal 160 € pro Partner und 60 € pro Kind. 
Die Wohn- und Unterkunftskosten von Arbeitslosengeld II-Empfängern werden, 
wie bisher bei Sozialhilfeempfängern, in angemessener Höhe übernommen; 
zuständig für die Zahlung sind die Kommunen. Die Kriterien für die Angemes-
senheit orientieren sich weitgehend an den früher in der Sozialhilfe gültigen 
Regelungen und variieren stark von Kommune zu Kommune.191

Einmalige und Sonderleistungen gibt es beim Arbeitslosengeld II nach SGB 
II sowie in der Sozialhilfe nach SGB XII (Tab. 8, Spalte 3) nur noch für die Erst-
ausstattung einer Wohnung sowie bei Schwangerschaft und Geburt und für 
mehrtägige Klassenfahrten. Alle anderen Bedarfe jenseits des täglichen Lebens-
unterhalts, die bisher durch diese eigens zu beantragenden Leistungen gedeckt 
wurden, müssen in Zukunft aus dem Regelsatz bestritten werden, der sich durch 
die Integration einer Pauschale für diese Bedarfe von 295 € im Westen bzw. 283 
€ im Osten auf zunächst 345 € bzw. 331 € erhöht hat. Entgegen eines weit ver-
breiteten Irrtums192 stehen ehemalige Sozialempfänger mit Arbeitslosengeld II 
also materiell nicht besser da: Sie erhalten jetzt den Gegenwert der durchschnitt-
lich gezahlten Einmal- und Sonderleistungen als pauschalierten Bestandteil der 
Regelleistung, nicht jedoch ein insgesamt größeres Leistungspaket. 

Die Pauschalierung, deren erklärtes Ziel es ist, Bürokratie abzubauen und 
auf diese Weise Einsparungen zu realisieren, die aber auch mit der Erhöhung der 
Eigenverantwortung der Leistungsbezieher legitimiert wird, birgt für die Bezie-
her von Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe Vor- und Nachteile: So müssen ein-

                                                                                                                               
land leben, eine Regelleistung von 345 €. Zum 1. Januar 2006 wird diese Anglei-
chung auch in der Sozialhilfe nach SGB XII nachvollzogen. 

191 In Berlin, das eine vergleichsweise großzügige Verordnung zur Bestimmung der 
Angemessenheitskriterien erlassen hat, gilt z.B. eine Bruttowarmmiete von höchs-
tens 360 € für eine alleinstehende Person als angemessen. Eine Obergrenze für die 
Größe der Wohnung gibt es hier nicht mehr. Sie ist in anderen Kommunen aber 
durchaus üblich. 

192 Siehe z.B. Koch/Walwei 2005. 
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malige und Sonderbedarfe nicht mehr jedes Mal eigens beantragt werden, die 
Auszahlung findet jetzt automatisch statt, und die Leistungsempfänger können 
selbständig über die gesamte Leistungssumme verfügen. Dies macht die Betrof-
fenen unabhängiger von Ermessensentscheidungen der Behörden und trägt zu 
einer Standardisierung des Leistungsumfangs für alle Bezieher bei. In einem 
Teilbereich erübrigt sich damit auch das Problem der Nicht-Inanspruchnahme 
von Leistungen aufgrund von Informationsdefiziten, Scham oder Scheu vor der 
Auseinandersetzung mit den Behörden. Auf der anderen Seite bedeutet die neue 
Eigenverantwortung aber auch, dass die Leistungsempfänger mit ihrer monatli-
chen Regelleistung so wirtschaften müssen, dass Ersparnisse für später anfallen-
de Anschaffungen gebildet werden können und die Pauschale nicht gänzlich von 
der Deckung des alltäglichen Lebensbedarfs aufgezehrt wird. In Anbetracht eines 
Leistungsniveaus, das ohnehin kaum geeignet ist, die Bezieher aus der Armut zu 
holen (s.u.), dürfte dies für viele Haushalte eine schwer zu vollbringende Aufga-
be sein. Scheitern sie daran, haben sie in Zukunft nur noch die Möglichkeit, ein 
Darlehen zu beantragen, das bereits während des Bezugs der Hilfe zum Lebens-
unterhalt wieder schrittweise zurückgezahlt werden muss (siehe BMGS 2004b). 

In der Sozialhilfe ändern sich mit Einführung des SGB XII neben der Pau-
schalierung der Einmal- und Sonderleistungen vor allem die Regelsätze für Kin-
der: Hier wird es in Zukunft nur noch zwei Gruppen statt bisher vier geben. Kin-
der zwischen sieben und 18 Jahren erhalten in Zukunft deutlich weniger, Kinder 
unter sieben Jahren dagegen mehr Sozialhilfe. Die Mehrbedarfszuschläge sinken 
von bisher 40 auf 36 Prozent, beziehen sich aber auf den erhöhten Eckregelsatz. 
Alleinerziehende erhalten künftig auch für Kinder über sieben Jahre einen Zu-
schlag (von zwölf Prozent) und werden damit geringfügig besser gestellt. Unter-
schiede zwischen der Sozialhilfe und der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
bleiben nur in wenigen Teilbereichen bestehen, etwa beim Regelsatz für Paare, 
der in der Sozialhilfe 80 Prozent, beim Arbeitslosengeld II 90 Prozent des Eck-
regelsatzes beträgt. 

In Großbritannien besteht das Einkommenspaket eines Jobseeker’s Allo-
wance- bzw. Income Support-Bezieherhaushaltes ähnlich wie in Deutschland aus 
den Regelsätzen193 für die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft, Mehrbedarfszu-
schlägen (sog. ‚Premiums‘) und den Wohnkosten bzw. Beihilfen zu Hypothe-
ken.194 Unterschiede bestehen vor allem hinsichtlich der spezifischen Abstufung 

                                                          
193 Für den Eckregelsatz und die Beträge für verschiedene Personengruppen vgl. Tab. 5 

in Kapitel 5.2.2. 
194 In Großbritannien ist Wohneigentum wesentlich verbreiteter als in Deutschland. Die 

Übernahme von Wohnkosten kann daher auch in der Form von Zinszahlungen (nicht 
aber Tilgung) erfolgen. Nach dem SGB II ist aber auch hier zu Lande die Übernah-
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der Regelsätze für verschiedene Personengruppen und Haushaltsangehörige. In 
Großbritannien gibt es einen einheitlichen Regelsatz für alle Kinder zwischen 0 
und 19 Jahren, der seit 1998 um beinahe das Doppelte gestiegen ist und im Ver-
gleich zum deutschen wesentlich höher liegt (Gregg/Harkness 2003: 112). Dafür 
wird bei eigenständig Hilfe beantragenden Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen umso stärker differenziert: So erhalten 16-17-Jährige nur 59 Prozent des 
Eckregelsatzes, 18-24-Jährige 79 Prozent; erst ab 25 Jahren (bzw. 18 Jahren bei 
Alleinerziehenden) erhalten Leistungsbezieher die volle Personal Allowance, die 
derzeit ca. 368 € im Monat beträgt. Diese Differenzierung lässt sich dadurch 
erklären, dass der öffentliche Rückhalt für Sozialleistungen für erwerbsfähige 
Jugendliche und junge Erwachsene in Großbritannien traditionell schwach aus-
geprägt ist: Sie werden als ‚Undeserving Poor‘ betrachtet. 

Berechnet man den Äquivalenz-Regelsatz für die Partner195 der Leistungs-
empfänger, erscheint dieser mit 56 Prozent gegenüber dem deutschen Satz von 
80 bzw. 90 Prozent sehr niedrig. Allerdings relativiert sich diese Perspektive 
etwas, wenn man die Premiums in die Betrachtung mit einbezieht. So erhalten 
Paare mit Kindern jenseits der Regelsätze für die Kinder noch eine Familienzu-
lage von 29 Prozent und kommen damit auf einen ähnlich hohen hypothetischen 
Familienregelsatz wie ein deutscher Empfängerhaushalt. Paare ohne Kinder sind 
aber deutlich schlechter gestellt als im deutschen System. 

Gab es im britischen System bis 1988 einen Rechtsanspruch auf verschie-
dene Sonder- und Einmalzahlungen, wurden diese mit dem Social Security Act
von 1988, der das bis dahin bestehende komplexe Supplementary Benefit-System
mit seinen unterschiedlichen Regelsätzen für Kurzzeit- und Langzeitbezieher und 
seinen vielfältigen Sonderzahlungen durch das einfachere Income Support-
System ersetzte, auf eine völlig neue Basis gestellt und im Social Fund zusam-
men gefasst (Buck/Smith 2003, Evans 1994, Bradshaw 1987, Social Security 
Advisory Committee 1992). Seitdem besteht ein Rechtsanspruch auf zusätzliche 
Leistungen nur noch bei Mutterschaft, für Beerdigungskosten sowie Heizkosten. 
Außerdem können Sozialhilfeempfänger, die ansonsten in ein Heim gehen müss-
ten, ein Community Care Grant (CCG) zur Unterstützung eines selbständigen 
Lebens in der eigenen Wohnung beantragen. Für alle anderen Bedarfe, die nicht 
aus der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt gedeckt werden können, müssen 
Darlehen – so genannte Crisis oder Budgetary Loans – beantragt werden, die 

                                                                                                                               
me von Zinslasten für selbst genutztes Wohneigentum in den Grenzen der Angemes-
senheit möglich. 

195 Dieser wird nicht eigens ausgewiesen, Paare über 18 Jahre erhalten einen gemein-
samen Regelsatz von 90,10 £ in der Woche (Stand: 2006). 
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bereits während des Bezugs zurückgezahlt werden müssen.196 Da Crisis und 
Budgetary Loans auf Ermessensbasis bewilligt werden und bei der Betrachtung 
der persönlichen Umstände auch die Fähigkeit zur Rückzahlung berücksichtigt 
wird, kann es passieren, dass ausgerechnet den bedürftigsten Empfängern die 
Hilfe durch den Social Fund verwehrt wird (Behrendt 2002: 123). Zudem ist das 
Budget der Behörde für Darlehen beschränkt, so dass es zu starken Schwankun-
gen der Auszahlungen über den Jahreszyklus kommen kann. Im Vergleich zu 
Deutschland, wo sich die Ausgaben für Einmal- und Sonderzahlungen bisher auf 
ca. ein Sechstel der Regelleistung beliefen, machen die Zahlungen für den Social
Fund in Großbritannien auch einen wesentlich geringeren Anteil an den Gesamt-
ausgaben für die Sozialhilfe (drei Prozent) aus (Behrendt 2002: 124).197

Aufgrund der Komplexität der Zusammensetzung der Einkommenspakete 
gibt es kaum international vergleichende Studien, die direkte Vergleiche der 
Leistungshöhe in der Sozialhilfe vornehmen. Eine der wenigen Ausnahmen bil-
det die Mitte der 1990er Jahre durchgeführte große Studie zu Sozialhilfesyste-
men in 24 OECD-Ländern von Eardly, Bradshaw, Ditch u.a. (1996a, 1996b). Die 
Autoren unterscheiden darin sieben Sozialhilferegime und ordnen Großbritan-
nien und Deutschland demselben Regime-Typ – dem Wohlfahrtsstaat mit integ-
riertem ‚Safety Net‘ – zu (Eardley/Bradshaw/Ditch u.a. 1996a: 12). Dieser ist 
durch ein regional relativ einheitliches,198 kodifiziertes, auf Rechtsansprüchen 
basierendes und umfassendes Sozialhilfesystem mittlerer Großzügigkeit gekenn-
zeichnet (Eardley/Bradshaw/Ditch u.a. 1996a: 169). Im Vergleich der Nettoein-
kommen von Sozialhilfeempfängern für verschiedene Haushaltstypen (Tab. 9) 
kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass das britische Sozialhilfesystem 
keineswegs weniger großzügig ist als das deutsche, im Gegenteil: erhalten doch 
alle untersuchten Haushaltstypen in Großbritannien – teilweise sogar deutlich – 
mehr Geld als ihre deutschen Pendants. 

                                                          
196 Die Rückzahlung muss in der Regel über einen Zeitraum von 72 Wochen und in der 

Höhe von fünf bis 15 Prozent des Transfereinkommens erfolgen. 
197 Unter der Labour-Regierung wurde das Budget für den Social Fund ab 1999 zwar 

schrittweise erhöht. Außerdem wurde die Gewährungspraxis für Budgetary Loans
(BL) durch einen Kriterienkatalog standardisiert (Smith 2003: 71). Dadurch wurden 
die bis dahin hochgradig ermessensabhängigen und selektiven Budgetary Loans zu 
einer Art regulären „credit facility for people on low incomes” (ebd.) umgestaltet. 
Die grundsätzliche Ausrichtung des Systems wurde aber auch von Labour nicht in 
Frage gestellt. 

198 Zwar operiert Deutschland ein administrativ dezentralisiertes Sozialhilfesystem, 
bundeseinheitliche Regelungen und Richtlinien sichern aber eine weitgehende Ähn-
lichkeit lokaler bzw. regionaler Praktiken.
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Tabelle 9: Monatliches Netto-Einkommen von Sozialhilfeempfängern (nach 
Wohnkosten) 1992 in £199

Haushalts-
typen

Allein-
stehend

Paar Alleinerziehend / 
1 Kind (7 J.) 

Paar/
1 Kind (7 

J.)

Paar/ 2 
Kinder

(7, 14 J.) 
Deutschland 141 258 307 350 477 
Groß-
britannien 

180 281 314 399 508 

Quelle: Eigene Darstellung nach Eardley u.a. 1996a: 126, Tab. 6.5b200

Auch wenn das Sozialhilfeeinkommen als Prozentsatz des durchschnittlichen 
Nettoeinkommens des jeweiligen Landes (Tab. 10) betrachtet wird, stehen nach 
den Vergleichen von Eardly, Bradshaw, Ditch u.a. Sozialhilfeempfängerhaushal-
te in Großbritannien besser da als in Deutschland. 

Tabelle 10: Lohnersatzrate der Soziahilfe in Deutschland und Großbritannien, 
1992 (Sozialhilfeeinkommen als Prozentsatz des durchschnittlichen 
Nettoeinkommens)

Haushaltstypen vor/ 
nachWohnkosten

Alleinstehend
(vor WK) 

Paar
(vor WK) 

Alleinstehend
(nach WK) 

Paar
(nach WK) 

Deutschland 21 34 28 46 
Großbritannien 28 42 31 49 

Quelle: Eigene Darstellung nach Eardley 1996a: 132/133, Tab. 6.8 a + b 

Diese Befunde widersprechen dem gängigen Bild von Großbritannien als dem 
Prototyp des knauserigen, auf negative Anreize fokussierten liberalen Sozialhil-
fesystems. Berücksichtigt man Wohnungskosten, liegt das Niveau bedürftig-
keitsgeprüfter Leistungen in Großbritannien sogar elf Prozentpunkte über dem 
OECD-Durchschnitt, während Deutschland mit einem Abstand von 16 Prozent-
punkten um fünf Prozent darunter bleibt (Gough/Bradshaw/Ditch u.a. 1997: 36, 

                                                          
199 Ende des Jahres 1992 war das britische Pfund ungefähr 2,55 DM Wert. 
200 Die Angaben zum Einkommen von Sozialhilfeempfängern in der OECD-Studie von 

Eardly, Bradshaw, Ditch u.a. (1996a) sind zwar in £ angegeben, um die Vergleich-
barkeit zu erhöhen, wurden aber so genannte Purchasing Power Parities verwendet, 
die die landesübliche Kaufkraft berücksichtigen. Die unterschiedlichen Lebenshal-
tungskosten in Großbritannien und Deutschland wurden also berücksichtigt. 
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Eardley/Bradshaw/Ditch u.a. 1996a: 131). Aus einer anderen Perspektive sind 
diese Befunde aber natürlich auch geeignet, mit dem Mythos aufzuräumen, das 
konservative Wohlfahrtsmodell mit seinen gut ausgebauten Sozialversicherungs-
systemen sei dem liberalen auch hinsichtlich der Großzügigkeit bedürftigkeits-
geprüfter Leistungen überlegen. Angesichts dieser schon etwas älteren Befun-
de,201 die der gängigen Typologie zuwiderlaufen, ist es umso bedauerlicher, dass 
in neueren vergleichenden Studien (Kazepov/Sabatinelli 2001, Heikkilä/ Keski-
talo 2001 sowie Saraceno 2002),202 die ebenfalls direkte Vergleiche der Leis-
tungsniveaus unternehmen, keines der liberalen Länder untersucht wurde. Hin-
weise, die die Befunde von Eardly, Bradshaw, Ditch u.a. stützen, finden sich 
aber auch bei Böhnke und Delhey (1999: 10) und auch die OECD kommt in 
ihren mittlerweile regelmäßig angestellten Vergleichen der höchstmöglichen 
Sozialhilfeleistungspakete für verschiedene Haushaltstypen zu dem Ergebnis, 
dass diese in Großbritannien in den meisten Fällen deutlich höher ausfallen als in 
Deutschland (vgl. OECD 2002: 23). 

6.1.2 Die Effektivität von Leistungen der Arbeitslosensicherung und Sozialhilfe 
bei der Bekämpfung von Armut 

Jenseits des direkten Vergleichs von Einkommenspaketen und absoluter Leis-
tungshöhe besteht eine andere Möglichkeit, die Substanz sozialer Leistungen zu 
untersuchen, darin, ihre Effektivität bei der Bekämpfung von Armut zu überprü-
fen. Hierzu sind in den letzten Jahren mehrere vergleichende Studien vorgelegt 
worden, die sowohl Deutschland als auch Großbritannien als Fälle beinhalten 
und die Effektivität sozialer Leistungen mit Hilfe relativer Armutsschwellen 
untersuchen. Kronauer hat zwar zu Recht darauf hingewiesen, dass relative Ar-
mutsschwellen „kaum mehr als statistische Notbehelfe“ (Kronauer 2002: 177) 
sind203 und auf einem qualitativen Verständnis von Armut beruhende Indizes 
relativer Deprivation, wie sie Townsend (1979) in den in den 1970er Jahren in 

                                                          
201 Da in keinem der beiden Länder seit dem Erhebungszeitpunkt der Studie 1992 

grundlegende Änderungen an der Leistungshöhe der Sozialhilfe oder des Wohngel-
des vorgenommen wurden, ist allerdings davon auszugehen, dass die von Eardly, 
Bradshaw, Ditch u.a. identifizierten Relationen ihre Gültigkeit weitgehend behalten 
haben.

202 Kazepov und Sabatinelli (2001) ordnen das deutsche Sozialhilferegime in der Mitte 
zwischen den großzügigen skandinavischen und den rudimentären südeuropäischen 
Systemen ein. 

203 Zur Problematik statistischer Konzepte relativer Armut vgl. auch Barlösius 2001 und 
Veit-Wilson 2004. 
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England entwickelt hat, der Bestimmung sozialer Ausgrenzung weitaus ange-
messener wären. Allerdings wird der relative Deprivations-Ansatz, wie Kronauer 
selbst konzediert, aufgrund seiner Komplexität in der Armutsforschung nur sel-
ten umgesetzt.204 Für den Vergleich der Effektivität sozialer Leistungen in der 
Armutsbekämpfung in Großbritannien und Deutschland müssen wir uns deshalb 
einstweilen mit Indikatoren zufrieden geben, die auf relativen Armutskonzepten 
beruhen. Eine Untersuchung dieser Art stellt die von Gallie und Paugam (2000) 
vorgelegte Studie zu „Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in 
Europe“ dar. 

Laut Gallie und Paugam (2000: 52) müssen Deutschland und Großbritan-
nien beide zu den Ländern mit extrem hohem Armutsrisiko für Erwerbslose 
gezählt werden. Dabei gehörte Deutschland bereits in den 1980er Jahren der 
Gruppe mit dem höchsten Anteil an Armen unter den Erwerbslosen (35,5 Pro-
zent) an (Hauser/Nolan 2000: 40).205 Bis Mitte der 1990er Jahre stieg dieser 
bereits hohe Anteil außerdem weiter auf 41,7 Prozent; allerdings war der Anstieg 
hier nicht so stark wie in manch anderen Ländern, so dass Deutschland seine 
Position im internationalen Ranking sogar verbessern konnte. Großbritannien 
nahm Mitte der 1980er Jahre hinsichtlich der Armutsquote von Erwerbslosen mit 
32 Prozent noch eine mittlere Position ein (Hauser/Nolan 2000: 41); bis Mitte 
der 1990er Jahre hat sich die Position des Vereinigten Königreichs jedoch gra-
vierend und im Vergleich zu den anderen sieben Untersuchungsfällen am stärks-
ten verschlechtert. Die Armutsrate von Erwerbslosen ist hier auf 49,4 Prozent 
gestiegen.

Auch nach allen sozialstaatlichen Transfers sind in Deutschland Mitte der 
1990er Jahre noch 37,8 Prozent aller Erwerbslosen arm.206 Nach Nolan, Hauser 
und Zoyem (2000: 92/93) ist die Effektivität sozialer Leistungen in der Armuts-
bekämpfung hier seit Mitte der 1980er Jahre außerdem um 15 Prozentpunkte 
gesunken. In Großbritannien sind auch nach Transfers jedoch noch mehr, näm-
lich 49,4 Prozent der Erwerbslosen arm. Der Anteil der Erwerbslosen, die durch 

                                                          
204 Kronauer verweist auf die bisher einzige Studie dieser Art in Deutschland von 

Andreß 1999. Für einen ähnlichen Versuch vgl. Böhnke 2006. 
205 Hauser und Nolan verwenden für ihre Berechnungen drei verschiedene Armuts-

schwellen (30, 40 und 50 Prozent), zwei verschiedene Bezugsgrößen (das nationale 
Median- und Durchschnittseinkommen) sowie verschiedene Äquivalenzskalen. Die 
oben genannten Werte beziehen sich auf die Armutsgrenze von 50 Prozent des nati-
onalen Durchschnittseinkommens gewichtet nach der neuen OECD-Äquivalenzskala 
(vgl. Tab. 2.5 in Hauser/Nolan 2000: 39). 

206 Hier bezogen auf eine Armutsgrenze von 50 Prozent des nach der neuen OECD-
Skala gewichteten Durchschnittseinkommens (Nolan/Hauser/Zoyem 2000: 92, Tab. 
5.2.).



164 6 Die ambivalente Qualität wohlfahrtsstaatlicher Inklusion 

sozialstaatliche Leistungen aus der Armut gehoben werden, ist hier in der letzten 
Dekade um fast 20 Prozentpunkte gesunken, was die Autoren in erster Linie auf 
das geringe und in Relation zu den Erwerbseinkommen sinkende Leistungsni-
veau zurückführen (Nolan/Hauser/Zoyem 2000: 106). In beiden Ländern spielen 
bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen eine größere Rolle bei der Verhinderung von 
Armut als Versicherungsleistungen. Während der Anteil der Versicherungs-
leistungen an der erfolgreichen Armutsbekämpfung in Deutschland jedoch von 
11,8 Prozent Mitte der 1980er auf 19,6 Prozent Mitte der 1990er Jahre zunahm, 
sank dieser in Großbritannien in derselben Zeit von 8,8 auf 1,8 Prozent (No-
lan/Hauser/Zoyem 2000: 98). Dass in Deutschland die Effektivität von Transfers 
bei der Bekämpfung von Armut insgesamt dennoch signifikant abgenommen hat, 
muss daher umso mehr auf die sinkende Effektivität anderer Transfers (als Ar-
beitslosengeld) zurückgeführt werden. 

Auch nach Berechnungen von Sainsbury und Morissens (2002) ist Deutsch-
land, betrachtet man alle sozialstaatlichen Transfers, erfolgreicher in der Ar-
mutsbekämpfung als Großbritannien. Betrachtet man jedoch nur die bedürftig-
keitsgeprüften Leistungen, schneidet das britische System deutlich besser ab. 
Hier werden durch bedürftigkeitsgeprüfte Transfers 29,1 Prozent der vorher als 
arm geltenden Personen über die auch von der EU verwendete Armutsschwelle 
von 60 Prozent des gewichteten Medianeinkommens gehoben. In Deutschland 
gelingt dies nur in 16,7 Prozent aller Fälle, und das, obwohl bei diesen Berech-
nungen die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe berücksichtigt wurden (Sainsbu-
ry/Morissens 2002: 314). 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Behrendt (2000, 2002), die eine um-
fassende Studie zur Armutsvermeidung durch Sozialhilfe in Deutschland, 
Schweden und Großbritannien vorgelegt hat. Laut ihren Berechnungen reduziert 
sich die allgemeine Armutsrate207 durch bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen in 
Deutschland nur um 2,4 Prozentpunkte; Großbritannien erreicht dagegen eine 
Reduzierung um 10,4 Prozentpunkte (Behrendt 2000: 33). Während sich die 
Armutsrate in Großbritannien damit fast halbiert, reduziert sie sich in Deutsch-
land nur um ein Fünftel (Behrendt 2002: 40). Zwar wird in allen von Behrendt 
untersuchten Ländern nur ein kleiner Teil der Armen durch bedürftigkeitsgeprüf-
te Leistungen ganz aus der Armut gehoben, betrachtet man jedoch verschiedene 
Schweregrade von Armut, zeigen sich große Unterschiede: So gelingt es dem 
britischen System bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen im Bereich extremer und 
schwerer Armut – jeweils definiert als unter 30 Prozent bzw. zwischen 30 und 40 
Prozent des Medianeinkommens – in 82 bzw. 49 Prozent der Fälle, die betroffe-

                                                          
207 Behrendt verwendet hier die 50 Prozent-Armutsgrenze bezogen auf das gewichtete 

Medianeinkommen.
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nen Haushalte über diesen Einkommensbereich zu heben, einen Großteil davon 
wenigstens in den Bereich ‚moderater Armut‘ (zwischen 40 und 50 Prozent des 
Medianeinkommens). Dem deutschen System gelingt bei extremer Armut dage-
gen nur eine Reduktion um die Hälfte. Schließlich ist in Deutschland die Ar-
mutslücke – definiert als Abstand zwischen dem faktischen Einkommen eines 
Haushalts, der bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen erhält, und der Armutsgrenze208

– am größten. Das System bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen ist aber gleichzei-
tig wesentlich weniger erfolgreich bei deren Schließung als das britische (und 
das in der Studie ebenfalls untersuchte schwedische) (Behrendt 2000: 35). 

Behrendt führt das schlechte Abschneiden des deutschen Wohlfahrtsstaats 
bei der Bekämpfung von Armut durch bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen jedoch 
nicht so sehr auf die absolute Höhe der Leistungen als auf die Nichtinanspruch-
nahme dieser Leistung durch eigentlich berechtigte Haushalte zurück (Behrendt 
2002: 155). Auf der Basis von Kalkulationen für verschiedene Modellhaushalte 
kommt sie zu dem Ergebnis, dass alle untersuchten Haushaltstypen durch das 
ihnen formal zustehende Einkommenspaket aus der Armut (wieder definiert als 
50 Prozent des Medianeinkommens) gehoben werden müssten, während dies in 
Großbritannien nur für etwa die Hälfte der Haushaltstypen der Fall wäre (Beh-
rendt 2002: 134/135). Legt man allerdings die von der EU verwendete Armuts-
schwelle von 60 Prozent des Medianeinkommens zugrunde, sieht die Bilanz 
auch für das deutsche System nicht mehr ganz so rosig aus: Dann wird auch hier 
nicht einmal mehr die Hälfte der von Behrendt untersuchten Haushaltstypen 
durch bedürftigkeitsgeprüfte Transfers aus der Armut gehoben. 

Zu dem Ergebnis, dass das Leistungsniveau der deutschen Sozialhilfe nicht 
in allen Fällen geeignet ist, Armut zu überwinden, kommt auch der Armutsbe-
richt der Hans-Böckler-Stiftung, des Deutschen Gewerkschaftsbunds und des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands aus dem Jahr 2000 (Hanesch/Krause/Bäcker 
2000). Laut diesem reichen in fünf von neun Fällen die Sozialhilfeleistungen 
nicht aus, um den betreffenden Sozialhilfeempfängerhaushalt über die Armuts-
grenze von 50 Prozent des durchschnittlichen Äquivalenzeinkommens zu heben 
(Hanesch/Krause/Bäcker 2000: 141).209 Bei einigen Haushaltstypen sowie bei 
Gruppen, die auf niedrigere Leistungen angewiesen sind, wie Asylbewerber (vgl. 

                                                          
208 Hier wiederum 50 Prozent des Medianeinkommens. 
209 Eine Erklärung der Diskrepanz der Einschätzungen von Behrendt und Hanesch, 

Krause und Bäcker liegt (jenseits der unterschiedlichen Datenbasis) möglicherweise 
in der Verwendung unterschiedlicher Bezugsgrößen für die Armutsschwellen. Da 
das Medianeinkommen in der Regel niedriger liegt als der Durchschnitt, muss der 
Abstand zwischen Sozialhilfeeinkommen und Durchschnitt logischerweise auch 
größer sein als der zwischen Sozialhilfeeinkommen und Median, die Bilanz der An-
gemessenheit der Sozialhilfeleistungen also ungünstiger ausfallen. 



166 6 Die ambivalente Qualität wohlfahrtsstaatlicher Inklusion 

Kapitel 5.1.1.), wird die 50 Prozent-Grenze sogar deutlich unterschritten (Buhr 
2004: 15). 

Auch Experten, die auf der Basis bedarfsorientierter Armutskonzepte argu-
mentieren, gehen davon aus, dass die Leistungen der deutschen Sozialhilfe zu 
niedrig sind, um Armut zu verhindern und volle gesellschaftliche Teilhabe si-
cherstellen zu können (BAG-SHI 2003, Grottian/Mierse/Lachmayer 2000, Mar-
tens 2004, 2006). So schätzt die Bundesarbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeinitia-
tiven (2003), dass die Regelsätze der Sozialhilfe heute um 20 Prozent hinter den 
steigenden Lebenshaltungskosten hinterher hinken und sich dieser Umstand 
durch die Reform der Sozialhilfe im Rahmen der Einführung des neuen SGB XII 
noch verschlechtert hat. Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband kommt in 
einer Expertise zur bedarfsgerechten Fortschreibung der Regelsätze zu dem Er-
gebnis, dass „die Regelsatzhöhe aktuell den ‚laufenden Bedarf‘ nicht mehr deckt 
und Sozialhilfe daher nicht mehr als bekämpfte Armut interpretiert werden kann“ 
(Schneider 2003: 8).210 Auch nach dem kürzlich neu aufgelegten Gutachten des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands zu den Regelsätzen im SGB II und SGB XII 
liegen die Regelsätze des Arbeitslosengelds II und der Sozialhilfe um ca. 20 
Prozent zu niedrig, um das sozio-kulturelle Existenzminimum abdecken zu kön-
nen (Martens 2006). 

6.1.3 Debatten über Angemessenheit und Entwicklung der Leistungshöhe 

Auch in Großbritannien setzen sich Wohlfahrtsverbände und Armutsforscher 
bereits seit Langem (vergeblich) für eine Erhöhung der Leistungen von Jobsee-
ker’s Allowance bzw. Income Support ein. Eine Besonderheit der britischen 
Debatte dürfte dabei sein, dass es hier zunächst einmal um eine verbindliche 
Festlegung eines Maßstabs für die Bemessung von Leistungen geht (Brad-
shaw/Lynes 1995: 29). Denn „the UK’s Income Support system has no princi-
pled relation to any minimum standard or conception of a minimum level of 
living“ (Veit-Wilson 1998: 25). Zwar machten die Beveridge-Reformen der 
späten 1940er Jahre Anleihen bei Budget-Analysen der Armutsforschung wie 
denen von Seebohm Rowntree (1937). Der National Assistance Act von 1948, 
durch den Sozialhilfe als Rechtsanspruch verankert wurde, schrieb jedoch keine 
bestimmte Methode für die Bestimmung der Regelsätze und ihre Anpassung an 
steigende Lebenshaltungskosten vor. Zwar sollten die Leistungen nach Ansicht 
von Beveridge subsistenzsichernd sein, die Sätze lagen aber teilweise weit unter 

                                                          
210 Auch Däubler (2005) kommt zu dem Schluss, dass das derzeitige Leistungsniveau 

nicht geeignet ist, soziale Ausgrenzung zu verhindern. 
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den von Rowntree entwickelten Bedarfsskalen (Bradshaw/Lynes 1995: 7). Nati-
onal Insurance-Leistungen lagen zwar etwas höher, dennoch waren auch hier die 
einheitlichen Leistungen so knapp bemessen, dass bereits in den frühen Jahren 
ein beträchtlicher Anteil der Bezieher auf zusätzliche bedürftigkeitsgeprüfte 
Leistungen angewiesen war (Clasen 2003: 6). 

Trotz mangelnder Festlegung etablierte sich ein regelmäßiger Anpassungs-
rhythmus. Ab 1973 wurde eine jährliche Anpassung der Regelsätze gesetzlich 
fest geschrieben (Bradshaw/Lynes 1995: 10). Eine Überprüfung der Leistungs-
höhe fand lange Zeit nicht statt. In den 1960er Jahren unternahm die oberste 
Sozialhilfebehörde – das National Social Assistance Board – eine Untersuchung 
der Angemessenheit der Sozialhilfeleistungen, die zu dem Ergebnis kam, dass 
die Leistungssätze nicht geeignet sind, eine angemessene Mindestsicherung zu 
gewährleisten. Die Studie wurde aber nie veröffentlicht (Veit-Wilson 1998: 90). 
Ohne einen Zusammenhang zu ihren Ergebnissen herzustellen, wurde jedoch ein 
Zuschlag für Langzeitbezieher von Sozialhilfe eingeführt. Während der 1970er 
Jahre wurden außerdem unterschiedliche Anpassungsregeln für Kurz- und Lang-
zeitleistungen eingeführt, was zu einem zunehmenden Auseinanderdriften der 
beiden Regelsätze führte.211 Mit der Umwandlung von Supplementary Benefit in 
Income Support im Rahmen der Sozialhilfereform von 1988 wurden die unter-
schiedlichen Regelsätze wieder abgeschafft und durch eines neues System von 
Personal Allowances und Premiums ersetzt (Dilnot/Webb 1988, Morris/Lle-
wellyn 1991). Die Regelsätze der neuen Sozialhilfe orientierten sich dabei weit-
gehend am Leistungsniveau des Vorgängersystems. Die Auswirkungen der Re-
form waren nicht eindeutig: Sie brachten Verluste vor allem für Alleinstehende 
und Paare ohne Kinder, Familien mit Kindern, Behinderte und Rentner gewan-
nen jedoch leicht hinzu (Bradshaw/Lynes 1995: 23).212 Dagegen betraf die 1980 
vorgenommene Umstellung der Regelsatzanpassung alle Sozial(hilfe)leistungs-
bezieher und führte langfristig zu einer signifikanten Erosion des Leistungsni-
veaus. Je nach dem, was höher lag, waren die Leistungen in den Jahren 1973 bis 
1980 entweder im Einklang mit der Einkommensentwicklung der abhängig Be-
schäftigten oder mit der Preisentwicklung erhöht worden. Nun wurde die Anpas-
sung auf Inflationsausgleich umgestellt. Da die Einkommen seitdem stärker  
gestiegen sind als die Preise, stehen Sozialleistungsbezieher heute gegenüber 
Erwerbseinkommensbeziehern wesentlich schlechter da (Bradshaw/Lynes 1995: 
                                                          
211 So belief sich 1980 der Kurzzeitregelsatz für eine alleinstehende Person auf 76 

Prozent des Langzeitregelsatzes (Bradshaw/Lynes 1995: 15). 
212 Diese Aussagen betreffen allerdings nur die Regelsätze. Für eine definitive Aussage 

über absolute Verluste wären auch die Abschaffung von gesetzlich garantierten 
Einmal- und Sonderleistungen und ihre Ablösung durch den Social Fund (vgl. Kapi-
tel 6.1.2.) zu berücksichtigen. 
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1). So ist die Lohnersatzrate213 des Arbeitslosengelds (Unemployment Bene-
fit/seit 1996 Jobseeker’s Allowance) zwischen 1980 und 2002 für eine alleinste-
hende Person von 18,7 auf 11,6 Prozent gefallen, in der Sozialhilfe sank sie zwi-
schen 1988 und 2003 von 15,3 auf 11,6 Prozent (Department for Work and Pen-
sions 2003a: 62, 72). Die exklusionsvermeidende Kapazität der Leistungen hat 
also signifikant abgenommen. 

Bisher hat sich auch die 1997 ins Amt gekommene Labour-Regierung nicht 
um das Thema der Angemessenheit von Sozial(hilfe)leistungen gekümmert 
(Veit-Wilson 1999). Im Rahmen der seit 1998 unter dem Motto „Work for those 
who can and security for those who cannot“ (DSS 1998: iii) in Angriff genom-
menen Welfare Reform wurde zwar eine ganze Reihe neuer Programme aufge-
legt, um Armut zu bekämpfen. Diese orientieren sich jedoch vor allem darauf, 
Erwerbsarbeit im Niedriglohnsektor zu subventionieren,214 auf Zielgruppen im 
nichterwerbsfähigen Alter wie Kinder und Rentner oder wie im Fall des New
Deal for Communities, der Employment Zones und der Education und Health
Action Zones, auf bestimmte sozialräumliche Gebiete. Die Sozial(hilfe)leistun-
gen wurden auch unter New Labour nicht erhöht. 

Vor dem Hintergrund des ehrgeizigen Plans der Blair-Regierung, Kinder-
armut in Großbritannien innerhalb der nächsten 20 Jahre zu beseitigen, und der 
damit verbundenen Programme (siehe auch Kapitel 7.2.1.) ist in jüngster Zeit 
jedoch wieder eine Debatte über die Angemessenheit sozialer Leistungen ent-
standen.215 So hat im Frühjahr 2004 eine Koalition aus über 60 Organisationen 
aus dem kirchlichen und Gesundheitsbereich, aus Wohlfahrtsverbänden, Ge-
werkschaften und Akademikern dem Premierminister ein Memorandum vor-
gelegt, in dem sie ihn auffordert, eine unabhängige „Minimum Income Standards 
Commission“ einzusetzen (Ambrose 2004). Diese soll bedarfsorientierte Min-
deststandards entwickeln, an denen sich die gesetzliche Bestimmung von sozia-
                                                          
213 Die Lohnersatzrate drückt den prozentualen Anteil der Regelsätze am Durchschnitts-

einkommen abhängig beschäftigter Vollzeitarbeitnehmer aus. 
214 Siehe hierzu die Ausführungen zu Labours Strategien ‚to make work pay’ in Kapitel 

7.2.1.
215 Um Kinderarmut zu messen und ihre Zielvorgaben zu überprüfen, verwendet die 

britische Regierung drei verschiedene Indikatoren: absolutes Niedrigeinkommen, re-
latives Niedrigeinkommen und materielle Deprivation kombiniert mit relativem 
Niedrigeinkommen (Department for Work and Pensions 2003b: 12). Absolute Ein-
kommensarmut liegt nach der Definition dann vor, wenn eine Zwei-Eltern-Familie 
mit einem Kind vor Abzug von Wohnkosten weniger als £ 210 pro Woche zur Ver-
fügung hat. Diese Grenze wird von Wohlfahrtsverbänden und Armutslobbygruppen 
als zu niedrig und undifferenziert kritisiert, da sie die großen regionalen Unterschie-
de in den Wohnkosten und kommunalen Abgaben (Council Tax) nicht berücksich-
tigt (Ambrose 2004). 



6.1 Leistungshöhe und Armutsvermeidung 169

len Leistungen, Mindeststeuersätzen und Mindestlöhnen orientieren soll (Za-
chaeus 2000 Trust 2004). Es bleibt abzuwarten, ob diese Versuche, New Labour
dazu zu bringen, das Thema der Angemessenheit sozialer Leistungen in Angriff 
zu nehmen, von Erfolg gekrönt sein werden. Allerdings zeigt die Diskussion, 
dass Nichtregierungsorganisationen in Großbritannien mittlerweile einen Weg 
gefunden haben, auf Basis der politischen Versprechen New Labours ein bisher 
von allen Regierungen umgangenes Thema wieder auf die politische Agenda zu 
heben. 

Auch in Deutschland findet vor dem Hintergrund der Abschaffung der Ar-
beitslosenhilfe und der Einführung einer neuen Grundsicherung für Arbeitsu-
chende auf dem Niveau der traditionellen Sozialhilfe gegenwärtig eine Repoliti-
sierung der Höhe von Sozialhilfeleistungen statt. Unter der konservativ-liberalen 
Regierung war Armut in Deutschland heruntergespielt und verdrängt worden, 
Sozialhilfe galt als ‚bekämpfte Armut‘. Aus fiskalischen Gründen war in den 
1990er Jahren die Anpassung der Regelsätze mehrmals ‚gedeckelt‘ worden, was 
ähnlich wie in Großbritannien zu einer schleichenden Erosion der Regelsätze 
führte. Preisbereinigt sank hier der Regelsatz zwischen 1993 und 2000 um zwei 
Prozent (alte Länder) bzw. 3,3 Prozent (neue Länder) (Buhr 2004: 15). Durch die 
Umstellung der Regelsatzbemessung vom bedarfsorientierten Warenkorbmodell 
auf das sich an den Einkommen und Verbrauchsgewohnheiten der unteren Ein-
kommensgruppen orientierende Statistikmodell in den 1990er Jahren, können die 
Regelsätze außerdem „flexibel einer allgemeinen Verarmung im unteren Einkom-
menssegment der Bevölkerung angepasst werden“ (Adamy/Steffen 1998: 31). 

Die rot-grüne Bundesregierung hatte zwar mit der Erstellung und Einfüh-
rung eines regelmäßigen Armuts- und Reichtumsberichts das Thema ‚Armut in 
Deutschland‘ der Diskussion wieder zugänglich gemacht, allerdings betrachtete 
auch sie Sozialhilfe als ‚bekämpfte Armut‘. Im ersten Armuts- und Reichtumsbe-
richt (Bundesregierung 2001) findet sich keine Auseinandersetzung mit dem 
Leistungsniveau, vorgeschlagene Maßnahmen beziehen sich in erster Linie auf 
‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ durch Unterstützung bei der Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt. Auch im zweiten Bericht wird davon ausgegangen, dass das Leis-
tungsniveau der Sozialhilfe nicht nur das physische Überleben, sondern darüber 
hinaus Möglichkeiten zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben sicher-
stellt (Bundesregierung 2005: 57). Folgerichtig sah die damalige Bundesregie-
rung auch kein Problem darin, die neue Grundsicherung für Arbeitsuchende auf 
Höhe des Sozialhilfeniveaus einzuführen. 

Durch diese Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe auf 
Sozialhilfeniveau ist aber ein Großteil der ca. 3,5 Mio. ehemaligen Arbeitslosen-
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hilfebezieher und ihrer Angehörigen216 auf eben jenes Einkommensniveau ge-
rutscht,217 von dem in den vorangegangenen Ausführungen gezeigt wurde, dass 
es in vielen Fällen nicht in der Lage ist, Armut zu verhindern und gesellschaftli-
che Teilhabe zu gewährleisten, also: soziale Ausgrenzung zu überwinden. Inso-
fern kann dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Michael 
Sommer, Recht gegeben werden, wenn er das vierte Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt als „Verarmungsprogramm für Hunderttausende“ 
bezeichnet (Sommer 2004).218

6.2 Würdigkeit und das Stigma des Status 

In einer zivilisierten Gesellschaft demütigen die Menschen einander nicht, während 
es in einer anständigen Gesellschaft die Institutionen sind, die den Menschen nicht 
demütigen (Margalit 1999). 

Hilfebezug bei Arbeitslosigkeit oder Armut geht häufig mit einem Stigma219

mit einer negativen Attributierung und Bewertung der hilfebeziehenden Person 
bzw. der Situation des Hilfebezugs  einher. Allgemein gesprochen reduziert 
Stigmatisierung Lebenschancen (Goffman 1999: 13/14). Aus der Perspektive 
sozialer Ausgrenzung stellt sich das mit sozialstaatlicher Hilfe verbundene Stig-
ma in spezifischer und doppelter Hinsicht als Problem dar: Zum einen kann ne-
gatives ‚Labelling‘ dazu führen, dass Hilfebedürftige aus Scham und Angst vor 
Stigmatisierung ihr Recht auf Unterstützung nicht in Anspruch nehmen, was in 
extremer Not, Rückzug in die informelle Ökonomie und/oder familiärer Abhän-
gigkeit resultieren kann. Stigma kann das Inklusionspotenzial sozialer Sicherung 
aber auch dann einschränken, wenn sich Hilfebedürftige nicht vom Bezug sozial-
staatlicher Unterstützung abschrecken lassen, denn es kann das Selbst-
bewusstsein der Bezieher untergraben und ihre soziale Isolation befördern. Sozi-
ale Ausgrenzung kann dann trotz Inklusion in die sozialen Sicherungssysteme 
und das gesellschaftlich erforderliche Mindestniveau des Lebensstandards nicht 
überwunden werden. 

                                                          
216 Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit, zitiert in Frankfurter Rundschau 2004: 2. 
217 Vgl. auch Kapitel 5.2.3. 
218 Die jüngsten Sozialreformen beinhalten außerdem Neuerungen, die sich weiter nega-

tiv auf die armutsvermeidende Kapazität der Leistungen auswirken. Da die Regelsät-
ze nicht entsprechend angepasst wurden, bedeuten z.B. die im Rahmen der Gesund-
heitsreform eingeführten Zuzahlungen sowie die Praxisgebühr faktisch eine Kürzung 
des Existenzminimums (Buhr 2004: 25). 

219 Zum Begriff des Stigma vgl. Goffman 1999. 
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Wie wir in Kap. 5.1.3. gesehen haben, war die Quote derer, die ihren An-
spruch auf Sozialhilfe nicht geltend machen, in Deutschland bislang sehr hoch.220

Zwar ist Stigma nicht der einzige Grund für Nichtinanspruchnahme, auch Infor-
mationsdefizite, die Angst vor dem Rückgriff der Behörden auf Familienangehö-
rige sowie der geringe Umfang des Leistungsanspruchs spielen eine Rolle. Die 
hohe Inanspruchnahme bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen in Großbritannien, die 
zumindest teilweise darauf zurückzuführen sein dürfte, dass „policies for the 
poor“ im Vereinigten Königreich „welfare policies per se“ (Mau 2003: 118) und 
damit gesellschaftlich weniger geächtet sind, scheint jedoch darauf hin zu deu-
ten, dass ein größeres Stigma ein wichtiger Grund dafür ist, warum in Deutsch-
land bisher so viele Menschen ihren Anspruch auf Sozialhilfe nicht in Anspruch 
genommen haben. Durch die Einführung der neuen Grundsicherung für Arbeit-
suchende scheint die verdeckte Armut in Deutschland ein Stück weit zurückge-
gangen zu sein (Becker 2006, Aust/Bothfeld/Leiber u.a. 2006 sowie Wagner 
2006). Zwar existieren noch keine harten empirischen Belege dafür. Die Über-
führung Erwerbsloser ohne Ansprüche auf versicherungsbasierte Leistungen von 
der Sozialhilfe in das neue Sicherungssystem, die Abschaffung des Unterhalts-
rückgriffs auf Verwandte ersten Grades (außer bei jungen Erwachsenen unter 25 
Jahre) sowie die öffentliche Thematisierung und Diskussion, die die Einführung 
des neuen Leistungssystems begleitete, scheinen jedoch dazu geführt zu haben, 
dass mehr Menschen, die hilfebedürftig sind, die neue Grundsicherung für Ar-
beitsuchende auch in Anspruch nehmen. Dennoch nehmen laut Becker (2006) 
nach wie vor mehrere Millionen Bedürftige in Deutschland ihren Anspruch auf 
staatliche Hilfen nicht wahr.221

Die Entstehung von Stigma ist ein komplexer wechselseitiger sozialer Pro-
zess, bei dem verschiedene Prozesse und Ebenen zusammenwirken.222 Auf der 
einen Seite geht die Stigmatisierung von der Umwelt des Hilfebeziehenden, von 
seinem engeren sozialen Umfeld oder von gesellschaftlich dominanten und me-
dial vermittelten Wertemustern aus, nach denen der Bezug staatlicher Hilfen als 
negativ und Makel behaftet gilt. Dieses von Außen attribuierte Stigma lässt sich 
forschungstechnisch schwer dingfest machen. Am ehesten kann die wohlfahrts-

                                                          
220 Nach verschiedenen Schätzungen nehmen zwischen 54 und 63 Prozent derer, die 

formal anspruchsberechtigt wären, die staatliche Unterstützung nicht in Anspruch 
(Hanesch/Krause/Bäcker 2000: 143/144).

221 Becker kommt mit ihren Berechnungen zu dem Ergebnis, dass insgesamt gut 10 Mio. 
Menschen einen staatlichen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen haben, tat-
sächlich derzeit aber nur 7,4 Mio. Menschen solche Leistungen erhalten. Insbeson-
dere bei Erwerbstätigen macht sie eine Dunkelziffer der Armut von knapp zwei Mio. 
Menschen aus (Becker 2006: 36 ff.). 

222 Vgl. auch Leibfried 1976. 
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staatlich orientierte Einstellungs- und Akzeptanzforschung Aufschluss darüber 
geben, welchen Stellenwert bestimmte soziale Sicherungssysteme in einer Ge-
sellschaft haben und wie stark der Bezug mit einem Stigma behaftet ist. Sie soll 
deshalb in Kapitel 6.2.1. konsultiert werden. Stigma existiert aber nicht nur frei 
schwebend im Raum der öffentlichen Meinung, sondern lagert sich in den sozia-
len bzw. sozialstaatlichen Institutionen ab. Als „kristallisiertes Leben“ (Durk-
heim 1895: 114) spiegeln Institutionen Ideen und gesellschaftliche Wertemuster 
wider, die in sie eingegangen sind.223 Daher lässt sich an den institutionellen 
Strukturen sozialer Sicherungssysteme wie der Stellung des jeweiligen Hilfesys-
tems im Gesamtsystem sozialer Sicherung, der Höhe der Leistungen sowie der 
mit dem Leistungsbezug verbundenen Pflichten, Kontrollen und Sanktionen auch 
ablesen, wie stark der Bezug bestimmter sozialer Leistungen mit einem Stigma 
behaftet ist. In Kapitel 6.2.2. sollen daher die Institutionen selbst auf ihr ‚einge-
lagertes‘ Stigmatisierungspotenzial hin befragt werden. Schließlich lässt sich 
Stigma auf der Ebene der subjektiven Erfahrung identifizieren (6.2.3.). Hilfe-
empfänger erleben ihre Situation häufig selbst als stigmatisierend und fühlen sich 
minderwertig, sei es weil sie nicht für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen 
können, keine in der gegenwärtigen Gesellschaft noch immer hauptsächlich über 
Erwerbsarbeit vermittelte Anerkennung schöpfen, materiell nicht mithalten kön-
nen, das Stigma des Status verinnerlicht haben oder sich durch sozialrechtliche 
und administrative Praxen in ihrer Würde beschädigt fühlen. Zu den Erfahrungen 
der Hilfebedürftigen mit Stigmatisierung und ihren Bewältigungsstrategien gibt 
es nur wenige und kaum international vergleichende empirische Untersuchun-
gen. Daher kann im Folgenden nur illustrativ auf das von Sozialhilfebeziehern 
konkret erfahrene Stigma eingegangen werden. 

6.2.1 Attribuiertes Stigma 

Sozialleistungen für Arbeitslose und arbeitsfähige Arme sind „normativ an-
spruchsvolle Programme“ (Hamann/Karl/Ullrich 2001: 31). Sie tragen grund-
sätzlich und unabhängig von ihrer jeweiligen institutionellen Ausgestaltung ak-
zeptanzproblematische Züge.224 Dies liegt zum einen daran, dass das Risiko der 
Arbeitslosigkeit im Gegensatz zu anderen durch Versicherungsleistungen abge-
sicherten Risiken wie Krankheit und Alter in weit höherem Maße als individuel-
les Verschulden interpretiert werden kann. Gleichzeitig ist das Risiko in der 

                                                          
223 Zur Institutionalisierung von Ideen vgl. Hall 1997 sowie die Ausführungen bei 

Lessenich 2003a: 34/35. 
224 Zur Systematisierung vgl. wiederum Hamann/Karl/Ullrich 2001: 31-33. 
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Bevölkerung ungleich verteilt, wodurch Einzelne ihr Risiko, zu Gewinnern oder 
Verlierern zu werden, leichter abschätzen können. Außerdem kann sich der Ein-
zelne zumindest Zeitpunkt bezogen klar entweder bei den Nettozahlern oder auf 
der Seite der Begünstigten verorten, da eine Situation, in der ein Adressat durch 
seine Steuern bzw. Beiträge das System finanziert und gleichzeitig profitiert, bei 
der Arbeitslosensicherung im Gegensatz z.B. zur Krankenversicherung ausge-
schlossen ist. Da die Leistungen als Geldleistungen und vermeintlich225 ohne 
Gegenleistung gezahlt werden, bergen auch Leistungsart und -modalitäten An-
griffspunkte für die Infragestellung ihrer Legitimität. Aufgrund dieser besonde-
ren Akzeptanzproblematik sind Leistungen der Arbeitslosenunterstützung auch 
besonders anfällig für politisch initiierte Missbrauchskampagnen.226

Diese besondere Akzeptanzproblematik spiegelt sich auch in den Einstel-
lungen der Bevölkerung. Zwar besteht, wie Hamann, Karl und Ullrich (2001) in 
ihren qualitativen Untersuchungen zur Akzeptanz von sozialen Sicherungsleis-
tungen bei Arbeitslosigkeit herausgefunden haben, in Deutschland im Allgemei-
nen eine hohe Akzeptanz aller drei Sicherungsleistungen. Auch der Anspruchs-
erwerb aufgrund sozialer Bedürftigkeit gilt prinzipiell als legitim (Hamann/Karl/ 
Ullrich 2001: 290). Allerdings sind Langzeitarbeitslose eher Schuldvorwürfen 
und Missbrauchverdächtigungen ausgesetzt als Arbeitslose mit kürzerer Arbeits-
losigkeitsdauer (Hamann/Karl/Ullrich 2001: 291). Sozialhilfeempfänger werden 
überwiegend als sozial ausgegrenzte und stigmatisierte Gruppe wahrgenommen. 
Die Akzeptanz der Sozialhilfe als legitime Unterstützungsleistung ist außerdem 
stark von der unzweifelhaften Bedürftigkeit der Leistungsempfänger abhängig 
(Hamann/Karl/Ullrich 2001: 329). Bestimmte Gruppen wie alleinerziehende 
Mütter und ältere Erwerbslose gelten als besonders unterstützungswürdig und 
werden von Schuldvorwürfen ausgenommen. 

Auch im liberalen Großbritannien besteht, wie Mau (2003) in seiner quanti-
tativ vergleichenden Studie zur wohlfahrtsstaatlichen Moralökonomie in Groß-
britannien und Deutschland zeigen konnte, ein starker öffentlicher Rückhalt für 
die sozialstaatliche Unterstützung von Armen und eine relativ starke Akzeptanz 
der Unterstützung von Arbeitslosen. Die Briten sehen ihre Gesellschaft mit ei-
nem weit verbreiteten Armutsproblem konfrontiert und sind im Vergleich zu den 
deutschen Befragten227 stärker der Meinung, dass jeder ein garantiertes Recht auf 
Unterstützung hat. Sie sind auch vergleichsweise besorgter über Zugangsbarrie-
                                                          
225 Die in die Arbeitslosensicherung eingebauten Kontroll- und Sanktionsmechanismen 

werden von der Bevölkerung häufig nicht wahrgenommen (Karl 2001: 352). 
226 Für Deutschland vgl. Oschmiansky 2003 sowie Gebauer/Petschauer/Vobruba 2002. 
227 Maus Befunde stützen sich auf Auswertungen des International Social Survey Pro-

gramme und verschiedener anderer nationaler und internationaler Einstellungserhe-
bungen.
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ren und ‚Non-Take Up‘-Phänomene als die Deutschen. Erstaunlicherweise be-
trachtet in Großbritannien die Mehrheit der Befragten die Ursachen von Armut 
eher als strukturell oder sozial bedingt, während die Befragten in Deutschland 
stärker dazu tendieren, die Ursachen im Verhalten der Armen selbst zu suchen 
(Mau 2003: 120/121). Zu ähnlichen, den gängigen Vorstellungen von der libera-
len, Schuld individualisierenden britischen Moralökonomie zuwider laufenden 
Ergebnissen kamen auch Fridberg und Ploug (2000) in ihrer Studie zu Einstel-
lungen gegenüber Arbeitslosen in sieben europäischen Ländern: Demnach sind 
die Briten in ihren Einstellungen gegenüber Arbeitslosen am wenigsten restrik-
tiv; Deutschland findet sich dagegen im oberen Drittel des Ranking (Fridberg/ 
Ploug 2000: 343). Allerdings sind die Briten besorgter darüber, dass soziale Leis-
tungen Anreize zur Aufnahme einer Arbeit untergraben könnten (Mau 2003: 141). 

Damit spiegeln die Einstellungsprofile der beiden Länder relativ deutlich 
die jeweilige institutionelle Struktur der sozialen Sicherung wider. Reflektieren 
die deutschen Akzeptanzmuster die Nachrangigkeit der Arbeitslosen- und Sozi-
alhilfe gegenüber dem Arbeitslosengeld (Hamann/Karl/Ullrich 2001: 290), 
drückt sich in der großen Unterstützung bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen in 
Großbritannien aus, dass bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen hier stärker verbreitet 
und damit gesellschaftlich anerkannter sind als im deutschen ‚Sozialversiche-
rungsstaat‘. Gleichzeitig verleiht die Dominanz bedürftigkeitsgeprüfter Leistun-
gen aber auch der Sorge über mangelnde Arbeitsanreize mehr Virulenz. 

6.2.2 Institutionell eingelagertes Stigma 

Das Stigmatisierungspotenzial bedürftigkeitsgeprüfter Sozialleistungen rührt 
ganz wesentlich aus der „Spaltung des Sozialstaats“ (Leibfried/Tennstedt 1985) 
in „Arbeiterpolitik“ auf der einen und „Armenpolitik“ auf der anderen Seite. 
Können erwerbsabhängige, versicherungsbasierte Leistungen aufgrund des ihnen 
zugrunde liegenden Äquivalenzprinzips als verdienter Anspruch produktiver 
Erwerbsbürger betrachtet werden, knüpfen Maßnahmen der Armenpolitik an 
„individuell gesehene, aber gesellschaftlich vorgeprägte Mangellagen an“ 
(Leibfried/ Tennstedt 1985: 17) und tragen tendenziell immer das Stigma der 
Armenhilfe und den Verdacht der Unwürdigkeit. Der Nestor der britischen Sozi-
alpolitik, Richard Titmuss (1968), sah in der Überwindung dieser Spaltung denn 
auch die zentrale Herausforderung progressiver Sozialpolitik. Universelle soziale 
Rechte, wie Titmuss sie stattdessen vorsah, sind heute jedoch sowohl in liberalen 
als auch in konservativen Wohlfahrtsstaaten eher die Ausnahme als die Regel. 
Während im konservativ-korporatistischen Modell die ‚Arbeiterpolitik‘ in Form 
der Sozialversicherungen aber nach wie vor ein starkes Gewicht hat und die 
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‚Armenpolitik‘ (in Form der Sozialhilfe) nur eine residuale Stellung einnimmt,  
dominieren im liberalen Modell bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistungen. Da 
Versicherungsleistungen nicht einkommensabhängig sind, ist die Spaltung des 
Sozialstaats in Großbritannien aber lange nicht so ausgeprägt wie in Deutsch-
land. Auch die soziale Fallhöhe von versicherungsbasierten auf bedürftigkeitsge-
prüfte Leistungen ist lange nicht so hoch, da bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen 
häufig nicht wesentlich niedriger als die Versicherungsleistungen liegen. Damit 
ist auch das institutionell eingelagerte Stigma hier weniger stark ausgeprägt als 
im deutschen System (vgl. auch Behrendt 2002: 178). 

In anderer, für die Frage von Stigmatisierung relevanter Hinsicht unter-
scheiden sich die beiden Systeme dagegen nicht sonderlich. In beiden Ländern 
ist das Leistungsniveau der Sozialhilfe so gestaltet, dass ein längerfristiger 
Verbleib im Hilfesystem wegen der damit verbundenen finanziellen Einschrän-
kungen unattraktiv ist (siehe Kapitel 6.1.). Bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen 
sind nachrangig und strikt subsidiär. Außerdem sorgt das Lohnabstandsgebot 
oder ‚principle of less eligibility‘, das in Großbritannien wie in Deutschland fest 
verankert ist, dafür, dass Leistungsbezieher materiell nicht besser gestellt sind als 
Beschäftigte im Niedriglohnsektor und Anreize zur Aufnahme von Erwerbsarbeit 
erhalten bleiben. In beiden Ländern ist der Bezug von sozialstaatlicher Unter-
stützung mit bestimmten Pflichten  sich um die Unabhängigkeit von Sozialhilfe 
zu bemühen, ggf. dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, an durch das Ar-
beitsamt oder Jobcenter vorgeschlagenen Maßnahmen teilzunehmen etc. (vgl. 
Kapitel 5.2.1.)  verbunden. Bei bedürftigkeitsgeprüften Leistungen setzt die 
Gewährung von Hilfe außerdem eine genaue Prüfung der Hilfebedürftigkeit und 
eine weitreichende Offenlegung der persönlichen Lebensumstände voraus, die 
auch durch unangekündigte Kontrollbesuche seitens der Sozialbehörden über-
prüft werden können. In beiden Ländern existiert schließlich eine mehr oder 
weniger offensichtliche Trennlinie zwischen würdigen und unwürdigen Ar-
men,228 die sich vor allem anhand der Kriterien, wer als erwerbsfähig gilt, sowie 
an selektiven Regelungen offenbart, durch die einzelne Gruppen großzügiger und 
andere restriktiver behandelt werden. 

Bestimmte Gruppen  insbesondere Alte und Frauen mit kleinen Kindern – 
gelten in Großbritannien wie in Deutschland als genuin hilfebedürftig, während 
vor allem junge, arbeitsfähige Arme als ‚undeserving‘ betrachtet und daher in 
besonderem Maße zur Zielscheibe von Kürzungen und Konditionalisierung des 
Leistungsbezugs werden. So wurde in Großbritannien der Sozialhilfebezug 16- 
und 17-jähriger Jugendlicher bereits 1988 von der Teilnahme am Youth Training 
Scheme (YTS), einem Programm beruflicher Aus- und Weiterbildungsmaßnah-

                                                          
228 Zu „Deservingness“ und „Undeservingness“ vgl. Katz 1989.
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men, abhängig gemacht (Trickey/Walker 2000: 187), womit die Teilnahme ef-
fektiv verpflichtend und der Rechtsanspruch auf Sozialhilfe für diese Gruppe 
faktisch abgeschafft wurde. Auch im Rahmen der New Deal-Programme der 
Labour-Regierung (siehe Kapitel 7.2.1.) bilden Jugendliche eine besondere Ziel-
gruppe. In Deutschland geraten Jugendliche erst in jüngerer Zeit verstärkt in den 
Fokus der Konditionalisierung. So wird der Bezug von sozialstaatlicher Unter-
stützung für Jugendliche unter 25 Jahren durch das vierte Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Deutscher Bundestag 2003b) strikt an die 
Bereitschaft zur Teilnahme an Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheiten, 
gekoppelt.229 Verstöße gegen Auflagen und Pflichten werden bei ihnen beson-
ders scharf geahndet. 

Im Gegensatz zu erwerbsfähigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
gelten Frauen mit Kindern, insbesondere Alleinerziehende, in Großbritannien 
wie in Deutschland als unverdächtige und genuin hilfebedürftige Gruppe. So 
müssen in Großbritannien Mütter mit Kindern bis 16 Jahre dem Arbeitsmarkt 
nicht zur Verfügung stehen, auch wenn sie erwerbsfähig sind. Vor dem Hinter-
grund des Trends zu ‚Welfare-to-Work‘ (siehe Kapitel 7.2.1.) deutet sich gegen-
wärtig in beiden Ländern jedoch eine Verschiebung an. Alleinerziehende Frauen 
mit Kindern unter 16 Jahren sind in Großbritannien zwar immer noch nicht ge-
zwungen, einer Erwerbsarbeit nachzugehen, im Rahmen der New Deal-
Programme sind sie aber zu einer neuen Zielgruppe aktivierender Arbeitsmarkt-
politik geworden. So wurde mit dem New Deal for Lone Parents ein zunächst 
freiwilliges, seit Oktober 2000 verpflichtendes ‚arbeitsorientiertes Interview‘ 
eingeführt und sukzessive auf alle alleinerziehenden Mütter ausgeweitet. Damit 
wurden erstmals in der Geschichte der britischen Sozialpolitik verpflichtende 
Maßnahmen für Mütter mit Kindern eingeführt (Millar 2003: 134/135). Auch in 
Deutschland geraten Mütter mit Kindern verstärkt in den Fokus aktivierender 
Arbeitsmarktpolitik (Dingeldey 2002). Hier mussten alleinerziehende Mütter 
sich bisher um eine Teilzeitbeschäftigung bemühen, wenn das Kind das Schulal-
ter erreicht hatte. Eine Vollzeitbeschäftigung wurde zumutbar, wenn das jüngste 
Kind das Alter von 14 Jahren erreicht hatte (Eardley/Bradshaw/Ditch u.a. 1996a: 
150). Nach dem zum 01.01.2005 in Kraft getretenen SGB II gelten in Zukunft 
alle Mütter mit Kindern über 3 Jahren als erwerbsfähig und damit nicht mehr 
ohne weiteres als hilfebedürftig. Allerdings wird diese politische Neuorientie-
rung in Großbritannien und Deutschland nicht wie in den USA230 in erster Linie 

                                                          
229 Im Gegenzug verpflichtet sich der Staat, allen Jugendlichen eine Maßnahme anzu-

bieten, wenn möglich eine Ausbildung. 
230 Hier prägte das Bild der (schwarzen) ‚Welfare Queen’, die die Sozialhilfe angeblich 

nutzt, um weitere Kinder in die Welt zu setzen und sich bewusst gegen das Zusam-
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aus moralischen Bedenken gespeist, sondern vor allem von armuts- und beschäf-
tigungspolitischen Überlegungen getragen (vgl. wiederum Millar 2003). 

Während Frauen mit Kindern im Rahmen der neuen Welfare-to-Work-
Programme, wenn nicht zu unwürdigen Armen, so aber doch zumindest zu ein-
geschränkt erwerbsfähigen und damit potenziell selbst für ihr Auskommen ver-
antwortlichen Armen werden, wurde die Gruppe der ‚nicht mehr Erwerbsfähi-
gen‘, also der Rentner, in beiden Ländern kürzlich als ‚deserving‘ bestätigt. In 
Großbritannien wie in Deutschland wurde für sie ein Grundsicherungssystem 
geschaffen, das auf weniger restriktiven Bedürftigkeitsprüfungen basiert und im 
Vereinigten Königreich auch deutlich höhere Leistungen bietet als die Sozialhil-
fe. Die bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,
die in Deutschland zu Beginn des Jahres 2003 eingeführt wurde, orientiert sich 
weitgehend an den Leistungsstrukturen der Sozialhilfe, im Gegensatz zu dieser 
wird aber nur auf das Einkommen der Kinder zurückgegriffen, wenn dieses 
100.000 € im Jahr übersteigt. Außerdem wird selbst genutztes Wohneigentum 
nicht als Vermögen angerechnet. Damit soll vermieden werden, dass ältere Men-
schen mit unzureichenden Rentenansprüchen aus Angst davor, die eigene Woh-
nung zu verlieren oder Verwandten finanziell zur Last zu fallen, sozialstaatliche 
Unterstützung nicht in Anspruch nehmen. Der Antrag kann bei den neu einge-
richteten Grundsicherungsämtern, bei Sozialämtern, Wohngeldämtern oder Ren-
tenversicherungsträgern gestellt werden. In der Praxis sind es jedoch nach wie 
vor in erster Linie die Sozialbehörden, die für die Verwaltung zuständig sind, so 
dass der Grundsicherung zu einem gewissen Grad immer noch das Stigma der 
Sozialhilfe anhaftet. In Großbritannien ist für die Zahlung des ebenfalls 2003 
eingeführten Pension Credit, durch den niedrige Einkommen von Rentnern bis 
zur Höhe der so genannten Minimum Income Guarantee aufgestockt werden, 
dagegen eine andere Behörde  der Pension Credit Service  zuständig.231 Au-
ßerdem liegt das neu eingeführte Existenzminimum mit £ 105,45 in der Woche 
für eine alleinstehende Person beinahe um das Doppelte über dem entsprechen-
den Regelsatz der Sozialhilfe (£ 55,65) und auch um einiges höher als die staatli-
che Mindestrente von £ 79,60 (CPAG 2004: 495, 497, 865), was dazu geführt 
hat, dass Altersarmut deutlich zurück gegangen ist (Paxton/Dixon 2004: 13). 
Während in Deutschland also nur die Bedürftigkeitsprüfung gelockert wurde und 
durch eine symbolische Trennung der neuen Grundsicherung von der Sozialhilfe 
Stigma verringert werden sollte, wurden arme Rentner in Großbritannien durch 
die neue Grundsicherung auch materiell deutlich besser gestellt. 
                                                                                                                               

menleben mit dem Partner entscheidet, Mitte der 1990er Jahre maßgeblich die öf-
fentliche Debatte und den sozialpolitischen Reformdiskurs. 

231 Anträge können auch bei den kommunalen Wohngeld- und Steuerämtern gestellt 
werden.
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6.2.3 Erfahrenes Stigma 

Die einzige mir bekannte international vergleichende Studie zu Sozialhilfebezug 
aus der Perspektive der Betroffenen liefert Hinweise darauf, dass institutionali-
sierte gesellschaftliche Wertvorstellungen und Strukturen nicht nur die Einstel-
lungen der Bevölkerung, sondern auch die Wahrnehmung der Bezieher zutiefst 
prägen. So fanden Rönneling und Gabàs i Gasa (2003) heraus, dass Sozialhilfe-
empfänger in Schweden, wo Wohlfahrtsmodell und Wertvorstellungen auf Uni-
versalität, Inklusivität und rechtlich verbrieften Ansprüchen basieren, staatliche 
Hilfe in der Mehrheit als ihr gutes Recht betrachten und enttäuscht sind, wenn 
der Staat ihnen dieses nicht oder nicht wie erwartet gewährt. In Spanien, wo 
nichtversicherungsförmige Leistungen nur schwach, selektiv und hochgradig 
subsidiär institutionalisiert sind, erwarten Hilfebedürftige vom Staat dagegen 
auch nicht viel und nehmen abschlägige Entscheidungen entsprechend gelassen 
hin.

Ob der Bezug von Sozialhilfe als stigmatisierend erfahren wird oder nicht, 
hängt nach Erkenntnissen der dynamischen Armutsforschung jedoch nicht allein 
von institutionellen Variablen ab, sondern auch vom Beziehertyp und dem bio-
graphischen Gesamtzusammenhang, in den der Hilfebezug eingebettet ist 
(Leibfried/Leisering/Buhr u.a. 1995). Negative Folgen des Sozialhilfebezugs 
können laut Leibfried, Leisering, Buhr u.a. „nicht pauschal aus dem diskriminie-
renden Charakter oder aus allgemeinen sozialen Koordinaten wie Alter und Ge-
schlecht, Erwerbsstatus und Bezugsdauer abgeleitet werden“, sondern sind „aus 
dem individuellen biographischen Zusammenhang zu verstehen“ (Leibfried/Lei-
sering/Buhr u.a. 1995: 124). Ob der Hilfebezug als negativ erfahren wird, hängt 
dabei von der subjektiven Zeitperspektive, der Bewertung des Hilfebezugs im 
Gesamtzusammenhang der eigenen Biographie sowie davon ab, ob der Einstieg 
in den Hilfebezug bewusst vollzogen wird. Insbesondere Menschen, die in der 
Sozialhilfe für sich ursprünglich eine Übergangslösung gesehen haben, erfahren 
bei andauernder Abhängigkeit den Sozialhilfebezug als entwürdigend und belas-
tend. Sozialhilfeempfänger, denen es gelingt, den Bezug staatlicher Hilfe in 
Bezug auf ihre Biographie positiv zu relativieren bzw. bei denen der Bezug 
durch andere negative Lebensereignisse relativiert wird, bewerten den Hilfebe-
zug dagegen weniger negativ (Leibfried/Leisering/Buhr u.a. 1995: 125-130). 
Dennoch kritisiert auch in dieser Studie die Mehrheit der Befragten in der einen 
oder anderen Weise das Sozialamt und benennt negative Seiten des Hilfebezugs. 
Auch die Studie von Gebauer, Petschauer und Vobruba (2002: 136) zur Überprü-
fung des ‚Armutsfallen-Theorems‘ (vgl. auch Kapitel 5.2.2.) zeigt, dass Sozial-
hilfebezug für die meisten Betroffenen nicht nur mit  materiellen Einschränkun-
gen, sondern auch mit „immateriellem Sozialhilfeleid“  mit fehlenden positiven 
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Identifikationsmöglichkeiten, mangelnder Anerkennung sowie Stigmatisierungs-
erfahrungen  verbunden ist. Viele der von den Autoren interviewten Sozialhil-
feempfänger fühlen sich durch ihr näheres soziales Umfeld oder durch das medi-
al vermittelte öffentliche Vorurteil stigmatisiert, haben das Stigma oft aber auch 
selbst so stark verinnerlicht, dass die direkte Attribuierung von Außen gar nicht 
mehr unbedingt notwendig ist, um den Bezug von Sozialhilfe als entwürdigend 
zu erfahren. Jenseits dieses vermittelten Gefühls von Stigmatisierung erleben die 
Befragten häufig auch die konkrete Behandlung durch Sozialamtsmitarbeiter als 
stigmatisierend und schikanierend (Gebauer/Petschauer/Vobruba 2002: 152). 
Obwohl in Großbritannien aufgrund der institutionellen Struktur des Wohlfahrts-
staats der Bezug bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen als ‚normaler‘ gelten kann, 
zeigen Untersuchungen hier ebenfalls, dass der Bezug von Sozialhilfe von Vie-
len als stigmatisierend erfahren wird (vgl. z.B. Costigan/ Finch/Jackson u.a. 
1999).

6.3 Die ambivalente Qualität wohlfahrtsstaatlicher Inklusion –  
Eine Zwischenbilanz 

6.3 Die ambivalente Qualität wohlfahrtsstaatlicher Inklusion 
Die Auseinandersetzung mit der Qualität wohlfahrtsstaatlicher Inklusion inner-
halb der Leistungssysteme bei Erwerbslosigkeit und Armut, die in diesem Kapi-
tel geführt wurde, ist geeignet, mit einigen Mythen über das britische und deut-
sche Modell aufzuräumen. Wie der direkte Vergleich der Leistungshöhe der 
Sozialhilfe gezeigt hat, ist das britische letzte Netz sozialer Sicherung nämlich 
besser ausgestattet als das deutsche und eher in der Lage, Armut zu verhindern 
bzw. zu überwinden. Zwar ist das deutsche Leistungssystem insgesamt erfolgrei-
cher in der Armutsbekämpfung, hinsichtlich der bedürftigkeitsgeprüften Leistun-
gen schneidet es aber deutlich schlechter ab als das britische. Auch zeigen ver-
schiedene bedarfsorientierte Ansätze, dass das Leistungsniveau der deutschen 
Sozialhilfe und des neuen Arbeitslosengeld II nicht ausreichend hoch ist, um 
soziale Ausgrenzung zu verhindern. Das vierte Gesetz für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt, durch das die alte Arbeitslosenhilfe abgeschafft und 
eine neue Grundsicherung für Arbeitsuchende auf Sozialhilfeniveau eingeführt 
wurde, kann daher zu Recht als Verarmungsprogramm gewertet werden. 

Wie gezeigt wurde, finden sich auch klare Hinweise darauf, dass das Stigma 
bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen in Deutschland stärker ausgeprägt ist als im 
Vereinigten Königreich. So ist Nichtinanspruchnahme von Leistungen hier deut-
lich verbreiteter, die Spaltung des Sozialstaats in Arbeiter- und Armenpolitik 
prononcierter und die soziale Fallhöhe von versicherungsbasierten auf bedürftig-
keitsgeprüfte Leistungen wesentlich höher. 
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In anderer, für die Frage von Stigmatisierung relevanter Hinsicht unter-
scheiden sich die beiden Systeme dagegen nicht sonderlich. In beiden Ländern 
ist das Leistungsniveau der Sozialhilfe so gestaltet, dass ein längerfristiger 
Verbleib im Hilfesystem unattraktiv ist, da er mit starken materiellen Einschrän-
kungen verbunden ist. Bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen sind nachrangig und 
strikt subsidiär. Außerdem bestehen institutionelle Vorkehrungen, um vermeint-
lich auftretende Anreizprobleme zu entschärfen. Bestimmte Gruppen  insbe-
sondere Alte und Frauen mit kleinen Kindern – gelten in Großbritannien wie in 
Deutschland als  genuin hilfebedürftig, während vor allem junge, arbeitsfähige 
Arme als ‚undeserving‘ betrachtet und daher in besonderem Maße zur Zielschei-
be von Kürzungen und Konditionalisierung des Leistungsbezugs werden. Die 
Trennung in ‚würdige‘ und ‚unwürdige‘ Arme ist in beiden Ländern in den letz-
ten Jahren noch klarer gezogen worden, indem für Rentner eigene Grundsiche-
rungssysteme eingeführt worden sind und Jugendliche zunehmend in den Fokus 
der Verschärfung von Arbeitspflichten und Sanktionen geraten sind. 

In beiden Ländern muss die Substanz sozialer Leistungen skeptisch einge-
schätzt werden, da die Leistungshöhe in vielen Fällen nicht geeignet ist, Armut 
zu verhindern und damit eine zentrale Bedingung sozialer Ausgrenzung zu eli-
minieren. Außerdem ist und bleibt Sozialhilfebezug in beiden Ländern eine 
stigmatisierende Angelegenheit, auch wenn hier deutliche Unterschiede zu iden-
tifizieren sind, aufgrund derer das Inklusionspotenzial des letzten Netzes sozialer 
Sicherung in Deutschland noch deutlich negativer eingeschätzt werden muss als 
das in Großbritannien. 
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7 Zwischen Drinnen und Draußen: 
Wohlfahrtsstaatlich induzierte Inklusions- und 
Exklusionskarrieren

7 Wohlfahrtsstaatlich induzierte Inklusions- und Exklusionskarrieren 

Nachdem in Kapitel 5 die Barrieren und in Kapitel 6 die Qualität wohlfahrts-
staatlicher Inklusion behandelt wurden, werden im folgenden Kapitel institutio-
nelle Mechanismen untersucht, die in zeitlicher Perspektive Einfluss auf Inklusi-
ons- und Exklusionskarrieren nehmen und zwischen Teilhabe und Ausgrenzung 
vermitteln. Hier lassen sich zwei Mechanismen unterscheiden: Zum einen sind in 
die soziale Sicherung bei Erwerbslosigkeit zeitliche Abstufungen eingebaut, die 
eine Dynamik des Statusverlustes in Gang setzen (Kronauer 2002: 185) und im 
Fall längerer Erwerbslosigkeit den Ausgrenzungsdruck noch verschärfen. So ist 
die Arbeitslosenversicherung nur für eine bestimmte Dauer für Erwerbslose, die 
ihre Anspruchsbedingungen erfüllen, zuständig. Nach Ablauf dieser Frist sind 
Langzeitarbeitslose auf nachgelagerte Sicherungssysteme angewiesen, die ein 
niedrigeres Leistungsniveau und restriktivere Bedingungen aufweisen (vgl. Kapi-
tel 6). Zum anderen sind „[d]ie Institutionen der sozialen Sicherung im Fall von 
Erwerbslosigkeit [...] aber nicht nur Durchlaufstationen. Sie fungieren selbst als 
Weichensteller in die Ausgrenzung oder aus bedrohlichen Lagen heraus“ (Kro-
nauer 2002: 187). 

Wem Qualifizierungs- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen angeboten werden, 
wem nicht; welcher Art die Qualifizierung und die angebotene Maßnahme ist, ob sie 
Übergänge in reguläre Erwerbsarbeit ermöglicht oder zur internen ‚Maßnahmekar-
riere‘ führt; ob sie bürokratisch verordnet oder auf die individuellen Bedürfnisse zu-
geschnitten ist – all dies macht wichtige Unterschiede im Hinblick auf Ausgren-
zungsverläufe und deren Verhinderung. (Kronauer 2002: 187) 

Daher werden im Folgenden zunächst die institutionalisierten Abstiegspfade im 
System der Arbeitslosensicherung dargestellt (7.1.). Anschließend wird die im 
Namen der Inklusion betriebene staatliche Aktivierungspolitik in Großbritannien 
und Deutschland untersucht und auf ihre möglichen inklusionsfördernden bzw. 
exklusionsverschärfenden Wirkungen hin diskutiert (7.2.). 
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7.1 Abstieg im sozialen Netz 

Wolf Wagner (1982b, 1982a) hat in seinen Analysen der Sozialpolitik Anfang 
der 1980er Jahre das Sozialsystem insgesamt als „umgestülptes Auffangnetz“ für 
die Trapezkünstler der Arbeitsgesellschaft beschrieben. Der innere Bereich die-
ses Netzes – der Bereich der Lohnersatzleistungen – streckt sich der Decke des 
Zirkuszelts am weitesten entgegen, zum Rand hin fällt es immer weiter ab. 

Sie [die Lohnersatzleistungen, K.M.] sind sehr gut [...] für die alltäglichen Normal-
fälle wie kurze Krankheit, vorübergehende Arbeitslosigkeit, [...] etc. Die davon be-
troffenen Menschen stürzen nicht tief und können sich schnell wieder hochseilen, 
indem sie wieder arbeiten. Sobald aber der Notfall zum Normalfall wird, wenn 
Krankheit chronisch, die Arbeitslosigkeit dauerhaft oder die Leistungsminderung be-
trächtlich wird, dann werden die Sozialleistungen immer geringer und unzuverlässi-
ger. Je mehr also Hilfe wirklich nötig wird, desto spärlicher und zögerlicher wird sie 
gewährt, bis sie schließlich auf ihr Minimum fällt: die Hilfe zum Lebensunterhalt 
aus der Sozialhilfe. [...] Sie ist der Rand des umgestülpten Netzes, zu dem hin man 
nach allen Seiten des Netzes abstürzt. (Wagner 1982b: 8) 

In Kapitel 5.2. wurde gezeigt, wie unterschiedlich dieses Netz in Großbritannien 
und Deutschland beschaffen ist. Aufgrund des besonderen Charakters der Ar-
beitslosenversicherung, die nur minimale, einheitliche Leistungen bietet, sind in 
Großbritannien die Unterschiede zwischen den verschiedenen Leistungssystemen 
für Erwerbslose gering. Das Leistungsniveau des beitragsabhängigen und des 
bedürftigkeitsgeprüften Zweigs der Jobseeker’s Allowance ist seit der Einfüh-
rung dieses Systems im Jahr 1996 sogar gleich. Dementsprechend kann der Ein-
tritt von Arbeitslosigkeit, je nach vorherigem Einkommen, einen erheblichen 
Statusverlust bedeuten. In den ersten sechs Monaten der Arbeitslosigkeit kann 
dieser noch durch persönliches und familiäres Einkommen und Vermögen kom-
pensiert werden, nach Ablauf der maximalen Bezugsdauer von contribution-
based Jobseeker’s Allowance greifen jedoch die Bedürftigkeitsprüfungen der 
income-based Jobseeker’s Allowance (vgl. hierzu Kapitel 5.2.2.). Der vorpro-
grammierte Abstieg im sozialen Netz ist also im britischen System zu Beginn der 
Arbeitslosigkeit gravierend (natürlich immer in Abhängigkeit von den persönli-
chen Lebensumständen), später hingegen nur noch marginal. Er lässt sich etwas 
vereinfacht folgendermaßen darstellen: 
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Abbildung 7: Abstieg im sozialen Netz in Großbritannien 

Quelle: Eigene Darstellung 

Ganz anders gestaltet sich der Prozess dagegen im deutschen System. Hier sorgt 
die beitragsabhängige Leistung Arbeitslosengeld dafür, dass der Lebensstandard 
der meisten Erwerbslosen für die Dauer der maximalen Bezugszeit auf einem 
Niveau von 60 Prozent232 des letzten Nettoentgelts einigermaßen gesichert wird. 
Vor Inkrafttreten des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt (Deutscher Bundestag 2003b) konservierte auch die einkommensab-
hängige Arbeitslosenhilfe, die bei fortdauernder Erwerbslosigkeit unbegrenzt 
gezahlt wurde, dauerhaft Statusunterschiede zwischen den Erwerbslosen. Ab-
hängig vom vorherigen Einkommen gewährte die Arbeitslosenhilfe einem Teil 
der Erwerbslosen ein Einkommen oberhalb des Sozialhilfeniveaus, in vielen 
Fällen aber auch darunter.233 Etwa 30 Prozent der Langzeitarbeitslosen bewahrte 
die Arbeitslosenhilfe aber vor dem Abrutschen auf das Sozialhilfeniveau. Außer-
dem waren die Anrechnungsregelungen insbesondere für Partnereinkommen im 
Gegensatz zur Sozialhilfe so gestaltet, dass ein Anspruch nicht schon bei einem 
geringen Einkommen des Partners bzw. der Partnerin erlosch (siehe ebenfalls 
Kapitel 5.2.2.). Auch eine geringe Arbeitslosenhilfe konnte das Familienein-
kommen somit noch deutlich aufbessern. Für Erwerbslose, welche die An-
spruchsbedingungen für Arbeitslosengeld nicht erfüllten, war die soziale Fallhö-

                                                          
232 Bei Alleinstehenden, 67 Prozent bei Erwerblosen mit Kindern, in der früheren Ar-

beitslosenhilfe 53 respektive 57 Prozent (siehe auch Kapitel 5.2.1.). 
233 Laut Strengmann-Kuhn (2003b: Tab. 3) lag die Arbeitslosenhilfe in über 70 Prozent 

der Fälle unter dem durchschnittlichen Sozialhilfeniveau für Alleinstehende.
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he bei Eintritt der Arbeitslosigkeit – natürlich in Abhängigkeit vom vorherigen 
Einkommen – aber ähnlich hoch wie im britischen System. 

Durch die Neustrukturierung der Arbeitslosensicherung im Rahmen des 
vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt hat sich in 
Deutschland auch der institutionalisierte Pfad des Abstiegs im sozialen Netz 
verändert. Mit Arbeitslosengeld II fallen nach Ablauf des Anspruchs auf Arbeits-
losengeld nun alle Erwerbslosen, unabhängig davon wie hoch ihr Einkommen 
vor Eintritt der Erwerbslosigkeit war, auf das Niveau der bisherigen Sozialhilfe. 
Statusunterschiede zwischen Langzeitarbeitslosen, die sich aus der früheren  
Beschäftigung ergeben, werden damit weitgehend aufgehoben. Allerdings wird 
früheren Arbeitslosengeldbeziehern über zwei Jahre ein degressiver Zuschlag 
von maximal 160 € gezahlt, so dass sie anfangs noch etwas besser gestellt sind 
als Arbeitslosengeld II-Empfänger ohne vorherigen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld.

Der institutionalisierte Abstiegspfad im deutschen System vor und nach der 
Reform lässt sich dementsprechend wie folgt visualisieren: 

Abbildung 8: Abstieg im sozialen Netz in Deutschland, altes System 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die jüngsten Reformen der deutschen Arbeitslosensicherung haben also den 
Abstiegspfad im sozialen Netz für diejenigen, die Ansprüche auf versicherungs-
basierte Leistungen haben bzw. hatten, steiler gemacht. Für Ältere Arbeitslose, 
die Anwartschaften auf die maximale Bezugsdauer haben, hat die Verkürzung 
der Anspruchdauer auf Arbeitslosengeld, die am 1. Februar 2006 in Kraft getre-
ten ist, den Abstiegsprozess außerdem deutlich beschleunigt. Nach wie vor ist 
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der Abstieg im sozialen Netz jedoch für einen großen Teil der Erwerbslosen234 in 
Deutschland nicht so steil und unmittelbar wie im britischen System, bei dem 
von Beginn an nur minimale Leistungen gezahlt und die Unterschiede zwischen 
den Erwerbslosen vollständig nivelliert werden. 

Abbildung 9: Abstieg im sozialen Netz in Deutschland, neues System 

Quelle: Eigene Darstellung 

7.2 Politik im Namen der Inklusion 

Put simply, activation implies a shift in the inclusion discourse from ‚inclusion 
through decent income provisions‘ towards ‚inclusion through participation in paid 
work‘ (van Berkel/Hornemann Moller 2002: 1). 

Auch in einer anderen Hinsicht stellen sozialstaatliche Institutionen Weichen, die 
den Verlauf von Ausgrenzungsprozessen beeinflussen: durch die Art der Maß-
nahmen und Unterstützungsangebote, die sie bereitstellen, um Erwerbslose wie-
der in Arbeit zu bringen. Das Repertoire an Instrumenten und Maßnahmen, das 
dabei eingesetzt wird, wird als ‚aktive‘, in den letzten Jahren zunehmend als 
‚aktivierende Arbeitsmarktpolitik‘ bezeichnet. 

Inspiriert durch Politikempfehlungen der OECD (1994) und der Europäi-
schen Union (European Commission 1994) sind insbesondere in den 1990er 
Jahren in fast allen westeuropäischen Staaten Reformen der Arbeitslosensiche-
rung und der Arbeitsmarktpolitik unternommen worden, die zum Ziel haben, die 
                                                          
234 Vgl. Kapitel 5.2.3., Tab. 6. Demnach hatten 2004 gut 42 Prozent der Erwerbslosen 

Anspruch auf Arbeitslosengeld. 
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vermeintlich passiven Einkommenstransfersysteme235 bei Erwerbslosigkeit im 
Sinne der ‚Aktivierung‘ umzubauen. Zentrales Ziel dieser Reformen ist es, die 
Bezieher staatlicher Unterstützungsleistungen (wieder) in den ersten Arbeits-
markt zu integrieren und so den Bezug von Arbeitslosenunterstützung oder Sozi-
alhilfe zu beenden. Aktivierungsbefürworter sind überzeugt davon, dass „[a]n 
active welfare state will not only encourage job growth, it will also help bring the 
socially excluded back into paid work and thereby restore true citizenship. It is a 
program of inclusion“ (Handler 2004: 4, H.i.O.). 

Die Aktivierungsstrategie setzt an zwei Punkten an: Zum einen sollen die 
Erwerbslosen durch unterstützende Maßnahmen in die Lage versetzt, aber auch 
durch Druck und Sanktionen dazu bewegt werden, ihren Lebensunterhalt (wie-
der) aus eigener Kraft zu erwirtschaften. Zum anderen sollen die Institutionen 
der sozialen Sicherung – das Leistungssystem ebenso wie die ausführenden 
Verwaltungsbehörden – in einer Art und Weise umgestaltet werden, dass sie 
diesen Integrationsprozess unterstützen und befördern.236 Aktivierungspolitik – 
häufig auch als ‚welfare-to-work‘-Politik bezeichnet237 – beinhaltet verschiedene 
Elemente und Formen der Intervention (vgl. hierfür Hanesch 2001b: 173). Mit 
Hilfe rechtlicher Vorgaben können Verpflichtungen der Leistungsempfänger, an 
Aktivierungsmaßnahmen teilzunehmen, oder die Regelungen der Verfügbarkeit 
für den Arbeitsmarkt verschärft werden. Es können aber auch neue Ansprüche 
auf bestimmte Leistungen oder Maßnahmen eingeräumt werden. Über das Inter-
ventionsmedium Geld kann der finanzielle Druck auf Leistungsempfänger erhöht 
werden. Durch zusätzliche bzw. ergänzende finanzielle Leistungen können aber 

                                                          
235 Für eine Kritik der irreführenden Unterscheidung in passive und aktive Systeme vgl. 

Sinfield 1997. Sinfield argumentiert darin, dass die neuerdings als passiv betrachte-
ten Leistungen zur Einkommenssicherung immer schon aktivierenden Charakter in 
dem Sinn hatten, dass sie Suchprozesse und optimales ‚Matching’ von Bewerber 
und Stelle unterstützt, Qualifikationsverluste durch den Zwang zur Annahme des 
nächst besten Jobs verhindert und allgemein die Mobilität am Arbeitsmarkt geför-
dert haben. 

236 Van Berkel und Roche sprechen in diesem Zusammenhang von „institutioneller 
Aktivierung“ (van Berkel/Roche 2002: 216) 

237 In Deutschland wird der Begriff der Aktivierung häufig in einem breiteren Sinne 
verwendet, um ein neues Verständnis von Wohlfahrtsstaatlichkeit insgesamt zu be-
zeichnen (Mezger/West 2000, Lamping/Schridde/Plaß u.a. 2002, von Bande-
mer/Hilbert 2001). Dem Leitbild nach soll eine neue Verantwortungsteilung zwi-
schen Staat und Bürgern entstehen, innerhalb derer der Staat Leistungen nicht mehr 
selbst erbringt, sondern die Eigenverantwortung der Bürger fördert und die regulato-
rischen Rahmenbedingungen gestaltet. Im Folgenden werden mit Aktivierung je-
doch (wie auch im internationalen Kontext eher üblich) Maßnahmen bezeichnet, die 
sich auf die Integration von Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt richten.
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auch positive Anreize für die Aufnahme einer Erwerbsarbeit geschaffen werden. 
Schließlich bilden die auch in der klassischen aktiven Arbeitsmarktpolitik einge-
setzten Sach- und Dienstleistungen der Beratungs-, Vermittlungs-, Qualifizie-
rungs- und Beschäftigungsangebote sowie flankierende Hilfen einen wichtigen 
Bereich aktivierender Politik.238

In der Literatur werden in der Regel zwei Varianten der Aktivierung unter-
schieden: Der auf eine schnelle Arbeitsmarktintegration orientierte ‚labour mar-
ket attachment‘- oder ‚work first-approach‘ und der auf die Verbesserung von 
Qualifikationen und Chancen ausgerichtete ‚human capital development-
approach‘ (Peck/Theodore 2000, Hanesch 2001a, Lødemel/Trickey 2001). Et-
was anders gelagert ist die Unterscheidung zwischen ‚negativ aktivierendem‘ 
und ‚aktiv-aktivierendem‘ Staat, die Leisering und Hilkert (2000: 42-44) vor-
nehmen. Während der negativ aktivierende Staat vor allem auf Druck und Sank-
tionen setzt, macht der aktiv-aktivierende Staat positive Angebote und bietet 
Fördermaßnahmen an.239

In der vergleichenden Forschung zu Aktivierung hat es zwar Versuche ge-
geben, unterschiedlichen wohlfahrtsstaatlichen Regimetypen verschiedene Vari-
anten von Aktivierung zuzuordnen (Barbier/Ludwig-Mayerhofer 2004, Ha-
nesch/Stelzer-Orthofer/Balzter 2001). Insbesondere die skandinavischen Länder 
wurden dabei dem stärker auf Qualifizierung und individuelle Förderung ausge-
richteten Ansatz zugeschlagen, während den angelsächsischen Ländern der mit 
negativen Anreizen arbeitende ‚work first‘-Ansatz attestiert wurde. Allerdings 
zeigen Länderstudien immer wieder, dass Aktivierung in allen Ländern eine 
Mischung aus repressiven und ermächtigenden Ansätzen, positiven und negati-
ven Anreizen, fördernden und fordernden Elementen darstellt (vgl. auch Hanesch 
2001b: 187). Auch in den skandinavischen Ländern wurden Anspruchszeiten 
verkürzt, Pflichten für Erwerbslose, Arbeit oder Aktivierungsmaßnahmen anzu-
nehmen, ausgeweitet und Sanktionen verschärft (Cox 1998b, Hvinden 1999, 
Torfing 1999). Im liberalen Großbritannien wurden dagegen – wie wir im Fol-
genden sehen werden – in den letzten Jahren fördernde Elemente und positive 
Anreize ausgebaut. Demnach kann allenfalls von national- oder regimespezifi-
schen Mischungsverhältnissen der genannten Elemente gesprochen werden. 
Aktivierungspolitiken, die sich eindeutig dem einen oder anderen Typ zuordnen 

                                                          
238 Allerdings hat sich innerhalb dieses Bereichs das Gewicht in den letzten Jahren 

zunehmend zugunsten von Maßnahmen verschoben, die auf nicht reguläre Beschäf-
tigung ausgerichtet sind und eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt verspre-
chen (vgl. Heinelt 2003, Jacobi/Mohr 2006 sowie die folgenden Ausführungen).

239 In ähnlicher Weise unterscheidet auch Cox (1998b: 19) zwischen „compassionate“ 
und „condemning visions of activation“. 
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lassen würden, lassen sich jedoch nicht identifizieren.240 Dies mag auch daran 
liegen, dass die Politik der Aktivierung aus unterschiedlichen sozialpolitischen 
Zielvorstellungen und Kausalkonstruktionen gespeist wird (siehe Leise-
ring/Hilkert 2000: 10, 51/52), die in unterschiedlichen Ausprägungen und Kräf-
teverhältnissen in allen westlichen Ländern die Auseinandersetzung um die Zu-
kunft des Wohlfahrtsstaats prägen und vielerorts zu eben jenem neuen Typus 
sozialpolitischer Intervention amalgamiert wurden, für den sich der Begriff der 
‚Aktivierung‘ eingebürgert hat. 

So tragen die sozialen Sicherungssysteme bei Erwerbslosigkeit aus einer 
neoliberalen Perspektive zur Verfestigung von Armut und Arbeitslosigkeit bei, 
erzeugen Abhängigkeit und untergraben Impulse, sich darum zu bemühen, mög-
lichst schnell wieder ein Leben unabhängig von sozialstaatlicher Unterstützung 
zu führen.241 Im Kampf gegen die ‚Abhängigkeit‘ von Sozialleistungen wird 
daher das zentrale sozialpolitische Ziel gesehen, erhöhter Druck, Leistungskür- 
zungen sowie punitive Elemente gelten als angemessene Mittel sozialpolitischer 
Intervention. Auch sozialdemokratische Arbeitsmarktpolitik hat zwar zum Ziel, 
der Verfestigung von Armut und Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken (Hanesch 
2001b: 174), die Ursachen von Arbeitslosigkeit wurden in der sozialdemokrati- 
schen Tradition jedoch bisher primär in den Arbeitsmarktbedingungen gesehen. 
Die Verbesserung der Eingliederungsbedingungen und der individuellen Kon- 
kurrenzposition auf dem Arbeitsmarkt stellten daher in dieser Denktradition die 
wichtigsten Ansatzpunkte für die Wiedereingliederung in Erwerbsarbeit dar. 

In den letzten Jahren haben sich diese beiden Stränge im sozialpolitischen 
Diskurs jedoch immer stärker angenähert (vgl. wiederum Leisering/Hilkert 2000 
sowie Hanesch 2001b: 174). In vielen Ländern haben sozialdemokratische Par-
teien die Ursachenbeschreibung des neoliberalen Aktivierungsdiskurses zumin-
dest teilweise adaptiert und entsprechend auch Instrumente dieser Denktradition 
in ihr sozialpolitisches Repertoire übernommen. Arbeitslosigkeit gilt auch der 
‚neuen Sozialdemokratie‘,242 die in Europa zur treibenden Kraft des sozialpoliti-

                                                          
240 Auch Leisering und Hilkert (2000: 46) weisen darauf hin, dass die herkömmlichen 

Typologien von Wohlfahrtsstaaten nicht geeignet sind, den sich abzeichnenden neu-
en Typus des aktivierenden Staates zu fassen. 

241 Vgl. auch die Ausführungen zu den Fallstricken des dichotomischen Exklusions-
begriffs in Kapitel 2.3. 

242 In Anlehnung an den der britischen Labour-Partei von Tony Blair und seinen Mit-
streitern Mitte der 1990er Jahre neu gegebenen Namen New Labour bezeichnet der 
Begriff der ‚neuen Sozialdemokratie’ sozialdemokratische Parteien bzw. Flügel die-
ser Parteien, die sich vom traditionellen Erbe der Sozialdemokratie zumindest teil-
weise bewusst distanziert und versucht haben, sozialdemokratische Politik im Sinne 
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schen Umbaus im Sinne der Aktivierung geworden ist (van Berkel 2002: 62), 
nicht mehr (nur) als strukturell verursachtes Problem, sondern wird (zumindest 
teilweise) auch als Problem mangelnder Beschäftigungswilligkeit betrachtet. 
Auch in einem weiteren Punkt hat sich sozialdemokratische Politik grundlegend 
verändert (vgl. Nachtwey 2005). Nicht mehr De-Kommodifizierung, also die 
Abschwächung von Marktzwängen (vgl. auch Kapitel 3.2.1.1.), ist das zentrale 
Ziel sozialstaatlicher Intervention, sondern die Teilnahme am Markt, die mitt-
lerweile beinahe uneingeschränkt als wohlfahrtsfördernd und emanzipatorisch 
betrachtet wird. Nicht nur soll eine Steigerung der Beschäftigungsquote wirt-
schaftliches Wachstum und eine Reduzierung der Arbeitslosigkeit bringen, auch 
Armut und Chancenlosigkeit sollen durch die Eröffnung von Teilhabe am Ar-
beitsmarkt bekämpft werden. „The best way to tackle poverty is to help people 
into jobs“ (Labour Party 1997: 19). Dementsprechend betreibt die moderne Sozi-
aldemokratie (Re-)Kommodifizierung, also die Transformation von Nicht-
Erwerbstätigen in Erwerbstätige.243 Dabei sollen nicht nur Arbeitsuchende, son-
dern auch Gruppen, die bisher nicht oder nur in einem geringen Umfang er-
werbstätig waren, wie Frauen und beschränkt Erwerbsfähige, in den ersten Ar-
beitsmarkt integriert werden. 

Im Gegensatz zum neoliberalen Ansatz hält die Sozialdemokratie jedoch 
auch im Rahmen einer stärker auf Eigenverantwortung und Marktprozesse aus-
gerichteten Politik an einer interventionistischen Rolle des Staats fest. Er soll den 
Rahmen für eigenverantwortliches Handeln setzen, die Institutionen so gestalten, 
dass sie eigenverantwortliches Handeln ermöglichen und befördern und eine 
Politik der zweiten Chance betreiben (Giddens 1999, Hombach 1999, Lamping/ 
Schridde/Plaß u.a. 2002). Im Gegenzug sollen die Bürger mehr Eigenverantwor-
tung an den Tag legen und haben Erwerbslose die Pflicht, sich um Unabhängig-
keit von staatlicher Hilfe zu bemühen.244 Das Reziprozitätsprinzip, auf das sich 
die sozialpolitische Philosophie der neuen Sozialdemokratie beruft, lautet ‚keine 
Rechte ohne Pflichten‘. 

In beiden untersuchten Ländern waren es solch ‚neu-sozialdemokratisch‘ 
geführte Regierungen, die den Wandel zur Aktivierung, der in beiden Ländern in 
inkrementeller Form bereits von den konservativen Vorgängerregierungen be-
gonnen worden war, radikal vorangetrieben und damit die Inklusionschancen 
und Exklusionsgefahren für Erwerbslose neu konfiguriert haben. 
                                                                                                                               

eines dritten Weges, wie er von Anthony Giddens (1997, 1999) vorgedacht wurde, 
zu reformulieren. Zur ‚neuen Sozialdemokratie’ vgl. auch Mahnkopf 2000. 

243 Exemplarisch hierfür auch Esping-Andersen/Gallie/Hemerijk u.a. 2002. 
244 Bereits in Kapitel 3.1.2.2. wurde auf das Paradoxe dieser Politik hingewiesen, die 

versucht, mehr Eigenverantwortung durch eine stärkere Rolle des Staates und pater-
nalistische Interventionen zu erreichen, wenn nicht gar zu erzwingen. 
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7.2.1 New Labours Politik im Namen der Inklusion 

Die von der Regierung unter Tony Blair seit 1997 unternommenen Reformen des 
Leistungs- und Steuersystems waren stark von der Diagnose geprägt, dass Ar-
beitslosigkeit die zentrale Ursache von Armut und sozialer Ausgrenzung darstel-
le und die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt daher als das beste 
Mittel gegen soziale Exklusion zu betrachten sei.245 Wie in anderen Ländern 
stellt auch die von New Labour unter dem Schlagwort der Aktivierung verfolgte 
Politik eine Mischung aus negativen und positiven Anreizen, aus neoliberalen 
und traditionell sozialdemokratisch geprägten Elementen dar. 

Von den Konservativen hatte New Labour eine Arbeitsmarktpolitik geerbt, 
die vor allem auf negative Arbeitsanreize ausgerichtet war (vgl. Taylor-
Gooby/Kananen/Larsen 2004). Die Thatcher-Regierung hatte die in Großbritan-
nien traditionell ohnehin schwach ausgebaute Arbeitsmarktpolitik in den 1980er 
Jahren sukzessive in ein angebotsorientiertes System umgewandelt. Die Manpo-
wer Services Commission, eine tripartistische Kommission, die 1973 zur Hoch-
zeit der keynesianischen Globalsteuerung ins Leben gerufen worden war, um ein 
umfassendes, landesweites Aus- und Weiterbildungssystem zu etablieren, wurde 
zunehmend dazu benutzt, arbeitgeberfreundliche Trainings- und Arbeitserfah-
rungsprogramme zu implementieren. Der Einfluss der Gewerkschaften wurde 
zurückgedrängt, die Kommission schließlich abgeschafft und durch von den 
Arbeitgebern geführte Training and Enterprise Councils (TECs) ersetzt (King 
1993, Peck 2001b: 264-266). 

Im Einklang mit der neoliberalen Philosophie betrachtete die Thatcher-
Regierung Arbeitslosigkeit vor allem als Problem mangelnder Motivation auf 
Seiten der Erwerbslosen und fehlender Arbeitsanreize in den sozialen Siche-
rungssystemen. Parallel zur Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik begann sie 
deshalb Mitte der 1980er Jahre, verpflichtende Elemente in die Arbeitslosensi-
cherung einzuführen, um die vermeintlich schwachen Anreize zur Aufnahme 
einer Erwerbsarbeit zu erhöhen. Sozialleistungen explizit von Pflichten abhängig 
zu machen stellte aber auch im liberalen Großbritannien eine Herausforderung 
der hergebrachten sozialpolitischen Prinzipien dar, die auf der Integrität der 
Person und der Unverletzbarkeit ihrer Ansprüche auf staatliche Unterstützung 
basierten (Hvinden/Heikkilä/Kankare 2001: 176). Auch konservative Politiker 
vermieden es daher, offen für Zwang einzutreten und distanzierten sich von ‚US-
style workfare‘ (Peck 2001b: 267, 272).246 Dennoch wurden im Zuge der Einfüh-
                                                          
245 Zum Exklusionsdiskurs von New Labour vgl. Kapitel 2.3. sowie Levitas 1998. 
246 Bis heute ist der Begriff ‚workfare’ in der britischen Debatte verpönt und wird selten 

verwendet. In der Literatur ist der Begriff unterschiedlich konnotiert. Während man-
che, so etwa Jessop (1994) und Peck (2001b), ihn in einem weiteren Sinn verwen-
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rung eines restriktiveren Leistungssystems, das als das ‚Stricter Benefit  System‘
bekannt wurde, die Regelungen für die Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt ver-
schärft und Sanktionen ausgeweitet. Außerdem wurden sukzessive verschiedene 
verpflichtende Maßnahmen eingeführt. Für Langzeitarbeitslose wurde 1986 ein 
Orientierungsgespräch mit einem Arbeitsberater (‚Restart-Interview‘) zur Pflicht. 
Zwei Jahre später wurde ein so genannter ‚Back to Work Plan‘ eingeführt, in 
dem sich ähnlich wie im späteren Jobseeker’s Agreement der Arbeitslose ver-
pflichten muss, bestimmte Schritte zu unternehmen, um wieder in Arbeit zu 
kommen (Peck 2001b: 294/295). Ab 1989 mussten Leistungsbezieher außerdem 
nachweisen, dass sie sich aktiv um Arbeit bemühen. 

Die Etablierung des Stricter Benefit Regime wurde durch eine breit angeleg-
te Kampagne der Regierung zur Bekämpfung des angeblich weit verbreiteten 
Missbrauchs von Sozialleistungen begleitet. Zusätzliche Mitarbeiter der Sozial-
ämter wurden eingestellt und zur Kontrolle von Sozialhilfebeziehern abgestellt. 
Auch Arbeitslosengeldbezieher wurden verstärkt auf möglichen Missbrauch hin 
überprüft (Morris/Llewellyn 1991: 42). Jugendliche, die aufgrund des geringen 
öffentlichen Rückhalts für Sozialleistungen für erwerbsfähige Jugendliche in den 
1980er Jahren verstärkt ins Visier von Kürzungen gekommen waren, bildeten 
eine besondere Zielgruppe des restriktiveren Leistungssystems. So wurde der 
Sozialhilfebezug 16- und 17-jähriger Jugendlicher 1988 von der Teilnahme am 
Youth Training Scheme (YTS), einem Programm beruflicher Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen, abhängig und diese damit verpflichtend gemacht (Tri-
ckey/Walker 2000: 187). 

In den 1990er Jahren setzte die konservative Regierung den in den 1980er 
Jahren eingeschlagenen Weg der stärkeren Konditionalisierung sozialer Leistun-
gen für Erwerbslose fort. Mit der Einführung der Jobseeker’s Allowance 1996 
wurde nicht nur die Anspruchsdauer für die versicherungsbasierte Leistung von 
zwölf auf sechs Monate verkürzt, sondern auch eine striktere Überprüfung der 
Arbeitsbereitschaft, verschärfte Zumutbarkeitsregelungen sowie für alle JSA-
Bezieher eine verpflichtende Eingliederungsvereinbarung (Jobseeker’s Agree-
ment) eingeführt, die in regelmäßigen Abständen überprüft und im Fall der 
Nichteinhaltung streng sanktioniert wird. 

                                                                                                                               
den, um den Wandel vom stärker auf Dekommodifizierung und sozialstaatliche Re-
gulierung ausgerichteten keynesianischen Wohlfahrtsstaat zum postfordistischen, 
auf Kommodifizierung und Deregulierung ausgerichteten Schumpeterianischen 
Workfare-Staat zu beschreiben, wird er häufig in einem wesentlich engeren Sinn für 
arbeitsmarktpolitische Programme gebraucht, in denen die Bezieher sozialer Leis-
tungen als Gegenleistung für staatliche Unterstützung gemeinnützige oder andere 
Arbeiten verrichten müssen (vgl. Lødemel/Trickey 2001). 
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Als Oppositionspartei hatte die Labour-Partei die Einführung von Jobsee-
ker’s Allowance abgelehnt und die Gewerkschaften und Kommunen in ihrem 
Kampf gegen ‚workfare‘ unterstützt. Im Zuge der Neuausrichtung der Partei, die 
Tony Blair und seine Anhänger ab Mitte der 1990er Jahre vorantrieben, um La-
bour nach langer konservativer Herrschaft wieder an die Macht zu bringen,247

hatte sie sich jedoch die Problemdefinition der Schaffung von Abhängigkeit und 
der Untergrabung von Arbeitsanreizen durch Sozialleistungen zueigen gemacht 
(Clasen 2003: 16). Auch eine restriktivere Politik gegenüber Erwerbslosen und 
eine angebotsorientierte Arbeitsmarktpolitik wurden nicht länger abgelehnt. 
Nach ihrem Wahlsieg setzte die Regierung Blair den Um- und Ausbau eines 
arbeitsmarktorientierten Steuer- und Leistungssystems daher fort, stellte ihre 
Bemühungen aber in einen anderen ideologischen Kontext. New Labours ‚Welfa-
re Reform‘ wurde als neuer Gesellschaftsvertrag zwischen Staat und Bürgern 
präsentiert,248 in dem den Pflichten auf Seiten der Bürger ein korrespondierendes 
Engagement auf Seiten des Staates gegenüber steht. Im Gegensatz zur Politik der 
Konservativen legten die Reformmaßnahmen außerdem ein größeres Gewicht 
auf den Ausbau von positiven Anreizen und fördernden Maßnahmen (Taylor-
Gooby/Kananen/Larsen 2004). Das zentrale Ziel der Welfare Reform blieb je-
doch die Schaffung eines (erwerbs)arbeitszentrierten Wohlfahrtsstaats. „The 
government’s aim is to rebuild the welfare state around work“, „work for those 
who can, security for those who cannot“ (DSS 1998), so formulierte es das 
Green Paper von 1998, in dem die Reformvorstellungen der neuen Regierung 
dargelegt wurden. Auf deren Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen wird in 
Kapitel 7.2.3. noch ausführlich einzugehen sein, zunächst sollen jedoch die zent-
ralen Bausteine der Welfare Reform vorgestellt werden. 

7.2.1.1 Die New Deals 

Welfare-to-work-Maßnahmen stehen im Mittelpunkt von New Labours Sozialre-
formen. Ab 1998 wurden sukzessive verschiedene arbeitsmarktpolitische Pro-
gramme für unterschiedliche Zielgruppen eingeführt. Die New Deal-Programme,
die mit £ 5 Mrd. aus Gewinnen der Privatisierung staatlicher Unternehmen fi-
nanziert wurden,249 bestehen aus einer komplexen Mischung aus Beratungs-, 
                                                          
247 Vgl. hierfür Rhodes 2000 sowie Ross 2000. 
248 So trug New Labours White Paper, das die Blaupause der Welfare Reform darstellt, 

den Titel „New Ambitions for Our Country: A New Contract for Welfare“ (DSS 
1998).

249 Davon wurden £ 2,55 Mrd. allein in den New Deal for Young People, Labours Flag-
schiff der Welfare Reform, investiert (Finn 2000a: 389). Im Wahlkampf hatte Tony 
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Arbeits- und Qualifizierungsprogrammen. Die Programme für Erwerbslose, der 
New Deal for Young People (NDYP) und der New Deal 25+ (ND 25+), sind 
verpflichtend250 und bestehen aus drei Phasen. In der ersten Phase findet vor 
allem Beratung und Unterstützung bei der Jobsuche statt. In der zweiten Phase 
können sich die Teilnehmer zwischen vier Arten von Beschäftigung entscheiden:
Lohnkostenzuschüsse, Förderung von Selbständigkeit, Aus- und Weiterbildung, 
kommunale ‚Freiwilligen‘-Arbeit/Arbeit im Umweltbereich. Diese Options-
Phase dauert mindestens sechs Monate und wird in der dritten Phase (follow-
through stage) durch weitere Beratung und Qualifizierung ergänzt, wenn der 
Teilnehmende bis dahin noch nicht in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden 
konnte. Ist dieses Ziel auch nach Ablauf aller drei Phasen noch nicht erreicht, 
beginnt ein neuer Durchlauf. Erwerbslose, die sich der Teilnahme verweigern 
oder das Programm abbrechen, werden mit Leistungskürzungen sanktioniert. 
Dabei wird zunächst eine Sperrzeit von zwei bis vier Wochen verhängt. Bei 
mehrmaligem Verstoß gegen Auflagen können die Unterstützungsleistungen 
sogar bis zu sechs Monate gestrichen werden (Finn 2000a: 390). Wie Blair un-
missverständlich klar gemacht hatte, würde es „no fifth option of an inactive life 
on benefits“ geben (Blair 1997 zitiert in Finn 2000a: 390). 

Auch für verschiedene andere Gruppen wurden weitere Programme einge-
führt: der New Deal for Lone Parents (NDLP), der New Deal for Partners, der 
New Deal for Disabled  Persons sowie der New Deal 50+ für ältere Erwerbslose. 
Hintergrund hierfür war, dass in den 1990er Jahren in Großbritannien die wach-
sende Zahl wirtschaftlich inaktiver Personen innerhalb der sozialen Sicherungs-
systeme und die dadurch entstehenden Kosten verstärkt in den Mittelpunkt der 
politischen Aufmerksamkeit gerückt waren (Evans 2001a: 260).251 Mit der 
Einführung dieser New Deals wurden nun auch sie zu Zielgruppen aktivierender 
Maßnahmen. Der Fokus der britischen Arbeitsmarktpolitik verschob sich damit 
von der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hin zur Beseitigung von „Workless-
ness“ (Clasen 2003: 29). Seit 2001 wurden auch in die New Deal-Programme für 
vormals als inaktiv geltende Zielgruppen zunehmend verpflichtende Elemente 
eingeführt, so dass von einer Konvergenz von Programmen für Erwerbslose und 
Inaktive gesprochen werden kann (Daguerre 2002: 24). 

Zwar ist damit noch kein Quantensprung der Mobilisierung aller für den 
Arbeitsmarkt erfolgt. Frauen müssen dem Arbeitsmarkt nach wie vor nicht zur 
                                                                                                                               

Blair nämlich versprochen, die Höhe der Jugendarbeitslosigkeit innerhalb der ersten 
Legislaturperiode um 250.000 zu senken. 

250 Am NDYP müssen alle 18-25-Jährigen teilnehmen, die länger als sechs Monate 
arbeitslos sind, am ND25+ alle Langzeitarbeitslosen, die länger als zwei Jahre ohne 
Arbeit sind. 

251 Vgl. auch Clasen/Davidson/Ganßmann u.a. 2004 sowie Kapitel 4.3. 
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Verfügung stehen, bis das jüngste Kind 16 Jahre alt ist. Da erstmals eine Ver-
pflichtung zur Teilnahme an einer arbeitsorientierten Beratung für Mütter mit 
kleinen Kindern eingeführt wurde, markieren die neuen Programme aber den-
noch einen Paradigmenwechsel gegenüber der herkömmlichen an der traditionel-
len geschlechtlichen Arbeitsteilung orientierten britischen Sozialpolitik (vgl. 
Millar 2003, Woods 2004). Hintergrund hierfür war vor allem der starke Anstieg 
der Kinderarmut in den 1980er und 1990er Jahren, der auf die niedrige Beschäf-
tigungsquote und hohe Arbeitslosigkeit alleinerziehender Mütter zurückgeführt 
wurde (Millar 2003, Gregg/Harkness 2003). In der Integration von alleinerzie-
henden Müttern in Erwerbsarbeit sah die Regierung daher auch ein wichtiges 
Mittel zur Bekämpfung von Kinderarmut. 

Die Redefinition der Zielgruppen der Arbeitsmarktpolitik zeigt sich aber 
auch in der seit 2001 in Angriff genommenen Verwaltungsreorganisation. Mit 
dem ‚Jobcentre Plus‘, das zunächst in 50 Pilotbezirken eingerichtet wurde und 
bis Ende 2006 landesweit eingeführt wird, ist eine einheitliche Behörde für alle 
Bezieher von Sozialleistungen im erwerbsfähigen Alter entstanden, die die Funk-
tionen des Employment Service, der Benefit Agency und der kommunalen Leis-
tungsstellen integriert (Daguerre 2002: 23). In jüngster Zeit konzentrieren sich 
die politischen Bemühungen außerdem verstärkt auf die Aktivierung von bisher 
als erwerbsunfähig klassifizierten Leistungsbeziehern.252

Die Effekte der New Deal-Programme wurden durch eine ganze Reihe von 
Evaluationsstudien untersucht, da sich die Blair-Regierung dem Ziel verschrie-
ben hatte, ‚evidence based policy making‘ zu betreiben (Clasen 2003). Von der 
Regierung selbst wird der New Deal als überwältigender Erfolg betrachtet. In 
ihrem Finanzbericht für 2005 geht sie davon aus, dass der New Deal seit 1997 
535.000 Jugendliche in Arbeit gebracht und die Chancen von Gruppen mit Be-
schäftigungsbarrieren wie Alleinerziehenden, Personen mit schlechtem Gesund-
heitszustand oder Erwerbsunfähigen verbessert hat (HM Treasury 2005). Nach 
einer Studie des regierungsnahen Centre for Economic and Social Inclusion 
(2002) hatten im September 2002 790.000 Jugendliche den New Deal for Young 

                                                          
252 Um die Wiederaufnahme einer geringfügig entlohnten bzw. Teilzeitarbeit attraktiv 

zu machen, wurde 1999 eine negative Einkommenssteuer für Erwerbsunfähige (Di-
sabled Person’s Tax Credit) eingeführt. Derzeit wird in Pilotprojekten, die ein ver-
pflichtendes Gespräch mit dem Employment Service sowie verschiedene finanzielle 
Anreize zur Aufnahme einer Beschäftigung beinhalten, getestet, wie Erwerbsunfähi-
ge wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Diese ‚Pathway to Work-
Pilots’ sollen bis 2006 ausgeweitet werden (HM Treasury 2004). 
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People durchlaufen und 40 Prozent davon eine so genannte ‚nachhaltige‘253 Be-
schäftigung gefunden.254

Vorsichtigere Einschätzungen kommen dagegen zu dem Schluss, dass die 
Beschäftigungseffekte des New Deal wesentlich geringer einzuschätzen sind 
(Blundell/Reed/van Reenen u.a. 2003) und dass ein großer Teil der Beschäfti-
gungseffekte weniger auf die arbeitsmarktpolitischen Programme als auf die 
positive wirtschaftliche Entwicklung zurück zu führen ist (vgl. Clasen 2003). 
Forscher, die Konjunktureffekte einbeziehen, kommen denn auch zu völlig ande-
ren Ergebnissen. So gehen Blundell, Reed, van Reenen u.a. etwa davon aus, dass 
innerhalb der ersten vier Jahre nur 17.000 Jugendliche durch den New Deal einen 
Job gefunden haben. Sie attestieren dem New Deal dennoch „a modest success at 
a modest cost“ (Blundell/Reed/van Reenen u.a. 2003: 18). Gleichzeitig weisen 
diese Autoren aber auch darauf hin, dass es keine Belege dafür gibt, dass die 
New Deals zu mehr Qualifizierung beigetragen hätten. Für die Zielgruppe der 
Alleinerziehenden gehen Regierungsstatistiken davon aus, dass die Hälfte aller 
Teilnehmer am New Deal for Lone Parents in Arbeit gelangte und die Beschäfti-
gungsquote sich insgesamt um etwa fünf Prozentpunkte erhöht hat (Gregg/Hark-
ness 2003). Andere Studien zeigen jedoch nur eine geringe Reduktion der Zahl 
der Leistungsempfänger. Millar (2003: 132) weist außerdem darauf hin, dass die 
Beschäftigungsquote von Alleinerziehenden bereits begonnen hatte zu steigen, 
bevor der New Deal for Lone Parents überhaupt eingeführt worden war. Schließ-
lich stellen sich die Bilanzen der New Deal-Programme regional sehr unterschied-
lich dar, was darauf hindeutet, dass eher positive Entwicklungen regionaler Ar-
beitsmärkte als die neuen Programme für den Rückgang der Arbeitslosigkeit 
verantwortlich waren (Finn 2000b, Peck 2001a, Whitehead 1999). 

7.2.1.2  ‚Making work pay‘

Ein weiterer zentraler Baustein der Sozialreformen von New Labour sind Maß-
nahmen, die ‚Armutsfallen‘ und ‚Arbeitslosigkeitsfallen‘ bekämpfen und die 
Aufnahme niedrig entlohnter Beschäftigung fördern sollen. Unter dem Schlag-
wort ‚making work pay‘ wurde 1998 ein nationaler Mindestlohn eingeführt, der 
im stark deregulierten Arbeitsmarkt und Tarifsystem Großbritanniens dafür sor-

                                                          
253 Als nachhaltig gilt nach offizieller Definition eine Beschäftigung, die auch nach 13 

Wochen noch besteht. 
254 Mehr als die Hälfte der Teilnehmer verließ das Programm aber mit ungewissem 

Verbleib oder kehrte in den Leistungsbezug zurück. 
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gen soll, dass minimale Entlohnungsstandards eingehalten werden.255 Mithilfe 
der National Childcare Strategy und des Childcare Tax Credit will die Regie-
rung die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder ausweiten und bezahlbar machen, 
so dass Mütter einer Erwerbsarbeit nachgehen können.256 Denn sie hat sich unter 
anderem zum Ziel gesetzt, die Beschäftigungsquote alleinerziehender Mütter bis 
2010 auf 70 Prozent zu erhöhen. Um die Aufnahme niedrig entlohnter Beschäfti-
gung zu fördern und um ‚Armut trotz Arbeit‘ zu bekämpfen, wurden schließlich 
auch so genannte in-work benefits in der Form negativer Einkommenssteuern 
stark ausgeweitet. 

Bereits 1999 war Family Credit, eine negative Einkommensteuer für arme 
arbeitende Familien, die bereits seit 1988 existiert hatte, durch den großzügige-
ren Working Families’ Tax Credit (WFTC) ersetzt worden. Der WTFC wurde im 
Gegensatz zu seinem Vorgänger nicht von den Behörden für staatliche Unter-
stützungsleistungen – den Benefit Agencies – verwaltet, sondern über das Steuer-
system und als Lohnbestandteil durch den Arbeitgeber ausgezahlt. Somit signali-
sierte auch die Umstellung des administrativen Verfahrens den Arbeitsmarkt-
fokus der neuen Leistung. 2003 wurden die verschiedenen negativen Einkom-
menssteuerelemente in ein einheitliches System integriert und noch einmal groß-
zügiger gestaltet. Ein Strang des neuen Tax Credit-Systems – der Integrated
Child Credit (ICC) – fasst alle bedürftigkeitsgeprüften Leistungen für Familien 
mit Kindern zusammen.257 Die Einkommensgrenzen für den ICC liegen relativ 
hoch, so dass rund 90 Prozent aller Familien Anspruch auf die über das Steuer-
system erbrachte Leistung haben, am meisten profitieren jedoch diejenigen mit 
den niedrigsten Einkommen (Brewer 2003). Das universell gezahlte Kindergeld 
wird davon nicht berührt. Damit stellt der ICC einen zentralen Baustein im Plan 
der Blair-Regierung dar, die Lebensumstände von Familien mit Kindern zu 
verbessern und die Kinderarmut in Großbritannien bis 2010 zu halbieren. Dass es 

                                                          
255 Der Mindeststundenlohn wurde 1999 auf einem relativ niedrigen Niveau eingeführt. 

Dennoch haben nach Angaben des Office for National Statistics (ONS) bis April 
2000 zwischen 1,2 und 1,5 Mio. Arbeitnehmer von der Einführung des Mindest-
lohns profitiert. Vgl. auch Kapitel 5.3.2. 

256 Die hohen Kosten für Kinderbetreuung gelten gemeinhin als zentrale Barriere für die 
Aufnahme einer Beschäftigung (Land/Lewis 1998). Diese soll durch die Reformen 
überwunden werden. Die Strategie scheint teilweise erfolgreich zu sein. So gab es 
2001 für 9 von 10 Kindern unter acht Jahren einen Betreuungsplatz im Vergleich zu 
6,9 von 10 im Jahr 1997. Die Beschäftigungsquote von Frauen ist gestiegen, aller-
dings ist nach wie vor ein großer Teil der alleinerziehenden Mütter arbeitslos (Lar-
sen/Daguerre/Taylor-Gooby 2002: 4). 

257 Für eine detaillierte Beschreibung der Funktionsweise und einzelner Regelungen 
vgl. Larsen/Daguerre/Taylor-Gooby 2002 sowie Brewer 2003. 
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der Regierung damit durchaus ernst ist, kann man unter anderem daran erkennen, 
dass die gesamten staatlichen Ausgaben für Familien mit Kindern zwischen 1997 
und 2003 von £ 13.7 Mrd. auf £ 21.2 Mrd. gestiegen sind (Brewer 2003: 9). 

Es sind aber nicht nur Familien mit Kindern, die von dem neuen System 
profitieren. Mit dem Working Tax Credit (WTC) ist erstmals eine negative Ein-
kommenssteuer eingeführt worden, die auch Beschäftigte, die keine Kinder ha-
ben, in Anspruch nehmen können. Unter diesem System erhalten Alleinstehende 
ohne Kinder eine Steuergutschrift von £ 1.525 im Jahr (~ etwa £ 29,30 pro Wo-
che), wenn sie mehr als 30 Stunden arbeiten und weniger als £ 5.060 im Jahr 
verdienen (Brewer 2003: 5). Oberhalb dieser Grenze und bis zu einer Einkom-
mensgrenze von £ 10.857 reduziert jedes zusätzliche Pfund an Einkommen die 
Steuergutschrift um 37 Pence. Paare mit Kindern und Alleinerziehende erhalten 
eine Gutschrift von £ 3.025 (~ etwa £ 58,15 pro Woche), wenn sie mehr als 16 
Stunden arbeiten.258 Die Einkommensgrenze, bei der die steuerliche Beihilfe 
komplett entfällt, liegt bei ihnen bei £ 13.230 im Jahr. Niedrigeinkommen so-
wohl von Familien mit Kindern als auch von Alleinstehenden werden also durch 
den WTC um 30 bis 40 Prozent aufgestockt. 

Die Strategie, niedrig entlohnte Beschäftigung durch steuerliche Subventio-
nen attraktiver und armutsfester zu machen, ist damit auf alle Niedrigeinkom-
mensbezieher ausgeweitet worden. Allerdings profitieren nur kinderlose Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen mit sehr niedrigen Einkommen (Daguerre/Lar-
sen 2002). Dass der Integrated Child Credit an alle Familien mit Kindern gezahlt 
wird, die die Einkommenskriterien erfüllen, unabhängig davon, ob sie einer 
Erwerbsarbeit nachgehen oder nicht, und damit auch JSA- und Income Support-
Beziehern zu gute kommt, stellt zwar eine bemerkenswerte Neuerung im System 
negativer Einkommenssteuern dar. Denn sowohl die Anreizpolitik der Konserva-
tiven als auch die von New Labour war bisher vor allem darauf ausgerichtet 
gewesen, Arbeitsanreize zu stärken, ‚Armutsfallen‘ zu vermeiden und daher nur 
Familien zugute gekommen, in denen zumindest ein Partner erwerbstätig war. 
Insgesamt wurden arbeitslose Familien aber nur geringfügig besser gestellt, da 
im Gegenzug zur Einführung des Integrated Child Credit die Kinderzuschläge 
bei Jobseeker’s Allowance und Income Support abgeschafft wurden. 

                                                          
258 Für alle, die mehr als 30 Stunden in der Woche arbeiten, gibt es außerdem einen 

Bonus von £ 620 pro Jahr (Brewer 2003: 5). 
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7.2.2 Deutschland: ‚Fördern und Fordern‘ im Kampf gegen die
Arbeitslosigkeit

Ähnlich wie in Großbritannien hat in Deutschland der Wandel zu einer ‚aktivie-
renden‘ Sozialpolitik bereits in den 1980er Jahren begonnen und sich in den 
1990er Jahren verstärkt. Im Gegensatz zu den darauf folgenden, von der rot-
grünen Bundesregierung unternommenen Reformen der Arbeitslosensicherung 
und Arbeitsmarktpolitik waren die von der konservativ geführten Kohl-
Regierung implementierten Reformen jedoch eher inkrementell als radikal. 

In den ersten Jahren ihrer Amtszeit kürzte die Kohl-Regierung Arbeitslo-
sengeld und Arbeitslosenhilfe um jeweils fünf Prozentpunkte, verschärfte die 
Anspruchskriterien und reduzierte die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik, 
hob gleichzeitig aber auch den Beitragssatz an, um das Budget der Bundesanstalt 
für Arbeit zu konsolidieren (Aust/Bönker/Wollmann 2002: 23). Die Instrumente 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik sowie ihre Ausrichtung wurden nicht verändert. 
Im Gegensatz zu Großbritannien, wo in den 1980er Jahren bereits verstärkt ver-
pflichtende Elemente in die Arbeitslosenversicherung eingeführt wurden, entwi-
ckelten sich die ersten Ansätze einer stärker konditionalen Sozialpolitik in 
Deutschland vor allem im Bereich der Sozialhilfe (Brütt 2001: 273/274). 

Anhaltende Massenarbeitslosigkeit und der Sozialabbau in den vorgelager-
ten Sicherungssystemen hatten seit den 1980er Jahren dazu geführt, dass die 
Kommunen mit einer stetig wachsenden Zahl von arbeitslosen Sozialhilfeemp-
fängern konfrontiert waren, ein Prozess, der als „Kommunalisierung der Arbeits-
losigkeit“ (Hanesch 1997) bezeichnet worden ist. In den 1980er Jahren begannen 
sie deshalb, die schon seit Einführung des Bundessozialhilfegesetzes im Jahr 
1962 verfügbaren welfare-to-work-Elemente, die bis dahin ein Schattendasein 
gefristet hatten, vermehrt anzuwenden. 

Die so genannte ‚Hilfe zur Arbeit‘ (§§19, 20 BSHG) ermöglichte die Schaf-
fung vorübergehender Arbeitsgelegenheiten für Hilfeempfänger, die keine Be-
schäftigung im regulären Arbeitsmarkt finden, konnte aber auch zur Überprüfung 
der Arbeitsbereitschaft eingesetzt werden. Sie bot zwei Varianten: Bei der 
‚Mehraufwandsentschädigungsvariante‘ erhielten Sozialhilfeempfänger zusätz-
lich zu den regulären Leistungen eine Entschädigung von ein bis zwei Euro pro 
Stunde, bei der Entgeltvariante wurden sie in sozialversicherungspflichtige, 
öffentlich geförderte Arbeitsverhältnisse vermittelt. Während Anfang der 1980er 
Jahre noch die Arbeitsgelegenheiten nach der Mehraufwandsentschädigungsvari-
ante überwogen, nutzten die Kommunen seit Mitte der 1980er Jahre verstärkt die 
Entgeltvariante, bei der Sozialhilfeempfänger Ansprüche auf Arbeitslosengeld 
erwerben. Dadurch konnten die Kommunen die Verantwortung und die Kosten 
für einen Teil der Hilfebezieher dauerhaft an die Bundesanstalt für Arbeit zurück 
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verschieben, auch wenn diese nach der Maßnahme wieder erwerbslos wurden. 
Dieser Verschiebebahnhof wurde ab Ende der 1980er weithin genutzt (Lam-
ping/Schridde 1999, Grell/Sambale/Eick 2002). 

In den 1990er Jahren setzten die Kommunen ihr Engagement in der Ar-
beitsmarktpolitik fort. Die erste Hälfte dieser Dekade war aber vor allem durch 
die Folgen der deutschen Wiedervereinigung geprägt. Im wirtschaftlichen Trans-
formationsprozess gingen etwa vier Millionen Arbeitsplätze verloren, und die 
Arbeitslosenquote in Ostdeutschland erreichte Rekordhöhen von über zwanzig 
Prozent (Reissert 2004: 9). Um den Transformationsschock abzufedern, setzte 
die Regierung die Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik in einem bisher 
nicht da gewesenen Ausmaß ein, was zur Destabilisierung der fiskalischen Basis 
der Arbeitslosenversicherung führte (Heinelt 1994). Die trotz dieser Intervention 
andauernd hohe Arbeitslosigkeit führte außerdem zur Delegitimierung der tradi-
tionellen Instrumente der Arbeitsmarktpolitik (Heinelt 2003: 140). Sozialdemo-
kraten und Gewerkschaften forderten einen umfassenderen beschäftigungspoliti-
schen Ansatz statt des isolierten Einsatzes von Arbeitsbeschaffungs- und ähnli-
chen Maßnahmen, während die konservativ geführte Regierung, die der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik ohnehin skeptisch gegenüber stand, nach einer kurzen stra-
tegisch motivierten Phase der Intervention zu ihrem traditionellen Ansatz zu-
rückkehrte: dem Rückzug des Staates aus der Verantwortung für den Arbeits-
markt. Mit dem Arbeitsförderungsreformgesetz von 1996 wurde das Ziel der 
Schaffung von Vollbeschäftigung mithilfe staatlicher Interventionen aufgegeben 
und eine Reihe von Modifikationen unternommen, die einen marktnäheren Ein-
satz der Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik erlaubten (Heinelt 2003: 
134/135, Grell/Sambale/Eick 2002: 8-10). Das Budget für die herkömmlichen, 
teureren Qualifizierungs- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wurde gleichzei-
tig zurückgefahren. 

Parallel erfolgte in den 1990er Jahren auch in Deutschland eine zunehmen-
de Konditionalisierung des Leistungsbezugs. So konnte von Sozialhilfebeziehern 
ab 1993 die Beschaffung des Lebensunterhalts nicht mehr nur durch reguläre 
Arbeit, sondern auch durch Arbeitsgelegenheiten verlangt werden (Adamy/Stef-
fen 1998: 55). Außerdem wurde das Sanktionsinstrumentarium ausgeweitet und 
die Verhängung von Sanktionen den kommunalen Sozialhilfeträgern vom Ge-
setzgeber zwingend vorgeschrieben (Brütt 2001: 275). In der Arbeitslosenver-
sicherung wurden Sperrzeiten bei ‚selbstverschuldeter‘ Arbeitslosigkeit einge-
führt und die Zumutbarkeitskriterien sowie die Sanktionen bei Ablehnung einer 
zumutbaren Beschäftigung verschärft. Mit dem Arbeitslosenhilfereformgesetz 
von 1996 wurde erstmals auch die Möglichkeit zur Arbeitsverpflichtung in die 
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Arbeitslosenversicherung eingeführt.259 Außerdem mussten Arbeitslose nun 
Bemühungen um Arbeit nachweisen und es wurden Eingliederungszuschüsse für 
Langzeitarbeitslose geschaffen, die die Zahlung von Löhnen unterhalb der gelten-
den tariflichen Standards erlaubten (Clasen/Davidson/Ganßmann u.a. 2004: 15). 

Auch unter der im Herbst 1998 ins Amt gekommenen rot-grünen Bundesre-
gierung erfolgte der Wandel zu einer aktivierenden Politik zunächst inkremen-
tell, die unternommenen Schritte zeigen aber eine verstärkte Orientierung in 
diese Richtung. Mit JUMP (Jugend mit Perspektive) wurde ein umfangreiches  
Arbeitsförderprogramm aufgelegt, um arbeitslose Jugendliche in Arbeit oder 
Qualifizierung zu bringen. In diesem Rahmen wurde auch erstmals eine Einglie-
derungsvereinbarung ähnlich dem britischen Jobseeker’s Agreement eingeführt. 
Da Sozialpartner und Regierung sich im durch den damaligen Kanzler Gerhard 
Schröder wieder ins Leben gerufenen Bündnis für Arbeit nicht über weiter ge-
hende Reformschritte verständigen konnten, wurde außerdem eine Reihe von 
Pilotprojekten, wie das ‚Modellvorhaben zur Verbesserung der Zusammenarbeit 
von Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe‘ (MoZArT), initiiert. Das erste 
Gesetz, das die Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik auf Aktivierung explizit 
zum Ziel erhob, war das 2001 verabschiedete ‚Job-Aqtiv-Gesetz‘. Mit ihm sollte 
die bisher eher reaktive Beschäftigungsförderung durch eine aktivierende und 
präventive Intervention ersetzt werden (BMWA 2002). Kernstück des Gesetzes 
war, neben der verstärkten Förderung Langzeitarbeitsloser sowie einer stärkeren 
Ausrichtung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auf den ersten Arbeits-
markt, die Einführung einer Eingliederungsvereinbarung (Trube 2002). 

Das Jobaqtiv-Gesetz wurde jedoch bald von den politischen Entwicklungen 
überholt. Im Vorfeld der Wahlen 2002 geriet die Regierung durch die weiterhin 
hohen Arbeitslosenzahlen und den Vermittlungsskandal der Bundesanstalt für 
Arbeit unter starken Handlungsdruck.260 Sie setzte daher eine Kommission ein, 
die Vorschläge für den Abbau der Arbeitslosigkeit und eine Reform der Bundes-
anstalt für Arbeit erarbeiten sollte. Die Empfehlungen der Kommission für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (2002) sollten nach den Wahlen ‚eins zu 
eins‘ umgesetzt werden. Dies geschah zwar nicht in allen Fällen (vgl. Jann/ 
Schmid 2004), die nach dem Leiter der Kommission und damaligen Personal-
chefs des Volkswagenkonzerns, Peter Hartz, benannten ‚Hartz-Reformen‘, die 
zwischen 2003 und 2006 implementiert wurden, stellen aber dennoch eine radi-
kale Umgestaltung der Arbeitslosensicherung und aktiven Arbeitsmarktpolitik in 
Deutschland dar. 
                                                          
259 Auf der Basis der so genannten ‚Arbeitnehmerhilfe‘ konnten Arbeitslosenhilfebezie-

her, seit 1998 auch Arbeitslosengeldbezieher, zu Saisonbeschäftigungen im Niedrig-
lohnsektor (z.B. zu Ernteeinsätzen) herangezogen werden. 

260 Zu den politischen Entwicklungen vgl. Heinelt 2003 sowie Blancke/Schmid 2003. 
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Die Reformen sind stark vom Konzept des aktivierenden Staats geprägt, das 
seine Ursprünge in britischen Debatten über den Dritten Weg hat und auch New
Labours Welfare Reform beeinflusst hatte. In Deutschland wurde das Konzept 
des aktivierenden Staates in der Formel vom ‚Fördern und Fordern‘ konkretisiert 
und popularisiert. Wie im britischen Diskurs wurde dabei die wechselseitige 
Verantwortung von Staat und Bürgern betont. Neben den Veränderungen des 
Leistungssystems, die bereits in Kapitel 5.2. ausführlich beschrieben wurden, 
stellen Veränderungen der arbeitsbezogenen Leistungskriterien (a) sowie der 
Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik (b) zentrale Ansatzpunkte der Re-
formen dar. Während letztere explizit und direkt darauf ausgerichtet sind, Er-
werbslose in Arbeit zu bringen oder das Eintreten von Arbeitslosigkeit zu ver-
hindern, hat die Verschärfung arbeitsbezogener Leistungskriterien einen indirek-
ten Aktivierungseffekt (van Oorschot 2002: 405). Schließlich beinhalten die 
Reformen mit der Einführung eines Kinderzuschlags für Erwerbstätige sowie 
den erweiterten Zuverdienstmöglichkeiten auch Elemente einer ‚making work 
pay‘-Strategie (c), die jedoch einen anderen Charakter besitzt als die der briti-
schen Regierung. 

a) arbeitsbezogene Leistungskriterien: Mit dem ersten Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Deutscher Bundestag 2002a) wurde zunächst 
eine neue Meldepflicht eingeführt, die zukünftige Leistungsbezieher zwingt, sich 
bereits vor Eintritt der Erwerbslosigkeit beim Arbeitsamt zu melden und so eine 
frühzeitige Intervention der Behörde zu ermöglichen. Außerdem wurde die Be-
weislast im Fall von Streitigkeiten zwischen Bezieher und Behörde umgekehrt. 
Künftig muss der Arbeitslose und nicht mehr das Arbeitsamt beweisen, dass er 
die Arbeitslosigkeit nicht schuldhaft herbeigeführt oder deren Beendigung 
schuldhaft vereitelt hat. Darüber hinaus wurden das zur Verfügung stehende 
Sanktionsinstrumentarium flexibler und differenzierter gestaltet und neue Sperr-
zeiten wegen unzureichender Eigenbemühungen oder wegen Verstößen gegen 
die frühzeitige Meldepflicht eingeführt. Waren bereits mit dem ersten ‚Hartz-
Gesetz‘ die Zumutbarkeitsregelungen vor allem für junge, alleinstehende Er-
werbslose strenger geworden, wurden sie mit dem vierten Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Deutscher Bundestag 2003b) für alle ehema-
ligen Bezieher von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe gravierend verschärft. 
Galt für sie bis zur Einführung der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende 
eine abgestufte Regelung, bei der die Höhe der Transferleistung die unterste 
Grenze der Zumutbarkeit darstellte,261 gilt nun jede Arbeit als zumutbar, zu der 
der Erwerbslose körperlich und geistig in der Lage ist. Jugendliche unter 25 
Jahren erhalten außerdem nur noch Unterstützung, wenn sie bereit sind, eine 

                                                          
261 Vgl. Kapitel 5.2.1.  
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zumutbare Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Eingliederungsmaßnahme anzu-
nehmen. Weigern sie sich oder verstoßen gegen Auflagen, kann ihnen die Geld-
leistung für bis zu drei Monate komplett gestrichen werden.262 Sie erhalten dann 
nur noch Sachleistungen, die Miete wird direkt an den Vermieter überwiesen. Im 
Gegenzug verpflichtet sich der Gesetzgeber, jedem Jugendlichen ein Beschäfti-
gungsangebot zu machen.263 Mit dem vierten ‚Hartz-Gesetz‘ ist schließlich der 
Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung, wie sie bereits mit dem Jobaqtiv-
Gesetz eingeführt wurde, aufgrund mangelnder administrativer Kapazitäten vie-
lerorts aber nicht implementiert worden war (vgl. Weinkopf 2003b), für alle 
Bezieher von Arbeitslosengeld II zur Pflicht geworden. 

In dieser Vereinbarung werden Schritte fest gehalten, die der Erwerbslose 
unternehmen muss, um wieder in Arbeit zu kommen.264 Dienstleistungen und 
Unterstützung, die ihm die Arbeitsagentur dabei angedeihen lässt, sollen eben-
falls Gegenstand der Vereinbarung sein. Dabei kann es sich um Hilfen bei der 
Arbeitssuche, um die Finanzierung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
Lohnkostenzuschüsse, Arbeitsfördermaßnahmen oder Arbeitsgelegenheiten 
handeln. Neben diesen klassischen Instrumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
sollen in Zukunft aber auch soziale Dienstleistungen, die bisher im Verantwor-
tungsbereich der Kommunen lagen, wie Unterstützung bei den Kosten von Kin-
der-betreuung oder Beratungs- und Hilfsprogramme für Erwerbslose mit Schul-
den, Drogenproblemen oder psycho-sozialen Problemen, durch die Arbeitsge-
meinschaften aus Arbeitsagenturen und Sozialämtern265 erbracht werden. Die 

                                                          
262 Erwachsene werden beim ersten Pflichtverstoß mit einer 30-prozentigen Kürzung 

über 3 Monate sanktioniert. Nach der ursprünglichen Regelung konnten bei wieder-
holten Pflichtverletzungen innerhalb von drei Monaten weitere Sanktionen verhängt 
werden, so dass sich auch hier die Kürzungen bis zur vollständigen Streichung des 
Existenzminimums addieren konnten (Däubler 2005). Da der Zeitraum, in dem der 
wiederholte Pflichtverstoß erfolgen musste, relativ kurz war, war dieser Fall aber 
eher hypothetisch. Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende vom Juni 2006 (Deutscher Bundestag 2006b) wurde die Sanktionsre-
gelung aber noch einmal deutlich verschärft. Der Zeitraum, in dem eine wiederholte 
Pflichtverletzung mit einer Sanktion geahndet wird, wurde damit auf ein Jahr ver-
längert. Bei wiederholter Pflichtverletzung wird eine 60-prozentige Leistungskür-
zung verhängt, beim dritten Verstoß werden die Leistungen inkusive der Kosten der 
Unterkunft für drei Monate komplett gestrichen.

263 Dieses muss aber nicht eine Ausbildung sein, sondern kann auch in der Form von 
Arbeitsgelegenheiten erfolgen. 

264 Die Vereinbarung wird alle sechs Monate überprüft, bei Jugendlichen alle drei Mo-
nate.

265 Mit dem Gesetz sind zwei unterschiedliche Trägerformen entstanden: Kooperatio-
nen zwischen Arbeitsagenturen und ehemaligen Angestellten der kommunalen Sozi-
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meisten Integrationsleistungen sind aber nur so genannte ‚Kann-Leistungen‘. Die 
Arbeitsagentur ist nicht dazu verpflichtet sie zu gewähren. Um Integrationsleis-
tungen passgenau auf die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse des einzel-
nen Erwerbslosen zuschneiden zu können, soll eine Einschätzung seiner indivi-
duellen Situation, Qualifikation und Fähigkeiten erfolgen. Aufgrund dieses ‚Pro-
filings‘ werden Erwerbslose dann je nach Arbeitsmarktnähe drei Gruppen zuge-
ordnet, die unterschiedlich intensiv betreut werden. Um insgesamt eine bessere 
Betreuung und Vermittlung gewährleisten zu können, soll das numerische Ver-
hältnis von Betreuer/Vermittler zu Erwerbslosen signifikant verbessert werden. 
Statt vorher 450 bis 800 Erwerbslose soll ein Sachbearbeiter nur noch 150 Er-
werblose mit ihren Familien, bei Jugendlichen 75 Bedarfsgemeinschaften 
betreuen.266 Mittelfristig war geplant, durch die intensivere Betreuung die Zahl 
der Leistungsempfänger um 15 Prozent zu reduzieren (Adamy 2003: 285).

b) Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik: Neben Veränderungen der 
arbeitsbezogenen Leistungskriterien beinhalten die ‚Hartz-Reformen‘ eine Reihe 
neuer Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Große Hoffnungen wurden 
dabei anfangs in die so genannten ‚Personal-Service-Agenturen‘ (PSA) gesetzt. 
Dabei handelt es sich um Zeitarbeitsagenturen, die von den Arbeitsagenturen 
entweder selbst gegründet oder beauftragt werden, und in denen Arbeitslose 
angestellt und in Unternehmen ‚entliehen‘ werden. Ursprünglich war geplant, in 
den Personal-Service-Agenturen innerhalb von drei Jahren 500.000 Erwerbslose 
anzustellen (Schmid 2003) und durch den über die Zeitarbeit geknüpften Kontakt 
zu Unternehmen viele Erwerbslose dauerhaft in Arbeit zu bringen. Bis Novem-
ber 2004 waren aber nur 96.000 Erwerbslose in eine PSA eingetreten. 22.000 
hatten die PSA wieder in Richtung einer sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigung verlassen. Nur einem kleinen Teil war es jedoch gelungen, im entleihen-
den Unternehmen Fuß zu fassen. Dem viel beschworenen ‚Klebeeffekt‘ kommt 
damit nach Aussagen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung nur 
„eine vergleichsweise geringe Bedeutung zu“ (Jahn/Windsheimer 2004). Auch 
der Zwischenbericht der Bundesregierung zur Wirksamkeit moderner Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt (Deutscher Bundestag 2006c) kommt zu dem Ergebnis, 
dass sich die Personal-Service Agenturen als nicht erfolgreich erwiesen haben. 
Deshalb hat die im Herbst 2005 ins Amt gekommene Bundesregierung aus 
                                                                                                                               

alämter (Arbeitsgemeinschaften/ARGEn) sind die gängige Form. Mithilfe der so ge-
nannten Optionsklausel wurde in 69 Fällen die Verantwortung für Langzeitarbeitslo-
se aber auch allein den Kommunen übertragen. Für Details vgl. Czommer/Schweer 
2005.

266 Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales war der angestrebte 
Betreuungsschlüssel für Jugendliche im September 2005 erreicht (Schmachtenberg 
2005).
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CDU/CSU und SPD die Verpflichtung der Arbeitsagenturen zum flächende-
ckenden Einsatz von Personal-Service-Agenturen auch zum 1. Juli 2006 wieder 
abgeschafft.

Vor dem Hintergrund der hohen Arbeitslosigkeit bei älteren Arbeitnehmern 
wurde mit dem ersten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
außerdem die im Teilzeit- und Befristungsgesetz festgelegte Altersgrenze, ab der 
befristete Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund und ohne zeitliche Höchstgren-
ze abgeschlossen werden können, vom 58. Lebensjahr auf das 52. Lebensjahr 
gesenkt (zunächst befristet bis 2006, nun verlängert bis 2007), wodurch der ge-
setzliche Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer, die nach Arbeitslosigkeit 
eine neue Stelle finden, faktisch ausgehebelt wurde. Außerdem wurden Lohnkos-
tenzuschüsse an Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie ein Beitragsbonus einge-
führt, der Arbeitgeber von ihrem Anteil an den Beiträgen zur Arbeitslosenversi-
cherung befreit, wenn diese einen Arbeitslosen über 55 Jahre erstmalig einstel-
len. Diese Maßnahmen haben bisher jedoch nicht zu einer höheren Eingliede-
rungsquote älterer Erwerbsloser geführt (Eichhorst/Sproß 2005).267

Mit dem zweiten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
(Deutscher Bundestag 2002b) wurde die Schaffung geringfügiger Beschäftigung 
erleichtert, was zu einem rasanten Wachstum der Minijobs geführt hat. Seit der 
Neuregelung ist die Zahl geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse von gut 4,1 
Mio. auf ca. 6,7 Mio. gestiegen (vgl. auch Kapitel 5.3.2.). Allerdings kommt 
dieses Wachstum offenbar nur zu einem geringen Teil den Erwerbslosen zugute 
(Fertig/Kluve/Scheuer 2004), und es gibt erste Hinweise darauf, dass in manchen 
Branchen reguläre Beschäftigung durch geringfügige ersetzt wird. Ein Zeichen 
dafür ist auch, dass die Beschäftigungsquote in Deutschland insgesamt zwar 
gestiegen ist, die Zahl versicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse aber 
bis vor kurzem stagnierte bzw. sogar rückläufig war (Sozialpolitik aktuell 2005, 
Bach/Gaggermeier/Kettner u.a. 2005). Auch ist – wie der Evaluationszwischen-
bericht der Bundesregierung feststellt – „mit dieser Beschäftigungsform für Ar-
beitslose keine Brücke in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung entstan-
den“ (Deutscher Bundestag 2006c: 125). 

Ebenfalls mit dem zweiten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt wurde ein neuer Existenzgründerzuschuss (‚Ich-AG‘) eingeführt, 
dessen Anspruchsbedingungen, aber auch Leistungen, weniger hoch waren als 
die des traditionellen Überbrückungsgelds.268 Auch die Einrichtung von Jobcen-
                                                          
267  Zu diesem Ergebnis kommt auch der Zwischenbericht der Bundesregierung (Deut-

scher Bundestag 2006c: 111, 114, 129) 
268 Zeitweise wurde für die Gründung einer Ich-AG noch nicht einmal ein Businessplan 

verlangt. Zu Beginn des Jahres 2005 war ein Fünftel der geförderten Existenzgrün-
der wieder aus der Förderung ausgeschieden, über die Hälfte der Ich-AG-Abbrecher 
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tern, in denen wie beim britischen Vorbild alle Hilfen ‚aus einer Hand‘ angebo-
ten und die zum infrastrukturellen Zentrum des neuen Aktivierungsansatzes 
werden sollen, ist im zweiten ‚Hartz-Gesetz‘ geregelt. Das dritte Gesetz für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Deutscher Bundestag 2003a) regelt die 
für die Umsetzung der Reformen notwendige Reorganisation der früheren Bun-
desanstalt für Arbeit. 

Gemeinsam ist den neuen Instrumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik, 
dass sie nicht mehr wie die traditionellen Instrumente auf Erhalt bzw. Verbesse-
rung des früheren Erwerbsstatus ausgerichtet sind (Heinelt 2003), sondern Integ-
ration auch in nichtreguläre Beschäftigung fördern. Instrumente wie Umschulung 
und Weiterbildung sowie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen spielen im neuen 
Repertoire aktiver Arbeitsmarktpolitik dagegen eine wesentlich geringere Rolle. 
Qualifizierungskurse finanziert die Arbeitsagentur mittlerweile nur noch bei 
einer 70prozentigen Erfolgsquote. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wird es in 
Zukunft nur noch in Gebieten mit besonders hoher Arbeitslosigkeit geben, so 
genannte Strukturanpassungsmaßnahmen gar nicht mehr. Der zweite Arbeits-
markt wird aber nicht völlig verschwinden. Um die angestrebte ‚Aktivierungs-
quote‘ von 23 Prozent (52 Prozent bei Jugendlichen) zu erreichen, wurden im 
Jahr 2005 an die 600.000 Arbeitsgelegenheiten nach der Mehraufwandsentschä-
digungsvariante geschaffen. Mittlerweile stellen diese so genannten Zusatz- oder 
1-Euro-Jobs das mit Abstand am meisten genutzte Eingliederungsinstrument dar 
(Schmachtenberg 2005: 12). Die Zusatz- oder Ein-Euro-Jobs sollen gemeinnüt-
zig und zusätzlich sein, um keine reguläre Beschäftigung zu verdrängen.269 Sie 
sind auf sechs bis neun Monate angelegt und werden vor allem im Bereich einfa-
cher Tätigkeiten im Garten- und Landschaftspflegebereich, im Reinigungs- und 
Renovierungsbereich sowie in der Pflege geschaffen. Zusatzjobs sind im arbeits-
rechtlichen Sinn keine Arbeitsverhältnisse, reguläre Schutz- und Mitbestim-
mungsrechte gelten für sie daher nur in geringem Umfang. Der Erwerbslose 
erhält auch keinen Lohn, sondern bezieht weiter Sozialleistungen und eine Auf-
wandsentschädigung. Obwohl die so genannten Zusatzjobs offenbar nur geringe 
Integrationserfolge zeitigen, stellen sie mittlerweile das am häufigsten eingesetz-
te arbeitsmarktpolitische Instrument dar.

                                                                                                                               
war wieder arbeitlos; häufig hatten sie sich verschuldet (Wießner 2005). Nicht zu-
letzt aufgrund dieser zweifelhaften Bilanz ist der Existenzgründerzuschuss zum 
30.06.2006 auslaufen. Stattdessen wurde ein neues Instrument zur Förderung von 
Existenzgründungen eingeführt, das sowohl die Ich-AG als auch das alte Überbrü-
ckungsgeld ersetzt (Deutscher Bundestag 2006b). Bei diesem werden die Erfolgsau-
sichten stärker überprüft und der Zuschuss wird nur noch für sechs Monate gewährt. 

269 Dieses Kriterium ist jedoch nicht näher spezifiziert. Es bleibt den lokalen Akteuren 
überlassen, Modi zu finden, die Zusätzlichkeit zu gewährleisten und zu überprüfen. 
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c) ‚Making work pay‘-Elemente: Neben Veränderungen der arbeitsbezoge-
nen Leistungskriterien sowie bei den Instrumenten der aktiven Arbeitsmarktpoli-
tik beinhalten die ‚Hartz-Reformen‘ auch einige Regelungen, die die Aufnahme 
einer gering entlohnten Beschäftigung attraktiver machen sollen (vgl. Adamy 
2003: 289). So kann bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zu 24 Monate lang 
ein so genannter Arbeitnehmerzuschuss gewährt werden. Außerdem ist ein Zu-
schlag für erwerbstätige Eltern eingeführt worden, die mit ihren Einkünften zwar 
ihren eigenen Unterhalt bestreiten können, nicht aber den ihrer Kinder und ohne 
die Leistung auf ergänzendes Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld angewiesen 
wären. Der Kinderzuschlag beträgt maximal 140 €, ist auf 36 Monate befristet 
und soll 150.000 Kinder und ihre Familien unabhängig vom Bezug von Arbeits-
losengeld II machen. Damit geht die Regierung erste Schritte in Richtung einer 
direkten Förderung niedrig entlohnter Beschäftigung, wie sie in Großbritannien 
mit den neuen Tax Credits bereits wesentlich umfangreicher und offensiver 
betrieben wird.270

Da wesentliche Teile der ‚Hartz-Reformen‘ erst zu Jahresbeginn 2005 in 
Kraft getreten sind, liegen bisher noch keine abschließenden Evaluationsergeb-
nisse vor. Ein erster Zwischenbericht über die ersten drei Gesetze für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Deutscher Bundestag 2006c) ist im Frühjahr 
2006 erschienen und zieht eine defensive und in großen Teilen negative Bilanz 
der Reform der Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Der Umbau der 
Bundesagentur für Arbeit laufe zwar in die richtige Richtung, auch einige ar-
beitsmarktpolitische Instrumente hätten sich als erfolgreich erwiesen. Bei vielen 
anderen Instrumenten lässt sich die Wirkung jedoch nicht nachweisen oder er-
weist sich sogar als negativ. Zudem enthält der Bericht starke Indizien dafür, 
dass die Instrumente nicht denen zugute kommen, die sie am meisten benötigen. 

Auch für das vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
liegen noch keine umfassenden Wirkungsanalysen vor. Eine erste Zwischenbi-
lanz der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ist für den Win-
ter 2006 geplant (Kaltenborn/Knerr/Kurth-Laatsch 2004). Als unmittelbare Kon-
sequenz des Inkrafttretens des Gesetzes ist die Arbeitslosenzahl aufgrund der 
Neuzugänge aus der Sozialhilfe zu Jahresbeginn 2005 um rund 380.000 auf 5,22 
Mio. gestiegen. Vielerorts erwies sich der Aufbau der neuen administrativen 
Infrastruktur in der Form von Jobcentern und Arbeitsgemeinschaften als mühsa-
mer Prozess. Über weite Teile des Jahres 2005 war die Verwaltung vor allem mit 
der Systemumstellung und Zahlbarmachung der Leistungen beschäftigt. Instru-

                                                          
270  Wie in Kap. 5.2.2. gezeigt wurde, waren die starken Kombilohneffekte der neuen 

Zuverdienstregelungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Wesentlichen un-
intendiert und stehen deshalb vor einer erneuten Revision. 
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mente wie die Eingliederungsvereinbarung und andere neue Aktivierungsmaß-
nahmen wurden daher in vielen Fällen noch nicht eingesetzt (vgl. auch Bundes-
rechnungshof 2006). Auch für 2006 attestieren Berichte den Behörden eine nach 
wie vor unzureichende Umsetzung der Hartz-Reformen und kritisieren die neu 
geschaffene Mischverwaltung als ineffizient (vgl. Ombudsrat 2006). Wie sich 
die neue Aktivierungspolitik entwickelt und welche Effekte sie zeitigen wird, 
bleibt also weiter zu beobachten. Für einzelne Bereiche, wie etwa die Minijobs 
und die Personal-Service-Agenturen, liegen aber bereits erste Erkenntnisse vor, 
die darauf hindeuten, dass die eingeleiten Maßnahmen den Erwerblosen nur in 
geringem Maß zu gute kommen (Rudolph 2003, Weinkopf 2003a) bzw. dass die 
Wirksamkeit lange nicht so groß ist wie erhofft (Jahn/Windsheimer 2004). Er-
fahrungen mit der ‚Hilfe zur Arbeit‘ (vgl. Buhr/Schmid 2002: 33-35) zeigen 
außerdem, dass Teilnehmer an Maßnahmen der Mehraufwandsentschädigungs-
variante kaum Chancen auf anschließende Beschäftigung haben,271 was in An-
betracht des Ausmaßes und der Rolle, die diesen Maßnahmen in Form der Zu-
satzjobs in der neu ausgerichteten aktiven Arbeitsmarktpolitik zukommt, bedenk-
lich stimmen sollte. 

7.2.3 Das Paradox der Inklusion 

[A]ctivation measures carry with them the promise of combating exclusion [...]. 
Without socially justifiable assessment criteria, the entire activation effort may 
[however, K.M.] degenerate into [...] an approach that tends to blame the poor and 
unemployed people for poverty and unemployment; [...] If this happens, social acti-
vation will   become a matter of regulation, coercion and exclusion. (Geldorf 1999) 

Aktivierungspolitik wird neben der Hoffnung auf die Senkung der Arbeitslosig-
keit und fiskalischer Kosten vor allem damit gerechtfertigt, dass sie eine Verfes-
tigung von Arbeitslosigkeit und Armut verhindern und damit soziale Exklusion 
gar nicht erst entstehen lassen bzw. durch die Eröffnung von Teilhabe am Ar-
beitsmarkt überwinden soll. Und in der Tat kann aktive Arbeitsmarktpolitik unter 
Umständen die Erwerbschancen und damit auch die langfristigen Partizipations-
chancen von Arbeitslosen verbessern, können unterstützende staatliche Maß-
nahmen Spiralen der Ausgrenzung mitunter unterbrechen und ‚making work 
pay‘-Strategien ‚Armut trotz Arbeit‘ verhindern. Aktivierende Maßnahmen kön-

                                                          
271 Dies geben auch die Forscherinnen und Forscher des IAB (Koch/Stephan/ Walwei 

2005) in ihrer Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen von Workfare zu beden-
ken. Sie warnen sogar vor einer Verschlechterung der Eingliederungsaussichten 
durch Zusatzjobs. 
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nen aber, insbesondere wenn sie vor allem auf negative Anreize ausgerichtet 
sind, Ausgrenzungsprozesse noch verschärfen – etwa dann, wenn staatliche Leis-
tungen gekürzt werden und der Druck zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit erhöht 
wird, die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt aber misslingt – oder neue 
Formen von Ausgrenzung hervor bringen – etwa wenn die Integration in Arbeit 
in Niedriglohnbeschäftigung führt, die nicht geeignet ist, Armut zu verhindern. 
Auch operiert Aktivierungspolitik häufig selektiv, so dass Ausgegrenzte durch 
institutionelle Sortierungsprozesse weiter marginalisiert werden. In seinem Buch 
„Social Citizenship and Workfare in Western Europe“ beschreibt Joel Handler 
(2004) die im Rahmen von Aktivierung betriebene Politik im Namen der Inklu-
sion deshalb auch als paradox, weil in seinen Augen „[p]ositive acts of inclusion 
necessarily result in exclusion – of those who cannot negotiate the barriers“ 
(Handler 2004: 8). Im Folgenden sollen daher die Ambivalenzen dieser Politik 
diskutiert und die Bedingungen charakterisiert werden, unter denen Aktivie-
rungsmaßnahmen zu Inklusion oder zu Ausgrenzung führen können. 

a) Mögliche Folgen des individualisierenden Aktivierungsdiskurses: Wie 
ich in Kapitel 7.2. gezeigt habe, beruht die Politik der Aktivierung auf der Diag-
nose, dass Arbeitslosigkeit und Armut vor allem durch einen Mangel an Motiva-
tion und Aktivität auf Seiten der Hilfebezieher sowie durch falsche sozialstaatli-
che Anreizstrukturen verursacht werden.272 Sie droht daher, die konjunkturellen 
wie strukturellen Ursachen von Arbeitslosigkeit und Armut zu verschleiern und 
die Opfer ökonomischer Entwicklungen zu Tätern bzw. Urhebern ihrer Situation 
zu erklären (Trube/Wohlfahrt 2001). Indem Armut und Arbeitslosigkeit indivi-
dualisiert werden, wird den Beziehern abgesprochen, sozialstaatliche Unterstüt-
zung zu verdienen, also ‚würdige Arme‘ zu sein. Außerdem wird in Frage ge-
stellt, ob staatliche Leistungen überhaupt ein adäquates Mittel sind, den Armen 
zu helfen. Damit untergräbt der Aktivierungsdiskurs die ohnehin prekäre gesell-
schaftliche Akzeptanz sozialstaatlicher Unterstützung für Arbeitslose und Arme 
(vgl. auch Mau 2003: 113). Von ihren Befürwortern werden Aktivierungsmaß-
nahmen zwar unter anderem damit gerechtfertigt, dass sie aufgrund des ihnen 
zugrunde liegenden Prinzips wechselseitiger Reziprozität (‚keine Rechte ohne 
Pflichten‘) die gesellschaftliche Akzeptanz sozialstaatlicher Unterstützung für 

                                                          
272 Ein illustratives Beispiel dafür ist die Ansicht des kurzzeitigen ‚Vorstandsvorsitzen-

den’ der Bundesagentur für Arbeit, Florian Gerster, nach der Arbeitslose nicht den 
Eindruck bekommen dürfen, ihr Rechtsanspruch auf Arbeitslosenunterstützung 
„gestatte ihnen für die Dauer der Bewilligung eine finanziell abgesicherte Auszeit 
vom Arbeitsleben. Um dieses Missverständnis aufzuheben, muss eine Betreuung or-
ganisiert werden, die mit dem ironischen Begriffspaar fürsorgliche Belagerung tref-
fend beschrieben ist“ (Gerster 2003: 170). 
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Arme erhöhen würden.273 Tatsächlich sind sie aufgrund ihres individualisieren-
den Charakters aber eher dazu geeignet, die Trennung in ‚wir‘ und ‚die‘ noch zu 
verstärken, die Stigmatisierung der Armen sowie die gesellschaftliche Entsolida-
risierung zu befördern (Standing 1990: 688)274 und so weiterem Leistungsabbau 
und einer punitiven Politik gegenüber Erwerbslosen und Armen Vorschub zu 
leisten. 

b) Mögliche Folgen für die subjektive Erfahrung des Hilfebezugs: Jenseits 
dieser allgemeinen Implikationen für gesellschaftliche Solidaritäts- und Rezipro-
zitätsbeziehungen können Aktivierungsmaßnahmen aber auch im unmittelbaren 
Interaktionsverhältnis zwischen den sozialstaatlichen Institutionen und deren 
Klienten negative Konsequenzen zeitigen. So können ohnehin schon vorhandene 
soziale Isolation und Entmutigung noch gefördert werden, wenn der Hilfebezug 
als diskriminierend und kontrollierend erfahren wird, wie Leibfried, Leisering, 
Buhr u.a. (1995) bei Sozialhilfebeziehern beobachtet haben. Eine Strategie nega-
tiver Aktivierung, die vor allem auf Druck und Zwangselemente rekurriert, ris-
kiert deshalb „die ‚fatalen‘ Folgen des Hilfebezugs zu verstärken“ (Leibfried/ 
Leisering/Buhr u.a. 1995: 150).275 Zwang zur Teilnahme an Aktivierungsmaß-
nahmen oder Arbeitsförderprogrammen kann außerdem die Motivation der Teil-
nehmer unterminieren (Handler 2004, Trickey 2001, Trube/Wohlfahrt 2001). 
Auch kann die Verpflichtung zur Teilnahme an Maßnahmen eine schnelle Integ-
ration in den Arbeitsmarkt unter Umständen sogar behindern, wenn dadurch 
Kapazitäten für Eigenbemühungen und Weiterqualifizierung absorbiert werden 
(Koch/Stephan/Walwei 2005, Standing 1990). 

Wie Cox (1998a) herausgearbeitet hat, sind soziale Rechte im Zuge der 
Durchsetzung von Aktivierungspolitik einem Wandel von absoluten rechtlichen 
Garantien zu verhandelbaren Ansprüchen unterworfen, bei denen Freiheit und 
Autonomie des Hilfebeziehers zunehmend gegenüber Interessen anderer Gesell-
schaftsmitglieder abgewogen werden.276 Diese Abwägung erfolgt in letzter In-
stanz auf lokaler Ebene, so dass mit der „Diskursivierung von sozialen Rechten“ 
auch die Ungleichheit in der Gewährungspraxis sozialer Rechte zunimmt. Die 
Bezieher sozialstaatlicher Unterstützungsleistungen sind damit dem behördlichen 
Handeln vor Ort stärker ausgeliefert, soziale Rechte bekommen einen unsicheren 
Status (Cox 1998a: 10). Gleichzeitig birgt die Kontraktualisierung von sozialen 
Rechten in Form von Eingliederungsvereinbarungen oder ähnlichen Instrumen-
ten neue Gefahren für die am meisten Benachteiligten (vgl. auch Ullrich 2004: 
156). Denn auch wenn in der Rhetorik der Aktivierung von Pflichten auf Seiten 
                                                          
273 So etwa Rossanvallon 2000. 
274 Siehe auch Dribbusch 2005. 
275 Vgl. auch Bothfeld/Gronbach/Seibel 2004. 
276 Vgl. auch Lahusen 2005. 
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des Staates die Rede ist, so ist und bleibt doch das Verhältnis von sozialstaatli-
cher Behörde und Klient ein asymmetrisches. Während die Behörde Verstöße 
des Klienten gegen kontraktförmige Vereinbarungen durch Kürzung oder Strei-
chung von Leistungen, also durch den Entzug der Existenzmittel, ahnden kann, 
stehen diesem Sanktionierungspotenzial auf Seiten der Erwerbslosen keine Mit-
tel gegenüber, sinnvolle Unterstützung bei der Wiedereingliederung einzuklagen 
(siehe auch Kapitel 5.2.2.). Zum einen sind die Integrationsleistungen oftmals 
nur Kann-Leistungen, zum anderen besteht die Gefahr, dass sich Erwerbslose der 
Willkür von Sachbearbeitern aussetzen, wenn sie gegen Entscheidungen oppo-
nieren und versuchen, ihre Rechte geltend zu machen. Der Klage- oder Be-
schwerdeweg stellt außerdem für viele Klienten eine schwer zu überwindende 
Barriere dar. Handler liegt deshalb richtig, wenn er bemerkt: „whatever the 
rhetoric, workfare ‚rights‘ are not ‚rights‘ as commonly understood in the legal 
sense“ (Handler 2004: 248), „the relationship between the parties is [...] verti-
cal“, „[t]he agency is in the dominant position“ (Handler 2004: 252). In dieser 
asymmetrischen Beziehung besteht die Gefahr, dass gerade diejenigen Erwerbs-
losen von Sanktionen und Leistungsausschluss betroffen sind, denen es an Kapa-
zitäten und Ressourcen mangelt, in der Interaktion mit der Behörde rechtliche 
Möglichkeiten und informelle Spielräume für sich zu nutzen, oder die aufgrund 
psycho-sozialer Schwierigkeiten nicht in der Lage sind, die Auflagen der Behör-
de angemessen zu erfüllen – also: die ohnehin schon Marginalisierten. 

c) Institutionelle Kapazitäten und Selektivitäten: Auch wenn die Machta-
symmetrie zwischen Klient und Behörde der Aktivierungspolitik inhärent und 
prinzipiell problematisch ist (vgl. auch Wolf 2005), hängt das inklusive Potenzial 
aktivierender Maßnahmen doch auch wesentlich davon ab, wie es im Einzelfall 
um die Qualität der Programme und Dienstleistungen bestellt ist, die staatliche 
Behörden zur Verfügung stellen. Eine wirksame, positive Politik der Aktivierung 
bedarf institutioneller Kapazitäten und Ressourcen. Die Verwaltung muss über 
genügend Gelder verfügen, um sinnvolle Maßnahmen fördern zu können. Um 
eine intensive Betreuung zu gewährleisten, muss genügend Personal vorhanden 
sein. Dieses muss außerdem entsprechend geschult sein, um die komplexen An-
forderungen, die der Aktivierungsansatz an die Mitarbeiter der Arbeitsbehörden 
stellt, erfolgreich bewältigen zu können. Und nicht zuletzt hängt das inklusive 
Potenzial von Aktivierungsmaßnahmen auch von der Kultur des Umgangs mit 
den Betroffenen und der konkreten Praxis der Hilfegewährung ab. Soll das För-
derversprechen eingelöst werden, müssen daher zunächst einmal die Institutio-
nen aktiviert werden (van Berkel/Roche 2002: 216). 

Allerdings taucht hier das Problem auf, dass der Aktivierungsansatz mit 
seiner doppelten Zielstellung der Reduzierung der Arbeitslosigkeit bzw. der 
Fallzahlen auf der einen und der Integration bzw. Verbesserung von Beschäfti-
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gungschancen auf der anderen Seite Verwaltungshandeln mit widersprüchlichen 
Imperativen konfrontiert (vgl. auch Trickey 2001: 289). Auf der einen Seite 
stehen die Arbeitsbehörden unter dem Druck, Zielvereinbarungen zu erfüllen, die 
darauf ausgerichtet sind, die Fallzahlen möglichst schnell und umfassend zu 
reduzieren, auf der anderen Seite soll die Verwaltung maßgeschneiderte, qualita-
tiv hochwertige Dienstleistungen bieten, die Erwerbslose bei der Wiedereinglie-
derung in dauerhafte Beschäftigung unterstützen. Unter den Prämissen fiskali-
scher Konsolidierung und Austerität gerät die qualitativ hochwertige Förderung 
aber unweigerlich ins Hintertreffen gegenüber einer schnellen Reduzierung der 
Fallzahlen. Aus der Förderung kann unter diesen Bedingungen schnell eine „für-
sorgliche Belagerung“ (Gerster 2003: 170) werden, die in erster Linie darauf 
abzielt, Bezieher aus dem Hilfebezug zu drängen, egal ob sie sich anschließend 
in dauerhafter und existenzsichernder Beschäftigung befinden oder nicht. 

Ebenfalls in diesem Spannungsverhältnis widersprüchlicher Imperative an-
gelegt ist die Gefahr, dass Aktivierungsmaßnahmen gar nicht den Gruppen zu 
Gute kommen, die am ehesten der Unterstützung bedürfen. Da auf diesem Wege 
schneller Erfolge zu erzielen sind, konzentrieren sich Aktivierungsmaßnahmen 
häufig auf leicht vermittelbare Gruppen, während ein Bestand von Langzeitbe-
ziehern mit Vermittlungshemmnissen zurück bleibt, dessen Wiedereingliederung 
besondere Anstrengungen erfordern würde – ein Selektionsprozess der als 
„creaming the poor“ bezeichnet worden ist (vgl. auch Buhr 2004, Trube/Wohl-
fahrt 2001). Da Aktivierung zumindest kurzfristig nichts an der Nachfrage nach 
Arbeitskräften verändert, dient sie außerdem eher dazu, die Schlange der Ar-
beitslosen neu zu sortieren, als deren Länge zu verkürzen: 

[W]elfare to work measures have the effect of actively reordering the unemployment 
queue in accordance with relative degrees of job-readiness which is re-sequenced on 
the basis of administratively mediated, market criteria from the most to the least 
‚employable‘. (Peck/Theodore 2000: 121) 

Benachteiligte Gruppen rutschen in diesem Prozess der Neusortierung unweiger-
lich ans Ende der Schlange. Aktivierungsmaßnahmen besitzen daher eine Ten-
denz, marginalisierte Gruppen weiter auszugrenzen (Handler 2004). 

d) Zielrichtung von Aktivierung und mögliche Arbeitsmarkteffekte: 

Most activation policies are employment rather than inclusion policies. [...] That is, 
labour market participation or, maybe even more importantly, social security inde-
pendence, is the most important goal of these policies. (van Berkel/Roche 2002: 
207)
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In der Regel gilt Erwerbsarbeit dabei auch als einzig legitimes Integrationsziel, 
als „royal road to inclusion“ (van Berkel/Roche 2002: 208). Andere Tätigkeiten, 
wie Kindererziehung, die Pflege älterer Menschen oder ehrenamtliche Arbeit im 
Gemeinwesen, werden dagegen von der Politik nicht bzw. immer weniger als 
mögliche Quellen und Ziele von Inklusion betrachtet. Im Gegenteil, zeigt der 
Trend zur Aktivierung von Müttern mit kleinen Kindern doch, dass auch diese 
Alternativrolle zur Teilnahme am Arbeitsmarkt zunehmend delegitimiert wird. 

Problematisch an der Politik der Aktivierung ist außerdem die Art der Be-
schäftigungsverhältnisse am ersten Arbeitsmarkt, in die häufig integriert wird. 
Insbesondere die ‚work-first‘-Variante von Aktivierung, die in Großbritannien 
vorherrscht, aber auch in Deutschland zunehmend an Boden gewinnt, ist darauf 
ausgerichtet, Bezieher staatlicher Hilfeleistungen möglichst schnell wieder in 
irgendeine Art marktförmiger Beschäftigung zu bringen. Dabei nimmt sie auch 
in Kauf, dass Beschäftigungsverhältnisse prekär und nicht existenzsichernd sind. 
Bei Integration in solche Arten von Beschäftigung wird aber Armut „nicht besei-
tigt, sondern nur ‚umgetütet‘“ (Buhr 2004: 31). Statt sozialer Exklusion in der 
Form von ‚Armut bei Arbeitslosigkeit‘ entsteht dann Ausgrenzung in der Form 
von ‚Armut trotz Erwerbsarbeit‘. Das Prüfkriterium für Aktivierungsmaßnahmen 
muss daher lauten: 

Are these policies [...] providing stepping stones back into mainstream society, or 
are they condemning disadvantaged people to eke out low-skilled, low-paid jobs on 
the margins of society? (Room 1999: 172) 

Ist letzteres der Fall, kann Aktivierungspolitik nicht als inklusionsfördernd be-
trachtet werden. 

Die Effekte aktivierender Maßnahmen können aber ohnehin nicht nur aus 
einer individuellen Perspektive beurteilt werden. Welfare-to-work-Maßnahmen
zeitigen unweigerlich auch Konsequenzen für den Arbeitsmarkt als Ganzes. Als 
rein angebotsseitige Maßnahmen setzen sie nur auf einer Seite des Zusammen-
spiels der Marktkräfte an, ändern aber nichts an den Nachfragebedingungen und 
-kriterien des Arbeitsmarktes. Dabei nutzen sie nicht nur die Bedingungen von 
Niedriglohnarbeitsmärkten, sondern tragen auch zur Reproduktion und Trans-
formation der unteren Segmente des Arbeitsmarktes bei. Sie sind – so Peck und 
Theodore – eine regulatorische Strategie, die die Funktionsweise flexibler Ar-
beitsmärkte absichert. 

There is a dialectical relationship between welfare-to-work programmes and the la-
bour markets within which they operate. [...] Welfare-to-work programmes of this 
kind not only exploit the conditions found in contingent labour markets, they also 
contribute to the regulation and reproduction of these job markets, most obviously 
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by constituting a continuously job-ready, pre-processed, ‚forced‘ labour supply for 
the lower end of the labour market. ‚Work first‘ measures produce a secure labour 
supply for insecure work, in the process reshaping the balance of power relations in 
the contingent labour process as well as in the secondary labour market more gener-
ally. (Peck/Theodore 2000: 123) 

Auch Gray (2002: 361) weist auf die negativen Auswirkungen einer restriktive-
ren Politik gegenüber Erwerbslosen hin und bezeichnet den Druck auf Löhne 
und arbeitsrechtliche Standards, der durch die erhöhte Konkurrenz in den unteren 
Segmenten des Arbeitsmarkts entsteht, als „workfare effect“ (Gray 2002: 361). 
Wie sie zeigt, können sich aber auch positive Aktivierungsmaßnahmen wie hohe 
Zuverdienstgrenzen, Lohnsubventionen und negative Einkommenssteuern schäd-
lich auf Standards am ersten Arbeitsmarkt auswirken. Denn ähnlich wie im eng-
lischen Speenhamland-System des 19. Jahrhunderts (Polanyi 1957), in dem die 
Hungerlöhne der Armen durch staatliche Subventionen ergänzt wurden, besteht 
hier die  Gefahr, dass die Arbeitgeber die Löhne einfrieren oder sogar reduzieren 
und in der Folge der Staat einen steigenden Anteil der Lohnkosten aus seinem 
Budget finanzieren muss. ‚Workfare effect‘ und ‚Speenhamland effect‘ können 
dann als zwei aufeinander bezogene, sich verstärkende Teufelskreise wirken 
(Gray 2002: 375-376): Der über die Konditionalisierung des Leistungsbezugs 
ausgeübte Druck auf Erwerbslose führt zu erhöhter Konkurrenz und in der Folge 
zum Druck auf die Löhne in den unteren Segmenten des Arbeitsmarkts. Für 
nachfolgende Kohorten von Arbeitslosen sind diese Jobs dann noch weniger 
attraktiv, wodurch eine noch striktere Konditionalisierung des Leistungsbezugs 
oder aber die Stärkung von positiven Anreizen durch in-work benefits notwendig
wird. Je mehr der Staat aber Niedrigeinkommen subventioniert, desto leichter 
wird es für die Unternehmen, Arbeitskräfte zu niedrigen Löhnen einzustellen und 
zu halten. Um den als Konsequenz eintretenden Fall der Reallöhne aufzuhalten, 
müsste der Staat nun wiederum seine Beihilfen erhöhen. Wahrscheinlicher ist 
aber, dass er die negativen Anreize erhöht – sprich: Leistungen kürzt und Ar-
beitspflichten verschärft –, um so den Teufelskreislauf von sinkenden Löhnen 
und sinkenden Arbeitsanreizen zu unterbrechen. Auf Dauer führt also auch eine 
auf positive Anreize ausgerichtete Aktivierungsstrategie mit großer Wahrschein-
lichkeit zu einer restriktiveren und punitiveren Politik gegenüber Erwerbslosen. 

Aus der Perspektive sozialer Exklusion müssen Aktivierungsmaßnahmen 
daher kritisch betrachtet werden. Insbesondere die auf eine schnelle Arbeits-
marktintegration ausgerichtete ‚work-first‘-Strategie, die wenig Wert auf die 
Qualität und Nachhaltigkeit von Arbeitsmarktintegration legt, birgt Gefahren für 
die benachteiligtesten Gruppen nicht nur unter den Erwerbslosen, sondern auch 
unter den Erwerbstätigen. Eine auf Qualifizierung und die Verbesserung von 
Erwerbschancen ausgerichtete aktive Arbeitsmarktpolitik, die darauf abzielt, 



214 7 Wohlfahrtsstaatlich induzierte Inklusions- und Exklusionskarrieren

Arbeitslose in dauerhafte und existenzsichernde Beschäftigung zu bringen, kann 
(unter der Bedingung vorhandener Arbeitsplätze) dagegen dazu beitragen, sozia-
le Ausgrenzung zu überwinden und gesellschaftliche Teilhabe dauerhaft sicher 
zu stellen. Wie ausgeführt, droht eine solch ‚hochwertige‘ Aktivierungspolitik 
allerdings, den widersprüchlichen Anforderungen an Verwaltungshandeln zum 
Opfer zu fallen. Schließlich kann aber auch eine noch so gute aktive Arbeits-
marktpolitik nur dann erfolgreich sein, wenn auch eine Nachfrage für zusätzliche 
Arbeitskräfte besteht (Schierholz 2005). Eine nachfrageorientierte Politik ist aber 
weder Gegenstand der einen noch der anderen Variante der Aktivierung. 

Für eine endgültige Beurteilung der Aktivierungspolitik ist es sicher noch 
zu früh. In Deutschland sind die Reformen, die das System der Arbeitslosensi-
cherung und Arbeitsmarktpolitik im Sinne des ‚Förderns und Forderns‘ umbauen 
sollen, erst kürzlich in einem Kontext wirtschaftlicher Stagnation und über 7 
Mio. fehlender Arbeitsplätze (Trube 2005: 188) implementiert worden. In Groß-
britannien läuft der Feldversuch namens Aktivierung schon einige Jahre, fand 
aber die ganze Zeit vor dem Hintergrund einer boomenden Wirtschaft und einer 
wachsenden Nachfrage nach Arbeitskräften statt, die regional jedoch höchst 
unterschiedlich verteilt ist. In den ehemaligen Industrieregionen des Nordens und 
Westens, die von diesen Entwicklungen weitgehend abgehängt sind, lesen sich 
die Erfolgsbilanzen der New Deals auch längst nicht so rosig wie in den Wachs-
tumsregionen des Süd-Ostens des Landes (Finn 2000b, Peck 2001a, Whitehead 
1999). Auch die britische welfare-to-work-Politik wird ihren Lackmustest daher 
erst bestehen, wenn das Wirtschaftswachstum nachlässt und die Beschäftigungs-
entwicklung stagniert. 

Wie Standing bemerkt hat, ist es nicht übertrieben „to describe workfare as 
the great social experiment of the late twentieth century. Its success or failure 
will determine social policy in the early part of the twenty-first century“ (Stand-
ing 1999: 14). Auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist dieses Experiment noch 
nicht abgeschlossen, und wir werden auf seine endgültigen Ergebnisse wohl 
noch eine Weile warten müssen. Die hier diskutierten Probleme und Ambivalen-
zen deuten aber darauf hin, dass die Politik der Aktivierung ihr Inklusions-
versprechen nicht wird einlösen können. 

7.3 Wohlfahrtsstaatlich induzierte Inklusions- und Exklusionskarrieren – 
Eine Zwischenbilanz 

7.3 Wohlfahrtsstaatlich induzierte Inklusions- und Exklusionskarrieren 
Waren die Kapitel 5 und 6 dem Zugang zu wohlfahrtsstaatlichen Institutionen 
und der Qualität sozialstaatlicher Unterstützung gewidmet, ging es in diesem 
Kapitel darum, wohlfahrtsstaatliche Mechanismen zu analysieren, die Exklusi-
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onsprozesse in zeitlicher Hinsicht strukturieren, indem sie auf Abstiegs- bzw. 
Aufstiegskarrieren einwirken. In diesem Zusammenhang wurden zum einen die 
im System der sozialen Sicherung bei Erwerbslosigkeit ‚eingebauten‘ Abstiegs-
pfade betrachtet, zum anderen wurde die im Rahmen von Aktivierung in beiden 
Ländern betriebene ‚Politik im Namen der Inklusion‘ dargestellt und auf ihre 
inklusionsfördernden und exklusionsvermeidenden Potenziale hin diskutiert. 

Was die institutionalisierten Abstiegspfade angeht, wurde festgestellt, dass 
der Abstieg im System der Arbeitslosensicherung in Großbritannien ungleich 
steiler ist als im deutschen System. Sorgen niedrige einheitliche Leistungen dort 
dafür, dass Unterschiede zwischen Erwerbslosen weitgehend nivelliert werden 
und – je nach vorherigem Einkommen – bei Eintritt von Erwerbslosigkeit ein 
steiler Abstieg erfolgt, gewährten die entgeltbezogenen versicherungsbasierten 
Leistungen in Deutschland bisher einem Gros der Arbeitslosen eine relative 
Lebensstandardsicherung. Durch die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und die 
Einführung einer einheitlichen Leistung für Langzeitarbeitslose auf Sozialhilfe-
niveau ist aber auch hier der Abstieg im sozialen Netz für viele Arbeitslose stei-
ler geworden. Die Verkürzung der Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld für 
ältere Erwerbslose hat ihn außerdem signifikant beschleunigt. 

Hinsichtlich der Aktivierungspolitik im Namen der Inklusion wurde ge-
zeigt, dass es in beiden Ländern vor allem sozialdemokratisch geführte Regie-
rungen waren, die in Übereinstimmung mit der sozialpolitischen Philosophie des 
Dritten Weges den Wandel zu einer aktivierenden Sozial- und Arbeitsmarktpoli-
tik vorangetrieben haben. Aktivierung wird dabei von der ‚neuen‘ Sozialdemo-
kratie als Programm der Inklusion und der Überwindung sozialer Ausgrenzung 
verstanden. Bevor dieser Anspruch in Kapitel 7.2.3. mit den intendierten und 
nicht intendierten Folgen und Problemen von Aktivierungsmaßnahmen konfron-
tiert wurde, wurden in den Kapiteln 7.2.1. und 7.2.2. zunächst die Formen und 
Entwicklungen einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik in Großbritannien und 
Deutschland beschrieben. Dabei wurde gezeigt, dass in beiden Ländern mittler-
weile die Aktivierungsvariante des ‚work first‘-Ansatzes vorherrschend ist, bei 
der es darum geht, Erwerbslose möglichst schnell in irgendeine marktförmige 
Beschäftigung zu bringen, auch wenn diese prekär ist. 

Auch wenn eine abschließende Bewertung der Effekte dieser Aktivierungs-
politik noch nicht vorgenommen werden kann, hat die Diskussion der Ambiva-
lenzen und Probleme, der intendierten und nicht intendierten Folgen der Politik 
im Namen der Inklusion doch gezeigt, dass Aktivierungsmaßnahmen aus der 
Perspektive sozialer Exklusion als problematisch betrachtet werden müssen. 
Aufgrund des ihnen zugrunde liegenden individualisierenden Diskurses über die 
Ursachen von Arbeitslosigkeit sind sie geeignet, die ohnehin prekäre gesell-
schaftliche Akzeptanz der Arbeitslosenunterstützung weiter zu untergraben. 
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Kontrollierende und disziplinierende Maßnahmen können die ausgrenzenden 
Wirkungen und Erfahrungen des Hilfebezugs noch verstärken. Auch tendieren 
Aktivierungsmaßnahmen aufgrund institutioneller Selektivitäten und wider-
sprüchlicher Imperative dazu, Förderung auf die leicht Vermittelbaren zu kon-
zentrieren und die am meisten Benachteiligten weiter auszugrenzen. Durch die 
Integration in Arbeit ‚um beinahe jeden Preis‘ wird soziale Exklusion außerdem 
nicht unbedingt überwunden, sondern lediglich in eine andere Form überführt. 
Schließlich führt die Aktivierungspolitik der ‚work first‘-Variante zu erhöhtem 
Konkurrenzdruck in den unteren Segmenten des Arbeitsmarkts und damit zu 
einer Verschlechterung der Bedingungen für die am stärksten marginalisierten 
Gruppen von Erwerbstätigen. 
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8 Strukturierung sozialer Exklusion durch 
wohlfahrtsstaatliche Institutionen –
Eine vergleichende Zusammenschau
der deutschen und britischen Erfahrungen 

8 Strukturierung sozialer Exklusion durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen 

Den Anstoß für die vorliegende Studie gab die kontroverse Debatte über das 
Verhältnis von Wohlfahrtsstaat und sozialer Exklusion, die in den letzten Jahren 
nicht nur in den Sozialwissenschaften, sondern in zunehmendem Maße auch im 
politischen Raum geführt worden ist. Innerhalb dieser Debatte wurden drei Posi- 
tionen identifiziert (Kapitel 1), die allesamt auf einem unterkomplexen Bild von 
Wohlfahrtsstaatlichkeit beruhen und daher nicht in der Lage sind, das Verhältnis 
von Wohlfahrtsstaat und sozialer Exklusion angemessen zu erfassen. Verkennt 
die erste Position, die den Wohlfahrtsstaat als pures Gegenmittel zu sozialer Ex- 
klusion sieht, dass dem Sozialstaat in seiner gegenwärtigen Form (und bei aller 
Varianz zwischen unterschiedlichen Regimen und Leistungssystemen) immer 
auch ausgrenzende und ausgrenzungsverschärfende Momente inhärent sind, 
zeichnen sich die beiden anderen Positionen durch ihre Kritik am Wohlfahrts- 
staat und die Verkennung seiner inklusiven Potenziale aus. So betrachtet die neo- 
liberale Position den Wohlfahrtsstaat als eigentliche Ursache sozialer Exklusion 
und sieht im Abbau staatlicher Leistungen und arbeitsrechtlicher Standards das 
zentrale Mittel, um Arbeitslosigkeit und die Spaltung in Insider und Outsider zu 
überwinden. „Das Ausgrenzungsproblem wird hier instrumentalisiert, um die so- 
zialen Rechte innerhalb des Erwerbssystems aufzubrechen“, und die Zone der 
Gefährdung gezielt ausgeweitet, „in der trügerischen Hoffnung, damit die Zone 
der Ausgrenzung zu reduzieren“ (Kronauer 2002: 233). Die ‚neu-sozialdemo-
kratische‘ Position (vgl. auch Kapitel 7.2.) will den Wohlfahrtsstaat zwar bewah-
ren, teilt jedoch mit der neoliberalen Position die Kritik an den vermeintlichen 
Passivierungswirkungen sozialer Schutzrechte und den Glauben an die Überle-
genheit des Arbeitsmarkts als gesellschaftlicher Integrationsinstanz. Dement-
sprechend will sie den Sozialstaat im Sinne der Aktivierung und der Unterstüt-



218 8 Strukturierung sozialer Exklusion durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen 

zung der (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt reformieren und spielt dabei so-
ziale Schutzrechte gegen Teilhabe am Arbeitsmarkt aus.277

Diese Tendenz beruht, wie in Kapitel 2 gezeigt wurde, auf einem dichoto-
mischen Verständnis von sozialer Ausgrenzung, in dem der stabilen Kerngesell-
schaft ein problematisches ‚Außen‘ gegenüber gestellt wird, ohne die Bezüge 
zwischen beiden zu thematisieren. Zudem wird Exklusion in dieser Perspektive 
mit Ausschluss von Erwerbsarbeit gleich gesetzt und das Ausgrenzungsproblem 
auf mangelnde Teilhabe am Arbeitsmarkt verkürzt. In der (Re-)Integration der 
‚Ausgegrenzten‘ in den ersten Arbeitsmarkt wird folglich das vorrangige sozial-
politische Ziel gesehen, während die prekären Verhältnisse innerhalb des Inklu-
sionsbereichs wie auch die Verursachungszusammenhänge sozialer Ausgren-
zung, die im Zentrum der Gesellschaft angesiedelt sind, aus dem Blick geraten. 
Um den theoretischen und gesellschaftspolitischen Fallstricken eines solchen 
Exklusionsbegriffs zu entgehen, wurden Konzepte sozialer Ausgrenzung präsen-
tiert (2.3.), die den Blick für die Bezüge und Übergänge zwischen verschiedenen 
Zonen der Integration (Castel) und für die Gleichzeitigkeit von ‚Drinnen‘ und 
‚Draußen‘ (Kronauer) schärfen. Es wurde gezeigt, dass insbesondere der Be-griff 
sozialer Exklusion als Gleichzeitigkeit von ‚Drinnen‘ und ‚Draußen‘ gegenwär-
tigen Formen des sozialen Ausschlusses weitaus angemessener ist als der dicho-
tomische Exklusionsbegriff, weil er es erlaubt, mangelnde Teilhabe trotz Einge-
bundenheit in den Arbeitsmarkt oder in sozialstaatliche Institutionen zu themati-
sieren und somit die herrschenden Inklusionsstandards des Sozialstaats und des 
Arbeitsmarkts zu problematisieren. 

Im Durchgang durch soziologische Theorien des Wohlfahrtsstaats (Kapitel 
3.1.) wurde dann gezeigt, dass der Wohlfahrtsstaat aufgrund seiner widersprüch-
lichen Vergesellschaftungslogiken auch in Bezug auf Prozesse sozialer Exklusi-
on ambivalente Resultate hervorbringt und an der Erzeugung, Verschärfung und 
Reproduktion von Ausgrenzungsprozessen ebenso mitwirkt wie an ihrer Verhin-
derung, Abmilderung oder Umkehrung. Während sozialstaatliche Sicherungssys-
teme den Individuen auf der einen Seite als Rückfallpositionen im Fall von  
Arbeitslosigkeit und/oder Armut dienen und solchermaßen als Kompensationsin-
stanzen sozialer Ausgrenzung fungieren können, setzen die sozialstaatlichen 
Institutionen den Kommodifizierungsdruck auf der anderen Seite niemals völlig 
außer Kraft, beinhalten immer auch Elemente sozialer Kontrolle und Disziplinie-
rung und wirken selbst ungleichheitsstrukturierend und damit auch ausgren-
zungskonstituierend.

                                                          
277 Vgl. hierzu exemplarisch Miebach 2005 sowie die Kritik am verkürzten Exklusions-

begriff der neuen Sozialdemokratie von Mohr/Riedmann 2005. 
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Vor dem Hintergrund dieser Analyse wurden Überlegungen angestellt, wie 
die Strukturierung sozialer Exklusion durch konkrete wohlfahrtsstaatliche Insti-
tutionen analytisch konzeptualisiert werden kann (3.2). Im Rückgriff auf T.H. 
Marshall wurde dabei zwischen Barrieren und Qualität wohlfahrtsstaatlicher 
Inklusion unterschieden. Wohlfahrtsstaaten strukturieren Prozesse sozialer Aus-
grenzung, so wurde argumentiert, erstens dadurch, wie sie den Zugang zu ihren 
Ressourcen organisieren. Zweitens spielt für die Frage, ob wohlfahrtsstaatliche 
Institutionen ausgrenzungsverhindernd oder -verschärfend wirken, die Substanz 
der sozialen Leistungen und Unterstützungsangebote eine wichtige Rolle. Da 
wohlfahrtsstaatliche Institutionen nicht nur zeitpunktbezogen mit Prozessen 
sozialer Exklusion interagieren, sondern durch die Struktur des Institutionen-
systems sowie Interventionen zur Überwindung sozialer Ausgrenzung auch über 
mehr oder weniger lange Zeiträume auf Verläufe sozialer Exklusion einwirken, 
wurden die aus den Überlegungen Marshalls abgeleiteten Kategorien um eine 
dritte Dimension – die der wohlfahrtsstaatlich induzierten Inklusions- bzw. Ex-
klusionskarrieren – ergänzt. Mithilfe dieses Analyserahmens wurden anschlie-
ßend die Systeme der Arbeitslosensicherung und Sozialhilfe in Großbritannien 
und Deutschland darauf hin untersucht, wie sie soziale Exklusion strukturieren 
und wie sich diese Strukturierungslogiken und   -mechanismen im Zuge wohl-
fahrtsstaatlichen Wandels verändern. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen 
im Folgenden (8.1. und 8.2.) zugespitzt und in ihren Konsequenzen diskutiert 
werden, bevor abschließend (8.3.) einige Überlegungen zur sozialpolitischen 
Eingrenzung sozialer Ausgrenzung angestellt werden. 

8.1 Wohlfahrtsstaatliche Strukturierungslogiken 

Wohlfahrtsstaaten grenzen aus und tragen zu sozialer Exklusion bei, indem sie 
Menschen, die von Arbeitslosigkeit oder Armut betroffen sind, unter bestimmten 
Bedingungen den Zugang zu sozialstaatlichen Leistungssystemen verwehren. 
Barrieren des Zugangs zu sozialer Sicherung können sich dabei aus aufenthalts-
rechtlichen Regelungen, aus sozialrechtlichen Anspruchsbedingungen oder aus 
faktischen Zugangsgrenzen ergeben, die aufgrund einer mangelnden Korrespon-
denz zwischen individueller Arbeitsmarktposition und sozialrechtlichen An-
spruchsbedingungen entstehen (3.2.). Hinsichtlich aller drei Arten von Zugangs-
barrieren bestehen Gemeinsamkeiten, aber auch charakteristische Unterschiede 
zwischen dem britischen und dem deutschen Wohlfahrtsstaat. 

Im Fall der aufenthaltsrechtlichen Zugangsbarrieren, die auch als Mitglied-
schaftsgrenzen bezeichnet worden sind (5.1.), ergeben sich diese Unterschiede 
vor allem aus der Struktur der Zuwanderung und der Verfasstheit des jeweiligen 
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Integrationsregimes. Denn in beiden Ländern haben Migranten mit sofortigem 
Zugang zur Staatsbürgerschaft und Migranten mit gesichertem Aufenthaltsstatus 
– die so genannten Denizens – vollen Zugang zu sozialen Rechten. Die beiden 
Integrationsregime unterschieden sich bisher allerdings deutlich hinsichtlich der 
Einfachheit und Geschwindigkeit, mit der ein gesicherter Aufenthaltsstatus er-
reicht werden konnte. Die Voraussetzungen dafür wurden in Deutschland im 
Laufe der 1990er Jahre sukzessive verbessert, nach wie vor ist die Verfestigung 
des Aufenthaltsstatus hier aber voraussetzungsvoller als in Großbritannien. Für 
Migranten in Deutschland besteht daher auch nach wie vor stärker bzw. länger 
die Gefahr, dass die Verfestigung ihres Aufenthaltsstatus durch Armut oder Ar-
beitslosigkeit verhindert oder gefährdet wird. Zudem betrifft diese Problematik 
hier einen größeren Teil der Migranten, da die Zuwanderer der Nachkriegszeit 
nicht wie ihre britischen Pendants automatisch über die Staatsbürgerschaft ver-
fügten, sondern den Status als Denizens erst mühsam erringen mussten. Außer-
dem ist die sozio-ökonomische Lage vieler Migranten in Deutschland deutlich 
prekärer als die der meisten Migranten in Großbritannien, auch wenn Personen 
mit Migrationshintergrund in beiden Ländern überproportional von Armut und 
Arbeitslosigkeit betroffen sind (vgl. auch Kapitel 4.3.). Der Mechanismus des 
indirekten Ausschlusses aus den sozialen Sicherungssystemen, der in der Ver-
wehrung des Zugangs zum Arbeitsmarkt besteht, ist in Deutschland ebenfalls 
stärker ausgeprägt als in Großbritannien. In anderer Hinsicht bestehen kaum 
Unterschiede der sozialstaatlichen Inklusion von Migranten: In beiden Ländern 
sind bestimmte Gruppen – wie nachziehende Familienangehörige, Migranten 
ohne legalen Aufenthaltsstatus und temporäre Arbeitsmigranten – vom Bezug 
sozialstaatlicher Leistungen ausgeschlossen. Im Vereinigten Königreich sind 
Asylsuchende mittlerweile wie in Deutschland aus dem regulären sozialen Siche-
rungs-system ausgegliedert und auf ein eigenes, residuales Hilfesystem verwie-
sen.

Bei der Betrachtung sozialrechtlicher Zugangsbarrieren wurde zwischen 
Versicherungsleistungen und bedürftigkeitsgeprüften Leistungen unterschieden. 
Hinsichtlich der Versicherungsleistungen ließ sich feststellen (5.2.1.), dass der 
Kreis der Versicherten in Großbritannien zwar einerseits enger gezogen ist, da 
die Einkommensgrenze für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung um etwa 
ein Drittel höher liegt als in Deutschland. Andererseits sind hier auch Selbständi-
ge regelhaft in die National Insurance integriert und damit gegen Arbeitslosig-
keit versichert, während in Deutschland nur abhängig Beschäftigte in die Ar-
beitslosenversicherung einbezogen sind. Die Barrieren für den Zugang zur Ar-
beitslosenversicherung waren in Großbritannien bisher aber auch deshalb höher, 
weil der Zeitraum, innerhalb dessen Anwartschaften erworben werden müssen, 
nur zwei Jahre betrug. Zum 01.01.2006 wurde aber auch in Deutschland die 
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Rahmenfrist von drei auf zwei Jahre verkürzt und damit der Zugang zum Ar-
beitslosengeld erschwert. In beiden Ländern wurden die Anspruchsbedingungen 
der Arbeitslosenversicherung in den letzten Jahren außerdem dadurch verschärft, 
dass mit dem Instrument der Eingliederungsvereinbarung eine zusätzliche An-
spruchsbedingung in die Arbeitslosenversicherung eingeführt wurde und die 
Kriterien für zumutbare Arbeit restriktiver gefasst wurden. Lässt sich bei den  
Anspruchsvoraussetzungen versicherungsbasierter Leistungen damit eine An-
gleichung beobachten, bestehen aber nach wie vor deutliche Unterschiede in der 
Art der Leistungen, für die die erworbenen Anwartschaften qualifizieren. Hier 
offenbart sich der grundsätzliche Systemunterschied zwischen den einkommen-
sunabhängigen, einheitlichen Minimalleistungen des Beveridgeregimes und den 
einkommensabhängigen, am Prinzip der Lebensstandardsicherung orientierten 
Leistungen des Bismarcksystems. 

Die Betrachtung bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen zeigte, dass in beiden 
Ländern eigenes Einkommen und Vermögen vorrangig zur Unterhaltssicherung 
genutzt werden muss und hierzu auch auf Familienangehörige zurückgegriffen 
werden kann, sich die konkrete Ausgestaltung der Bedürftigkeitsprüfung jedoch 
unterscheidet. So ist das Subsidiaritätsprinzip in Bundesrepublik stärker ausge-
prägt als im Vereinigten Königreich, wo auch in der Sozialhilfe nur auf das Ein-
kommen des Partners bzw. der Partnerin, nicht jedoch auf Eltern oder Kinder, 
zurückgegriffen werden kann. In Deutschland ist das Subsidiaritätsprinzip mit 
den Reformen der Arbeitslosensicherung im Rahmen der ‚Hartz-Gesetze‘ zwar 
gegenüber der alten Sozialhilfe gelockert und damit der Leistungsbezug ein 
Stück weit individualisiert worden. Gegenüber der alten Arbeitslosenhilfe ist die 
Bedürftigkeitsprüfung der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende vor allem 
wegen der Einführung des Konstrukts der ‚Bedarfsgemeinschaft‘ jedoch deutlich 
restriktiver geworden. Ähnlich ambivalent stellen sich die Auswirkungen der 
Reformen in Hinblick auf die Anrechnung von Vermögen dar, wo die neuen 
Regelungen für Sozialhilfeempfänger ebenfalls deutliche Verbesserungen bedeu-
ten, während sie für ehemalige Arbeitslosenhilfebezieher Verschlechterungen 
gegenüber einem kurz währenden status quo ante mit sich bringen. Hinsichtlich 
der Behandlung von Altersvorsorgevermögen und hinzuverdientem Einkommen 
offenbaren sich weitere Unterschiede zwischen dem britischen und dem deut-
schen System. Da privates Altersvorsorgevermögen in Großbritannien bereits 
seit Längerem einen wichtigen Stellenwert innerhalb der Alterssicherung besitzt, 
wird dieses auch beim Bezug bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen weitgehend 
geschont. In Deutschland wurde privates Altersvorsorgevermögen dagegen erst 
kürzlich teilweise von der Anrechnung auf die Hilfeleistung ausgenommen. 
Damit wurde die Verschiebung der Gewichtung innerhalb des 
Alterssicherungsmixes nachvollzogen, die durch die Absenkung der gesetzlichen 
Rente und die Einführung einer staatlich geförderten privaten Alterssicherung 
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Einführung einer staatlich geförderten privaten Alterssicherung (‚Riesterrente‘) 
politisch forciert worden war. Hinsichtlich der Anrechnung von Erwerbsein-
kommen verfolgen die beiden Länder aber weiterhin unterschiedliche Pfade. In 
Großbritannien darf während des Transferleistungsbezugs nur sehr wenig hinzu 
verdient werden, dafür werden niedrige Einkommen durch so genannte in-work 
benefits in der Form negativer Einkommenssteuern ergänzt. In Deutschland sind 
die Zuverdienstregelungen flexibler, so dass sich die neue Grundsicherung für 
Arbeitsuchende zu einer Art ‚Lohnergänzungsleistung‘ entwickelt hat. Wirken 
beide Arten der Kombination – die von Transferleistung und Zuverdienst auf der 
einen und die von Niedrigeinkommen und negativer Einkommenssteuer auf der 
anderen Seite – als Subvention für Niedrigeinkommen, erfolgt die Subventionie-
rung im deutschen System bisher auf indirektem Weg, während im britischen 
System die Arbeitsmarktorientierung des Leistungssystems stärker ausgeprägt ist 
und eine deutliche Trennung zwischen dem Leistungssystem für Erwerbslose 
und den Leistungen für Niedrigeinkommensbezieher vorgenommen wird. 

Hinsichtlich der faktischen Zugangsgrenzen zeigte sich, dass Formen prekä-
rer Beschäftigung, bei denen keine oder nur unzureichende Anwartschaften auf 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung erworben werden können, in beiden 
Ländern in den letzten Dekaden zugenommen haben und mittlerweile einen 
beträchtlichen Anteil an der Gesamtbeschäftigung ausmachen (5.3.2.). Dabei ist 
prekäre Beschäftigung hochgradig ungleich auf die Geschlechter verteilt; Aus-
länder bzw. Migranten sind bei der prekären Beschäftigung ebenfalls überreprä-
sentiert. Auch Vollzeitbeschäftigung im Niedriglohnbereich stellt mittlerweile in 
beiden Ländern einen signifikanten Anteil an der Beschäftigung dar. Erstaunli-
cherweise ist der Anteil der ‚working poor‘ in Deutschland sogar höher als im 
weitgehend deregulierten Arbeitsmarkt des Vereinigten Königreichs, wo der 
Anteil der sehr gering Entlohnten durch die Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohns in den letzten Jahren deutlich reduziert werden konnte. Dabei „ist ‚aty-
pische‘ Arbeit nirgends prekärer als im ‚konservativen Wohlfahrtsstaat‘, wo 
soziale Absicherung engstens mit dem ‚Normalarbeitsverhältnis‘ verknüpft ist“ 
(Mayer-Ahuja 2003: 29). 

Nicht zuletzt aufgrund der Zunahme atypischer Beschäftigung ist der De-
ckungsgrad des Arbeitslosengelds in Deutschland seit den 1970er Jahren deutlich 
zurückgegangen. Die Verschärfung der Anspruchsbedingungen durch die Ver-
kürzung der Rahmenfrist und die Verkürzung der maximalen Bezugsdauer für 
ältere Arbeitslose wird außerdem zu einer weiteren Abnahme führen. Der Cove-
rage Rate der versicherungsbasierten Leistung der Arbeitslosenunterstützung ist 
in Großbritannien in den letzten Dekaden aber noch wesentlich stärker gesunken. 
Hier bezieht heute nur noch eine Minderheit der Erwerbslosen contribution-
based Jobseeker’s Allowance. Allerdings ist die soziale Fallhöhe zwischen Ver-
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sicherungs- und bedürftigkeitsgeprüften Leistungen auch lange nicht so hoch wie 
im deutschen System. Beim zweiten direkten Indikator für Löcher im Netz der 
sozialen Sicherung – der Quote der Nichtinanspruchnahme bedürftigkeitsgeprüf-
ter Leistungen – schnitt Deutschland dagegen deutlich schlechter ab als Großbri-
tannien.

Tabelle 11: Wohlfahrtsstaatliche Strukturierungslogiken in Großbritannien und 
Deutschland im Vergleich 

Dimension Großbritannien Deutschland 
Zugangsbarrieren   
aufenthaltsrechtliche Barrieren niedriger höher 
Sozialrechtliche Anspruchsbedingun-
gen
* versicherungsbasierte Leistungen höher niedriger 

* bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen niedriger höher 
faktische Zugangsbarrieren 
* versicherungsbasierte Leistungen ähnlich, aber andere 

Relevanz
ähnlich, aber andere 
Relevanz

* bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen niedriger höher 
Qualität (nur bedürftigkeitsgeprüfte 
Leistungen)
Armutsvermeidung erfolgreicher weniger erfolgreich 
Stigma niedriger höher 
wohlfahrtsstaatlich induzierte Inklusi-
ons-/Exklusionskarrieren
Abstieg im sozialen Netz steiler weniger steil 
Aktivierungsmaßnahmen ‚work first‘ ‚work first‘

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Substanz sozialer Leistungen – insbesondere der letzten Netze der sozialen 
Sicherung –muss in beiden Ländern skeptisch eingeschätzt werden. Die Leis-
tungshöhe ist in vielen Fällen nicht geeignet ist, Armut zu verhindern und damit 
eine zentrale Bedingung sozialer Ausgrenzung zu eliminieren (vgl. 6.1.2.). Al-
lerdings ist das britische System bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen hinsichtlich 
der Armutsbekämpfung deutlich erfolgreicher als das deutsche System. Dass die 
deutsche Sozialhilfe (und damit auch die neue Grundsicherung für Arbeit-
suchende) nicht armutsfest ist, bestätigen auch qualitative Studien. Durch die 
jüngsten Reformen wird die – ohnehin schon zweifelhafte – Substanz sozialer 
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Leistungen bei Erwerbslosigkeit und Armut außerdem weiter unterminiert. Da-
gegen hat sich die Labour-Regierung in Großbritannien in den letzten Jahren 
verstärkt in der Armutsbekämpfung engagiert. Mit dem Pension Credit wurde 
eine Grundsicherung im Alter geschaffen, deren Leistungshöhe deutlich über der 
Sozialhilfe und der bedürftigkeitsgeprüften Arbeitslosenunterstützung liegt 
(6.2.3.). Vom den 2003 neu eingeführten Steuergutschriften für Familien mit 
Kindern profitieren die Ärmsten am stärksten, und im Gegensatz zu anderen Tax
Credits, die nur Erwerbstätigen zugute kommen, haben auch Leistungsbezieher 
einen Anspruch darauf (vgl. 7.1.2.2.). Insgesamt hat die Labour-Regierung ziel-
gruppenspezifische Einkommensubventionen stark ausgeweitet und damit Erfol-
ge in der Armutsbekämpfung erzielt, eine allgemeine Anhebung des Leistungs-
niveaus für Arme und Erwerbslose wurde aber nicht vorgenommen. Dies wäre 
den Prämissen und Zielen der „Marktsozialdemokratie“ (Nachtwey 2005) dann 
doch zu stark zuwider gelaufen. 

Ein überraschendes Ergebnis erbrachte auch der Vergleich des Stigmas so-
zialer Leistungen bei Erwerbslosigkeit und Armut (6.2.). So ist die Akzeptanz 
der sozialstaatlichen Unterstützung von Armen und Arbeitslosen in Großbritan-
nien offenbar stärker ausgeprägt als in Deutschland (6.2.1.). Insbesondere der 
Bezug bedürftigkeitsgeprüfter sozialer Leistungen scheint in Großbritannien 
gesellschaftlich anerkannter und weniger stigmatisiert zu sein, als dies bei der 
Sozialhilfe in Deutschland der Fall ist. Dies dürfte auf die weniger starke Spal-
tung des Sozialstaats in „Arbeiter“- und „Armenpolitik“ (Leibfried 1985) zu-
rückzuführen sein. 

Die Analyse der institutionellen Prägung von Inklusions- und Exklusionsver-
läufen (Kapitel 7) zeigte schließlich, dass sich die Dynamiken des Statusverlusts, 
den Erwerbslose bei längerem Andauern von Arbeitslosigkeit erleiden, aufgrund 
der unterschiedlichen Struktur der Sicherungssysteme stark unterscheiden (Kapi-
tel 7.1.). Der institutionalisierte Abstiegspfad im System der Arbeitslosensiche-
rung ist im britischen ungleich steiler als im deutschen System. Führen niedrige 
einheitliche Leistungen in Großbritannien dazu, dass die soziale Fallhöhe bei 
Eintritt der Erwerbslosigkeit hoch ist und Unterschiede zwischen Erwerbslosen 
nivelliert werden, gewähren die einkommensabhängigen Versicherungsleistungen 
in Deutschland einem Gros der Arbeitslosen eine relative Lebensstandardsiche-
rung und halten Statusunterschiede zwischen den Erwerbslosen aufrecht. Durch 
die Neustrukturierung der Arbeitslosensicherung im Rahmen des vierten Gesetzes 
für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist aber auch hier der Abstieg im 
sozialen Netz steiler geworden, sind nun auch hier Langzeitarbeitslose auf ein 
minimales Sicherungssystem mit einheitlichen Leistungen verwiesen. 

Auch Maßnahmen und Unterstützungsangebote, die darauf ausgerichtet 
sind, Erwerbslose wieder in Arbeit zu bringen und damit den Verlauf von Exklu- 
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sionskarrieren in positivem Sinne zu beeinflussen, sind in beiden Ländern in den 
letzten Jahren zum Gegenstand von Veränderungen geworden. In Großbritannien 
wie in Deutschland haben sich sozialdemokratisch geführte Regierungen dem 
Ziel verschrieben, die Arbeitslosensicherung und die aktive Arbeitsmarktpolitik 
im Sinne der ‚Aktivierung‘ umzubauen (Kapitel 7.2.). Bereits unter der konser-
vativen Regierung waren in Großbritannien weitgehende Reformen des Systems 
der Arbeitslosensicherung unternommen und Maßnahmen ergriffen worden, um 
den Druck auf die Arbeitslosen zu erhöhen. Die Labour-Regierung ergänzte 
diesen vor allem auf negative Anreize ausgerichteten Ansatz ab 1997 sukzessive 
um positive Anreize und fördernde Maßnahmen (Taylor-Gooby/Kananen/Larsen 
2004). So wurde eine Reihe arbeitsmarktpolitischer Programme eingeführt, die 
die Arbeitsmarktintegration verschiedener Zielgruppen unterstützen sollen. Die 
Arbeitsverwaltung wurde neu organisiert und mit dem Jobcentre eine gemein-
same Anlaufstelle für alle Leistungsbezieher geschaffen, die Hilfen ‚aus einer 
Hand‘ bietet. Unter dem Schlagwort ‚making work pay‘ wurden ein nationaler 
Mindestlohn sowie Beihilfen für Kinderbetreuung eingeführt, die Müttern die 
Aufnahme einer Beschäftigung ermöglichen sollen. Außerdem wurden das be-
reits bestehende System negativer Einkommenssteuern  reformiert und die Steu-
ergutschriften großzügiger gestaltet. In Deutschland hatte es zwar ebenfalls be-
reits unter der konservativ geführten Vorgängerregierung inkrementelle Schritte 
zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik gegeben. Weitreichende Reformen 
der Arbeitslosensicherung und der aktiven Arbeitsmarktpolitik erfolgten hier 
aber erst im Rahmen der so genannten ‚Hartz-Reformen‘, die unter dem Motto 
‚Fördern und Fordern‘ von der rot-grünen Bundesregierung zwischen 2003 und 
2005 implementiert wurden. Der Druck auf die Erwerbslosen wurde hier vor 
allem durch die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und die Einführung einer 
neuen Leistung auf Sozialhilfeniveau erhöht. Gleichzeitig wurden aber auch die 
Pflichten für Arbeitslose verschärft, sich um Integration in den Arbeitsmarkt zu 
bemühen. Schließlich wurde die Arbeitsverwaltung reformiert und eine Reihe 
neuer Förderinstrumente geschaffen, die die Integration von Erwerbslosen unter-
stützen sollen. In beiden Ländern ist der Aktivierungsansatz darauf ausgerichtet, 
Erwerbslose möglichst schnell wieder in irgendeine Art der Beschäftigung auf 
dem ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Qualifizierung spielt – ebenso wie die Qua-
lität und Sicherheit der Arbeitsplätze – nur eine untergeordnete Rolle. 

Eine solche Aktivierungspolitik im Namen der Inklusion birgt – wie in Ka-
pitel 7.3. gezeigt wurde – neue Risiken und Ausgrenzungsgefahren. Da sie die 
Ursachen für Arbeitslosigkeit vor allem in der Motivation der Leistungsbezieher 
und den institutionellen Strukturen des Leistungssystems und nicht in strukturel-
len Bedingungen sucht, ist sie dazu geeignet, die ohnehin prekäre gesellschaftli-
che Akzeptanz der Arbeitslosenunterstützung weiter zu untergraben. Durch ihren 
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auf Kontrolle und Disziplinierung ausgerichteten Ansatz können bestimmte Va-
rianten der Aktivierung die ausgrenzenden Wirkungen und Erfahrungen des 
Hilfebezugs außerdem noch verstärken und die Motivation der Betroffenen un-
terminieren. Da soziale Rechte zunehmend verhandelbar werden und die Hilfe-
bezieher in höherem Maße von Ermessensentscheidungen der Behörden abhän-
gig sind, birgt die Diskursivierung und Kontraktualisierung sozialer Rechte auch 
besondere Gefahren für die am stärksten Marginalisierten, denen die Ressourcen 
zur Selbstbehauptung und Geltendmachung ihrer Ansprüche fehlen. Auch ten-
dieren Aktivierungsmaßnahmen aufgrund institutioneller Selektivitäten und 
widersprüchlicher Imperative dazu, Förderung auf die leicht Vermittelbaren zu 
konzentrieren und die am meisten Benachteiligten weiter auszugrenzen. Zudem 
wird durch die Integration in Arbeit ‚um beinahe jeden Preis‘ soziale Exklusion 
nicht unbedingt überwunden, sondern lediglich in eine andere Form – die der 
Ausgrenzung bzw. ‚Armut trotz Arbeit‘ – überführt. Schließlich führt die Akti-
vierungspolitik der ‚work first‘-Variante zu erhöhtem Konkurrenzdruck in den 
unteren Segmenten des Arbeitsmarkts und damit zu einer Verschlechterung der 
Bedingungen für die Gruppen von Erwerbstätigen, die sich am Arbeitsmarkt 
ohnehin bereits in einer schwachen Position befinden. Eine Aktivierungspolitik, 
die im Namen der Inklusion soziale Rechte einschränkt, die soziale Kontrolle 
und Disziplinierung der Hilfebezieher erhöht und den Druck zur Aufnahme einer 
Erwerbsarbeit um beinahe jeden Preis forciert, kann daher, nicht als Programm 
gewertet werden, das geeignet ist, Prozessen sozialer Ausgrenzung entgegen zu 
arbeiten.

Insgesamt zeigte die Analyse der Strukturierungslogiken der sozialen Siche-
rungssysteme bei Erwerbslosigkeit und Armut in Großbritannien und Deutsch-
land, dass sich die Regime-Theorie (vgl. Kapitel 1 und 4.2.) in der Tat als zu 
undifferenziert erweist, um der Komplexität ungleichheitsstrukturierender Logi-
ken wohlfahrtsstaatlicher Institutionen gerecht zu werden. Zwar spiegeln sich die 
von der Regime-Theorie identifizierten Unterschiede deutlich in der jeweiligen 
Verfasstheit der versicherungsbasierten Sicherungssysteme, hinsichtlich der 
letzten Netze sozialer Sicherung und der faktischen Zugangsgrenzen ergeben 
sich jedoch Befunde, die den gängigen Charakterisierungen widersprechen. So 
konnte gezeigt werden, dass das letzte Netz sozialer Sicherung in Großbritannien 
besser ist als sein Ruf, demzufolge die Sozialhilfe die Erbin des punitiven ‚Poor
Law‘ darstellt und nur ein äußerst geringes Leistungsniveau bietet. Auch ist der 
Bezug bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen in Großbritannien längst nicht so stig-
matisiert wie in Deutschland. Überraschenderweise waren die Unterschiede 
zwischen Großbritannien und Deutschland auch hinsichtlich der prekären Be-
schäftigung nicht so groß, wie die gegensätzliche Charakterisierung ihrer Ar-
beitsmärkte (vgl. Kapitel 4.1.) und die Zuordnung beider Länder zu unterschied-
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lichen Produktions- und Wohlfahrtsregimen erwarten ließ. Auch in Deutschland 
arbeitet trotz der im internationalen Vergleich immer noch starken gewerkschaft-
lichen Interessenvertretung mittlerweile ein beachtlicher Anteil der Beschäftigten 
im Niedriglohnsektor. Auch müssen hier sogar mehr Beschäftigte trotz Arbeit als 
arm gelten als im Vereinigten Königreich. In Großbritannien konnte dagegen die 
Zahl der sehr niedrig entlohnten Beschäftigung durch die Einführung eines nati-
onalen Mindestlohns deutlich gesenkt werden. Diese Befunde bestätigen Offes 
(1990) Diagnose, dass der deutsche Sozialstaat zugleich Über- und Unterversor-
gung produziert und es dem deutschen Sozialmodell nicht nur hinsichtlich der 
sozialen Sicherungssysteme mittlerweile an einem Sockel der Mindestabsiche-
rung fehlt. Daher ist er auch schlecht gerüstet, soziale Exklusion zu verhindern 
bzw. zu überwinden. Gleichzeitig illustrieren die Ergebnisse das universalisti-
sche Beveridgesche Erbe des britischen Wohlfahrtsstaats, das eine umstandslose 
Zuordnung zum angelsächsischen Regime problematisch erscheinen lässt. 

8.2 Restrukturierung der Arbeitslosensicherung und Sozialhilfe 

Wie ist nun der Wandel in der Arbeitslosensicherung und Sozialhilfe in Großbri-
tannien und Deutschland zu charakterisieren? Welche Auswirkungen hatten 
wohlfahrtsstaatliche Restrukturierungsprozesse in den jeweiligen Ländern auf 
das Inklusionspotenzial der untersuchten Sicherungssysteme? Lassen sich Kon-
vergenzen ausmachen? 

Zunächst einmal lässt sich sagen, dass entgegen Theorien, die eine relative 
Stabilität und Widerständigkeit wohlfahrtsstaatlicher Institutionen gegenüber 
Wandel postulieren (Pierson 1996, 1998, Esping-Andersen 1996b), in beiden 
Ländern ein schrittweiser, in seinen Implikationen jedoch weitreichender Wandel 
der sozialen Sicherungssysteme bei Erwerbslosigkeit und Armut statt gefunden 
hat. Die Barrieren des Zugangs zu versicherungsbasierten Leistungen wurden 
erhöht (Kapitel 5.2.3.). In beiden Ländern hat es eine deutliche Verschiebung hin 
zu bedürftigkeitsgeprüften Leistungen gegeben, wobei diese in Großbritannien 
noch wesentlich stärker ausgeprägt war als in Deutschland. Die Substanz sozialer 
Leistungen ist aufgrund von Kürzungen sowie nicht vorgenommener Anpassung 
an steigende Lebenshaltungskosten und -standards erodiert (Kapitel 6.1.3.). Der 
Abstieg im sozialen Netz, der in Großbritannien schon immer sehr steil war, ist 
in Deutschland durch die jüngsten Reformen der sozialen Sicherungssysteme bei 
Erwerbslosigkeit beschleunigt worden (Kapitel 7.1.). Im Rahmen des Wandels 
von einer aktiven zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik sind soziale Rechte 
neu definiert worden und in wesentlich stärkerem Maße als bisher an Pflichten 
geknüpft worden. „Social citizenship has been redefined from status to contract“ 
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(Handler 2004: 209). Die Arbeitslosensicherung wird in beiden Ländern nicht 
mehr länger als Einkommenssicherung für Erwerbslose verstanden, sondern als 
System der Aktivierung von ‚Arbeitsuchenden‘. Die Instrumente der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik wurden insbesondere in Deutschland im Sinne der ‚work
first‘-Aktivierung reformiert und sind in beiden Ländern nicht mehr auf die tradi-
tionellen Zielgruppen beschränkt. Man kann den Wandel in den Sicherungssys-
temen bei Erwerbslosigkeit und Armut in Großbritannien und Deutschland daher 
im Anschluss an Peter Hall (1993) auch als Paradigmenwechsel bezeichnen. 

Tabelle 12: Wandel der Arbeitslosensicherung und Sozialhilfe in Großbritannien 
und Deutschland 

Veränderungen Großbritannien Deutschland 
Zugangsbarrieren * höher geworden 

* starke Verschiebung von 
Versicherungs- zu bedürf-
tigkeitsgeprüften Leistungen 

* höher geworden 
* Verschiebung von Versiche-

rungs- zu bedürftigkeitsge-
prüften Leistungen 

Substanz Erosion Erosion 
Inklusions-
/Exklusionskarrieren
Abstiegspfade relativ gleich bleibend steiler geworden 
Aktivierungsmaß-
nahmen

* Re-Definition von sozialen 
Rechten

* Ergänzung des ‚Forderns‘ 
um das ‚Fördern‘ 

* neue Zielgruppen 

* Re-Definition von sozialen 
Rechten

* Orientierung auf ‚work first‘ 
* neue Zielgruppen 

Quelle: Eigene Darstellung 

In seinem einflussreichen Aufsatz „Policy Paradigms, Social Learning and the 
State“ hat Hall (1993) drei Arten des Wandels identifiziert. Wandel erster Ord-
nung meint einen routinisierten Prozess der Anpassung vorhandener Politikin-
strumente, bei dem die ‚Feineinstellungen‘ der Systeme neu justiert wird ohne 
dass die Politikinstrumente oder die übergreifenden Ziele verändert werden (Hall 
1993: 278). Wandel zweiter Ordnung liegt dann vor, wenn aus Unzufriedenheit 
mit den alten neue Instrumente eingeführt werden, um gleich bleibende Ziele zu 
erreichen. Von Wandel dritter Ordnung und damit von Paradigmenwechsel kann 
dagegen erst gesprochen werden, wenn es auf allen drei Ebenen – auf der Ebene 
der Feineinstellung der Instrumente, der Instrumente selbst sowie der übergrei-
fenden Ziele und Prinzipien – zu grundlegenden Veränderungen kommt (Hall 
1993: 279). Beim Paradigmenwechsel im Sinne Halls handelt es sich um einen 
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disruptiven Prozess, der die bisherige Kontinuität von Politikentwicklung radikal 
in Frage stellt. Ihm gehen häufig Veränderungen in den gesellschaftlichen 
Machtverhältnissen und Akteurskonstellationen sowie das Versagen bisheriger 
Policies voraus, die die Autorität des bisher herrschenden Paradigmas sowie 
seiner Befürworter unterminieren und so den Raum für den Wettbewerb politi-
scher Ideen und schließlich für die Etablierung eines neuen Paradigmas eröffnen. 

Allerdings verlief der Wandel in der Arbeitslosensicherung in Großbritan-
nien und Deutschland lange nicht so eindeutig und disruptiv, wie es Halls Kon-
zept des Paradigmenwechsels nahe legt.278 In beiden Ländern wurden bereits  
unter den konservativen Regierungen Veränderungen der sozialen Sicherungs-
systeme bei Erwerbslosigkeit sowie der aktiven Arbeitsmarktpolitik vorgenom-
men, die den unter den ‚neu-sozialdemokratischen‘ Regierungen unternommenen 
Reformen den Weg bereiteten. In Großbritannien hatte New Labour von der 
konservativen Vorgängerregierung ein System geerbt, das vor allem auf negative 
Anreize ausgerichtet war. Als Labour an die Regierung kam, änderte die Partei 
nichts an der grundsätzlichen Struktur des Leistungssystems, stellt ihre Politik 
jedoch in einen anderen ideologischen Kontext. Die ‚Welfare Reform‘ wurde als 
neuer Gesellschaftsvertrag zwischen Staat und Bürgern präsentiert, in dem den 
Pflichten der Bürger ein korrespondierendes Engagement des Staates gegenüber 
steht. Dementsprechend legte Labour auch ein größeres Gewicht auf den Ausbau 
positiver Anreize und fördernder Maßnahmen. Auch in Deutschland erfolgten 
erste Schritte zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik bereits unter der kon-
servativ geführten Kohl-Regierung. Außerdem spielten hier die Kommunen eine 
wichtige Rolle bei der Ausweitung von welfare-to-work-Programmen. Erst die 
rot-grüne Bundesregierung unternahm jedoch zu Beginn der 2000er Jahre fun-
damentale Reformen, die zu einer radikalen Umstrukturierung des Leistungssys-
tems, einer deutlichen Verschärfung der arbeitsbezogenen Leistungskriterien 
sowie zu einer endgültigen Umorientierung in der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
und damit zur Vollendung des Paradigmenwechsels führten.279

Bedeuten Ähnlichkeiten in den Mustern der Restrukturierungsprozesse 
auch, dass wir von einer konvergenten Entwicklung sprechen können? Konver-
genz soll hier im Anschluss an Seeliger als Entwicklung definiert werden, bei der 
zwei Länder, die zu einem Zeitpunkt (t1) klare Unterschiede aufweisen, zu ei-
                                                          
278 Für Theorien und Befunde, die ebenfalls von einem fundamentalen Wandel von 

Wohlfahrtsstaatlichkeit ausgehen, der aber nicht so eindeutig verläuft, wie es das 
Konzept des Paradigmenwechsels nahe legt, vgl. van Kersbergen 2000, Hin-
richs/Kangas 2003, Lessenich 2003a sowie Streeck/Thelen 2005.

279 Nach einhelliger Meinung verschiedener Kommentatoren stellt ‚Hartz IV’ die um-
fangreichste Leistungskürzung seit Bestehen der Bundesrepublik dar (vgl. etwa 
Trampusch 2005: 78). 
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nem späteren Zeitpunkt (t2) durch die Einführung bestimmter Maßnahmen oder 
Politiken die Differenz, die zum Zeitpunkt t1 bestand, minimiert haben (Seeliger 
1996: 289). Mit Seeleib-Kaiser (2001: 346) lässt sich dabei zwischen symmetri-
scher und asymmetrischer Konvergenz unterscheiden, wobei symmetrische Kon-
vergenz eine Entwicklung von beiden Ländern aufeinander zu bezeichnet, wäh-
rend asymmetrische Konvergenz dann vorliegt, wenn sich ein Land an ein ande-
res annähert, ohne dass dieses sich selbst verändert. Konvergenzen können dabei 
auf unterschiedlichen Ebenen bestehen. So kann etwa auf der Ebene der Ziele 
Konvergenz vorliegen, dies muss aber nicht heißen, dass auch hinsichtlich der 
Instrumente Angleichungen festzustellen sind – eine Konstellation, die Seeleib-
Kaiser als „divergente Konvergenz“ bezeichnet (Seeleib-Kaiser 2001: 363). 

Betrachtet man die Reformen in Großbritannien und Deutschland vor die-
sem Hintergrund, so lässt sich auf der Ebene der Ziele klar von einer Konvergenz 
der Politik im Bereich der Arbeitslosensicherung und Sozialhilfe sprechen. In 
beiden Ländern werden insbesondere seit den späten 1990er Jahren Reformen 
unternommen, die gleichermaßen zum Ziel haben, die bisherige, vermeintlich 
passive Ausrichtung der Sicherungssysteme für Erwerbslose zu überwinden und 
in ein neue, aktivierende Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zu überführen. Ände-
rungen in der Leistungsstruktur gehen dabei mit Versuchen einher, die Arbeits-
verwaltung und Arbeitsmarktpolitik zu reformieren, die Effizienz der Vermitt-
lung von Leistungsempfängern in den ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen und auf 
die (Wieder-)Herstellung ihrer Beschäftigungsfähigkeit (‚Employability‘) auszu-
richten. In beiden Ländern werden die Reformen vom Leitbild eines aktivieren-
den Staates inspiriert, bei welchem dem Prinzip des ‚Forderns‘ – des (mehr oder 
weniger) sachten Zwangs zur Beschäftigungsaufnahme bzw. zur Teilnahme an 
Aktivierungsmaßnahmen – das Prinzip des ‚Förderns‘ – die staatliche Unterstüt-
zung der Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt – gegenübersteht. 

Auch hinsichtlich der Instrumente und der institutionellen Ausgestaltung 
der Reformen lässt sich eine Reihe signifikanter Ähnlichkeiten ausmachen. Die 
wichtigste Gemeinsamkeit institutioneller Restrukturierung besteht dabei in der 
Zusammenfassung aller erwerbslosen, aber als arbeitsfähig betrachteten Leis-
tungsempfänger innerhalb eines Leistungs- und Verwaltungssystems. In Großbri-
tannien wurde der Wandel hin zu einem einheitlichen System für alle erwerbsfä-
higen Leistungsbezieher vollzogen, indem erwerbsfähige Income-Support-
Bezieher in das Leistungssystems der Jobseeker’s Allowance überführt wurden, 
in Deutschland durch die Zusammenfassung von Arbeitslosenhilfebeziehern und 
erwerbsfähigen Sozialhilfebeziehern in der neuen Grundsicherung für Arbeitsu-
chende. Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe bedeutet für 
die Bundesrepublik die Abschaffung des traditionellen dreigliedrigen Systems 
der Arbeitslosensicherung und damit die Abkehr von einem lange bestehenden 



8.2 Restrukturierung der Arbeitslosensicherung und Sozialhilfe 231

institutionellen Pfad (vgl. Kapitel 4.2.). Die Neugliederung der finanziellen und 
verwaltungstechnischen Verantwortlichkeiten, die in diesem Rahmen vorge-
nommen wurde (vgl. Kapitel 7.2.2.), führt außerdem dazu, dass ein neues institu-
tionelles Arrangement entstanden ist, das andere Handlungsanreize und -optionen 
und damit neue Politikmuster in der Arbeitsmarktpolitik generiert. Der Verschie-
bebahnhof zwischen Kommunen und Bundesagentur (früher: Bundesanstalt) für 
Arbeit konnte allerdings nicht vollständig still gelegt werden.280 Eine weitere 
Gemeinsamkeit in den Hauptmerkmalen institutionellen Wandels besteht in der 
Änderung der Zielgruppendefinition der Arbeitsmarktpolitik und der Ausweitung 
aktivierender Maßnahmen auf Gruppen, die bisher nicht im Fokus solcher Pro-
gramme standen. In Deutschland erfolgt dieser Wandel in erster Linie durch die 
weitgehende Rücknahme der Privilegierung älterer Erwerbsloser innerhalb der 
Arbeitslosenversicherung. Mit den neuen ‚Hartz-Gesetzen‘ wurden außerdem 
spezifische Maßnahmen eingeführt, die die Wiedereingliederung älterer Er-
werbsloser in den ersten Arbeitsmarkt erleichtern sollen. Die Politik der Rein-
tegration von älteren Erwerbslosen in den ersten Arbeitsmarkt bricht dabei mit 
dem in Deutschland seit den 1980er Jahren verfolgten Pfad der Aussteuerung 
älterer Erwerbsloser aus dem Arbeitsmarkt. Seit Ende der 1990er Jahre werden 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen außerdem stärker auf Jugendliche konzent-
riert.281 Auch im Rahmen der jüngsten Reformen bilden Jugendliche eine beson-
dere Zielgruppe. In Großbritannien hat bereits ein weitergehender Wandel in der 
Zielgruppendefinition stattgefunden. Hier gelten mittlerweile alle Bezieher sozia-
ler Leistungen im erwerbsfähigen Alter als Zielgruppe aktivierender Maßnah-
men, sofern sie körperlich und geistig in der Lage sind, am Arbeitsmarkt teilzu-
nehmen. Dabei wird insbesondere mit dem zunehmenden Fokus auf Frauen und 
alleinerziehende Mütter schrittweise der traditionelle Pfad der Orientierung des 
britischen Wohlfahrtsstaats am ‚Male-Breadwinner Model‘ (Lewis 1992) verlas-
sen. Schließlich führen zwei weitere Entwicklungen dazu, dass sich das britische 
und das deutsche System ähnlicher werden: Erstens bringt die Einführung der 
New Deal-Programme in Großbritannien, das traditionell über ein schwach aus-
gebautes System aktiver Arbeitsmarktpolitik und ein geringes Budget für ar-
beitsmarktpolitische Maßnahmen verfügt, eine Expansion der aktiven Arbeits-

                                                          
280 Da die Kommunen weiterhin für nichterwerbsfähige Hilfebedürftige zuständig sind, 

bestehen auch weiterhin Anreize, über eine weite Auslegung der Definition von Er-
werbsfähigkeit Verantwortung an zentralstaatliche Behörden abzuschieben. 

281 Bis vor wenigen Jahren waren Jugendliche in der BRD aufgrund der im internatio-
nalen Vergleich geringen Jugendarbeitslosigkeit und des ausgebauten Berufsausbil-
dungssystems kaum Zielgruppen spezieller Maßnahmen (Clasen/van Oorschot 
2002b).
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marktpolitik mit sich,282 während in der Bundesrepublik in den letzten Jahren 
ausgehend von einem hohen Niveau ein deutlicher Rückgang in den Ausgaben 
für aktive Arbeitsmarktpolitik zu verzeichnen ist.283 Da Aktivierungsmaßnahmen 
immer lokal umgesetzt und durchgeführt werden, bedeutet die Einführung der 
New-Deal-Programme zweitens auch die Einführung einer Dynamik lokaler 
Differenzierung in das bisher (weitgehend) einheitliche und zentralstaatlich ver-
waltete System der britischen Sozialhilfe, die dadurch dem deutschen System 
ähnlicher wird (Lødemel 2001a: 309/310). Die beschriebenen Ähnlichkeiten der 
Reformen lassen es daher gerechtfertigt erscheinen, nicht nur von Konvergenz in 
Bezug auf die Ziele, sondern darüber hinaus auch von einer Angleichung hin-
sichtlich der eingeführten Instrumente und der institutionellen Ausgestaltung der 
neuen Aktivierungspolitiken zu sprechen. In Anlehnung an Seeleib-Kaiser 
(2001) lässt sich dieser Angleichungsprozess als „konvergente Konvergenz“ 
(Mohr 2004b) bezeichnen. Einige der Veränderungen in den Systemen der Ar-
beitslosensicherung in den beiden Ländern sind dabei so weitgehend, dass sie mit 
dem traditionellen institutionellen Pfad brechen und damit die institutionalisti-
sche These von der Pfadabhängigkeit von Restrukturierungsprozessen284 in Frage 
stellen.

Mit diesem Befund soll nicht in Abrede gestellt werden, dass trotz vorhan-
dener Konvergenzen auf der Meso-Ebene wohlfahrtsstaatlicher Institutionen (van 

                                                          
282 Die Ausgaben hierfür stiegen von 0,34 Prozent des Bruttosozialprodukts 1998/99 

(OECD 2003: 336) auf 0,53 Prozent 2003/2004 (OECD 2005: 274). Allerdings muss 
berücksichtigt werden, dass dieser Zuwachs von einem sehr niedrigen Ausgangsni-
veau erfolgte und eher auf Umschichtungen zwischen passiven und aktiven Maß-
nahmen zurückzuführen ist als auf eine absolute Zunahme in den Ausgaben (Clasen 
2003: 26). 

283 Hier gingen die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik (bei steigender Arbeitslo-
senquote) von 1,33 Prozent des BSP 1999 (OECD 2003: 330) auf 1,14 Prozent im 
Jahr 2003 zurück (OECD 2005: 266). 

284 Gemäß dieser These werden in der Vergangenheit getroffene politische Entschei-
dungen in Institutionen ‚eingeschlossen‘ und strukturieren auf diese Weise auch in 
Zukunft die Deutungsmuster, Handlungsoptionen und -spielräume politischer Ak-
teure (Pierson 1993). Durch diesen so genannten Lock-in Effect wird ein bestimmter 
Pfad der Politikentwicklung geprägt, der später nur schwer wieder verlassen werden 
kann. Die jeweilige institutionelle Struktur des Wohlfahrtsstaates bestimmt daher 
nicht nur die spezifische Art und Weise, wie soziale Standardrisiken abgesichert und 
die Beziehungen zwischen Staat, Markt und Familie reguliert werden, sondern prägt 
auch sozialpolitische Anpassungsprozesse (Esping-Andersen 1996a, Bonoli/Pa-lier 
2001). Auch im Zuge wohlfahrtsstaatlicher Restrukturierung bleibt demnach die Di-
vergenz unterschiedlicher Regimetypen bestehen. Zur Kritik am Stabilitätsbias des 
Pfadabhängigkeitstheorems vgl. Borchert 1998 sowie Streeck/Thelen 2005. 
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Kersbergen 2000: 23) zentrale Unterschiede auf der Makro- oder Regimeebene 
weiter bestehen. So ist aufgrund des politischen Systems in Großbritannien eine 
Verabschiedung solch weitgehender und umfassender Reformen wie der Einfüh-
rung der Jobseeker’s Allowance und der Welfare Reform relativ einfach möglich, 
während im deutschen Fall die Fragmentierung des politischen Systems und die 
Anwesenheit von Vetospielern zu langwierigeren und kompromisshaften Re-
formschritten zwingt. Allerdings hat der Fall der ‚Hartz-Reformen‘ gezeigt, dass 
das Zusammenwirken verschiedener externer Kontextbedingungen – wie stei-
gender Arbeitslosigkeit fiskalischer Restriktionen und hegemonial gewordener 
Deutungen von Handlungsherausforderungen und -optionen – mit ‚situativen 
Aspekten‘ wie dem Vermittlungsskandal der Bundesanstalt für Arbeit zur Öff-
nung eines Window of Opportunity führen kann (Heinelt 2003: 142/143), das 
auch in Deutschland weitreichende Reformen ermöglicht. Auch dürften die 
Durchsetzungschancen für die Arbeitsmarktreformen dadurch gesteigert worden 
sein, dass sie von einer sozialdemokratisch geführten Regierung durchgeführt 
wurden, weshalb der gewerkschaftliche Protest gering ausfiel.285

Noch ein weiterer wesentlicher Unterschied, der für die beiden Regimety-
pen konstitutiv ist, besteht relativ ungebrochen fort: die unterschiedliche Ausges-
taltung des Äquivalenzprinzips in der Arbeitslosenversicherung. Während durch 
die einheitliche Leistung contribution-based Jobseeker’s Allowance in Großbri-
tannien Statusunterschiede zwischen Arbeitnehmern in der Erwerbslosigkeit 
nivelliert werden, bleiben diese, da der Kernbereich der Arbeitslosenversiche-
rung – das Arbeitslosengeld – in seinen Grundfesten nicht angetastet wurde, in 
Deutschland nach wie vor von Bedeutung. Allerdings zeigen die beschriebenen 
Einschränkungen – die Abschaffung der entgeltbezogenen Arbeitslosenhilfe und 
die Verkürzung der maximalen Anspruchsdauer des Arbeitslosengelds für ältere 
Erwerbslose – sowie die jüngeren Entwicklungen in anderen Bereichen der Sozi-
alversicherung wie der Rente und Krankenversicherung, dass das deutsche Sozi-
alversicherungsprinzip nicht sakrosankt und eine weitere Schwächung für die 

                                                          
285 Die britische Politikwissenschaftlerin Fiona Ross (2000) hat für dieses Phänomen 

die Metapher „Nixon goes to China“ geprägt. Zu Hochzeiten des kalten Krieges war 
es nur einem erwiesenen anti-kommunistischen Hardliner wie Nixon möglich, Han-
delsbeziehungen mit Maos Volksrepublik aufzunehmen. Für einen demokratischen 
Präsidenten wäre ein solcher Schritt dagegen dem politischen Selbstmord gleich ge-
kommen. In Analogie dazu argumentiert Ross, dass es sozialdemokratischen Partei-
en eher möglich ist, den Wohlfahrtsstaat abzubauen, als ihren konservativen und li-
beralen Konterparts. Aufgrund ihrer historischen Beziehung zum Wohlfahrtsstaat 
wird ihnen eher zugetraut, die sozialen Sicherungssysteme zu reformieren, ohne da-
bei den Sozialstaat zu zerstören. Auch müssen sie mit weniger Widerstand rechnen 
und können ihre Politik als kleineres Übel verkaufen. 
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Zukunft denkbar ist, was eine weitere Annäherung an das britische Modell be-
deuten würde. 

8.3 Ausblick: Überlegungen zur Eingrenzung sozialer Ausgrenzung 

Die Ergebnisse der hier vorgelegten Analyse sind jedoch nicht nur geeignet, ein 
neues Licht auf den britischen und deutschen Wohlfahrtsstaat sowie seinen 
Wandel zu werfen, sie können gleichzeitig auch handlungsanleitend für eine 
sozialstaatliche Politik der Eingrenzung sozialer Ausgrenzung sein.

Wie wir gesehen haben, sind fortgeschrittene kapitalistische Gesellschaften 
gegenwärtig durch zunehmende gesellschaftliche Ungleichheiten sowie die Ent-
stehung neuer sozialer Gefährdungen und Risiken der Ausgrenzung gekenn-
zeichnet (Kapitel 2.1 und 2.2.). Der Wohlfahrtsstaat ist – insbesondere in seiner 
konservativ-korporatistischen, aber auch in seiner liberalen Variante – immer 
weniger in der Lage, diese Risiken abzufedern und gesellschaftliche Teilhabe 
sicher zu stellen. Das wohlfahrtsstaatliche Inklusionspotenzial wird durch sozial-
politische „Reformprozesse“ außerdem weiter unterminiert, auch wenn – wie 
gezeigt wurde – der Wohlfahrtsstaat auch vor diesen Angriffen niemals nur In-
klusionsinstanz, sondern stets durch Ambivalenz gekennzeichnet war und selbst 
ausgrenzende bzw. ausgrenzungsverschärfende Mechanismen und Logiken auf-
wies. Insofern können die Ergebnisse dieser Analyse auch als eine „doppelte[] 
Kritik am bestehenden Sozialstaat und an seiner herrschenden Kritik“ (Lesse-
nich/Möhring-Hesse 2004: 40) gelesen werden, aus der sich bestimmte Hand-
lungsempfehlungen zur Eingrenzung sozialer Ausgrenzung ergeben.

Um die Kompensationsfunktion des Wohlfahrtsstaats zu stärken, müsste es 
zunächst darum gehen, externe und interne Selektivitäten sozialer Sicherung 
(vgl. auch Kapitel 5, S. 92) abzubauen. So müssten aufenthaltsrechtliche Barrie-
ren weitestgehend ausgeräumt werden und allen Einwohnern eines Landes Zu-
gang zu den regulären sozialen Sicherungssystemen und zum Arbeitsmarkt er-
öffnet werden. Die Solidaritätsbeziehungen der Sozialversicherungssysteme 
dürften sich nicht länger nur auf Erwerbstätige (und deren Familienangehörige) 
erstrecken, sondern müssten auf alle Bürgerinnen und Bürger286 ausgeweitet 
werden. Die Arbeitslosenversicherung wäre so umzubauen, dass sie nicht nur 
kontinuierlich vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern den vollen sozialen Schutz 
                                                          
286 Bürger wird hier im Sinne von Sozialbürger und nicht von Staatsangehörigkeit 

verstanden. Denn im „Zeitalter der Migration“ (Castles/Miller 1993) können Solida-
ritäten zwischen Bürgerinnen und Bürgen nicht auf Inhaber derselben 
Staatsangehörigkeit begrenzt bleiben, sondern müssen sich auf die gesamte 
dauerhaft anwesende Wohnbevölkerung erstrecken.
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bietet, sondern auch die Risiken anderer Beschäftigtengruppen, wie prekärer 
Selbständiger und Teilzeitbeschäftigter, in ausreichendem Maße abdeckt – sie 
müsste zu einer Erwerbstätigenversicherung werden. Bei Sozialversicherungen, 
die nach dem Äquivalenzprinzip operieren, wird es jedoch immer zu Lücken im 
Netz der sozialen Sicherung kommen, da manche Beschäftigte die Anspruchsbe-
dingungen auch weiterhin nicht erfüllen werden können oder nicht in solchem 
Maße Ansprüche erwerben, dass ihre Existenz im Risikofall ausreichend abgesi-
chert wäre. Es ist außerdem zu erwarten, dass der Anteil derer, die durch das 
Raster der Sozialversicherungen fallen, durch zunehmende Flexibilisierung und 
Prekarisierung weiter zunehmen wird. Deshalb muss in alle Sozialversicherungs-
systeme ein mindestsichernder Sockel eingezogen werden. Dieser müsste so 
beschaffen sein, dass Armut tatsächlich verhindert, Stigma beseitigt und der 
Leistungsbezug weitgehend individualisiert wird. Zwar existieren in Deutschland 
mit der Grundsicherung für Arbeitsuchende, der Sozialhilfe sowie der Grundsi- 
cherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und in Großbritannien mit income- 
based Jobseeker’s Allowance, Income Support sowie dem Pension Credit bereits 
residuale Mindestsicherungssysteme. Wie gezeigt wurde, ist das Niveau dieser 
Systeme (mit Ausnahme von Pension Credit) aber derzeit nicht geeignet, die 
materielle Basis für soziale Teilhabe sicher zu stellen. Bei den meisten sorgen 
außerdem restriktive Bedürftigkeitsprüfungen dafür, dass soziale Standardrisiken 
der Familie überantwortet und dadurch familiäre Abhängigkeiten verstärkt wer- 
den. Schließlich ist der Bezug bedürftigkeitsgeprüfter Leistungen – insbesondere 
der Sozialhilfe, aber auch der bedürftigkeitsgeprüften Arbeitslosensicherung – 
mit einem Stigma behaftet, was dazu führt, dass Ausgrenzungserfahrungen ver-
schärft und Ansprüche auf sozialstaatliche Unterstützung teilweise nicht in An-
spruch genommen werden. Um diese ausgrenzenden bzw. ausgrenzungsver-
schärfenden Wirkungen der gegenwärtig bestehenden Grundsicherungen zu 
überwinden, müssten diese normativ, rechtlich und materiell aufgewertet und 
neue Mindestsicherungselemente entsprechend gestaltet werden (Lessenich/ 
Möhring-Hesse 2004: 53). Dies müsste auch geschehen, um eine Spaltung des 
Sozialstaats in hochwertige Sozialversicherungssysteme für die immer stärker 
abnehmende Gruppe der gut in den Arbeitsmarkt integrierten Beschäftigten auf 
der einen und selektiv nur auf die Ärmsten ausgerichteten, residualen Systemen 
auf der anderen Seite zu verhindern. Statt eines ‚Rest-Sozialstaats‘ für die Ar-
men, der seinen Rückhalt bei der breiten Masse der Bevölkerung zunehmend 
verliert, auf der einen und privater Absicherung für die Bessergestellten auf der 
anderen Seite, bedürfte es eines Wohlfahrtsstaats, der allen Bürgerinnen und 
Bürgern eine gute Mindestabsicherung bietet und ihnen gleichberechtigte gesell-
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schaftliche Partizipation ermöglicht.287 Staatliche, betriebliche oder private Si-
cherungselemente, die am Äquivalenzprinzip orientiert und einkommensabhän-
gig sind, könnten auch weiterhin auf diesem Sockel aufbauen. Das tragende 
Fundament des neuen Gebäudes sozialer Sicherung wäre aber ein neuer Univer-
salismus.

Um den von Ausgrenzung betroffenen oder bedrohten Mitgliedern der Ge-
sellschaft Teilhabe und Chancen zu eröffnen, bedürfte es jenseits der Ausweitung 
und Verbesserung der sozialen Absicherung auch einer Stärkung der sozialen 
Dienste und Unterstützungsangebote. Beratende, begleitende und qualifizierende 
Angebote und Einrichtungen müssten gestärkt, ausgebaut und insbesondere den 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen zugänglich gemacht werden. Um die „ca-
pabilities“ (Sen 1999) der Einzelnen zu fördern, müsste insbesondere das Bil-
dungssystem so gestaltet werden, dass es eine individuelle Förderung ermöglicht 
und die Chancen von Kindern aus benachteiligten Familien vergrößert. Besonders 
für Migranten und Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund müssten spe-
zielle Bildungs- und Qualifizierungsangebote bereitgestellt werden, die dazu 
beitragen, ihre Chancen in der Aufnahmegesellschaft zu vergrößern. 

Eine wohlfahrtsstaatliche Politik der Eingrenzung sozialer Ausgrenzung 
müsste jedoch nicht nur an den sozialen Sicherungssystemen und Dienstleistun-
gen ansetzen, sondern auch den Arbeitsmarkt in den Blick nehmen. Denn wie 
dargelegt wurde, resultiert Ausgrenzung nicht nur aus der Verwehrung von Par-
tizipation, sondern auch ganz wesentlich aus der Entkopplung von Erwerbsar-
beit. Gleichzeitig bedeutet aber – dies wurde auch gezeigt – Integration in Er-
werbsarbeit noch lange nicht, dass soziale Ausgrenzung notwendigerweise  
überwunden würde. Für eine Politik der Eingrenzung sozialer Ausgrenzung folgt 
daraus zweierlei. Erstens muss es aus dieser Perspektive darum gehen, den von 
Ausschluss von Erwerbsarbeit Betroffenen Zugang zum Arbeitsmarkt zu eröff-
nen. Zweitens müssen aber auch die Bedingungen am Arbeitsmarkt so gestaltet 
werden, dass sie nicht zu Ausgrenzung führen bzw. diese perpetuieren. 

Zugangschancen zum Arbeitsmarkt können individuell vor allem durch 
Qualifizierung verbessert werden. Außerdem können qualitativ hochwertige 
Beratungs- und Dienstleistungsangebote aktiver Arbeitsmarktpolitik die Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt unterstützen. Maßnahmen wie diese, die allein am 
Arbeitskräfteangebot ansetzen, sind aber nicht hinreichend, um den Massen der 
Erwerbslosen den Zugang zu Erwerbsarbeit eröffnen zu können. Hierzu bedarf 
es außerdem einer Politik, die die Nachfrage nach Arbeitskräften erhöht, ohne 
jedoch soziale Schutzrechte gegen Teilhabe am Arbeitsmarkt auszuspielen. Denn 

                                                          
287 Vgl. hierzu auch das von Lessenich und Möhring-Hesse (2004) entworfene Leitbild 

eines „demokratischen Sozialstaats“. 
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eine neoliberale Politik, die die Schaffung von Arbeitsplätzen auf Kosten sozia-
ler Schutzrechte und arbeitsrechtlicher Standards forciert, trägt nicht zu mehr 
Inklusion, sondern zur Ausweitung und Verschärfung sozialer Ausgrenzung bei. 
Sie kann daher nicht für sich reklamieren, eine Politik im Sinne der Eingrenzung 
sozialer Ausgrenzung zu sein, sondern muss im Gegenteil als eine Politik der 
Ausweitung sozialer Gefährdungen innerhalb und außerhalb der Erwerbsarbeit 
begriffen werden. Durch die Umverteilung vorhandener Erwerbsarbeit, verstärk-
te Investitionen in öffentliche Güter und Dienstleistungen sowie eine nachfrage-
orientierte Lohnpolitik könnte dagegen erreicht werden, dass mehr Arbeitsplätze 
zur Verfügung stehen, ohne dass sozialstaatliche und arbeitsrechtliche Standards 
gefährdet werden. Bei einem derzeitigen Defizit von ca. 7 Mio. fehlenden Ar-
beitsplätzen in Deutschland (Trube 2005) und über 18,7 Mio. Arbeitslosen in der 
Europäischen Union (Eurostat 2005a) dürfte aber auch diese Strategie an ihre 
Grenzen stoßen bzw. nur längerfristig zu einem signifikanten Abbau der Arbeits-
losigkeit führen. Aus der Perspektive der Eingrenzung sozialer Ausgrenzung 
müsste es daher auch darum gehen, anerkannte Alternativen zur Erwerbsarbeit 
zu schaffen, z.B. in der Form subventionierter Auszeiten für Weiterbildung und 
Qualifizierung, abgesicherter Kindererziehungszeiten, gemeinnütziger Arbeit, 
etc. Dabei müsste sichergestellt werden, dass die Tätigkeitsbereiche jenseits der 
Erwerbsarbeit zu Bedingungen organisiert werden, die Ausgrenzung nicht perpe-
tuieren und Standards am ersten Arbeitsmarkt nicht unterlaufen. 

Die Bedingungen am Arbeitsmarkt im Sinne der Eingrenzung sozialer Aus-
grenzung zu verändern, würde vor allem bedeuten, zu gewährleisten, dass Arbeit 
auch existenzsichernd ist. Ein gesetzlicher Mindestlohn auf einem Niveau, das 
gesellschaftliche Teilhabe sicher stellt und der rechtlich auch durchgesetzt wird, 
wäre eine zentrale Bedingung dafür. Die Gestaltung der Arbeitsbedingungen im 
Sinne des Gesundheitsschutzes, der Vereinbarkeit von Arbeit und Leben sowie 
der Mitbestimmung wäre eine weitere. 

Zusammenfassend müsste es also darum gehen, den Sozialstaat und den 
Arbeitsmarkt im Sinne der Schwächsten umzugestalten und teilhabesichernde 
Mindestsicherungen innerhalb und außerhalb des Arbeitsmarkts zu schaffen. 
Dies würde die politische Bereitschaft erfordern, Marktkräfte zu korrigieren und 
den Wohlfahrtsstaat vor allem am unteren Ende auszubauen. Hierzu bedürfte es 
einer Steuerpolitik, die eine solide Finanzierungsbasis für den solchermaßen 
erneuerten Sozialstaat sicherstellt. Diese dürfte unter den Bedingungen der Glo-
balisierung wiederum nur im Rahmen einer Harmonisierung steuerrechtlicher, 
arbeitsrechtlicher und sozialpolitischer Standards (wenigstens) auf europäischer 
Ebene möglich sein. 

Dass eine solche Reformstrategie den gegenwärtigen Entwicklungen zuwi-
der läuft, ist offensichtlich. Woher soll aber der Impuls für einen solchen Kurs-
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wechsel kommen, wenn doch gleichzeitig durchaus vorstellbar ist, dass fortge-
schrittene kapitalistische Gesellschaften mit struktureller Exklusion leben kön-
nen? Letztendlich kann dieser nur aus der Überzeugungskraft einer normativen 
Leitidee entstehen, nach der alle Mitglieder einer Gesellschaft das Recht auf 
gesellschaftliche Teilhabe und ein Leben in Würde haben. Ihr gälte es zu neuer 
gesellschaftlicher und politischer Wirkmächtigkeit zu verhelfen. 
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